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ZUSAMMENFASSUNG 

Liechtenstein ist ein stark exportorientiertes Land und auf verlässliche Absatz-
märkte im Ausland angewiesen. Zur Verbesserung des Marktzugangs sind der Ab-
schluss und die Modernisierung von Freihandelsabkommen mit Handelspartnern 
ausserhalb der EU und der EFTA – neben dem Zollvertrag mit der Schweiz, der Mit-
gliedschaft im Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) und der Mitgliedschaft bei der 
Welthandelsorganisation (WTO) – für Liechtenstein zentrale Instrumente. Diese 
Abkommen schaffen bessere Rahmenbedingungen für die liechtensteinische Wirt-
schaft und tragen zur Vermeidung oder Beseitigung von Diskriminierungen bei. 
Ausserdem stärken sie die Diversifizierung des Aussenhandels. 

Das Wirtschaftspartnerschaftsabkommen mit Malaysia erweitert das Freihandels-
netz Liechtensteins, stärkt die Wettbewerbsfähigkeit der liechtensteinischen Wirt-
schaft auf dem malaysischen Markt und senkt das Risiko, dass Liechtenstein ge-
genüber Ländern diskriminiert wird, die ihrerseits Freihandelsabkommen mit Ma-
laysia abgeschlossen haben (z.B. die ASEAN-Staaten, Indien, die Türkei oder die 
Vertragsstaaten der Regionalen Umfassenden Wirtschaftspartnerschaft und des 
«Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership», 
CPTPP). Gleichzeitig sichert sich Liechtenstein mit dem Abschluss des Abkommens 
zumindest für eine gewisse Zeit einen Wettbewerbsvorteil gegenüber der EU, die 
im Januar 2025 die Verhandlungen für ein Freihandelsabkommen mit Malaysia of-
fiziell wieder aufgenommen hat. 

Unter dem Abkommen werden für 99,9 Prozent der Ausfuhren aus dem gemeinsa-
men Zollgebiet Schweiz/Liechtenstein nach Malaysia Zollerleichterungen gelten, 
teilweise mit Übergangsfristen. Zudem sollen die nichttarifären Handelshemm-
nisse in den Bereichen der technischen Handelshemmnisse und der gesundheitspo-
lizeilichen und pflanzenschutzrechtlichen Massnahmen verringert werden. Für den 
Dienstleistungshandel übernimmt das Abkommen den Geltungsbereich, die Be-
griffsbestimmungen und die wichtigsten Auflagen des Allgemeinen Abkommens 
über den Handel mit Dienstleistungen (GATS) der WTO. Das Kapitel wird durch sek-
torielle Anhänge mit spezifischen Regeln, die teilweise über jene des GATS hinaus-
gehen, ergänzt. Das Abkommen verbessert ausserdem die Rechtssicherheit für In-
vestitionen. Die Bestimmungen zum geistigen Eigentum stützen sich auf die Nor-
men des entsprechenden WTO-Übereinkommens über handelsbezogene Aspekte 
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der Rechte des geistigen Eigentums (TRIPS-Abkommen), gehen aber punktuell dar-
über hinaus. Im Bereich des öffentlichen Beschaffungswesens wurde ein umfassen-
des Kapitel ausgehandelt. Für die EFTA ist dies das erste Abkommen mit Marktzu-
gangsverpflichtungen für das öffentliche Beschaffungswesen, das mit einem Part-
ner in Asien abgeschlossen wurde, der nicht Mitglied des WTO-Übereinkommens 
über das öffentliche Beschaffungswesen (GPA) ist. 

Das Abkommen sieht eine Umsetzung vor, die auf die Grundsätze der internatio-
nalen Beziehungen und die Zielsetzung der nachhaltigen Entwicklung ausgerichtet 
ist. Zu diesem Zweck sind in der Präambel unter anderem Grundwerte und Prinzi-
pien der Organisation der Vereinten Nationen verankert. Weitere Bestimmungen 
des Abkommens betreffen handelsrelevante Umweltthemen und Arbeitsnormen. 
Das Abkommen enthält ausserdem Bestimmungen zum Wettbewerb, zur Zusam-
menarbeit und zum Kapazitätsaufbau. Auf institutioneller Ebene wird ein Gemisch-
ter Ausschuss eingesetzt, der die Umsetzung des Abkommens und dessen Weiter-
entwicklung überwachen soll. Für Streitigkeiten, die nicht mittels Konsultationen 
lösbar sind, sieht das Abkommen ein bindendes Schiedsverfahren vor. 

ZUSTÄNDIGES MINISTERIUM 

Ministerium für Äusseres, Umwelt und Kultur 

BETROFFENE STELLEN 

Amt für Auswärtige Angelegenheiten 
Liechtensteinische Mission in Genf 
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Vaduz, 7. Juli 2026 

LNR 2026-983 

P 

Sehr geehrter Herr Landtagspräsident, 

Sehr geehrte Frauen und Herren Abgeordnete 

Die Regierung gestattet sich, dem Hohen Landtag nachstehenden Bericht und An-

trag betreffend das Wirtschaftspartnerschaftsabkommen zwischen den EFTA-

Staaten und Malaysia vom 23. Juni 2025 zu unterbreiten. 

I. BERICHT DER REGIERUNG 

1. AUSGANGSLAGE 

1.1 Aussenpolitischer Kontext 

Die Hauptaufgabe der Aussenwirtschaftspolitik Liechtensteins besteht darin, der 

liechtensteinischen Wirtschaft möglichst stabile, vorhersehbare, hindernis- und 

diskriminierungsfreie Bedingungen für den Zugang zu möglichst vielen ausländi-

schen Märkten zu verschaffen. Der Abschluss und die Modernisierung von Frei-

handelsabkommen (FHA) mit Staaten ausserhalb der Europäischen Union (EU) und 

der EFTA bilden neben dem Zollvertrag mit der Schweiz, der Mitgliedschaft im Eu-

ropäischen Wirtschaftsraum (EWR) und der Mitgliedschaft in der Welthandelsor-

ganisation (WTO) einen wichtigen Pfeiler der liechtensteinischen Aussenwirt-

schaftspolitik, um den Zugang zu ausländischen Märkten zu verbessern. Die 
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Bedeutung dieser Politik zeigt sich besonders angesichts protektionistischer Ten-

denzen im Welthandel, welche die liechtensteinische Aussenwirtschaftspolitik vor 

grosse Herausforderungen stellen. Liechtenstein verfügt gegenwärtig über 35 im 

Rahmen der EFTA unterzeichnete FHA mit 49 Partnern. Ein weiteres FHA wurde 

zwischen Island, Liechtenstein und Norwegen und dem Vereinigten Königreich ab-

geschlossen. Betreffend Warenverkehr ist Liechtenstein ausserdem über den Zoll-

vertrag in die vier bilateralen Abkommen der Schweiz mit den Faröern, Japan, 

China sowie dem Vereinigten Königreich eingebunden. 

Mit dem Abschluss des vorliegenden Wirtschaftspartnerschaftsabkommens zwi-

schen den EFTA-Staaten und Malaysia («Malaysia-EFTA Economic Partnership Ag-

reement», MEEPA) wird die Wettbewerbsfähigkeit liechtensteinischer Unterneh-

men auf dem malaysischen Markt gestärkt. Das Abkommen beseitigt die Diskrimi-

nierung gegenüber Ländern, die mit Malaysia bereits ein FHA abgeschlossen ha-

ben, wie die Vereinigung südostasiatischer Staaten (ASEAN), Indien und die Türkei 

sowie die Vertragsstaaten der Regionalen Umfassenden Wirtschaftspartnerschaft 

(«Regional Comprehensive Economic Partnership», RCEP)1 und des «Comprehen-

sive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership» (CPTPP).2 Zudem 

beugt es einer Diskriminierung gegenüber der EU vor, die im Januar 2025 die Ver-

handlungen für ein FHA mit Malaysia offiziell wieder aufgenommen hat. Das Ab-

kommen eröffnet einen breiten Marktzugang und verbessert die rechtlichen Rah-

menbedingungen für die liechtensteinischen Wirtschaftsakteure. 

 
1  Vertragsstaaten der RCEP sind die ASEAN-Staaten (Brunei Darussalam, Indonesien, Kambodscha, Laos, Ma-

laysia, Myanmar, die Philippinen, Singapur, Thailand, Vietnam) sowie Australien, die Volksrepublik China, 
die Republik Korea, Japan und Neuseeland. 

2  Freihandelszone zwischen Australien, Brunei Darussalam, Chile, Japan, Kanada, Malaysia, Mexiko, Neusee-
land, Peru, Singapur, dem Vereinigten Königreich und Vietnam. 
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1.2 Wirtschaftliche und politische Lage sowie Aussenwirtschaftspolitik Ma-

laysias 

Malaysia hat eine Fläche von 329’847 km2, die Bevölkerungszahl liegt bei 35,6 Mil-

lionen Einwohnerinnen und Einwohnern (2024). Das Land gilt als exportorientierte 

Marktwirtschaft mit einem unternehmerfreundlichen Umfeld. Malaysia hat das 

Vertrauen der internationalen Investoren zurückgewonnen, nachdem ab 2015 der 

Skandal um den malaysischen Staatsfond «1MDB10» die internationale Wahrneh-

mung des Wirtschaftsstandorts geprägt und politische Instabilität Reformbemü-

hungen erschwert hatten.3 Nach den Wahlen im November 2022 vereinigte der 

neue Premierminister Anwar Ibrahim von der Koalition Pakatan Harapan (PH) un-

terschiedliche politische Kräfte in einer grossen Koalition und stabilisierte damit 

die Lage. Seither sind verschiedene wirtschafts- und fiskalpolitische Reformen um-

gesetzt worden, und das Land hat hohe ausländische Investitionen angezogen. Die 

Spannungen zwischen China und den USA, den beiden wichtigsten Wirtschafts-

partnern Malaysias, bergen sowohl Chancen als auch Risiken für das Land. 

Malaysia gilt als offene Volkswirtschaft und ist unter anderem seit 1995 Mitglied 

der Welthandelsorganisation (WTO), der ASEAN Free Trade Area (AFTA) sowie des 

«Global System of Trade Preferences among Developing Countries».4 Im Jahr 2022 

ratifizierte Malaysia ferner zwei wichtige regionale Handelsabkommen: die RCEP 

und das CPTPP-Abkommen. Malaysia verfügt zudem über ein Netzwerk bilateraler 

FHA. Dieses umfasst FHA mit Japan (2006), Pakistan (2008), Neuseeland (2010), 

Indien (2011), Chile (2012), Australien (2013) und der Türkei (2015). Malaysia ist 

auch Teil verschiedener ASEAN-interner Handelsabkommen und hat im ASEAN-

 
3  Vgl. Pressemitteilung des «U.S. Department of Justice» vom 5. August 2021, «Over $1 Billion in Misappro-

priated 1MDB Funds Now Repatriated to Malaysia», abrufbar unter: https://www.justice.gov/ar-
chives/opa/pr/over-1-billion-misappropriated-1mdb-funds-now-repatriated-malaysia. 

4  Das «Global System of Trade Preferences» (GSTP) among Developing Countries, das im Rahmen der Kon-
ferenz der Vereinten Nationen für Handel und Entwicklung (UNCTAD) ausgehandelt und am 13. April 1988 
unterzeichnet wurde, zielt in erster Linie darauf ab, den Süd-Süd-Handel durch präferenzielle Zollsenkun-
gen zu steigern. Das Abkommen umfasst 42 Mitgliedsländer (Stand 2025). 
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Verbund sechs FHA abgeschlossen.5 Malaysia setzt sich für ein offenes, regelba-

siertes internationales Handelssystem ein. 

Nach Indonesien, Singapur, Thailand, den Philippinen und Vietnam ist Malaysia die 

sechsgrösste Volkswirtschaft Südostasiens und zählte während der letzten zehn 

Jahre zu den am schnellsten wachsenden Volkswirtschaften der Welt. Das Land ist 

reich an Bodenschätzen und Rohstoffen (Erdöl, Erdgas, Metalle, seltene Erden, 

Palmöl, Kautschuk, etc.) und weist gleichzeitig einen diversifizierten Produktmix 

auf. Es ist eng in die globalen Lieferketten der Elektronikindustrie eingebettet und 

hat sich insbesondere zu einem weltweit führenden Hersteller von Halbleitern, 

elektrotechnischen Erzeugnissen und Solarpanelen entwickelt. Im Jahr 2024 be-

trug das jährliche Wachstum 4,4 Prozent, und für die kommenden Jahre rechnet 

der Internationale Währungsfonds (IWF) mit einem jährlichen Wachstum des 

Bruttoinlandprodukts (BIP) von rund 4,0–4,4 Prozent. 

Mit einem BIP-pro-Kopf von rund 13’000 US-Dollar gehört Malaysia in die Katego-

rie der Länder mit mittlerem bis hohem Einkommen («Upper-Middle-Income-

Countries»). Malaysia steht bei Industriezweigen mit Einfachtechnologien in direk-

ter Konkurrenz mit Billiglohnländern, kann jedoch nur bedingt mit innovativen In-

dustriestaaten im Hochtechnologiesektor konkurrieren. Diese Situation wird in 

den Wirtschaftswissenschaften auch als Falle des mittleren Einkommens beschrie-

ben («Middle-Income-Trap»). Als Reaktion versucht Malaysias Regierung, das 

Land mit einer offenen und liberalen Wirtschaftspolitik weiterzuentwickeln. Dank 

des präferenziellen Zugangs zu ASEAN- und RCEP-Ländern, der günstigen geogra-

phischen Lage und guten Infrastruktur dürfte Malaysia trotz des relativ kleinen 

Binnenmarkts auch in den kommenden Jahren ein interessanter Investitionsstand-

ort bleiben. Besondere Impulse für die wirtschaftliche Weiterentwicklung erhofft 

sich Malaysia von einer neuen Investitionspolitik, die ihr Augenmerk auf fünf 

 
5  Australien und Neuseeland, China, Hong Kong, Indien, Japan, Republik Korea. 
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Sektoren legt: (1.) den Pharmabereich, der bereits jetzt erheblich zur Wertschöp-

fung beiträgt, (2.) die Digitalwirtschaft, (3.) die Elektronik- und Halbleiterbranche, 

(4.) den Chemiesektor und (5.) die Luft- und Raumfahrindustrie. 

1.3 Handel zwischen dem Zollgebiet Schweiz/Liechtenstein und Malaysia 

Für Liechtenstein war Malaysia 2025 vor Singapur der wichtigste Handelspartner 

in Südostasien gemessen an den Warenexporten.6 Zu den wichtigsten Exportgü-

tern aus dem Zollgebiet Schweiz/Liechtenstein gehören neben Edelmetallen, che-

mische und pharmazeutische Produkte, Maschinen und Elektronik, Uhren, Bijou-

terie und Metalle. Bei den Importen sind dies Maschinen und Elektronikartikel, 

gefolgt von Edelmetallen, Uhren und Bijouterie, Metalle und Textilien. Land- und 

forstwirtschaftliche Produkte wie Palmöl machen lediglich 4,2 Prozent der malay-

sischen Einfuhren in das Zollgebiet Schweiz/Liechtenstein aus. 

1.4 Verlauf der Verhandlungen und Verhandlungsergebnis 

Die Verhandlungen über das MEEPA wurden im November 2012 aufgenommen. 

Eine erste Verhandlungsrunde fand vom 25. bis zum 28. März 2014 in Genf statt, 

gefolgt von verschiedenen Expertentreffen und 15 weiteren Verhandlungsrunden 

bis November 2024. Im Laufe der Verhandlungen kam es zu einigen Verzögerun-

gen, u.a. aufgrund der Covid-19-Pandemie. Ab der 14. Runde im Dezember 2023 

hatten die Verhandlungen aber neuen Schwung erhalten, was eine rasche Berei-

nigung der noch offenen Fragen erlaubte. Am 11. April 2025 konnten die Verhand-

lungen erfolgreich abgeschlossen werden. Das Abkommen wurde schliesslich am 

23. Juni 2025 in Tromsø, Norwegen, unterzeichnet. 

 
6  Warenhandel 2025, Amt für Statistik/Schweizer Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit. 
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2. BEGRÜNDUNG DER VORLAGE 

Das Wirtschaftspartnerschaftsabkommen mit Malaysia erweitert das Freihandels-

netz Liechtensteins, stärkt die Wettbewerbsfähigkeit der liechtensteinischen Wirt-

schaft auf dem malaysischen Markt und senkt das Risiko, dass Liechtenstein ge-

genüber Ländern diskriminiert wird, die ihrerseits ein FHA mit Malaysia abge-

schlossen haben (z.B. die ASEAN-Staaten, Indien, die Türkei oder die Vertragsstaa-

ten von RCEP und CPTPP). Gleichzeitig sichert sich Liechtenstein mit dem Ab-

schluss des Abkommens zumindest für eine gewisse Zeit einen Wettbewerbsvor-

teil gegenüber der EU, die im Januar 2025 die Verhandlungen für ein FHA mit Ma-

laysia offiziell wieder aufgenommen hat. 

3. SCHWERPUNKTE DER VORLAGE 

Das Abkommen mit seinen 20 Anhängen hat einen sektoriell umfassenden Gel-

tungsbereich. Es enthält Bestimmungen zu:  

- Handel mit Industriegütern, einschliesslich Fisch und Meeresprodukte; 

- verarbeiteten und unverarbeiteten Landwirtschaftsprodukten; 

- technischen Handelshemmnissen; 

- sanitären und phytosanitären Massnahmen; 

- Ursprungsregeln; 

- Handelserleichterungen; 

- Dienstleistungshandel; 

- Investitionen; 

- Schutz des geistigen Eigentums; 

- Wettbewerb; 

- öffentliches Beschaffungswesen; 
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- Handel und nachhaltiger Entwicklung; 

- technischer Zusammenarbeit und Kapazitätsaufbau; 

- Streitbeilegung. 

Das MEEPA wird durch ein «Memorandum of Understanding» (MoU) zu Zusam-

menarbeit und Kapazitätsaufbau ergänzt. 

Das Abkommen geht als Präferenzabkommen in verschiedenen Bereichen über 

das in den WTO-Abkommen bestehende Niveau bezüglich Marktzugang und 

Rechtssicherheit hinaus. Im Bereich seiner Hauptinteressen im Warenverkehr 

kann Liechtenstein die bestehende Diskriminierung gegenüber anderen Staaten, 

die bereits über FHA mit Malaysia verfügen, eliminieren. Das Abkommen beugt 

zudem einer Diskriminierung gegenüber der EU vor, die mit Malaysia zurzeit über 

ein FHA verhandelt. 

4. ERLÄUTERUNGEN ZU DEN EINZELNEN BESTIMMUNGEN 

4.1 Präambel 

Die Präambel hält die allgemeinen Ziele der Zusammenarbeit zwischen den Ver-

tragsparteien im Rahmen des MEEPA fest. Die Vertragsparteien bekräftigen darin 

ihr Bekenntnis zu den Menschenrechten, zu Rechtsstaatlichkeit, Demokratie, wirt-

schaftlicher und sozialer Entwicklung, Arbeitnehmerrechten, den grundlegenden 

Rechten und Prinzipien des Völkerrechts – insbesondere zur Charta der Vereinten 

Nationen vom 26. Juni 19457, zur Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte und 

zu den Grundsätzen der massgebenden Übereinkommen der Internationalen Ar-

beitsorganisation (IAO), sofern sie diese unterzeichnet haben, sowie zum Umwelt-

schutz und zur nachhaltigen Entwicklung. Die Präambel erwähnt weiter die WTO-

 
7  LGBl. 1990 Nr. 65. 
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konforme Liberalisierung des Handels mit Waren und Dienstleistungen, die Förde-

rung von Investitionen und Wettbewerb, den Schutz des geistigen Eigentums und 

die Ausweitung des Welthandels. Ferner bekräftigen die Vertragsparteien ihre Un-

terstützung der Grundsätze zur guten Unternehmensführung und zu verantwor-

tungsvollem Unternehmensverhalten, wie sie in einschlägigen Instrumenten fest-

gehalten sind, etwa in den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen, in 

den OECD-Grundsätzen der guten Unternehmensführung sowie im globalen Pakt 

der UNO.8 Die Vertragsparteien bekräftigen schliesslich ihre Absicht, Transparenz 

zu fördern und Korruption zu bekämpfen. 

4.2 Kapitel 1: Allgemeine Bestimmungen (Art. 1.1–1.6) 

Art. 1.1 legt die Ziele des MEEPA fest. Diese bestehen darin, eine Freihandelszone 

einzurichten, um den Warenverkehr und den Dienstleistungshandel zu liberalisie-

ren, die Investitionsmöglichkeiten gegenseitig auszuweiten, unnötige technische 

Handelshemmnisse sowie unnötige gesundheitspolizeiliche und pflanzenschutz-

rechtliche Massnahmen zu verhindern, zu beseitigen oder zu verringern, den 

Wettbewerb zu fördern, einen angemessenen und wirksamen Schutz und die 

Durchsetzung der Rechte an geistigem Eigentum sicherzustellen, die gegenseitige 

Liberalisierung des öffentlichen Beschaffungswesen zu verbessern und den inter-

nationalen Handel unter Berücksichtigung der nachhaltigen Entwicklung auszu-

bauen. 

Art. 1.2 regelt, auf welches geografische Gebiet das Abkommen Anwendung fin-

det. Das MEEPA gilt für das Hoheitsgebiet der Vertragsparteien in Übereinstim-

mung mit dem Völkerrecht. 

 
8  Der Globale Pakt der Vereinten Nationen (UN Global Compact) ist ein zwischen den Vereinten Nationen 

sowie Unternehmen und Nichtregierungsorganisationen geschlossenes freiwilliges Bündnis im Bestreben, 
ihre Tätigkeiten gestützt auf zehn weltweit akzeptierte Grundsätze über Menschenrechte, Arbeit, Umwelt 
sowie den Kampf gegen die Korruption auszuführen. 
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Art. 1.3 behandelt den Umfang der erfassten Handelsbeziehungen und sieht vor, 

dass das MEEPA die Rechte und Pflichten in Bezug auf die Handelsbeziehungen 

zwischen den EFTA-Staaten nicht tangiert. Diese sind in der EFTA-Konvention ge-

regelt. Zudem wendet die Schweiz gestützt auf den Vertrag vom 29. März 1923 

zwischen der Schweiz und Liechtenstein über den Anschluss des Fürstentums 

Liechtenstein an das schweizerische Zollgebiet9 («Zollvertrag») die MEEPA-Best-

immungen über den Warenhandel auch auf Liechtenstein an. 

Art. 1.4 regelt das Verhältnis zu anderen internationalen Abkommen. Im Wesent-

lichen wird dadurch gewährleistet, dass die Pflichten der Vertragsparteien auf in-

ternationaler Ebene ebenfalls eingehalten werden müssen. 

Art. 1.5 hält fest, dass die Parteien ihre Verpflichtungen erfüllen und die Anwen-

dung des FHA auf allen Staatsebenen gewährleisten müssen. 

Art. 1.6 über Transparenz und vertrauliche Informationen regelt die Informations-

pflichten der Vertragsparteien. Diese müssen ihre Gesetze, Vorschriften, Gerichts- 

und Verwaltungsentscheide von allgemeiner Tragweite sowie ihre internationalen 

Abkommen, die einen Einfluss auf die Durchführung des FHA haben können, ver-

öffentlichen oder öffentlich zugänglich machen. Zu dieser allgemeinen Verpflich-

tung kommt die Pflicht hinzu, Informationen zur Verfügung zu stellen und Fragen 

zu Massnahmen zu beantworten, welche die Anwendung des Abkommens berüh-

ren können. Die Vertragsparteien sind nicht verpflichtet, Informationen preiszu-

geben, die nach ihrem innerstaatlichen Recht vertraulich sind, deren Offenlegung 

die Durchsetzung von Rechtsvorschriften behindern, dem öffentlichen Interesse 

anderweitig zuwiderlaufen oder die berechtigten Geschäftsinteressen eines Wirt-

schaftsakteurs beeinträchtigen würde. 

 
9  LGBl. 1923 Nr. 24. 
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4.3 Kapitel 2: Handel mit nichtlandwirtschaftlichen Erzeugnissen (Art. 2.1–

2.17) 

Art. 2.1 legt den Anwendungsbereich von Kapitel 2 des MEEPA fest. Dieser umfasst 

den gesamten Warenhandel von Industrieprodukten, einschliesslich Fischerei und 

Meeresprodukten. 

Art. 2.2 enthält Begriffsbestimmungen, die für die Auslegung des Abkommens 

massgeblich sind. Dieser definiert zunächst den Begriff Ursprungswaren mit Ver-

weis auf die im Anhang I10 festgelegten Ursprungsregeln und Verfahren der Zu-

sammenarbeit sowie den Umfang von Waren und den Geltungsbereich von Ein-

fuhrzöllen. Letztere umfassen sämtliche Abgaben im Zusammenhang mit der Ein-

fuhr von Gütern, mit Ausnahme jener Abgaben, die gemäss anderen Bestimmun-

gen des Abkommens oder den genannten Artikeln des Allgemeinen Zoll- und Han-

delsabkommens vom 15. April 199411 («GATT 1994») erhoben werden können, 

sowie handelsschutzrechtlicher Massnahmen, die im Kapitel 6 des Vertrags erläu-

tert werden. 

Art. 2.3 regelt die präferenzielle Behandlung hinsichtlich der Einfuhrzölle, die sich 

die Vertragsparteien gegenseitig gewähren. 

Die präferenzielle Zollbehandlung, die sich die Vertragsparteien gegenseitig ge-

währen, ist in den Anhängen III–VI festgehalten: die Zollkonzessionen Malaysias 

im Anhang III, diejenigen für das Zollgebiet Schweiz/Liechtenstein im Anhang VI.12 

 
10  Die Anhänge zum FHA umfassen mehrere hundert Seiten. Es handelt sich dabei zur Hauptsache um Best-

immungen technischer Natur. Gestützt auf Art. 11 Abs. 1b des Kundmachungsgesetzes vom 17. April 1985 
(vgl. LGBl. 1985 Nr. 41) wäre es unzweckmässig, diese im Landesgesetzblatt zu veröffentlichen. Gemäss 
der bisherigen Praxis können die Anhänge und das Verständigungsprotokoll zum FHA über Zusammenar-
beit und Kapazitätsaufbau in englischer Sprache beim Amt für Auswärtige Angelegenheiten eingesehen 
und bezogen werden. Sie sind auf der Internet-Seite des EFTA-Sekretariats verfügbar unter 
https://www.efta.int/trade-relations/free-trade-network/malaysia. 

11  LGBl. 1997 Nr. 107. 
12  Die Anhänge IV und V betreffen die Konzessionen, die Island beziehungsweise Norwegen gegenüber Ma-

laysia gewähren. 
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Die Vertragsparteien verpflichten sich, die in den erwähnten Anhängen festgeleg-

ten Präferenzzölle für Industrie-, Fisch sowie Meeresprodukte in Zukunft nicht 

mehr zu erhöhen. Die Malaysia eingeräumten Konzessionen ersetzen die bisheri-

gen, von der Schweiz im Rahmen des Allgemeinen Präferenzsystems (APS) ge-

währten, unilateralen Konzessionen. 

Die EFTA-Staaten beseitigen mit Inkrafttreten des Abkommens die Zölle auf In-

dustrieprodukte, Fisch und andere Meeresprodukte vollumfänglich. Malaysia wird 

die Zölle für den Grossteil der bisherigen Einfuhren von Industrieprodukten (99,9 

Prozent, gemessen am Handelsvolumen der Jahre 2017–2021 und ohne Berück-

sichtigung der Goldeinfuhren) aus dem Zollgebiet Schweiz/Liechtenstein entwe-

der sofort oder mit Übergangsfristen zwischen 5 und 10 Jahren schrittweise auf-

heben. Dadurch werden wichtige Exportprodukte aus dem Zollgebiet 

Schweiz/Liechtenstein wie Edelmetalle, Uhren, Maschinen, chemische und phar-

mazeutische Produkte, Elektronik, Bijouterie und Metalle zollfreien Zugang zum 

malaysischen Markt erhalten, teilweise mit Übergangsfristen. Nach Ablauf der 

Übergangsfristen können damit jährliche Zolleinsparungen von rund 13 Millionen 

Schweizer Franken (basierend auf den bisherigen Exporten) realisiert werden. 

Vom Zollabbau ganz ausgeschlossen sind im Industriebereich 82 Tariflinien, wel-

che für Malaysia besonders sensible Produkte beinhalten, in den Bereichen Ze-

ment, ausgewählte Eisen- und Stahlprodukte (z.B. Stahlausgangsmaterialien, 

Rohre, etc.), Autos sowie Sprengsätze, Waffen und Munition. 

In den Art. 2.4, 2.8, 2.9, 2.13 sowie 2.16–2.17 integriert das Abkommen die ein-

schlägigen Rechte und Pflichten des Abkommens vom 15. April 1994 zur Errich-

tung der Welthandelsorganisation13 (WTO) betreffend Zollwertermittlung (Art. 

2.4), Gebühren und Formalitäten (Art. 2.8), Inländerbehandlung bei den internen 

Steuern und Regelungen (Art. 2.9), staatliche Handelsunternehmen (Art. 2.13) 

 
13  LGBl. 1997 Nr. 108. 
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sowie allgemeine Ausnahmen (Art. 2.16) und Ausnahmen zur Wahrung bestimm-

ter Sicherheitsinteressen (Art. 2.17). 

In Art. 2.5 werden die Rechte und Pflichten der einschlägigen WTO-Bestimmungen 

zu mengenmässigen Beschränkungen ins Abkommen übernommen. Zusätzlich sti-

puliert der Artikel, dass mengenmässige Beschränkungen nur vorübergehend ein-

gesetzt werden dürfen, nicht länger angewendet werden sollen als notwendig und 

nicht mit dem Ziel einer unnötigen Behinderung des bilateralen Handels einge-

führt werden dürfen. 

Art. 2.6 behandelt die Ursprungsregeln, welche die Waren erfüllen müssen, um in 

den Genuss der präferenziellen Zölle dieses Abkommens zu kommen. Die detail-

lierten Bestimmungen werden im Anhang I definiert. Sie legen insbesondere fest, 

welche Waren sich als Ursprungswaren qualifizieren, welcher Ursprungsnachweis 

für die präferenzielle Zollbehandlung verwendet werden muss und wie die Zusam-

menarbeit der betroffenen Verwaltungen erfolgt. Die Ursprungsregeln dieses Ab-

kommens sind von den EFTA-FHA mit anderen Ländern abgeleitet. Sie sind jedoch 

weniger restriktiv ausgestaltet. Dies entspricht den Interessen der Vertragspar-

teien, da ihre Unternehmen auf Importe von Rohstoffen von ausserhalb der Frei-

handelszone angewiesen sind. 

In Art. 2.7 zur Einreihung der Waren bestätigen die Parteien, dass die Einreihung 

im Einklang mit dem Internationalen Übereinkommen vom 14. Juni 1983 über das 

Harmonisierte System zur Bezeichnung und Codierung der Waren (Harmonisiertes 

System, HS)14 erfolgt. 

In Art. 2.10 zu technischen Anpassungen verpflichten sich die Parteien, im Einklang 

mit dem in Art. 2.7 erwähnten Internationalen Übereinkommen der Weltzoll-

 
14  Liechtenstein hat die Internationale Übereinkunft nicht ratifiziert. Diese ist jedoch über den Zollvertag in 

Liechtenstein anwendbar (vgl. aktuelle Fassung der Anlagen I und II zum Zollvertrag; LR-Nr. 170.551.631). 
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organisation (WZO) im Falle einer Anpassung der nationalen Zolltarifstruktur in-

folge einer Aktualisierung des HS sicherzustellen, dass diese Anpassungen zu kei-

ner Beeinträchtigung der Zollkonzessionslisten (Anhänge III–VI) sowie der pro-

duktspezifischen Regeln (Appendix 1 zu Anhang I) führen. Auf Ersuchen einer oder 

mehrerer Vertragsparteien muss die angefragte Partei innerhalb einer angemes-

senen Frist auf Bedenken zu den angepassten Verpflichtungen oder produktspezi-

fischen Regeln eingehen. In den entsprechenden Verpflichtungslisten und pro-

duktspezifischen Regeln ist jeweils die verwendete Version und das Jahr des HS 

ausdrücklich anzugeben. 

In Art. 2.11 werden die Bestimmungen zum Austausch von Handelsdaten, insbe-

sondere betreffend Handelsstatistik und Daten zur Nutzung der Zollpräferenzen, 

aufgeführt. Die Vertragsparteien verpflichten sich, jährlich Daten über den Meist-

begünstigten-Zollsatz (MFN), die Präferenzzollsätze im Rahmen dieses Abkom-

mens sowie die Importstatistiken (Präferenzielle und MFN-Importe) auszutau-

schen. Der Datenaustausch beginnt ein Kalenderjahr nach Inkrafttreten des Ab-

kommens, spätestens jedoch nach drei Jahren. Jede Partei richtet einen zuständi-

gen Ansprechpartner ein, der gemeinsam Details zu Art und Format der auszutau-

schenden Daten festlegt. Die Parteien prüfen Anfragen anderer Parteien zu tech-

nischer Zusammenarbeit beim Datenaustausch. Der Informationsaustausch er-

folgt in englischer Sprache. 

Das MEEPA setzt gemäss Art. 2.12 einen Unterausschuss über Warenverkehr ein 

(Anhang VII). Die Aufgaben des Unterausschusses betreffend die Überwachung 

und Überprüfung der getroffenen Massnahmen sowie die Umsetzung der von den 

Vertragsparteien eingegangenen Verpflichtungen werden im Anhang VII darge-

legt. Der Unterausschuss ist zudem beauftragt, den Informationsaustausch über 

Zollfragen zu regeln und technische Änderungen in Bezug auf den Warenverkehr 

vorzubereiten. 
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Art. 2.14 über Zahlungsbilanz erlaubt den Vertragsparteien, im Rahmen der be-

treffenden WTO-Abkommen Massnahmen bei Zahlungsbilanzschwierigkeiten zu 

ergreifen. Solche Massnahmen sollen zeitlich beschränkt, nichtdiskriminierend 

und nicht über das für die Bekämpfung der Zahlungsbilanzschwierigkeiten not-

wendige Mass hinausgehen. Die Parteien verpflichten sich, bei einer allfälligen Ein-

führung solcher Massnahmen die anderen Parteien unmittelbar darüber zu infor-

mieren. 

Art. 2.15 enthält Massnahmen zur Handelserleichterung. Diese verpflichten die 

Vertragsparteien insbesondere, relevante Gesetze und Verordnungen sowie Ge-

bührenansätze im Internet zu publizieren und internationale Standards bei der 

Ausgestaltung der Zollverfahren einzuhalten. Ferner können die Exporteure ihre 

Zollerklärungen auf elektronischem Weg einreichen. Die detaillierten Bestimmun-

gen sind im Anhang VIII definiert (vgl. Ziff. 4.3.2). 

4.3.1 Anhang 1 zu Ursprungsregeln 

In Art. 1 werden die Begriffsbestimmungen aufgeführt. Art. 2 definiert im Grund-

satz, welche Waren als Ursprungswaren angesehen werden können. Dies sind ge-

mäss Art. 3 einerseits sogenannte Urprodukte, die vollständig in einer Vertrags-

partei erzeugt wurden. Weiter gelten Erzeugnisse, für die Vormaterialien aus Dritt-

staaten verwendet wurden, dann als Ursprungswaren, wenn sie in ausreichendem 

Masse be- oder verarbeitet wurden (Art. 4). Vormaterialien, die sich bereits als 

Ursprungswaren qualifizieren, können ursprungsunschädlich verwendet werden 

(sog. Ursprungskumulation, Art. 7). Art. 2 hält auch fest, dass ein in Liechtenstein 

ursprungsberechtigtes Produkt als in der Schweiz ursprungsberechtigt gilt. Dies ist 

für die Anwendung der Zollkonzessionen Malaysias wichtig. 

Waren, bei deren Herstellung Vormaterialien aus Drittstaaten verwendet wurden, 

gelten dann als genügend be- oder verarbeitet, wenn sie die in Appendix 1 
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aufgeführten Kriterien erfüllen. Basisagrarprodukte müssen die Bedingungen als 

Urprodukte erfüllen. Für verarbeitete Landwirtschaftsprodukte werden Regeln an-

gewendet, die den Bedürfnissen sowohl der Landwirtschaft als auch der verarbei-

tenden Lebensmittelindustrie Rechnung tragen. Die produktspezifischen Regeln 

für Industrieprodukte entsprechen den aktuellen Herstellungsmethoden der Pro-

duzenten in der Schweiz und Liechtenstein. So ist es für gewisse chemische Pro-

dukte, Textilwaren, Metalle und im Maschinensektor grösstenteils ausreichend, 

wenn die in Drittstaaten hergestellten Vormaterialien in eine andere Zolltarifnum-

mer eingereiht werden als die fertigen Waren, mit einem alternativen Wertkrite-

rium, das die Verwendung von 60 oder 65 Prozent Vormaterialien aus Drittstaaten 

erlaubt. Gewisse chemische und pharmazeutische Produkte gelten dann als genü-

gend be- oder verarbeitet, wenn eine Bearbeitung vorgenommen worden ist, die 

über die in Art. 6 genannten Minimalbearbeitungen hinausgeht.  

Gemäss Art. 5 betreffend allgemeine Toleranzen müssen Vormaterialien die pro-

duktspezifischen Regeln des Wechsels der Zolltarifnummer nicht erfüllen, sofern 

ihr Gesamtwert 10 Prozent des Ab-Werk-Preises nicht übersteigt. 

In Art. 6 werden die nicht ausreichenden Be- oder Verarbeitungen aufgeführt, die 

unabhängig der Bestimmungen von Art. 4 nicht als ursprungsbegründend gelten. 

Dies sind einfache Bearbeitungen wie zum Beispiel Verpacken, Aufteilen, Reinigen, 

Bemalen, Entkernen und Schälen von Früchten und Gemüse oder das Schlachten 

von Tieren, die für sich noch keine ursprungsbegründende Bearbeitung darstellen. 

Die Kumulationsbestimmungen gemäss Art. 7 sehen die diagonale Kumulation vor, 

womit Vormaterialien der jeweils anderen Vertragsparteien, die Ursprungscharak-

ter haben, ursprungsunschädlich weiterverwendet werden können. Zum ersten 

Mal in einem FHA Liechtensteins mit einem asiatischen Land ist eine Bestimmung 

zur erweiterten Kumulation vorgesehen. Damit übertrifft der Ursprungsanhang 

das übliche Ambitionsniveau der EFTA. Gemäss dieser Bestimmung können 
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nicht-landwirtschaftliche Vormaterialien aus ASEAN-Staaten, der EU, China oder 

der Türkei unter gewissen Voraussetzungen als Ursprungsmaterialien eines 

EFTA-Staates oder Malaysias gelten, wenn dort die letzte Bearbeitung erfolgt ist 

und zwischen dem betreffenden EFTA‑Staat, Malaysia und dem Drittstaat ein Prä-

ferenzabkommen besteht, das Ursprungsnachweise und Verwaltungszusammen-

arbeit vorsieht.  

Die in Art. 8 bis 11 festgelegten Bestimmungen zur Qualifikationseinheit und Be-

handlung von Verpackungsmaterialien, zu Zubehör, Ersatzteilen und Werkzeugen, 

zu den neutralen Elementen und zur buchmässigen Trennung schliessen die Sek-

tion II zum Konzept der Ursprungswaren ab. 

Das Territorialitätsprinzip gemäss Art. 12 legt fest, dass die Erfüllung der Ur-

sprungsregeln innerhalb der Zone zu erfolgen hat und Ursprungswaren, die in ei-

nem Drittland waren, ihren Ursprungsstatus verlieren, es sei denn, den Zollbehör-

den kann nachgewiesen werden, dass es sich um die exportierten Waren handelt 

und diese während dem Aufenthalt im Drittland nicht in unzulässiger Weise bear-

beitet worden sind (passive Veredelung). 

Ursprungswaren können gemäss Art. 13 nach einer öffentlichen Ausstellung in ei-

nem Drittland vom FHA profitieren, falls sie dort unter Zollkontrolle waren und 

nicht in unzulässiger Art und Weise verwendet worden sind. 

Art. 14 betreffend die Beförderungsvorschriften legt fest, dass Ursprungswaren 

auf dem Weg zwischen den Vertragsparteien und Drittstaaten transitieren kön-

nen, sofern sie dort nicht in den freien Verkehr gelangen. Ursprungswaren dürfen 

während des Transports nicht verändert, können aber umgeladen werden. Das 

Aufteilen von Sendungen in Drittstaaten ist möglich. Diese Bestimmung erhöht die 

logistische Flexibilität der liechtensteinischen Exportindustrie und erleichtert da-

mit deren Ausfuhren. Zudem gilt das Prinzip, dass die Zollbehörden des 
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Einfuhrlandes die Einhaltung dieser Bestimmungen als gegeben betrachten sollen, 

sofern ihnen keine gegenteiligen Informationen vorliegen. 

Art. 15 legt fest, dass als Ursprungsnachweis für die Exporteure aus dem Zollgebiet 

Schweiz/Liechtensteins, wie in den EFTA-FHA mit Indonesien15, den Philippinen16 

und Thailand17, einzig die Ursprungserklärung gemäss Art. 16 vorgesehen ist. Es 

konnte vermieden werden, dass von den Exporteuren zusätzliche Informationen 

wie Zolltarifnummer und Ursprungskriterium angegeben werden müssen. Er-

mächtigte Exporteure fertigen diese Ursprungserklärung gemäss Art. 18 auf einem 

Handelsdokument aus, ohne sie unterschreiben zu müssen. 

Art. 17 betreffend Anträge auf Ausfuhrvorprüfung gilt nur für die Exporteure Ma-

laysias. 

Die in Art. 19 festgelegten Erfordernisse bei der Einfuhr erläutern, dass die Präfe-

renzbegünstigung aufgrund eines Ursprungsnachweises nach Art. 15 zugestanden 

wird. Bei einer Einfuhr in Teilsendungen ist es gemäss Art. 20 möglich, Ursprungs-

nachweise bei jeder einzelnen Einfuhr vorzulegen oder einen einzigen anlässlich 

der ersten Einfuhr. 

Des Weiteren hält Art. 21 fest, dass Exporteure und Importeure zur Zusammenar-

beit mit den zuständigen Behörden verpflichtet sind. 

Art. 22 legt fest, dass die präferenzbegünstigte Abfertigung abgelehnt werden 

kann, wenn ein Produkt nicht sämtliche Anforderungen erfüllt, wie in der Verwei-

gerung der Präferenzbehandlung erläutert. Gemäss Art. 23 stellt die 

 
15  LGBl. 2021 Nr. 288. 
16  LGBl. 2018 Nr. 80. 
17  Vgl. BuA Nr. 10/2026 betreffend das Freihandelsabkommen zwischen den EFTA-Staaten und dem König-

reich Thailand vom 23. Januar 2025, welches vom Landtag in seiner Sitzung vom 6. März 2026 behandelt 
und angenommen wurde. 
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Rechnungsstellung in einer Nichtvertragspartei allein keinen Grund für die Ableh-

nung eines Antrags auf Präferenzbehandlung dar. 

In Art. 24 sind die Grundlagen für die Prüfung von Ursprungsnachweisen enthal-

ten. Im Rahmen der Nachprüfung wird ermittelt, ob der in Frage stehende Ur-

sprungsnachweis authentisch ist und ob sich die fraglichen Erzeugnisse auch tat-

sächlich als Ursprungswaren qualifizieren. Die zuständigen Behörden der Ausfuhr-

partei führen beim Exporteur auf Anfrage der Einfuhrpartei eine Nachprüfung 

durch. Zu diesem Zweck können sie vom Exporteur ursprungsbelegende Doku-

mente verlangen oder am Firmensitz des Exporteurs oder Herstellers eine Kon-

trolle durchführen. Die Frist für die Beantwortung eines Nachprüfungsgesuchs be-

trägt sechs Monate, wird aber auf Antrag der zuständigen Behörde der Ausfuhr-

partei verlängert. 

Art. 25 regelt die Zusammenarbeit zwischen den zuständigen Behörden. Diese in-

formieren sich gegenseitig in Bezug auf die Adressen der Behörden, die Systeme 

der Ermächtigten Exporteure und die Umsetzung des Ursprungsanhangs. Anwen-

dungsfragen und -probleme werden direkt zwischen den zuständigen Behörden 

oder dann im Rahmen des Unterausschusses Warenverkehr besprochen. Die Ver-

tragsparteien informieren sich gegenseitig über das Inkrafttreten von neuen prä-

ferenziellen Handelsabkommen mit Nicht-Vertragsparteien, die in den Kumulati-

onsbestimmungen (Art. 7 Abs. 4) genannt sind. 

Die Klausel in Art. 26 regelt die Vertraulichkeit und sichert zu, dass alle vertrauli-

chen Informationen basierend auf der nationalen Gesetzgebung vertraulich be-

handelt werden müssen. Art. 27 legt fest, dass strafrechtliche, zivil- oder verwal-

tungsrechtliche Sanktionen bei Verstössen gegen diesen Anhang betreffende na-

tionale Gesetze und Vorschriften vorgesehen sein müssen.  
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Art. 28 betreffend Übergangsbestimmungen für Waren im Transit oder in Lagern 

ermöglicht es, dass innerhalb von 12 Monaten nach Inkrafttreten des Abkommens 

nachträglich ein Ursprungsnachweis ausgestellt werden kann, vorausgesetzt, die 

Bestimmungen dieses Anhangs, insbesondere Art. 14 über die Beförderungsvor-

schriften, sind erfüllt. 

4.3.2 Anhang VIII zu Zollverfahren und Handelserleichterungen 

Das MEEPA deckt den Bereich Handelserleichterung mit einem entsprechenden 

Anhang ab. Diese Bestimmungen vereinfachen die Verfahren für den Warenver-

kehr, um den Handel zu erleichtern und dessen Entwicklung zu fördern. In Art. 1 

sind die Begriffsbestimmungen aufgeführt. Die an den Grenzverfahren beteiligten 

Behörden sollen gemäss Art. 2 koordiniert zusammenarbeiten. Mit Art. 3 wird das 

WTO-Übereinkommen vom 27. November 2014 über Handelserleichterungen18 zu 

einem Bestandteil des MEEPA gemacht. Damit wird die Möglichkeit geschaffen, 

im WTO-Abkommen geregelte Vorschriften in den vorgesehenen Ausschüssen des 

MEEPA zu besprechen. Die Vertragsparteien führen effektive Kontrollen durch, 

um den Handel zu erleichtern und dessen Entwicklung zu fördern, und sie verein-

fachen die Verfahren für den Warenhandel. Gemäss den Art. 4 und 5 schaffen die 

Vertragsparteien Transparenz, indem sie Gesetze, Verordnungen und generelle 

Entscheide wenn möglich in Englisch im Internet publizieren, öffentliche Konsulta-

tion und Information vor Inkrafttreten durchführen sowie auf Anfrage verbindli-

che Auskünfte über Tarifeinreihungen und die anwendbaren Ursprungsregeln er-

teilen. Damit wird für die Wirtschaftsbeteiligten erhöhte Transparenz und Rechts-

sicherheit geschaffen. Für Zollangelegenheiten und andere Angelegenheiten mit 

Auswirkung auf den Warenverkehr kann via Internet auf Englisch Auskunft ver-

langt werden. Die Antwort wird dann ebenfalls auf Englisch gegeben werden. 

 
18  LGBl. 1997 Nr. 108, Anhang 1A. 
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Die Vertragsparteien wenden gemäss Art. 6 Formalitäten im Zusammenhang mit 

der Ein-, Aus- und Durchfuhr von Waren an, die einfach, angemessen und objektiv 

sind. Die Vertragsparteien beschränken Kontrollen, Formalitäten und benötigte 

Dokumente auf das Nötigste. Um Kosten zu reduzieren und unnötige Verzögerun-

gen des Handels zwischen den Vertragsparteien zu verhindern, sollen effiziente 

Handelsverfahren angewendet werden, die nach Möglichkeit auf internationalen 

Standards basieren. Zudem wird festgelegt, dass die Systeme und Verfahren so 

gestaltet sein sollen, dass die Exporteure und Importeure ihre Zolldeklarationen 

vor Ankunft der Waren vorlegen können und verderbliche Waren so schnell wie 

möglich freigegeben werden. 

Gemäss Art. 7 soll jede Vertragspartei bei der Erteilung der Kompetenzen der zu-

ständigen Zollstellen die Bedürfnisse des Handels berücksichtigen. Zollkontrollen 

sollen – sofern möglich – auch ausserhalb der Öffnungszeiten und Örtlichkeiten 

der Zollstellen möglich sein. 

Art. 8 legt fest, dass die Vertragsparteien ein Risikomanagement anwenden, wel-

ches die Verzollung von Waren mit geringem Risiko vereinfacht. Damit wird be-

zweckt, dass der Grenzverkehr für einen Grossteil der Waren schnell vollzogen 

werden kann und Kontrollen auf ein Minimum beschränkt werden. 

Art. 9 sieht die Möglichkeit vor, ein Abkommen zur gegenseitigen Anerkennung 

der zugelassenen Wirtschaftsbeteiligten («Authorised Economic Operator Sys-

tem», AEO) zu verhandeln. Die jeweiligen Gesetze und sonstigen Vorschriften sol-

len sich auf einschlägige, internationale Normen, insbesondere auf den Rahmen 

der WZO für Normen zur Sicherung und Erleichterung des Welthandels (SAFE-Rah-

men) stützen. 

Art. 10 definiert, dass Importeure und Exporteure ihre Zolldeklarationen selbst 

vorlegen können, ohne dazu Zollagenten beanspruchen zu müssen. 
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Gemäss Art. 11 sollen Kosten und Gebühren im Zusammenhang mit der Einfuhr 

und der Ausfuhr sowie den verbindlichen Auskünften nach Art. 5 dem Aufwand 

der erbrachten Dienstleistung entsprechen und nicht auf dem Warenwert basie-

ren. Die entsprechenden Ansätze sollen nach Möglichkeit in Englisch und im Inter-

net publiziert werden. 

Jede Vertragspartei ist gemäss Art. 12 angehalten, Strafmassnahmen bei Verstös-

sen gegen die nationalen Zollgesetze und -vorschriften vorzusehen. 

Gemäss Art. 13 darf die Einfuhrvertragspartei nur in spezifischen Fällen die Legali-

sierung von Dokumenten (z.B. Beglaubigung von Rechnungen) verlangen. 

Waren dürfen gemäss Art. 14 vorübergehend eingeführt und verwendet oder ge-

mäss Art. 15 für den aktiven oder passiven Veredelungsverkehr gemäss den mas-

sgebenden Gesetzen und sonstigen Vorschriften ein- oder ausgeführt werden. 

Gemäss Art. 16 verpflichten sich die Vertragsparteien dazu, dass ihre mit Grenz- 

oder anderen Einfuhr- und Ausfuhrkontrollen betrauten Behörden und Stellen zu-

sammenarbeiten und ihre Verfahren koordinieren. 

Art. 17 legt fest, dass Entscheide einer Behörde betreffend Ein-, Aus- oder Durch-

fuhr bei mindestens einer höheren oder einer unabhängigen administrativen oder 

einer gerichtlichen Beschwerdeinstanz anfechtbar sein sollen. 

Gemäss Art. 18 werden alle Angaben, die im Zusammenhang mit der Ein-, Aus- 

und Durchfuhr von Waren und verbindlichen Auskünften bereitgestellt werden, 

gemäss den innerstaatlichen Gesetzen und Vorschriften der Vertragsparteien ver-

traulich behandelt und dem Berufsgeheimnis unterstellt. Diese Angaben werden 

von den Behörden einer Vertragspartei nicht ohne die ausdrückliche Genehmi-

gung der Person oder Behörde, die sie bereitstellt, offengelegt. 
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Art. 19 sieht vor, dass die Vertragsparteien ihre Zusammenarbeit in internationa-

len Foren fördern. Insbesondere sollen internationale Entwicklungen betreffend 

Handelserleichterungen beobachtet und wo möglich, gemeinsame Interessen 

identifiziert und gegebenenfalls auch gemeinsam verfolgt werden. 

4.4 Kapitel 3: Handel mit landwirtschaftlichen Erzeugnissen (Art. 3.1–3.5) 

Art. 3.1 legt den Anwendungsbereich von Kapitel 3 des MEEPA fest. Dieser umfasst 

den gesamten Warenhandel von Agrarprodukten (verarbeitete und unverarbei-

tete Landwirtschaftsprodukte), welche nicht im Anhang II aufgeführt werden. 

Art. 3.2 regelt die präferenzielle Zollbehandlung im Agrarbereich beider Vertrags-

parteien, gemäss Anhängen III–VI. 

Für den Handel mit landwirtschaftlichen Waren legt Art. 3.3 die übrigen Vertrags-

bestimmungen fest. Damit gelten die Bestimmungen in Art. 2.2 und Art. 2.4 bis 

2.1719 und die Kapitel über technische Handelshemmnisse (Kapitel 4), gesund-

heitspolizeiliche und pflanzenschutzrechtliche Massnahmen (Kapitel 5) und han-

delspolitische Schutzmassnahmen (Kapitel 6) ebenso für Agrarprodukte. 

Bezüglich Art. 2.6 über die Ursprungsregeln und Methoden der Zusammenarbeit 

der Verwaltungen ist ausschliesslich eine bilaterale Kumulation für Waren, die un-

ter dieses Kapitel fallen, zwischen den einzelnen Vertragsparteien zulässig. 

Im Agrarbereich erhalten Exporte aus dem gemeinsamen Zollgebiet 

Schweiz/Liechtenstein von Malaysia zollfreien Marktzugang, allerdings mit Aus-

nahme von alkoholischen Getränken und Tabakprodukten. 

 
19  Begriffsbestimmungen (Art. 2.2), Zollwertermittlung (Art. 2.4), Mengenmässige Beschränkungen (Art. 2.5), 

Ursprungsregeln und Methoden der Zusammenarbeit der Verwaltungen (Art. 2.6), Einreihung von Waren 
(Art. 2.7), Gebühren und Formalitäten (Art. 2.8), Inländerbehandlung bei den internen Steuern und Rege-
lungen (Art. 2.9), Technische Anpassungen (Art. 2.10), Austausch von Handelsdaten (Art. 2.11), Unteraus-
schuss über Warenverkehr (Art. 2.12), Staatliche Handelsunternehmen (Art. 2.13), Zahlungsbilanz (Art. 
2.14), Handelserleichterung (Art. 2.15), Allgemeine Ausnahmen (Art. 2.16), Ausnahmen zur Wahrung der 
Sicherheit (Art. 2.17). 
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Die Zollkonzessionen für das gemeinsame Zollgebiet Schweiz/Liechtenstein im Ag-

rarbereich zugunsten Malaysias sind weitgehend vergleichbar mit jenen, welche 

in der Vergangenheit anderen Freihandelspartnern, insbesondere Indonesien, ge-

währt wurden. Der Zollschutz für Produkte, die für Produzenten im Zollgebiet 

Schweiz/Liechtenstein sensibel sind, wird beibehalten oder in einem kontrollier-

ten Rahmen so reduziert, dass keine agrarpolitisch relevanten Auswirkungen zu 

erwarten sind. Die Zugeständnisse bestehen dabei aus einer Reduktion oder Be-

seitigung von Zöllen, die sich in der Regel innerhalb der bestehenden WTO-Zoll-

kontingente und der saisonalen Einschränkungen bewegen. Dies betrifft beispiels-

weise gewisse Früchte und Gemüse. Einen zollfreien Marktzugang in das Zollgebiet 

Schweiz/Liechtenstein wird Malaysia für nicht sensitive Produkte, zum Beispiel 

tropische Früchte wie Bananen und Mangos, Reis- und Kakaoprodukte, Bambus-

sprossen sowie verschiedene Pilze gewährt. Für verarbeitete Landwirtschaftspro-

dukte, die für die Landwirtschaft in der Schweiz und Liechtenstein sensible Roh-

stoffe mit Preisausgleich20 enthalten, gewährt die Schweiz einen Rabatt in Höhe 

des Industrieschutzelementes. Die daraus resultierenden präferenziellen Ansätze 

entsprechen den Konzessionen, die anderen Freihandelspartnern gewährt wer-

den. Für andere verarbeitete Landwirtschaftsprodukte – z.B. Kaffee, Mineralwas-

ser oder bestimmte Spirituosen – die keine für die Landwirtschaft sensiblen Roh-

stoffe enthalten, gewähren die Schweiz und Liechtenstein Malaysia gleich wie der 

EU und anderen Freihandelspartnern einen zollfreien Zugang. 

Die Vertragsparteien verpflichten sich, die in den erwähnten Anhängen festgeleg-

ten Präferenzzölle für Agrarprodukte in Zukunft nicht mehr zu erhöhen. Davon 

ausgenommen sind im Fall des Zollgebiets Schweiz/Liechtenstein Produkte, für die 

 
20  Der Preisausgleichsmechanismus ist ein zollpolitisches Instrument, das beim Import von verarbeiteten 

landwirtschaftlichen Produkten (z. B. Schokolade, Biskuits, Teigwaren) angewendet wird. Er dient dazu, 
den Preisunterschied zwischen inländischen Agrarrohstoffen und deutlich günstigeren Rohstoffpreisen im 
Ausland auszugleichen. Beim Import solcher Produkte erhebt die Schweiz bewegliche Einfuhrzölle, die ge-
nau der Rohstoffpreis-Differenz entsprechen. Damit wird der Rohstoffanteil eines importierten Produkts 
künstlich auf das schweizerische Preisniveau angehoben. 
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der Preisausgleichsmechanismus angewendet wird, sowie Produkte, für die im Ab-

kommen fixe Rabatte auf den Normalzollansatz gewährt werden. Die Malaysia ein-

geräumten Konzessionen ersetzen die bisherigen für das Zollgebiet Schweiz/Liech-

tenstein im Rahmen des allgemeinen Präferenzsystems (APS) gewährten unilate-

ralen Zollpräferenzen. 

Für Palmöl, eines der wichtigsten Exportinteressen Malaysias, werden für das Zoll-

gebiet Schweiz/Liechtenstein bilaterale Kontingente mit Zollreduktionen gewährt, 

die vorgängig mit Branchenvertretern abgesprochen wurden. Diese entsprechen 

den Zugeständnissen im Umfassenden Wirtschaftspartnerschaftsabkommen vom 

16. Dezember 2018 zwischen den EFTA-Staaten und Indonesien.21 Es wurden fünf 

Teilkontingente für verschiedene Palmölprodukte (rohes Palmöl, Palmstearin, 

Palmkernöl) vereinbart. Die Grösse der Kontingente wird über die ersten fünf 

Jahre jedes Jahr um jeweils 5 Prozent der Ausgangsgrösse erhöht (vgl. nachste-

hend Tabelle 1). Für alle Teilkontingente besteht die Einschränkung, dass diese nur 

genutzt werden können, wenn das Palmöl in 22-Tonnen Tanks eingeführt wird. 

Diese Transportart ermöglicht es, die Rückverfolgbarkeit vom Abnehmer der Wa-

ren im Zollgebiet Schweiz/Liechtenstein bis zu den Herstellern des Palmöls sicher-

zustellen. Zudem muss das unter dem Abkommen importierte Palmöl die in Art. 

12.12. festgelegten Bestimmungen betreffend nachhaltige Bewirtschaftung des 

Pflanzenölsektors (vgl. Ziff. 4.13) einhalten, was gewährleisten soll, dass die Nut-

zung der Zollpräferenzen nur durch nachhaltig produzierte Ware erfolgt. 

  

 
21  LGBl. 2021 Nr. 288. 
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Tabelle 1 

Übersicht Palmölkontingente 

 Teilkontingent Zollreduk-
tion 

Grösse des 
Kontingents bei 
Inkrafttreten 
des FHA 

Jährliche Erhö-
hung des Kon-
tingents* 

Endgültige 
Grösse des 
Kontingents+ 

rohes Palmöl A 30 % 1'000 Tonnen +50 Tonnen 1'250 Tonnen 
Palmstearin B1 40 % 5'000 Tonnen +250 Tonnen 6'250 Tonnen 

B2 20 % 1'000 Tonnen +50 Tonnen 1'250 Tonnen 
Palmkernöl C1 40 % 2'000 Tonnen +100 Tonnen 2'500 Tonnen 

C2 20 % 1'000 Tonnen +50 Tonnen 1'250 Tonnen 
*Während fünf Jahren nach Inkrafttreten des FHA. 
+Ab dem sechsten Jahr nach Inkrafttreten des FHA. 

Zusätzlich zu den erwähnten Zollkontingenten wird für das Zollgebiet 

Schweiz/Liechtenstein ein zollfreies Kontingent von 100 Tonnen für Palmöl in Fla-

schen von maximal 2 Litern für den direkten Konsum gewährt (sogenanntes «red 

virgin palm oil»). Zudem kann Palmöl zollfrei importiert werden, wenn es später in 

verarbeiteter Form, z.B. in der Form von verarbeiteten Nahrungsmitteln, expor-

tiert oder zur Herstellung von Suppen und Saucen verwendet wird. Auch der Im-

port von Palmöl, das zu technischen Zwecken verwendet wird, ist zollfrei möglich. 

Diese Instrumente zur zollfreien oder stark zollreduzierten Einfuhr von Palmöl 

existieren heute schon und die Zollfreiheit wird nun im Abkommen vertraglich 

festgehalten. 

Die Konzessionen für Palmöl, das aufgrund seiner Eigenschaften einheimische Öle 

wie Raps- oder Sonnenblumenöl substituieren kann, sind den Gegebenheiten der 

Ölsaatenproduktion in der Schweiz und Liechtenstein entsprechend ausgestaltet 

und es werden keine Effekte auf diesen Produktionszweig der Landwirtschaft er-

wartet. Durch die Gewährung von Konzessionen innerhalb von Zollkontingenten 

ist sichergestellt, dass die Palmölimporte mengenmässig eingeschränkt sind. Das 

Abkommen verfügt in Art. 2.17 über einen Schutzmechanismus, der es erlaubt, 

angemessen auf Importe von malaysischem Palmöl in das Zollgebiet 

Schweiz/Liechtenstein zu reagieren, sollte wider Erwarten der gemeinsame 
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Ölsaatenmarkt durch diese unter Druck geraten. Es ist aufgrund der Konzessionen 

primär in Form von Zollkontingenten auch nicht zu erwarten, dass die Palmölim-

porte in das Zollgebiet Schweiz/Liechtenstein aufgrund der Malaysia gewährten 

Konzessionen insgesamt ansteigen werden. Hingegen ist es möglich, dass es zwi-

schen den Herkunftsländern der Palmölimporte zu Verschiebungen weg von den 

bisherigen Hauptlieferanten, den am wenigsten entwickelten Ländern («Least De-

veloped Countries», LDC) wie der Elfenbeinküste und den Salomoninseln, die im 

Rahmen des Schweizer Bundesgesetzes vom 9. Oktober 1981 über die Gewährung 

von Zollpräferenzen zugunsten der Entwicklungsländer (Zollpräferenzengesetz)22 

von zollfreiem Marktzugang für Palmöl profitieren, hin zu Malaysia kommen 

könnte. 

Art. 3.4 legt fest, dass etwaige Schwierigkeiten im Dialog und mittels Konsultatio-

nen zwischen Vertragsparteien geprüft und geeignete Lösungen gefunden werden 

sollen. 

In Art. 3.5 verpflichten sich die Vertragsparteien, weitere Liberalisierung im Be-

reich des Agrarprodukthandels zu erreichen, unter Berücksichtigung der Regelun-

gen für verarbeitete landwirtschaftliche Erzeugnisse, des Handelsmusters zwi-

schen den Parteien, der besonderen Sensibilitäten dieser Waren, der Entwicklung 

der Agrarpolitik jeder Partei sowie der Entwicklungen in bilateralen und multilate-

ralen Foren. 

4.5 Kapitel 4: Technische Handelshemmnisse (Art. 4.1–4.11) 

Kapitel 4 über technische Handelshemmnisse («Technical Barriers to Trade», TBT) 

stützt sich auf die Grundsätze des WTO-Rechts, insbesondere auf den Grundsatz 

der Nichtdiskriminierung. Wie das WTO-Recht sieht das Kapitel Mechanismen zur 

 
22  Das Schweizer Zollpräferenzengesetz (SR 632.91) ist über den Zollvertag in Liechtenstein uneingeschränkt 

anwendbar (vgl. aktuelle Fassung der Anlagen I und II zum Zollvertrag; LR-Nr. 170.551.631). 
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langfristigen Annäherung der technischen Vorschriften vor, wodurch sich techni-

sche Handelshemmnisse vermeiden lassen. Zudem sind Möglichkeiten vorgese-

hen, um die Zusammenarbeit zwischen den zuständigen Behörden über die beste-

hende WTO-Regelung hinaus zu vertiefen und so mögliche künftige Handelsprob-

leme zu lösen. Nicht vorgesehen ist hingegen eine Harmonisierung des Rechts. 

Ausfuhren malaysischer Erzeugnisse in das Zollgebiet Schweiz/Liechtenstein müs-

sen somit immer vollumfänglich den schweizerischen Anforderungen entsprechen 

und nach den im Zollgebiet Schweiz/Liechtenstein geltenden Verfahren bewertet 

(zertifiziert oder zugelassen) werden. Dasselbe gilt entsprechend für Erzeugnisse 

aus dem Zollgebiet Schweiz/Liechtenstein, die nach Malaysia ausgeführt werden. 

Art. 4.1 legt Ziele fest, die mittels des TBT-Kapitels erreicht werden sollen. Insbe-

sondere soll das FHA den Handel mit Waren zwischen den Vertragsparteien und 

den Zugang zu ihren jeweiligen Märkten erleichtern, den Informationsaustausch 

und die Zusammenarbeit zu technischen Vorschriften fördern, unnötige Handels-

hemmnisse verringern, um Doppelspurigkeiten bei Konformitätsbewertungsver-

fahren zu verhindern, sowie Probleme im Zusammenhang mit dem unter dieses 

Kapitel fallenden Handel lösen. 

Nach Art. 4.2 umfasst der Anwendungsbereich von Kapitel 4 die Ausarbeitung, An-

nahme und Anwendung aller technischer Vorschriften, Normen und Konformitäts-

bewertungsverfahren, die sich auf den Handel mit Waren zwischen den Vertrags-

parteien auswirken können, wobei der gesundheitspolizeiliche und pflanzen-

schutzrechtliche Bereich ausgenommen ist (vgl. Ziff. 4.6 und Kapitel 5 des MEEPA). 

Mit Art. 4.3 wird das WTO-Übereinkommen über technische Handelshemmnisse23 

(TBT-Übereinkommen) in das FHA übernommen. Die Bestimmungen des TBT-

Übereinkommens bilden somit einen festen Bestandteil des FHA. Daher können 

 
23  LGBl. 1997 Nr. 108, Anhang 1A. 
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Streitigkeiten über einen in das FHA übernommenen Artikel des TBT-Übereinkom-

mens entweder im Rahmen der durch das FHA vorgesehenen Verfahren (vgl. Ziff. 

4.16 und Kapitel 15 des MEEPA) oder im Rahmen des WTO-Streitbeilegungsme-

chanismus behandelt werden. 

Art. 4.4 betreffend Internationale Normen verpflichtet die Regulatoren der Ver-

tragsparteien dazu, ihre nationalen Vorschriften auf Normen der dort genannten 

internationalen Normungsorganisationen abzustützen. Er konkretisiert die Defini-

tion einer internationalen Norm des TBT-Übereinkommens. 

Nach Art. 4.5 betreffend Verkehr von Waren, Grenzkontrollen und Marktüberwa-

chung stellt die einführende Vertragspartei sicher, dass importierte Waren der an-

deren Vertragspartei, welche die technischen Vorschriften der einführenden Ver-

tragspartei erfüllen, in deren Hoheitsgebiet frei verkehren können (Abs. 1). Jede 

Vertragspartei ist somit verpflichtet, Erzeugnisse der anderen Vertragspartei wie 

die eigenen zu behandeln, sobald sie auf ihrem Markt rechtmässig in Verkehr ge-

bracht wurden. So gewährleistet jede Vertragspartei faire Bedingungen auf ihrem 

Markt. Der Warenverkehr in Malaysia unterliegt dabei allerdings sowohl den auf 

die malaysische Halbinsel anwendbaren wie auch den in den Gliedstaaten Sabah 

und Sarawak geltenden gesetzlichen Anforderungen. Hält eine Vertragspartei an 

einer Einfuhrstelle ein aus einer anderen Vertragspartei ausgeführtes Erzeugnis 

zurück (Abs. 2) oder zieht sie es aufgrund einer mutmasslichen Nichtübereinstim-

mung mit technischen Vorschriften von ihrem Markt zurück (Abs. 3), müssen die 

Gründe dafür umgehend dem Importeur oder dessen Vertretung mitgeteilt wer-

den. 

Damit ein Erzeugnis in Verkehr gebracht werden kann, muss seine Konformität mit 

den geltenden technischen Vorschriften überprüft werden. Die Konformitätsbe-

wertung des Erzeugnisses muss nach einem Verfahren erfolgen, das abhängig vom 

mit diesem Erzeugnis einhergehenden Risiko staatlich festgelegt wird. Art. 4.6 
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listet verschiedene Mechanismen auf, um Ergebnisse von Konformitätsbewer-

tungsverfahren im Gebiet der anderen Partei anzuerkennen. Hierzu gehören zum 

Beispiel die Konformitätserklärung des Herstellers, eine Zertifizierung durch eine 

staatlich bezeichnete Drittstelle, die Akzeptanz der Ergebnisse von in der anderen 

Vertragspartei durchgeführten Konformitätsbewertungsverfahren oder die Nut-

zung von Abkommen über die gegenseitige Anerkennung, denen die Parteien an-

gehören (Abs. 1). Zu diesem Zweck stärken die Vertragsparteien die Rolle von in-

ternationalen Normen als Grundlage für ihre technischen Vorschriften und för-

dern die Akkreditierung auf der Grundlage von Normen und Richtlinien der in Abs. 

2 genannten internationalen Normungsinstitutionen, an denen ihre jeweiligen Ak-

kreditierungsstellen beteiligt sind, sowie die gegenseitige Anerkennung der Ergeb-

nisse von Konformitätsbewertungen, die von hierfür akkreditierten Stellen durch-

geführt wurden. Zudem erinnert Abs. 3 die Parteien daran, wenn immer möglich 

auf internationalen Normen beruhende Konformitätserklärungen der Hersteller 

zu akzeptieren. Dieses System vereinfacht für die Unternehmen das Inverkehrbrin-

gen von Erzeugnissen, von denen ein geringes Risiko für die Konsumentinnen und 

Konsumenten sowie die Umwelt ausgeht. 

In Art. 4.7 vereinbaren die Vertragsparteien, die Zusammenarbeit in TBT-Fragen 

zu verstärken, um das gegenseitige Verständnis in Bezug auf die jeweiligen TBT-

Regulierungen zu fördern und den bilateralen Handel zu erleichtern. Zu diesem 

Zweck verpflichten sie sich, mit Blick auf Aktivitäten internationaler Normungsin-

stitutionen und des WTO-Ausschusses für technische Handelshemmnisse zusam-

menzuarbeiten, die Kommunikation zwischen ihren zuständigen Behörden sowie 

den Informationsaustausch zu ihren jeweiligen technischen Vorschriften und zur 

guten Regulierungspraxis zu stärken und die Zusammenarbeit zwischen ihren Nor-

mungs- und Akkreditierungsinstitutionen zu fördern. Die Behördenzusammenar-

beit im TBT-Bereich ist ein entscheidender Faktor, um spezifische Firmenprobleme 
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und -anliegen, insbesondere von kleinen und mittleren Unternehmen (KMU), 

pragmatisch zu lösen. 

Gemäss Art. 4.8 behalten sich die Vertragsparteien das Recht vor, Konsultationen 

abzuhalten, wenn eine Vertragspartei eine potenziell handelshemmende Mass-

nahme vorsieht oder bereits eingeführt hat. Solche Konsultationen finden inner-

halb von 40 Tagen nach Erhalt des Konsultationsersuchens statt. So sollte es mög-

lich sein, bei technischen Handelshemmnissen oder Problemen, mit denen Unter-

nehmen bei der Umsetzung von technischen Vorschriften allenfalls konfrontiert 

sind, einen raschen und direkten Zugang zu den jeweiligen Fachverantwortlichen 

der Länder herzustellen und für beide Seiten annehmbare Lösungen zu suchen. 

Art. 4.9 legt fest, dass die Bestimmungen von Kapitel 4 in den Anhängen IX (Elekt-

rische und elektronische Produkte), X (Gute Laborpraxis), XI (Gute Herstellungs-

praxis) und XII (Kennzeichnung und Etikettierung) durch spezifische Regeln für 

diese Sektoren ergänzt werden (vgl. Ziff. 4.5.1–4.5.4). 

Art. 4.10 betreffend die Überprüfungsklausel sieht vor, dass die Vertragsparteien 

erwägen, eine gleichwertige Behandlung wie diejenige, die jede Vertragspartei zu 

einem späteren Zeitpunkt der EU gewährt, auch aufeinander auszuweiten. Diese 

Überprüfung soll das erste Mal drei Jahre nach dem Inkrafttreten des MEEPA und 

anschliessend auf Ersuchen einer Vertragspartei stattfinden. Eine solche Behand-

lung kann in Form einer sektorspezifischen Übereinkunft erfolgen. Sollten also Ma-

laysia und die EU zu einem späteren Zeitpunkt ein FHA abschliessen, müsste Ma-

laysia den EFTA-Staaten eine mit der EU gleichwertige Behandlung gewähren, so-

fern die EFTA-Staaten mit der EU eine ähnliche Behandlung vereinbart haben. Soll-

ten Erzeugnisse aus der EU auf dem malaysischen Markt künftig von einer günsti-

geren Behandlung im TBT-Bereich profitieren, liessen sich so mögliche Diskrimi-

nierungen vermeiden. 
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Art. 4.11 sieht vor, dass die Vertragsparteien Kontaktstellen einrichten, um die 

Kommunikation und den Informationsaustausch im Rahmen der Umsetzung des 

TBT-Kapitels zu erleichtern. 

4.5.1 Anhang IX über elektrische und elektronische Produkte 

Der Anhang betrifft die Normen und Konformitätsbewertungsverfahren im Rah-

men der nationalen technischen Regulierungen der Vertragsparteien über die 

elektrische Sicherheit und elektromagnetische Kompatibilität für das Inverkehr-

bringen von elektrischen und elektronischen Geräten, Haushaltsgeräten und Ge-

brauchselektronik (Art. 1, Anwendungsbereich). 

Zur Erleichterung des Handels bzw. des Zugangs dieser Produkte zu den jeweiligen 

Märkten der einzelnen Vertragsparteien stützt sich der Anhang auf geltende inter-

nationale Instrumente. Gemäss Art. 2 hat eine Vertragspartei, die im Rahmen von 

Konformitätsbewertungs- oder Ermächtigungsverfahren Testberichte verlangt, 

diese sowie die entsprechenden gültigen Zertifikate zu akzeptieren, wenn sie von 

Zertifizierungsstellen ausgestellt werden, welche die Prüflaboratorien gemäss den 

im Rahmen des internationalen Zertifizierungsprogramms der Internationalen 

Elektrotechnischen Kommission («IECEE CB Scheme»24) festgelegten Regeln und 

Verfahren testen. Zudem hat sie auch Testberichte zu akzeptieren, die Prüflabora-

torien ausstellen, welche durch eine Akkreditierungsstelle, die das Abkommen 

über gegenseitige Anerkennung der «International Laboratory Accreditation 

Cooperation» unterzeichnet hat (ILAC MRA25), akkreditiert wurden. 

 
24  Weitere Informationen über das Zertifizierungsprogramm sind auf der folgenden Homepage abrufbar: 

https://www.iecee.org/who-we-are/cb-scheme. 
25  Die Liechtensteinische Akkreditierungsstelle (LAS) hat das ILAC MRA nicht unterzeichnet. Gemäss Art. 15 

Abs. 2 des Gesetzes vom 2. Mai 1996 über die Akkreditierung und Notifizierung (LGBl. 1996 Nr. 82) bleiben 
Rechte und Pflichten betreffend ausländische Prüfergebnisse und Konformitätsbescheinigungen, die sich 
aus Staatsverträgen ergeben, vorbehalten. Entsprechend setzt sich die LAS dafür ein, dass die Ergebnisse 
und Dienstleistungen von Akkreditierungsstellen aus Drittstaaten, welche das ILAC MRA unterzeichnet ha-
ben, in Liechtenstein anerkannt werden. So können liechtensteinische Wirtschaftsakteure z.B. eine Akkre-
ditierung von der Schweizerischen Akkreditierungsstelle (SAS) oder der Deutschen Akkreditierungsstelle 
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4.5.2 Anhang X über gute Laborpraxis 

Dieser Anhang betrifft Normen und nicht-klinische Versuchsdaten im Rahmen der 

Konformitätsbewertungsverfahren im Zusammenhang mit den nationalen Regu-

lierungen der Vertragsparteien zur guten Laborpraxis (GLP)26 für das Inverkehr-

bringen von Chemikalien. Die GLP sollen als Qualitätssicherungssystem die Zuver-

lässigkeit und Integrität der Ergebnisse nicht-klinischer Versuche garantieren, mit 

denen die Chemikaliensicherheit evaluiert wird. Durch den Abbau oder die Besei-

tigung von bestimmten unnötigen nicht-tarifären Hemmnissen zwischen den Ver-

tragsparteien, z.B. doppelte Versuchsdaten, sowie durch die Verbesserung der Da-

tenqualität werden Regulierungsabläufe effizienter und die Kosten für die Indust-

rie reduziert. Diese Vereinfachungen lassen jedoch die regulatorischen Anforde-

rungen unberührt, welche die Hersteller der Vertragsparteien weiterhin erfüllen 

müssen, um ihre Chemikalien in die andere Vertragspartei zu exportieren. Ausfuh-

ren malaysischer Chemikalien in das Zollgebiet Schweiz/Liechtenstein müssen so-

mit immer vollumfänglich den schweizerischen Anforderungen entsprechen. Sie 

sind Gegenstand einer Bewertung oder unterliegen sogar der Notifikations-, Re-

gistrierungs- oder Bewilligungspflicht gemäss den im Zollgebiet Schweiz/Liechten-

stein geltenden Vorschriften. Dasselbe gilt entsprechend für Chemikalien aus dem 

Zollgebiet Schweiz/Liechtenstein, die nach Malaysia ausgeführt werden. 

Art. 1 definiert den Anwendungsbereich des Anhangs. Darunter fallen die in einem 

EFTA-Staat oder in Malaysia industriell hergestellten Chemikalien, einschliesslich 

pharmazeutischer Produkte, für welche die Anforderungen der GLP gelten. 

 
(DAkks) erhalten. Die Anerkennung der Testberichte von liechtensteinischen Prüflaboratorien in Malaysia 
ist somit gewährleistet. 

26  Die schweizerische Verordnung über die Gute Laborpraxis (SR 813.112.1) ist über den Zollvertag in Liech-
tenstein uneingeschränkt anwendbar (vgl. aktuelle Fassung der Anlagen I und II zum Zollvertrag; LR-Nr. 
170.551.631). 
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In Art. 2 wird das «GLP-System» definiert als ein System, das den vom OECD-Pro-

gramm zur gegenseitigen Anerkennung der Daten («Mutual Acceptance of Data», 

MAD) anerkannten aktuellen Normen für die Chemikalienbewertung entspricht. 

Gemäss Art. 3 anerkennen die Vertragsparteien, dass die Einführung und Anwen-

dung von international anerkannten GLP-Normen für die Garantie der Zuverlässig-

keit der Daten nicht-klinischer Studien wesentlich ist (Abs. 1). Zudem betonen sie, 

dass qualitativ hochwertige Versuchsdaten die Konformitätsbewertungsverfahren 

für Chemikalien erleichtern (Abs. 2) und dass die internationale Harmonisierung 

der Versuchsverfahren die Akzeptanz nicht-klinischer Versuchsdaten fördert. 

Gemäss Art. 4 wird die Konformität des GLP-Systems einer Vertragspartei mit den 

internationalen GLP-Normen angenommen, sofern die zuständige Behörde der 

Vertragspartei das MAD-Programm umfassend befolgt. 

Wenn das GLP-System einer Vertragspartei bestätigt ist (Akzeptanz der GLP-Ver-

suchsdaten), werden gemäss Art. 5 die von dieser Vertragspartei gemäss der GLP 

generierten Daten von der anderen Vertragspartei im Rahmen der Konformitäts-

bewertungsverfahren für Chemikalien anerkannt. 

Gemäss Art. 6 tauschen die für die GLP zuständigen Behörden auf Anfrage ihre 

Berichte zu GLP-Inspektionen aus, ausser wenn die Verantwortlichen der Ver-

suchsanlage dies ablehnen. 

Art. 7 über interne Verfahren verpflichtet die Vertragsparteien, ein Programm zum 

Monitoring der Einhaltung der GLP einzuführen und ein Verzeichnis der Versuchs-

anlagen in ihrem Hoheitsgebiet zu führen (Abs. 1). Die Versuchsanlagen bestäti-

gen, dass die Versuchsdaten, die sie den für die GLP zuständigen Behörden mel-

den, gemäss den Grundsätzen des GLP-Systems erlangt wurden. 
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Gemäss Art. 8 betreffend Schutzklauseln für Inspektionen können die Vertragspar-

teien unter aussergewöhnlichen Umständen die Inspektion einer Versuchsanlage 

im Hoheitsgebiet einer anderen Vertragspartei beantragen. Das Ersuchen muss 

ordnungsgemäss begründet und den anderen Parteien zuvor notifiziert werden. 

Die Inspektion wird von der GLP-Überwachungsbehörde der ersuchten Vertrags-

partei durchgeführt. Diese lässt Mitglieder der GLP-Überwachungsbehörde der er-

suchenden Vertragspartei als Beobachterinnen und Beobachter zu. 

In Übereinstimmung mit Art. 9 verpflichtet sich jede Vertragspartei, Informationen 

als vertraulich zu behandeln, die eine andere Vertragspartei unterbreitet und als 

vertraulich bezeichnet hat. 

Art. 10 sieht vor, dass die gemäss Art. 4.11 des TBT-Kapitels eingerichteten Kon-

taktstellen bei den jeweiligen für diesen Anhang zuständigen Behörden eine aktu-

alisierte Liste der Kontaktstellen führen. 

4.5.3 Anhang XI über gute Herstellungspraxis 

Dieser Anhang gilt ausschliesslich zwischen dem Zollgebiet Schweiz/Liechtenstein 

und Malaysia. Er betrifft Normen und Inspektionsberichte im Rahmen der Konfor-

mitätsbewertungsverfahren betreffend die jeweiligen nationalen Regulierungen 

der Vertragsparteien über die gute Herstellungspraxis («Good Manufacturing 

Practice», GMP) für das Inverkehrbringen von Arzneimitteln. Ähnlich wie die GLP 

für Chemikalien (einschliesslich Pharmazeutika) bildet die GMP ein System zur 

Qualitätssicherung, das gewährleistet, dass Arzneimittel auf konstante Weise her-

gestellt und kontrolliert werden. Wenn die Vertragsparteien zur Konformitätsbe-

wertung dieser Produkte die Ergebnisse von GMP-Inspektionen heranziehen, die 

von der zuständigen Behörde der anderen Vertragspartei nach international aner-

kannten Normen und Regeln durchgeführt wurden, verringern oder beseitigen sie 

bestimmte unnötige nicht-tarifäre Handelshemmnisse wie doppelte Inspektionen. 
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Dies führt zu effizienteren Regulierungsabläufen und einer Reduktion der Kosten 

für die Industrie. Das Heranziehen («reliance») bestehender Informationen lässt 

jedoch die regulatorischen Anforderungen unberührt, welche die Hersteller der 

Vertragsparteien erfüllen müssen, um ihre Arzneimittel in die andere Vertragspar-

tei zu exportieren. Ausfuhren malaysischer Arzneimittel in das Zollgebiet 

Schweiz/Liechtenstein müssen somit immer vollumfänglich den schweizerischen 

Anforderungen bzw. Ausfuhren von Arzneimitteln aus dem Zollgebiet 

Schweiz/Liechtenstein nach Malaysia den malaysischen Anforderungen entspre-

chen, um auf den Märkten der Schweiz bzw. Liechtensteins und Malaysias zuge-

lassen zu werden. Über die Zulassung entscheidet die zuständige nationale Be-

hörde immer autonom.27 

Art. 1 definiert den Anwendungsbereich des Anhangs. Dieser ist anwendbar auf 

pharmazeutische Produkte, einschliesslich der von den Herstellern verwendeten 

pharmazeutischen Wirkstoffe oder Hilfsstoffe, die im Zollgebiet Schweiz/Liechten-

stein oder in Malaysia industriell hergestellt werden und für welche die GMP-An-

forderungen gelten. 

In Art. 2 wird präzisiert, dass mit «GMP-Normen» die vom Übereinkommen über 

Inspektionen betreffend pharmazeutische Produkte sowie vom PIC-Scheme 

(«Pharmaceutical Inspection Co-operation Scheme», PIC/S28) international aner-

kannte aktuelle Normen gemeint sind; letzteres soll eine vorschriftsgemässe Her-

stellung und regelmässige Überwachung der pharmazeutischen Produkte gewähr-

leisten (Abs. 1). Zudem wird ein GMP-Inspektionsbericht («GMP Inspection Re-

port») als ein gemäss diesen Normen erstellter Bericht definiert, wobei die Nor-

men auch den Inhalt des Berichts vorgeben (Abs. 2). 

 
27  Im Falle Liechtensteins ist das Amt für Gesundheit im Rahmen der Ergänzungsvereinbarung zum Noten-

austausch vom 11. Dezember 2001 zwischen der Schweiz und Liechtenstein betreffend die Geltung der 
schweizerischen Heilmittelgesetzgebung in Liechtenstein über die Zulassung von Arzneimitteln mit neuen 
Wirkstoffen (LGBl. 2025 Nr. 283) zuständig. 

28  Weitere Informationen über das PIC-Scheme sind hier abrufbar: https://picscheme.org/en/about. 
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In Art. 3 anerkennen die Vertragsparteien, dass die Einführung und Anwendung 

der GMP-Normen des PIC/S in den Produktionsstätten ein wichtiges Instrument 

für die Garantie einer hohen Produktionsqualität und der Integrität der globalen 

Lieferketten für Pharmazeutika darstellen. 

Gemäss Art. 4 gelten das System zur Kontrolle der GMP und dessen Anwendung 

durch eine Vertragspartei bei GMP-Inspektionen als gleichwertig mit den PIC/S-

Normen, sofern die Vertragspartei Mitglied des PIC/S ist. 

Sobald bestätigt ist, dass das GMP-System einer Vertragspartei den GMP-Normen 

entspricht, stützt sich die andere Vertragspartei gemäss Art. 5 im Rahmen ihres 

Konformitätsbewertungsverfahrens auf die GMP-Inspektionsberichte sowie auf 

die von den zuständigen Behörden dieser Vertragspartei erteilten Produktionsbe-

willigungen. 

Gemäss Art. 6 tauschen die zuständigen Behörden auf Anfrage ihre GMP-Inspekti-

onsberichte aus, ausser wenn der Hersteller dies ablehnt. 

Gemäss Art. 7 muss die für die Überwachung des Herstellers zuständige Behörde 

auf Ersuchen eines Herstellers oder der zuständigen Behörde der anderen Ver-

tragspartei bescheinigen, dass dieser zur Herstellung des betreffenden pharma-

zeutischen Produkts ordnungsgemäss befugt ist, regelmässig kontrolliert wird und 

die GMP-Normen einhält (Abs. 1). Die Zertifikate werden 30 Tage nach der Durch-

führung von Korrektur- und Präventivmassnahmen ausgestellt. In der Praxis ist der 

Abschluss einer Inspektion bzw. der Erhalt eines Bewilligungsantrags vom Inspek-

torat Voraussetzung für die Ausstellung eines Zertifikats. Falls vor der Ausstellung 

des Zertifikats eine erneute Inspektion erforderlich ist, beginnt die Frist von 30 

Tagen nach Abschluss der Korrektur- und Präventivmassnahmen und kann auf 60 

Tage verlängert werden (Abs. 2). Den Herstellern kann eine angemessene Gebühr 

für die Ausstellung der Zertifikate in Rechnung gestellt werden (Abs. 3). 
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Art. 8 behält das Recht der Vertragsparteien vor, unter aussergewöhnlichen Um-

ständen im Hoheitsgebiet der anderen Vertragspartei eigene Inspektionen durch-

zuführen. Die Inspektionen müssen ordnungsgemäss begründet und der inspizier-

ten Vertragspartei, welche die Inspektionen beobachten kann, im Voraus notifi-

ziert werden. Die Vertragsparteien können sich auch auf gemeinsame Inspektio-

nen einigen. 

In Übereinstimmung mit Art. 9 verpflichtet sich jede Vertragspartei, Informationen 

als vertraulich zu behandeln, die eine andere Vertragspartei unterbreitet und als 

vertraulich bezeichnet hat. Art. 10 sieht vor, dass die gemäss Art. 4.11 des TBT-

Kapitels eingerichteten Kontaktstellen bei den jeweiligen für diesen Anhang zu-

ständigen Behörden eine aktualisierte Liste der Kontaktstellen führen. 

4.5.4 Anhang XII über Kennzeichnung und Etikettierung 

Die technischen Vorschriften der Vertragsparteien können verbindliche Erforder-

nisse zur Kennzeichnung und Etikettierung der Erzeugnisse enthalten. Diese sollen 

deren Rückverfolgbarkeit sicherstellen sowie die Sicherheit und Gesundheit der 

Konsumentinnen und Konsumenten garantieren. Anhang XII enthält diesbezüglich 

spezifische Regeln, um unnötige Handelshemmnisse zwischen den Vertragspar-

teien zu vermeiden. 

Die Vertragsparteien bekräftigen in Abs. 1, dass technische Vorschriften, die aus-

schliesslich Kennzeichnungs- oder Etikettierungsanforderungen enthalten bzw. 

behandeln, mit dem TBT-Übereinkommen im Einklang stehen müssen. Verlangt 

eine Vertragspartei die obligatorische Kennzeichnung oder Etikettierung von Er-

zeugnissen, so bemüht sie sich gemäss Abs. 2, ihre diesbezüglichen Anforderungen 

auf die Angabe der Konformität der Erzeugnisse mit den obligatorischen techni-

schen Anforderungen bzw. mit den für Konsumentinnen und Konsumenten oder 

Nutzerinnen und Nutzer relevanten Anforderungen zu beschränken (Bst. a). Sie 
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kann jedoch die auf dem Etikett anzugebenden Informationen sowie Bedingungen 

für dessen Anbringung festlegen (Bst. b). Zudem muss sie den Wirtschaftakteuren 

der anderen Vertragspartei unverzüglich und zu Bedingungen, die nicht ungünsti-

ger sind als diejenigen für inländische Wirtschaftsakteure, eine eindeutige Kenn-

nummer ausstellen (Bst. c). Sie erlaubt auch Angaben auf Etiketten in anderen 

Sprachen, zusätzlich zu der von ihr verlangten, sowie international anerkannte No-

menklaturen, Piktogramme, Symbole oder Grafiken und zusätzliche Angaben zu 

den von ihr vorgeschriebenen (Bst. d). Nach Möglichkeit akzeptiert sie auch nicht-

permanente Etiketten oder Kennzeichnungs- und Beschriftungsinformationen in 

den Begleitunterlagen (Bst. e). Schliesslich ist sie damit einverstanden, dass die 

Etikettierung, Umetikettierung oder Korrekturen gegebenenfalls in Räumlichkei-

ten erfolgen, die vor dem Vertrieb und Verkauf der Erzeugnisse als Alternative zur 

Etikettierung am Ursprungsort genehmigt wurden (Bst. f). 

4.6 Kapitel 5: Gesundheitspolizeiliche und pflanzenschutzrechtliche Massnah-

men (Art. 5.1–5.11) 

Kapitel 5 über gesundheitspolizeiliche und pflanzenschutzrechtliche Massnahmen 

(«Sanitary and Phytosanitary Standards», SPS-Massnahmen) stützt sich auf die 

Grundsätze des WTO-Rechts, insbesondere auf den Grundsatz der Nichtdiskrimi-

nierung. Es sieht Möglichkeiten vor, um die Zusammenarbeit zwischen den zustän-

digen Behörden über die bestehende WTO-Regelung hinaus zu vertiefen und so 

mögliche künftige Handelsprobleme zu lösen. Eine Harmonisierung des Rechts ist 

darin jedoch nicht vorgesehen. Ausfuhren malaysischer Erzeugnisse in das Zollge-

biet Schweiz/Liechtenstein müssen somit immer vollumfänglich den schweizeri-

schen SPS-Anforderungen entsprechen. Dasselbe gilt für Erzeugnisse aus dem Zoll-

gebiet Schweiz/Liechtenstein, die nach Malaysia ausgeführt werden. 

Art. 5.1 legt die Ziele des Kapitels fest. Demnach zielen die SPS-Massnahmen da-

rauf ab, das WTO-Übereinkommen über die Anwendung gesundheitspolizeilicher 
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und pflanzenschutzrechtlicher Massnahmen29 (SPS-Übereinkommen) zu fördern, 

den Handel mit Lebensmitteln, Tieren und Pflanzen zu erleichtern und gleichzeitig 

das Leben und die Gesundheit von Menschen, Tieren und Pflanzen zu schützen, 

das gegenseitige Verständnis ihrer jeweiligen Regulierungssysteme zu verbessern, 

die Kommunikation und gegenseitige Zusammenarbeit in diesem Bereich zu er-

leichtern sowie Handelsfragen, die sich auf den bilateralen Handel auswirken, zu 

lösen. 

Nach Art. 5.2 erstreckt sich der Anwendungs- und Geltungsbereich von Kapitel 5 

auf die SPS-Massnahmen einer Vertragspartei, die sich auf den Handel zwischen 

den Vertragsparteien auswirken können. 

In Art. 5.3 bekräftigen die Vertragsparteien ihre gegenseitigen Rechte und Pflich-

ten gemäss dem SPS-Übereinkommen (Abs. 1). Dieses wird in das FHA übernom-

men (Abs. 2). Die Bestimmungen des SPS-Übereinkommens bilden somit einen 

festen Bestandteil des FHA. Daher können Streitigkeiten über einen in das FHA 

übernommenen Artikel des SPS-Übereinkommens entweder im Rahmen der 

durch das FHA vorgesehenen Verfahren (vgl. Ziff. 4.16 und Kapitel 15 des FHA) 

oder im Rahmen des WTO-Streitbeilegungsmechanismus behandelt werden. 

Gemäss Art. 5.4 bezeichnet der Begriff internationale Normen für die Zwecke die-

ses Kapitels die im Anhang A des SPS-Übereinkommens definierten Normen, Richt-

linien und Empfehlungen. 

In Art. 5.5 betreffend Audits erklären die Vertragsparteien, dass sie ihre Audits auf 

internationale Normen, Richtlinien und Empfehlungen stützen (Abs. 1) und dass 

sie das Systemaudit der SPS-Massnahmen der ausführenden Vertragspartei als be-

vorzugte Methode anwenden (Abs. 2). Obwohl Systemaudits Vor-Ort-Inspektio-

nen der Anlagen umfassen können (Abs. 2), sollen einzelne Betriebsinspektionen 

 
29  LGBl. 1997 Nr. 108, Anlage 2. 
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vor Ort möglichst vermieden werden, da diese für die Exporteure und die Behör-

den hohe Kosten verursachen. Abs. 3–4 regeln die Verfahren für die Durchführung 

von Audits. 

Art. 5.6 sieht eine Zusammenarbeit zwischen den zuständigen Behörden vor, um 

die Anzahl an Zertifikaten, die eine einführende Vertragspartei von der anderen 

Vertragspartei verlangen kann, so weit wie möglich zu begrenzen. Er stellt ausser-

dem klar, dass offizielle Zertifikate den in internationalen Normen festgelegten 

Grundsätzen entsprechen und in englischer Sprache zur Verfügung gestellt wer-

den müssen (Abs. 1). Bei Änderung eines Zertifikats erteilt die einführende Ver-

tragspartei der ausführenden Partei auf Ersuchen zusätzliche Informationen und 

setzt ihr eine angemessene Frist zur Anpassung an die neuen Anforderungen (Abs. 

2). 

Gemäss Art. 5.7 verstärken die Vertragsparteien ihre Zusammenarbeit im Bereich 

der SPS-Regulierungen, um den Handel zu erleichtern, und erkunden Gelegenhei-

ten für den Informationsaustausch zu Angelegenheiten von gegenseitigem Inte-

resse (Abs. 1). Die Zusammenarbeit zwischen den Behörden ist ein Schlüsselfaktor, 

um mögliche spezifische Probleme von Exportunternehmen pragmatisch zu lösen. 

In Abs. 2 vereinbaren die Vertragsparteien, die technische Zusammenarbeit im 

Rahmen der im FHA vorgesehenen Massnahmen zur Zusammenarbeit weiter aus-

zuloten (vgl. Ziff. 4.14 und Kapitel 13 des FHA). Des Weiteren verpflichten sich die 

Vertragsparteien zur Transparenz in Bezug auf ihre SPS-Regulierungen, indem sie 

diese veröffentlichen und bei Bedarf Zusatzinformationen zur Verfügung stellen 

(Abs. 3). Zudem antworten sie auf Ersuchen nach Begründungen zur Einführung 

neuer SPS-Massnahmen (Abs. 4). 

Art. 5.8 betreffend den Verkehr von Waren unterstreicht den Grundsatz der Nicht-

diskriminierung zwischen den eingeführten und den nationalen Waren, die den-

selben Verfahren unterworfen werden müssen. Er garantiert auf diese Weise, dass 
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eingeführte Waren, die den SPS-Anforderungen der einführenden Vertragspartei 

entsprechen, in deren Hoheitsgebiet frei verkehren können. So gewährleistet jede 

Vertragspartei faire Bedingungen auf ihrem Markt (Abs. 1). Der Warenverkehr in 

Malaysia unterliegt dabei allerdings sowohl den auf die malaysische Halbinsel an-

wendbaren wie auch den in den Gliedstaaten Sabah und Sarawak geltenden ge-

setzlichen Anforderungen (Abs. 2). 

Art. 5.9 konkretisiert das SPS-Übereinkommen in Bezug auf die Kontrolle von Wa-

ren an der Grenze. Die Vertragsparteien vereinbaren Kontrollen, die auf den von 

diesen Waren ausgehenden Risiken basieren, sodass die Wartezeit so kurz wie 

möglich gehalten wird, und in nichtdiskriminierender Weise sowie auf der Grund-

lage von internationalen Normen durchgeführt werden. Die Häufigkeit der Grenz-

kontrollen bzw. jegliche Änderungen der Kontrollhäufigkeit werden auf Ersuchen 

mitgeteilt (Abs. 1–3). Waren, die stichprobenartig oder routinemässig kontrolliert 

werden, sollten nicht zurückgehalten werden, bis die Testergebnisse vorliegen 

(Abs. 4). Die einführende Vertragspartei notifiziert dem Importeur oder dessen 

Vertretung oder der zuständigen Behörde der ausführenden Vertragspartei eine 

nichtkonforme Sendung, wobei sie den Grund für die Nichtkonformität angibt und 

eine Rekursgelegenheit gegen den Entscheid bietet (Abs. 5). Müssen Waren auf-

grund eines wahrgenommenen Risikos an der Grenze zurückgehalten werden, so 

werden die notwendigen Untersuchungen sowie der Entscheid zur Freigabe so 

schnell wie möglich getroffen, insbesondere für verderbliche Waren (Abs. 6). Hält 

eine Vertragspartei an einer Einfuhrstelle aus einer anderen Vertragspartei ausge-

führte Waren wegen Nichtkonformität mit einer SPS-Massnahme der einführen-

den Vertragspartei zurück, notifiziert sie dem Importeur oder dessen Vertretung 

unverzüglich die Gründe für das Zurückhalten (Abs. 7). Gemäss Abs. 8 müssen die 

Vertragsparteien sicherstellen, dass der Importeur gegen den Entscheid, Waren 

an einer Einfuhrstelle zurückzuweisen, Rekurs einlegen kann, und dass die 
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zuständige Behörde der ausführenden Vertragspartei bei schwerwiegender Nicht-

konformität mit den SPS-Anforderungen rasch informiert wird (Abs. 8 und 9). 

Art. 5.10 legt einen Mechanismus für Konsultationen zwischen den Vertragspar-

teien fest, der in Anspruch genommen werden kann, wenn eine Vertragspartei 

Bedenken bezüglich einer sich aus diesem Kapitel ergebenden Angelegenheit hat. 

Die Konsultationen finden ohne unangemessenen Verzug nach einer vereinbarten 

Methode mit dem Ziel statt, für beide Seiten annehmbare Lösungen zu finden. 

Gemäss Art. 5.11 tauschen die Vertragsparteien Informationen über die zuständi-

gen Behörden und die Kontaktdaten ihrer Kontaktstellen und jegliche Änderungen 

dieser Angaben für die Zwecke dieses Kapitels aus, um die Kommunikation und 

den Informationsaustausch zu erleichtern (Abs. 1 und 2). 

4.7 Kapitel 6: Handelspolitische Schutzmassnahmen (Art. 6.1–6.4) 

Art. 6.1 betrifft Subventionen und Ausgleichsmassnahmen. Er führt ein Konsulta-

tionsverfahren gemäss WTO-Recht ein und legt eine Frist von 25 Tagen für die 

Durchführung von Konsultationen fest. 

Art. 6.2 besagt, dass die Vertragsparteien sich darum bemühen sollen, von der Ein-

leitung von Antidumpingmassnahmen gegeneinander abzusehen. Des Weiteren 

sieht er gegebenenfalls Anforderungen für die Anwendung solcher Massnahmen 

vor, die über die WTO-Regeln hinausgehen, insbesondere eine vorgängige Notifi-

kation und Konsultationen. 

In Art. 6.3 zu Allgemeinen Schutzmassnahmen wird auf die Rechte und Pflichten 

der Vertragsparteien im Rahmen der WTO verwiesen. Über die WTO-Regeln hin-

ausgehend sollen die Vertragsparteien allgemeine WTO-Schutzmassnahmen auf 

Einfuhren anderer Vertragsparteien ausschliessen, falls diese Einfuhren nicht an 

sich Schäden verursachen oder zu verursachen drohen. 
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Die Bestimmungen in Art. 6.4 zu bilateralen Schutzmassnahmen erlauben es den 

Vertragsparteien unter bestimmten Bedingungen, Zollsenkungen vorübergehend 

auszusetzen, falls der Zollabbau gemäss dem Abkommen zu erheblichen Markt-

störungen führt oder zu führen droht. 

4.8 Kapitel 7: Handel mit Dienstleistungen (Art. 7.1–7.22) 

Die grundlegenden Bestimmungen zum Dienstleistungshandel (insbesondere 

Marktzugang, Inländerbehandlung und Ausnahmen) in seinen vier Erbringungsar-

ten basieren auf dem Allgemeinen Abkommen der WTO über den Handel mit 

Dienstleistungen30 (GATS), wobei gewisse GATS-Bestimmungen präzisiert bzw. an 

den bilateralen Rahmen angepasst wurden. 

Die Bestimmungen in Kapitel 7 werden in den Anhängen XV (Finanzdienstleistun-

gen) und XVI (Telekommunikationsdienste) durch sektorspezifische Regeln er-

gänzt. Die Listen der spezifischen Verpflichtungen der Vertragsparteien in Bezug 

auf den Marktzugang und die Inländerbehandlung sind im Anhang XIII aufgeführt. 

Anhang XIV enthält die Listen der Ausnahmen zum Meistbegünstigungsgrundsatz. 

Art. 7.1. definiert den Anwendungs- und Geltungsbereich des Kapitels, der für alle 

Massnahmen einer Vertragspartei gilt, die den Handel mit Dienstleistungen be-

treffen und die durch zentrale, regionale oder lokale Regierungen und Behörden 

sowie durch nichtstaatliche Stellen in Ausübung der ihnen von Regierungen oder 

Behörden übertragenen Befugnisse getroffen wurden. Das Kapitel findet jedoch 

keine Anwendung auf in Ausübung hoheitlicher Gewalt erbrachte Dienstleistun-

gen, auf das öffentliche Beschaffungswesen, auf Subventionen und auf Luftver-

kehrsrechte. 

 
30  LGBl. 1997 Nr. 108, Anhang 1B. 
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In Art. 7.2 wurden Begriffsbestimmungen aus dem GATS mit den in den EFTA-FHA 

üblichen Präzisierungen übernommen. Insbesondere umfassen natürliche und ju-

ristische Personen Staatsangehörige der Vertragsparteien und nach dem inner-

staatlichen Recht einer Vertragspartei errichtete Unternehmen mit Rechtspersön-

lichkeit, die dort wesentliche Geschäfte tätigen. Ausserdem konnte mit Malaysia 

vereinbart werden, dass sich der Geltungsbereich des Dienstleistungskapitels auch 

auf natürliche Personen mit dauerhaftem Aufenthalt in einem der Vertragsstaaten 

erstreckt. Diese Erweiterung des Geltungsbereichs unter dem GATS ist für Liech-

tenstein mit seinem hohen Anteil an Personen ohne liechtensteinische Staatsbür-

gerschaft an der Wohnbevölkerung von Bedeutung. 

Art. 7.3 regelt die Meistbegünstigung (MFN). Der Artikel folgt dabei weitgehend 

der entsprechenden Bestimmung im GATS. Einerseits können mit der Verpflich-

tung aus der Meistbegünstigungsklausel unvereinbare Massnahmen beibehalten 

werden, sofern sie im Anhang über die MFN-Ausnahmen enthalten sind (Anhang 

XIV). Die Ausnahmen Malaysias und jene Liechtensteins entsprechen den Ausnah-

men des GATS. Andererseits sind FHA mit Drittstaaten im Sinne von Artikel V bzw. 

Vbis des GATS von der Verpflichtung aus der Meistbegünstigungsklausel ausge-

nommen. Die Vertragsparteien verpflichten sich jedoch, auf Ersuchen angemes-

sene Gelegenheit einzuräumen, um über Vorteile zu verhandeln, die sie im Rah-

men von FHA mit Drittstaaten gewährt haben. 

Art. 7.4 zum Marktzugang, Art. 7.5 zur Inländerbehandlung und Art. 7.6 zu den 

zusätzlichen Verpflichtungen entsprechen ebenfalls den Bestimmungen des GATS. 

Wie beim GATS bilden diese Artikel den Referenzpunkt für die Liste der spezifi-

schen Verpflichtungen der Vertragsparteien (vgl. Ziff. 4.8.1). 

Die Bestimmungen von Art. 7.7 über innerstaatliche Regelungen, Art. 7.8 über die 

Anerkennung, Art. 7.9 über die Grenzüberschreitung natürlicher Personen zur Er-

bringung von Dienstleistungen, Art. 7.10 über die Transparenz, Art. 7.11 über 
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Monopole und Dienstleistungserbringer mit ausschliesslichen Rechten, Art. 7.12 

über Geschäftspraktiken, Art. 7.13 über Zahlungen und Überweisungen, Art. 7.14 

über Beschränkungen zum Schutz der Zahlungsbilanz, Art. 7.15 über allgemeine 

Ausnahmen und Art. 7.16 über Ausnahmen zur Wahrung der Sicherheit entspre-

chen denjenigen des GATS. 

Art. 7.17 betreffend Listen der spezifischen Verpflichtungen und Art. 7.18 über Än-

derung der Verpflichtungslisten wurden vom GATS übernommen, dabei jedoch an 

den bilateralen Kontext angepasst. 

Gemäss Art. 7.19 verpflichten sich die Vertragsparteien, die Listen der spezifischen 

Verpflichtungen (Annex XIII) und die Listen der MFN-Ausnahmen (Anhang XIV) im 

Hinblick auf eine weitergehende Liberalisierung des Handels mit Dienstleistungen 

periodisch zu überprüfen. 

Art. 7.20 sieht vor, dass die Vertragsparteien Konsultationen über ihre Subventio-

nen abhalten können, obwohl diese nicht in den Geltungsbereich des Kapitels fal-

len. Der Artikel basiert grundsätzlich auf dem GATS und wurde an den bilateralen 

Kontext angepasst. 

Gemäss Art. 7.21 kann eine Vertragspartei einem Staatsangehörigen eines Dritt-

staats oder einem Unternehmen, welches sich im Eigentum oder unter der Kon-

trolle eines Unternehmens einer anderen Partei oder eines Staatsangehörigen ei-

nes Drittstaats befindet, die Vorteile von Kapitel 7 entziehen. Diese Möglichkeit 

besteht, wenn die verweigernde Partei keine diplomatischen Beziehungen mit 

dem betreffenden Drittstaat unterhält oder wenn sie Massnahmen erlässt oder 

aufrechterhält, die dem Erhalt des Weltfriedens und der internationalen Sicher-

heit – einschliesslich des Schutzes der Menschenrechte – dienen und Transaktio-

nen mit dem Dienstleistungserbringer untersagen, oder durch welche die 
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Gewährung der in Kapitel 7 genannten Vorteile an diesen Dienstleistungserbringer 

verletzt oder umgangen würde. 

Art. 7.22 listet die Anhänge zu diesem Kapitel auf (Anhänge XIII–XIV). 

4.8.1 Listen der spezifischen Verpflichtungen (Art. 7.17 und Anhang XIII) 

Die spezifischen Verpflichtungen bezüglich des Marktzugangs und der Inländerbe-

handlung im Bereich des Dienstleistungshandels sind in den von den Vertragspar-

teien erstellten Listen festgehalten. Wie beim GATS sind die Vertragsparteien Ver-

pflichtungen auf der Grundlage von Positivlisten eingegangen. Gemäss dieser Me-

thode verpflichtet sich eine Vertragspartei, in den Sektoren, Teilsektoren oder Tä-

tigkeiten bezüglich der Form der Dienstleistungserbringung den Marktzugang 

nicht zu beschränken sowie die Dienstleistungserbringer und Dienstleistungen der 

anderen Vertragspartei entsprechend den auf ihrer Liste ausdrücklich und trans-

parent aufgeführten Bedingungen und Einschränkungen nicht zu diskriminieren. 

Somit bedeutet das Nichtaufführen eines Sektors in der Liste einer Vertragspartei, 

dass keine Verpflichtungen eingegangen wurden. 

Im MEEPA hat Malaysia sein Verpflichtungsniveau im Vergleich zu seiner beste-

henden GATS-Verpflichtungsliste deutlich erweitert. Bei der Dienstleistungser-

bringung durch natürliche Personen ist Malaysia eine Verpflichtung für die Instal-

lation sowie für Dienstleistungen zur Wartung von Maschinen und Industrieaus-

rüstungen eingegangen. Auf Sektorenebene betreffen die Verpflichtungen Malay-

sias – anders als beim GATS – Dienstleistungen in den Bereichen Vertrieb, Bildung 

und Umwelt. In den bereits vom GATS abgedeckten Sektoren geht Malaysia deut-

lich weiterreichende Verpflichtungen ein, insbesondere in den Bereichen IT-

Dienstleistungen, Forschung und Entwicklung, technische Tests und Analysen so-

wie See- und Strassenverkehr und Logistik. 
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Malaysias Verpflichtungen entsprechen insgesamt dem Niveau, das es im Rahmen 

der RCEP – dem Referenz-Abkommen in den Verhandlungen zu diesem Kapitel – 

gewährt hat.31 Sie gewährleisten Dienstleistungserbringern aus Liechtenstein ähn-

liche Marktzugangsbedingungen wie ihren Konkurrenten aus dem asiatischen 

Raum mit Ausnahme der ASEAN-Mitgliedsländer und begünstigen sie gegenüber 

ihren Mitbewerbern aus Europa. 

Auch Liechtenstein hat seine Marktzugangsverpflichtungen im Vergleich zu seiner 

bestehenden GATS-Verpflichtungsliste erweitert. Die von Liechtenstein eingegan-

genen Verpflichtungen entsprechen weitgehend dem im Rahmen von früheren 

FHA gewährten Marktzugangsniveau, insbesondere im Abkommen zwischen der 

EFTA und Indonesien. 

4.8.2 Anhang XV zu den Finanzdienstleistungen 

Um den Besonderheiten des Finanzsektors Rechnung zu tragen, werden die allge-

meinen Bestimmungen von Kapitel 7 im Anhang XV durch spezifische Bestimmun-

gen zu diesem Sektor ergänzt. 

Art. 1 enthält die Ausnahmen bezüglich Geldpolitik und Sozialversicherungssystem 

sowie die Begriffsbestimmungen in Bezug auf die Finanztätigkeiten (Bank-, Versi-

cherungs- und Wertpapierdienstleistungen), die aus dem entsprechenden Anhang 

des GATS übernommen wurden. 

Art. 2 verpflichtet eine Vertragspartei, Finanzdienstleistungserbringern der ande-

ren Vertragsparteien mit einer gewerblichen Niederlassung in ihrem Hoheitsge-

biet auf nichtdiskriminierende Art und Weise den Zugang zu den öffentlichen Zah-

lungs- und Clearingsystemen, zu den offiziellen Finanzierungsmöglichkeiten, zu 

den Selbstregulierungsorganisationen sowie zu Börsen oder anderen 

 
31  Die Verpflichtungen Malaysias im Rahmen der ASEAN und des CPTPP für den Handel mit Dienstleistungen 

werden hier nicht erläutert, da es sich um anders gelagerte Abkommen handelt. 
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Organisationen, die für die Erbringung von Finanzdienstleistungen nötig sind, zu 

gewähren. Diese Bestimmungen basieren auf der Vereinbarung der WTO über 

Verpflichtungen bezüglich Finanzdienstleistungen, auf deren Grundlage Liechten-

stein im Gegensatz zu Malaysia seine GATS-Verpflichtungen eingegangen ist. 

In Bezug auf die Transparenz (Art. 3) sind die zuständigen Behörden der Vertrags-

parteien beispielsweise gehalten, interessierten Personen auf Anfrage Auskunft 

über Zulassungsanforderungen und -verfahren zu erteilen. 

In Art. 4 verpflichten sich die Vertragsparteien, Zulassungsanträge für die Erbrin-

gung von Finanzdienstleistungen zügig zu bearbeiten. Sie sind dazu angehalten, 

sofern alle Anforderungen erfüllt sind, grundsätzlich innerhalb von sechs Monaten 

nach Einreichen des Antrags eine Verwaltungsentscheidung zu treffen. 

Art. 5 zu den innerstaatlichen Regelungen und Art. 6 über die Anerkennung auf-

sichtsrechtlicher Massnahmen regeln die aufsichtsrechtlichen Massnahmen der 

Vertragsparteien. Diese Artikel sind im Wesentlichen identisch mit den entspre-

chenden Bestimmungen des Anhangs über die Finanzdienstleistungen im GATS. 

Der einzige Unterschied besteht darin, dass die aufsichtsrechtlichen Massnahmen 

– anders als beim GATS – weder ein Mittel zur willkürlichen oder ungerechtfertig-

ten Diskriminierung zwischen den Finanzdienstleistungserbringern der Vertrags-

parteien bilden noch eine versteckte Handelseinschränkung darstellen dürfen. 

Wie die Vereinbarung der WTO über Verpflichtungen bezüglich Finanzdienstleis-

tungen sieht Art. 7 vor, dass Finanzdienstleistungsanbietern die Bearbeitung und 

Weitergabe von Informationen gestattet ist. Sie dürfen also die für das Führen der 

laufenden Geschäfte nötigen Daten vorbehaltlich der gesetzlichen Regelungen 

zum Schutz von Personendaten weitergeben. 
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4.8.3 Anhang XVI zu den Telekommunikationsdiensten 

Spezifische Regeln für die Telekommunikationsdienste im Anhang XVI des Abkom-

mens ergänzen die allgemeinen Bestimmungen von Kapitel 7. Sie stützen sich 

hauptsächlich auf das einschlägige GATS-Referenzpapier bezüglich Telekommuni-

kationsdienstleistungen. Der Anhang über die Telekommunikationsdienste ist be-

reits Bestandteil der meisten von der EFTA abgeschlossenen FHA. 

Art. 1 betreffend Anwendungsbereich und Begriffsbestimmungen übernimmt we-

sentliche Begriffsbestimmungen des GATS-Referenzpapiers. 

Art. 2 enthält Bestimmungen zur Vermeidung wettbewerbsbeschränkender Prak-

tiken (z.B. unrechtmässige Quersubventionierungen). 

Art. 3 umfasst Mindeststandards bezüglich der Regulierung der Interkonnektion 

mit marktbeherrschenden Anbietern. Die Anbieter sind zu verpflichten, den ande-

ren Leistungserbringern die Interkonnektion in nichtdiskriminierender Weise und 

auf der Grundlage von kostenorientierten Preisen zu gewähren. Falls sich die Be-

treiber nicht auf eine Interkonnektionsvereinbarung einigen können, sind die Re-

gulierungsbehörden angehalten, zur Streitschlichtung beizutragen und nötigen-

falls angemessene Bedingungen für die Interkonnektion festzulegen. 

Art. 4 enthält wie das GATS-Referenzpapier Bestimmungen über den Universal-

dienst, gemäss denen jede Vertragspartei definiert, welche Art von Universal-

dienst sie gewährleisten will. Weiter legt dieser Artikel auch fest, dass Massnah-

men im Zusammenhang mit dem Universaldienst wettbewerbsneutral sein müs-

sen. 

Art. 5 gibt einen transparenten zeitlichen Rahmen für die Verfahren zur Erteilung 

von Bewilligungen vor. 
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Art. 6 soll die Unabhängigkeit der Regulierungsbehörden garantieren. Art. 7 sieht 

vor, dass die Zuteilung von knappen Ressourcen (darunter Frequenzen) auf nicht-

diskriminierende und transparente Art und Weise zu erfolgen hat. 

4.9 Kapitel 8: Investitionen (Art. 8.1–8.14) 

Ergänzend zum Kapitel 7 über den Handel mit Dienstleistungen (vgl. Ziff. 4.8) sieht 

das Kapitel über Investitionen vor, dass Investoren in Nichtdienstleistungssekto-

ren einer Vertragspartei das Recht erhalten, in der anderen Vertragspartei grund-

sätzlich unter den gleichen Bedingungen wie inländische Investoren ein Unterneh-

men zu gründen oder zu übernehmen (sog. «establishment»). Das Kapitel erhöht 

die Rechtssicherheit und die Transparenz für internationale Investitionstätigkei-

ten, indem alle Vorbehalte zur Inländerbehandlung in Vorbehaltslisten (Negativ-

listen) im Anhang XVIII des Abkommens aufgeführt werden. 

Art. 8.1 regelt, dass die Bestimmungen des Kapitels für die Niederlassung von Un-

ternehmen in den Nichtdienstleistungssektoren gelten. Die Investitionen in den 

Dienstleistungssektoren fallen unter die Erbringungsart gewerbliche Niederlas-

sung des Kapitels Dienstleistungshandel (vgl. Ziff. 4.8). Massnahmen im Bereich 

des öffentlichen Auftragswesens sowie Subventionen sind vom Anwendungsbe-

reich ausgeschlossen. 

Art. 8.2 enthält die wichtigsten Definitionen und stützt sich dabei auf die entspre-

chenden Begriffsbestimmungen des GATS ab. 

Art. 8.3 legt fest, dass die Investoren der Vertragsparteien das Recht haben, in ei-

ner anderen Vertragspartei grundsätzlich unter den gleichen Bedingungen wie in-

ländische Investoren ein Unternehmen zu gründen oder zu erwerben. Der Grund-

satz der Inländerbehandlung erfasst die Gründung, den Erwerb und den Betrieb 

nicht nur von Unternehmen mit Rechtspersönlichkeit, d.h. juristische Personen, 

sondern gemäss Art. 8.2 auch von Zweigstellen oder Vertretungen. Das Kapitel ist 
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anwendbar auf Unternehmen, die nach den Rechtsvorschriften einer Vertragspar-

tei gegründet worden sind und eine wesentliche Wirtschaftstätigkeit in diesem 

Land aufweisen. 

Art. 8.4 regelt Vorbehalte vom Grundsatz der Inländerbehandlung (Ungleichbe-

handlung zwischen in- und ausländischen Investoren). Diese sind nur für Massnah-

men und in Wirtschaftssektoren zulässig, die in den Vorbehaltslisten (Negativlis-

ten) der Vertragsparteien im Anhang XVIII des MEEPA aufgeführt sind (Art. 8.4 

Abs. 1). Die spätere Aufnahme von Vorbehalten in die Negativliste einer Partei 

bleibt möglich, sofern das im Abkommen vorgesehene allgemeine Verpflichtungs-

niveau der betroffenen Vertragspartei nicht gesenkt wird. Zudem müssen die an-

deren Vertragsparteien informiert und auf deren Ersuchen konsultiert worden 

sein (Art. 8.4 Abs. 4). 

Art. 8.5 hält fest, dass ein Investor und sein Personal in Schlüsselpositionen (z.B. 

Führungskräfte, Beraterinnen und Berater, Expertinnen und Experten) ins Gast-

land einreisen und sich dort vorübergehend aufhalten dürfen. Die nationale Ge-

setzgebung und Leitlinien («policies») der Vertragsparteien bleiben dabei jedoch 

ausdrücklich vorbehalten. Es entsteht für Liechtenstein somit keine Verpflichtung, 

die darüber hinausgeht. 

In Art. 8.6 bekräftigen die Vertragsparteien ihr Recht, nichtdiskriminierende Mas-

snahmen im öffentlichen Interesse zu ergreifen, insbesondere aus Gründen des 

Schutzes der Gesundheit, der Sicherheit oder der Umwelt (Art. 8.6 Abs. 1). Keine 

Vertragspartei soll zudem auf die Anwendung von solchen Schutzmassnahmen 

verzichten oder diese abschwächen, um ausländische Investitionen anzuziehen 

(Art. 8.6 Abs. 2). 

Art. 8.7 hält die Möglichkeit der Konsultationen über Subventionen zwischen den 

Vertragsparteien fest, obwohl diese vom Anwendungsbereich ausgeschlossen 
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sind (vgl. Art. 8.1 Abs. 3). Er basiert inhaltlich auf dem GATS und ist an den bilate-

ralen Kontext angepasst. Es wird präzisiert, dass die Vertragsparteien weder be-

treffend ein Konsultationsgesuch noch über die Konsultation über Subventionen 

auf das Streitbeilegungsverfahren gemäss Kapitel 15 zurückgreifen können. 

Art. 8.8 regelt, dass die Vertragsparteien für Investoren relevante Massnahmen 

sowie Abkommen einer Vertragspartei, die sich auf die Niederlassung auswirken, 

veröffentlichen. Sie sind jedoch nicht verpflichtet, vertrauliche Informationen zu 

veröffentlichen, durch deren Offenlegung die Wahrnehmung öffentlicher oder be-

rechtigter wirtschaftlicher Interessen von juristischen Personen beeinträchtigt 

würde. 

Art. 8.9 sieht unter Vorbehalt von Art. 8.10, der Beschränkungen zum Schutz der 

Zahlungsbilanz enthält, den freien Kapital- und Zahlungsverkehr im Zusammen-

hang mit der Niederlassung von Unternehmen im Nichtdienstleistungssektor vor. 

Abs. 2 stellt klar, dass die einzigen Gründe für eine Beschränkung von Kapitaltrans-

fers, die gegen spezifische Verpflichtungen unter dem Kapitel 8 verstossen wür-

den, Massnahmen sind, die vom Internationalen Währungsfonds gefordert wer-

den, oder Massnahmen, die mit Art. 8.10 vereinbar sind. 

Art. 8.10 sieht vor, dass Beschränkungen zum Schutz der Zahlungsbilanz nur bei 

bestehenden oder drohenden schwerwiegenden Zahlungsbilanzstörungen oder 

externen Zahlungsschwierigkeiten auferlegt werden können. Die Regelung basiert 

auf Artikel XII des GATS. 

Die Art. 8.11 und 8.12 regeln, dass bei den üblichen Ausnahmen in Bezug auf die 

Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung und die Wahrung der Sicherheit die 

Regeln der Artikel XIV und XIVbis GATS sowie, in Ergänzung, XX und XXI des GATT 

1994 gelten. 
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Art. 8.13 sieht eine regelmässige Überprüfung dieses Kapitels im Hinblick auf eine 

Weiterentwicklung der Verpflichtungen der Vertragsparteien im Rahmen des Ge-

mischten Ausschusses vor. 

Analog zu den Bestimmungen in Art. 7.21 (vgl. Ziff. 4.8) sieht Art. 8.14 vor, dass 

eine Partei berechtigt ist, die Vorteile von Kapitel 8 einem Staatsangehörigen eines 

Drittstaats oder einem Unternehmen einer anderen Partei zu verweigern, welches 

sich im Eigentum oder unter der Kontrolle eines Drittstaats oder einer Person ei-

nes Drittstaats befindet. Dieses Recht besteht, wenn die verweigernde Partei 

keine diplomatischen Beziehungen mit dem betreffenden Drittstaat unterhält 

oder wenn sie Massnahmen erlässt oder aufrechterhält, die dem Erhalt des Welt-

friedens und der internationalen Sicherheit – einschliesslich des Schutzes der 

Menschenrechte – dienen und Transaktionen mit dem Investor untersagen, oder 

durch welche die Gewährung der in Kapitel 8 genannten Vorteile an diesen Inves-

tor verletzt oder umgangen würde. 

4.9.1 Vom Kapitel abgedeckte Sektoren (Art. 8.1 und Anhang XVII) 

Im Anhang XVII sind die Nichtdienstleistungssektoren aufgeführt, auf die das In-

vestitionskapitel Anwendung findet. Dazu gehören die Landwirtschaft, die Forst-

wirtschaft, die Fischerei, der Bergbau, das verarbeitende Gewerbe sowie die Ener-

gieversorgung. Die Auflistung der Sektoren erfolgt gemäss der Internationalen 

Standardindustrieklassifikation aller wirtschaftlichen Tätigkeiten («International 

Standard Industrial Classification of All Economic Activities», ISIC). Zudem besteht 

die Möglichkeit, im gegenseitigen Einvernehmen künftig weitere Sektoren aufzu-

nehmen. 

4.9.2 Vorbehaltslisten (Art. 8.4 und Anhang XVIII) 

Die Vorbehalte zur Inländerbehandlung werden in Listen festgehalten, die von den 

Vertragsparteien wie üblich individuell erstellt worden sind. Die von Liechtenstein 
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eingegangenen Verpflichtungen zugunsten von Malaysia entsprechen grundsätz-

lich dem Verpflichtungsniveau, das Liechtenstein bereits in früheren Abkommen 

gewährt hat. Die Vorbehalte betreffen die Gründung gewerblicher Niederlassun-

gen, den Erwerb von Grundstücken, die Behandlung von Tochterunternehmen von 

Firmen aus Drittstaaten ausserhalb des EWR, Wohnsitzerfordernisse gemäss Ge-

sellschaftsrecht und den Energiesektor.  

Malaysia gewährt der EFTA eine Inländerbehandlung, die grundsätzlich derjenigen 

unter dem CPTPP entspricht. Malaysia hat Vorbehalte angebracht in Bezug auf be-

stimmte Kategorien von Kraftfahrzeugen, Batik, der positiven Diskriminierung zu-

gunsten der «Bumiputera» (ethnischen Malaien, indigene Gruppen), die Fischerei 

und die Gewinnung von Rohöl und Erdgas sowie ein Genehmigungserfordernis 

beim Landerwerb. Hinzu kommen Vorbehalte in den Bereichen Forstwirtschaft 

und Landnutzung. 

4.10 Kapitel 9: Geistiges Eigentum (Art. 9.1–9.2) 

Art. 9.1 verpflichtet die Vertragsparteien, einen angemessenen, wirksamen und 

nichtdiskriminierenden Schutz der Rechte an geistigem Eigentum und Massnah-

men zu dessen Durchsetzung zu gewährleisten. 

Im Vergleich zu den multilateralen Mindeststandards des WTO-Abkommens vom 

15. April 1994 über handelsbezogene Aspekte der Rechte an geistigem Eigentum32 

(TRIPS-Abkommen) enthält das Abkommen zum Teil höhere Schutzstandards und 

erhöht die Rechtssicherheit. Es macht den Schutz der Rechte an geistigem Eigen-

tum berechenbarer und trägt damit zu besseren Rahmenbedingungen für den 

Handel mit innovativen Produkten und Dienstleistungen bei. 

 
32  LGBl. 1997 Nr. 108, Anhang 1C. 
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Art. 9.1 bestätigt, dass die Grundsätze der Inländerbehandlung und der Meistbe-

günstigung im Einklang mit den einschlägigen Bestimmungen des TRIPS-Abkom-

mens auch im Rahmen von Freihandelsbeziehungen gelten. Dies ist insbesondere 

relevant im Hinblick auf mögliche künftige FHA Malaysias, namentlich mit der EU. 

Auf Ersuchen einer Partei ist die andere in diesem Zusammenhang verpflichtet, 

über die Aufnahme zusätzlicher Bestimmungen in dieses Abkommen zu verhan-

deln. 

Ausserdem erlaubt es der Artikel den Parteien, das Kapitel zu überprüfen und bei 

Bedarf zu verbessern. 

Unter der allgemeinen Bestimmung von Art. 9.2 können die Vertragsparteien in 

ihrem nationalen Recht auch weitergehenden Schutz vorsehen, solange dieser 

nicht den Bestimmungen des Kapitels widerspricht. Zudem bleibt es den Parteien 

überlassen, wie sie dieses Kapitel im Rahmen ihres Rechtssystems umsetzen. 

4.10.1 Bestimmungen im Anhang XIX 

Anhang XIX regelt sämtliche materiellen Schutzstandards bezüglich der verschie-

denen Immaterialgüterrechtsbereiche (Art. 1–12). Diese gehen punktuell über das 

Schutzniveau des TRIPS-Abkommens hinaus. Ebenso werden Mindeststandards 

für die Registrierungs- und Erteilungsverfahren (Art. 13) sowie Grundsätze der 

Rechtsdurchsetzung auf verwaltungs-, zivil- und strafrechtlichem Weg geregelt 

(Art. 14–22). Schliesslich wird eine bilaterale Zusammenarbeit im Bereich des geis-

tigen Eigentums vereinbart (Art. 23). 

Gemäss Art. 1 umfasst die Definition von Geistigem Eigentum unter diesem Ab-

kommen folgende Immaterialgüterrechte: Urheberrechte inklusive Computerpro-

gramme und Datensammlungen, verwandte Schutzrechte (die Rechte ausübender 

Künstler, der Hersteller von Tonaufnahmen und Tonbildträgern sowie der Sen-

deunternehmen), Marken für Waren- und Dienstleistungsmarken, geografische 
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Angaben (Ursprungsbezeichnungen inbegriffen), Designs, Patente, Pflanzensor-

ten, Layout-Designs (Topographien) integrierter Schaltkreise sowie vertrauliche 

Informationen. 

Gemäss Art. 2 bleiben die Doha-Erklärung vom 14. November 2001 zum TRIPS-

Abkommen und zur öffentlichen Gesundheit sowie die Änderung des TRIPS-Ab-

kommens, die vom Allgemeinen Rat der WTO am 6. Dezember 2005 beschlossen 

wurde, gegenüber den Bestimmungen von Anhang IX vorbehalten. 

Die Vertragsparteien bestätigen in Art. 3 ihre Rechte und Verpflichtungen unter 

verschiedenen internationalen Immaterialgüterrechtsabkommen, deren Vertrags-

partei sie bereits sind: das TRIPS-Abkommen, die Pariser Verbandsübereinkunft 

zum Schutz des gewerblichen Eigentums, revidiert in Stockholm am 14. Juli 196733, 

(Pariser Übereinkunft), die Berner Übereinkunft zum Schutz von Werken der Lite-

ratur und Kunst, revidiert in Paris am 24. Juli 197134, der Vertrag vom 19. Juni 1970 

über die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens (PTC), 

revidiert am 28. September 1979 sowie geändert am 3. Februar 1984 und am 3. 

Oktober 200135, das Abkommen von Nizza über die internationale Klassifikation 

von Waren und Dienstleistungen für die Eintragung von Marken, revidiert in Genf 

am 13. Mai 197736, der Budapester Vertrag vom 28. April 1977 über die internati-

onale Anerkennung der Hinterlegung von Mikroorganismen für die Zwecke von 

Patentverfahren37 und das Protokoll vom 27. Juni 1989 zum Madrider Abkommen 

über die internationale Registrierung von Marken38. Weiter verpflichten sich die 

Vertragsparteien, innert zwei Jahren nach Inkrafttreten des Abkommens die 

 
33  LGBl. 1986 Nr. 70. 
34  LGBl. 1999 Nr. 173. 
35  LGBl. 1980 Nr. 35/1. 
36  LGBl. 1986 Nr. 93. 
37  LGBl. 1982 Nr. 2/1. 
38  LGBl. 1998 Nr. 55. 
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materiellen Bestimmungen bestimmter Abkommen einzuhalten oder diesen bei-

zutreten: der WIPO-Urheberrechtsvertrag vom 20. Dezember 199639 und der 

WIPO-Vertrag vom 20. Dezember 1996 über Darbietungen und Tonträger40 

(WPPT). Die Parteien verpflichten sich, alle angemessenen Anstrengungen zu un-

ternehmen, um die folgenden Abkommen zu ratifizieren oder ihnen beizutreten 

oder deren wesentliche Bestimmungen einzuhalten: der Vertrag von Peking vom 

24. Juni 2012 über den Schutz audiovisueller Darbietungen41, die Genfer Akte vom 

2. Juli 1999 des Haager Abkommens betreffend die internationale Hinterlegung 

gewerblicher Muster und Modelle42 und das revidierte UPOV-Übereinkommen 

vom 19. März 1991 zum Schutz neuer Pflanzensorten, sofern sie nicht bereits Mit-

glied des revidierten UPOV-Übereinkommens vom 23. Oktober 1978 sind. 

In Art. 4 bekräftigen die Parteien ihre Rechte und Pflichten aus einer Reihe ein-

schlägiger internationaler Abkommen mit Bezug zu genetischen Ressourcen und 

damit assoziiertem traditionellem Wissen, soweit sie diesen Abkommen als Ver-

tragsparteien angehören. Die Parteien anerkennen die Bedeutung der Rechte der 

Bäuerinnen und Bauern und verpflichten sich im Rahmen ihres nationalen Rechts 

zu deren Förderung und Schutz. 

Gemäss Art. 5 müssen die Vertragsparteien einen angemessenen und effektiven 

Schutz für Urheberinnen und Urheber, ausübende Künstlerinnen und Künstler, 

Herstellerinnen und die Hersteller und Sendeunternehmen für ihre Werke, Dar-

bietungen, Ton- und Tonbildträger und Sendungen gewähren (Abs. 1). Sie wenden 

bestimmte Schutzverpflichtungen des WPPT analog auch auf ausübende Künstle-

rinnen und Künstler für ihre audiovisuellen und visuellen Darbietungen wie auch 

Herstellerinnen und Hersteller von Videogrammen an (Abs. 2). Geregelt werden 

 
39  LGBl. 2007 Nr. 51. 
40  LGBl. 2007 Nr. 52. 
41  LGBl. 2021 Nr. 323. 
42  LGBl. 2006 Nr. 228. 
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weiter die Ausnahmen (Abs. 3) sowie die Mindestschutzfristen für die diversen Ur-

heber- und verwandten Schutzrechte (Abs. 4–6). 

In Art. 6 über Marken erweitern die Vertragsparteien den Schutz gegenüber dem 

TRIPS-Abkommen auf Formmarken und akustische Marken. Zum Schutz von be-

rühmten und notorisch bekannten Marken definieren sie qualitative Kriterien im 

Einklang mit den nationalen Bestimmungen im Markenschutzgesetz vom 12. De-

zember 1996 (MSchG)43 und verweisen überdies auf die einschlägigen Empfehlun-

gen der WIPO (Abs. 4–5). 

Der materielle Schutz von Patenten wird in Art. 7 gemäss dem TRIPS-Abkommen 

geregelt. Abs. 1 enthält die Kriterien für die Patentierung und präzisiert, dass im 

Einklang mit Art. 27 des TRIPS-Abkommens die Einfuhr von patentgeschützten Er-

zeugnissen der Ausübung des entsprechenden Patents gleichkommt. Abs. 2 und 3 

regeln die Patentierungsausschlusskriterien gemäss dem TRIPS-Abkommen. Die-

ser Artikel enthält zudem gewisse Mindestanforderungen an das Patenterteilungs-

verfahren, namentlich die Möglichkeit, Änderungen und Korrekturen vorzuneh-

men (Abs. 4), eine zügige Publikation von hängigen Patentanmeldungen (Abs. 5 

und 6) und die Möglichkeit, eine Publikation vor Ablauf der ersten achtzehn Mo-

nate ab Anmeldung zu verlangen (Abs. 7). 

Art. 8 sieht vor, dass Behörden, welchen im Zulassungsverfahren für pharmazeu-

tische und agrochemische Produkte Testdaten vorgelegt werden, diese gegen un-

lautere Verwendung schützen und vertraulich behandeln müssen. Darüber hinaus 

sind die Daten für agrochemische Produkte mindestens zehn Jahre lang gegen eine 

Bezugnahme durch andere Antragstellerinnen und Antragsteller zu schützen 

(Abs. 1). Im Fall von pharmazeutischen Produkten dürfen nachfolgende 

 
43  LGBl. 1997 Nr. 60. 
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Zulassungsanträge erst nach Ablauf einer in den nationalen Rechtsvorschriften 

festgelegten Frist zu einer Marktzulassung führen (Abs. 2). 

Art. 9 sieht vor, dass die Vertragsparteien für gewerbliche Designs eine Schutz-

dauer von insgesamt mindestens 25 Jahren gewähren müssen. Der Artikel enthält 

ausserdem eine «Reparaturklausel», die einen kürzeren Schutz für Ersatzteile er-

laubt, die zur Reparatur eines Erzeugnisses verwendet werden. 

Art. 10 verpflichtet die Vertragsparteien, einen angemessenen und wirksamen 

Schutz für geografische Angaben zu gewährleisten. Unter dem MEEPA verpflichten 

sich die Vertragsparteien, das höhere Schutzniveau, welches das TRIPS-Abkom-

men für geografische Angaben für Weine und Spirituosen reserviert, auch für re-

gistrierte landwirtschaftliche Produkte und Lebensmittel zu garantieren. Ausser-

dem erkennen sie die Bedeutung einer effizienten und zügigen Eintragung geogra-

fischer Angaben an und werden sich bei Anfragen unterstützen. 

Art. 11 über den Schutz von spezifischen geografischen Angaben enthält eine Evo-

lutivklausel, die auf das Aushandeln von Listen mit spezifisch darin aufgeführten 

geografischen Angaben zum Zwecke ihres Schutzes unter dem Abkommen abzielt, 

sollte eine Vertragspartei künftig einem anderen Handelspartner einen solchen 

Schutz mittels Listen gewähren. In diesem Fall sollen auf Antrag der anderen Ver-

tragspartei Gespräche für die Aushandlung von Listen aufgenommen werden. 

Zweck dieser Bestimmung ist, dass die Schweiz und Liechtenstein nicht diskrimi-

niert werden, falls Malaysia mit der EU oder einem anderen Handelspartner solche 

Listen aushandeln sollte. 

Art. 12 schützt Herkunftsangaben und Ländernamen für Waren und Dienstleistun-

gen, d.h. Bezeichnungen wie «Fürstentum Liechtenstein», «Liechtenstein» und 

«Liechtensteiner» oder die Namen der Gemeinden Liechtensteins wie auch Wap-

pen und Flaggen. Abs. 2 definiert die Herkunftsangaben gemäss dem MSchG. Abs. 
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3–5 schützen diese gegen missbräuchliche, irreführende oder unlautere Verwen-

dung generell und spezifisch in Marken, Designs und Firmennamen. Wappen, Flag-

gen und andere staatliche Hoheitszeichen werden in Abs. 6 gemäss Pariser Über-

einkunft geschützt, wobei dieser Schutz auch dann gilt, wenn ein Zeichen mit die-

sen verwechselt werden kann. 

Die Vertragsparteien verpflichten sich in Art. 13 über Erwerb und Aufrechterhal-

tung sicherzustellen, dass Verfahren zur Registrierung und Erteilung von Immate-

rialgüterrechten den Anforderungen des TRIPS-Abkommens genügen. 

Gemäss Art. 14 haben die Vertragsparteien allgemein Durchsetzungsmassnahmen 

für den Schutz der Rechte an geistigem Eigentum zu gewährleisten, die mindes-

tens dem TRIPS-Abkommen entsprechen. 

In gewöhnlichen Zivilverfahren nach Art. 15 sehen die Bestimmungen des Abkom-

mens Kriterien für die Berechnung des Schadens vor, der dem Rechteinhaber oder 

der Rechteinhaberin zu erstatten ist. Die Gerichte sollen in Zivilverfahren wegen 

Verletzung zumindest von Urheberrechten, Patenten oder Marken befugt sein, 

der obsiegenden Partei zulasten der unterliegenden Partei Gerichts- und Anwalts-

kosten aufzuerlegen. 

Gemäss Art. 16 sind die Justizbehörden befugt, einen Rechtsverletzer mittels pro-

visorischer und superprovisorischer Massnahmen anzuweisen, von einer Verlet-

zung abzulassen. Schaden soll frühzeitig abgewendet werden können. Zuwider-

handlungen gegen eine Unterlassungsverfügung sollen mit zivil- oder strafrechtli-

chen Sanktionen geahndet werden. 

Die Justizbehörden müssen gemäss Art. 17 über die Entfernung aus dem Handel 

befugt sein, auf Antrag der Rechtsinhaberin oder des Rechtsinhabers anzuordnen, 

dass Produkte, die Rechte an geistigem Eigentum verletzen sowie Maschinen, die 
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zur Herstellung dieser Produkte verwendet werden, aus dem Verkehr gezogen und 

zerstört werden. 

Die Art. 18 und 19 regeln die Zollhilfemassnahmen. Gemäss Art. 18 über die Aus-

setzung der Freigabe von Waren muss den Rechteinhaberinnen und Rechteinha-

bern die Möglichkeit gegeben werden, Anträge auf Hilfeleistung bei den Zollbe-

hörden zu stellen, um die Freigabe von Waren auszusetzen, die im Verdacht ste-

hen, Marken- oder Urheberrechte zu verletzen. Dies gilt sowohl bei der Einfuhr als 

auch der Ausfuhr solcher Waren. Die Zollbehörden sollen ferner befugt sein, Wa-

ren von Amtes wegen zurückzuhalten, wenn der begründete Verdacht auf eine 

Verletzung von Marken- oder Urheberrechten besteht. Sie müssen die Rechtein-

haberinnen oder Rechteinhaber über die Aussetzung der Freigabe von Waren in-

formieren und diesen die Informationen zur Verfügung stellen, welche für die 

Durchsetzung ihrer Rechte notwendig sind. Wenn eine Verletzung von Immateri-

algüterrechten festgestellt wurde, sollen die Rechteinhaberinnen und Rechteinha-

ber die Möglichkeit haben, die ihnen entstandenen Kosten zurückzufordern. 

Nach Art. 19 über das Recht zur Inspektion haben Antragstellerinnen und Antrag-

steller das Recht, die einstweilig zurückgehaltenen Waren zu inspizieren und zu 

untersuchen. 

Gemäss Art. 20 müssen die Vertragsparteien sicherstellen, dass ihre zuständigen 

Behörden von den Antragstellerinnen und Antragstellern angemessene Garantien 

oder gleichwertige Zusicherungen verlangen können. 

Gemäss Art. 21 müssen die Vertragsparteien strafrechtliche Massnahmen und 

Sanktionen für vorsätzliche gewerbsmässige Verletzungen zumindest von Marken- 

wie auch Urheberrechten und verwandten Schutzrechten vorsehen. 
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Art. 22 enthält grundlegende Bestimmungen für endgültige Gerichts- und Verwal-

tungsentscheidungen, unter anderem, dass diese schriftlich ergehen und öffent-

lich zugänglich gemacht werden sollten. 

Im abschliessenden Art. 23 stimmen die Vertragsparteien überein, die Zusammen-

arbeit im Bereich des geistigen Eigentums zu vertiefen. 

4.11 Kapitel 10: Öffentliches Beschaffungswesen (Art. 10.1–10.31) 

Kapitel 10 regelt die Bedingungen und Verfahren sowie im Anhang XX den Umfang 

des Marktzugangs der Vertragsparteien im öffentlichen Beschaffungswesen. Die 

rechtlichen Bestimmungen folgen weitestgehend dem revidierten WTO-Überein-

kommen über das öffentliche Beschaffungswesen vom 30. März 201244 (GPA). 

Malaysia ist nicht Vertragspartei des GPA und will dem Übereinkommen in abseh-

barer Zukunft nicht beitreten. Allerdings hat Malaysia Verpflichtungen im öffent-

lichen Beschaffungswesen im Rahmen des auf dem Text des GPA beruhenden 

CPTPP-Abkommens übernommen und umgesetzt. 

Art. 10.1 weitet den Geltungsbereich des Kapitels auf öffentliche Beschaffungen 

von Waren und Dienstleistungen, einschliesslich Baudienstleistungen, aus. Die ab-

gedeckten Bereiche werden in den Listen im Anhang XX aufgeführt, in denen das 

Marktzugangsniveau festgehalten wird. Dieser Artikel definiert zudem in Abs. 3 

die vom Geltungsbereich des FHA ausgenommenen Bereiche, z.B. den Erwerb 

oder die Miete von Land und bestehenden Gebäuden, Kooperationsvereinbarun-

gen, die Beschaffung oder den Erwerb von Zahlstellen- oder Wertpapierverwah-

rungsdienstleistungen sowie Verträge für die Anstellung von Personal im öffentli-

chen Dienst. In Abs. 4 werden zudem die Anforderungen an die Schätzung des 

Werts der abgedeckten Beschaffung niedergelegt. 

 
44  LGBl. 1997 Nr. 108, Anhang 4. 
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Art. 10.2 listet die wichtigsten das Beschaffungsrecht betreffenden Begriffe auf 

und definiert ihren Anwendungsbereich. 

In Art. 10.3 werden Ausnahmen in Bezug auf die Sicherheit und allgemeine Aus-

nahmen festgelegt, die es einer Vertragspartei erlauben, die Bestimmungen des 

Kapitels nicht anzuwenden. Dies ist insbesondere der Fall, wenn es um den Schutz 

wesentlicher Sicherheitsinteressen oder der öffentlichen Sittlichkeit, Ordnung 

oder Sicherheit geht. 

Art. 10.4 legt die Grundsätze der Nichtdiskriminierung und der Inländerbehand-

lung fest, welche die Tragpfeiler des GPA sowie aller FHA der EFTA bilden. 

Art. 10.5 beschreibt die Regeln zur elektronischen Durchführung von Beschaffun-

gen. Diese betreffen die Authentifizierung, die Verschlüsselung und die Anforde-

rungen an die Kompatibilität elektronischer Systeme. 

Art. 10.6 hält fest, dass die Verfahren zur Durchführung von öffentlichen Beschaf-

fungen transparent und unparteiisch durchgeführt werden müssen, um Interes-

senkonflikte und Korruption zu vermeiden. 

Art. 10.7 sieht vor, dass für öffentliche Beschaffungen die gleichen Ursprungsre-

geln gelten wie für den normalen Handelsverkehr. 

Wie in Art. 10.4 umfasst auch Art. 10.8 einen Schlüsselgrundsatz der internationa-

len Abkommen über das öffentliche Beschaffungswesen, nämlich das Verbot von 

Kompensationsgeschäften (Offsets). 

Art. 10.9 regelt den Informationsaustausch über das System zur Durchführung der 

Beschaffungen mit dem Ziel, die Transparenz zu erhöhen. 
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Art. 10.10 enthält Regeln zu Inhalt und Einzelheiten der Anzeigen. Die Vertrags-

parteien werden insbesondere aufgefordert, die Anzeigen über einen einzigen Zu-

gangspunkt bei der zentralen Regierung kostenlos zugänglich zu machen. 

Art. 10.11 beschreibt die Bedingungen für die Teilnahme sowie für den Ausschluss 

von Anbietern. Zu den Gründen für einen Ausschluss gehören unwahre Aussagen 

oder Konkurs. 

Art. 10.12 regelt die Registrierungssysteme und Qualifikationsverfahren für Anbie-

ter (Abs. 1–2). Die Vertragsparteien werden insbesondere aufgefordert, keine Sys-

teme einzuführen, die Anbietern einer anderen Vertragspartei unnötige Hemm-

nisse für eine Teilnahme an ihren Beschaffungen in den Weg legen würden. Der 

Artikel betrifft auch die Verwendung des selektiven Verfahrens, um die zur Ange-

botseinreichung qualifizierten Anbieter zu ermitteln (Abs. 3–5) sowie die Bedin-

gungen für die Aufnahme in die mehrfach verwendbaren Verzeichnisse der Anbie-

ter (Abs. 6–8). Zudem werden die Informationspflichten bezüglich der Entscheide 

der Auftraggeber beschrieben (Abs. 9–10). 

Gemäss Art. 10.13 stellen die Auftraggeber den Anbietern Ausschreibungsunter-

lagen mit allen erforderlichen Angaben für die Ausarbeitung und Abgabe eines 

gültigen Angebots zur Verfügung. 

Art. 10.14 hält fest, wie die technischen Spezifikationen erstellt werden; diese dür-

fen nicht auf die Schaffung unnötiger Hemmnisse für den Handel zwischen den 

Vertragsparteien abzielen oder solche bewirken. Wie beim GPA enthält Abs. 6 die 

Klarstellung, dass technische Spezifikationen angewendet werden dürfen, um den 

Erhalt natürlicher Ressourcen oder den Umweltschutz zu fördern. Ähnlich wie im 

CPTPP wird zudem klargestellt, dass die Anwendung von technischen Spezifikatio-

nen zum Schutz sensibler staatlicher Informationen zulässig ist. 
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Art. 10.15 regelt die Verfahren zur Übermittlung von Änderungen der Anzeige 

oder der Ausschreibungsunterlagen an alle Anbieter. 

Art. 10.16 verankert den allgemeinen Grundsatz der Mindestfristen für die Vorbe-

reitung und Einreichung eines Angebots. Sie entsprechen den üblichen Fristen im 

GPA und werden im Anhang XX genau beschrieben. 

Art. 10.17 regelt das freihändige Verfahren, bei dem ein Auftraggeber einen An-

bieter ohne Auswahlverfahren frei auswählen darf, sofern die im Kapitel hierfür 

vorgesehenen Bedingungen erfüllt sind. 

Art. 10.18 hält die Anforderungen an die zu übermittelnden Informationen über 

das Verfahren und die Bewertungskriterien für elektronische Auktionen fest. 

Art. 10.19 nennt die Voraussetzungen, unter denen eine Vertragspartei vorsehen 

kann, dass ihre Auftraggeber Verhandlungen führen, vor allem wenn sich das 

günstigste Angebot durch die Bewertung nicht ermitteln lässt. 

In Art. 10.20 wird garantiert, dass die Entgegennahme, Öffnung und Behandlung 

der Angebote durch einen Auftraggeber nach Verfahren erfolgt, die einen fairen 

und unparteiischen Beschaffungsprozess sowie die Vertraulichkeit der Angebote 

gewährleisten. 

Gemäss Art. 10.21 wird der Zuschlag dem Anbieter erteilt, der in der Lage ist, die 

Zuschlagskriterien in den Anzeigen und Ausschreibungsunterlagen zu erfüllen und 

der das günstigste Angebot eingereicht hat oder, wenn der Preis das einzige Krite-

rium ist, den tiefsten Preis geboten hat. 

Die Bedingungen in Bezug auf die Transparenz bei der Information über den Ent-

scheid zur Erteilung eines Zuschlags werden in Art. 10.22 festgelegt. Demnach in-

formiert ein Auftraggeber die teilnehmenden Anbieter unverzüglich über seine 

Entscheide zur Zuschlagserteilung. 
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Art. 10.23 betrifft die Art der Informationen, die von den Vertragsparteien und 

ihren Auftraggebern weitergegeben oder nicht weitergegeben werden dürfen. 

In Art. 10.24 werden die Verwaltungs- oder Gerichtsverfahren festgehalten, die 

einem Anbieter erlauben sollen, bei Verletzung dieses Kapitels oder bei Nichtein-

haltung von Massnahmen, die eine Vertragspartei zur Umsetzung dieses Kapitels 

getroffen hat, Beschwerde einzureichen. 

Art. 10.25 regelt die Verfahren, die bei Berichtigungen und Änderungen des Gel-

tungsbereichs des Abkommens durchzuführen und zu befolgen sind. 

Die Bestimmungen zur Bekämpfung von Korruption und Interessenkonflikten wer-

den in Art. 10.26 geregelt. Sie sind vergleichsweise neu und wurden erstmals in 

die EFTA-Abkommen mit Chile45 bzw. mit der Ukraine46 aufgenommen. Die Ver-

tragsparteien bestätigen, über administrative und strafrechtliche Verfahren zur 

Bekämpfung von Korruption im öffentlichen Beschaffungswesen zu verfügen, die 

im Hinblick auf die Teilnahme an öffentlichen Ausschreibungen gegebenenfalls 

Massnahmen zum Ausschluss und zur Ablehnung von Anbietern einschliessen kön-

nen. Der Text des Artikels wurde aus dem CPTPP übernommen. 

In Art. 10.27 anerkennen die Vertragsparteien, dass es wichtig ist, die Teilnahme 

von KMU an öffentlichen Beschaffungen zu erleichtern, und vereinbaren, Informa-

tionen zu den bestehenden Massnahmen auszutauschen, um ebendiese Teil-

nahme zu fördern. 

In Art. 10.28 bekräftigen die Vertragsparteien ihren Willen zur Zusammenarbeit, 

um das Verständnis ihrer jeweiligen öffentlichen Beschaffungssysteme und den 

Erfahrungsaustausch, vor allem betreffend die elektronische Kommunikation, die 

 
45  LGBl. 2005 Nr. 42. 
46  Das modernisierte FHA wurde bisher noch nicht ratifiziert. Vgl. Bericht und Antrag Nr. 62/2026. 
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Massnahmen für die KMU und den mehrsprachigen Zugang zu Beschaffungsauf-

trägen, zu verbessern. 

Nach Art. 10.29 richten die Vertragsparteien einen Kommunikations- und Koordi-

nationskanal für die Umsetzung dieses Kapitels ein. 

Art. 10.30 legt die Eckdaten zur Überprüfung des Kapitels fest, mit der das Ziel 

verfolgt wird, den Geltungsbereich in einer für beide Seiten zufriedenstellenden 

Weise zu verbessern. 

Ähnlich wie das CPTPP hält Art. 10.31 die Grundsätze der besonderen und diffe-

renzierten Behandlung für Malaysia fest, um die Unterschiede im Entwicklungs-

stand zwischen den EFTA-Staaten und Malaysia zu berücksichtigen. Diese Mass-

nahmen werden in den Verpflichtungslisten Malaysias im Anhang XX ausführlich 

beschrieben. 

4.11.1 Bestimmungen im Anhang XX 

Im Anhang XX werden einige Bestimmungen des Kapitels zu den Fristen, den Be-

wertungen der Beschaffungen und den Ausschreibungsunterlagen präzisiert und 

der durch Art. 10.1 garantierte Zugang zu den Beschaffungsmärkten näher erläu-

tert. 

Die EFTA-Staaten und Malaysia haben vereinbart, sich gegenseitig einen diskrimi-

nierungsfreien Zugang zu ihren öffentlichen Beschaffungsmärkten zu gewähren, 

vor allem für die Vergabestellen auf zentraler Regierungsebene, wobei die Schwel-

lenwerte den internationalen Standards entsprechen. Für Liechtenstein dient die 

Verpflichtungsliste des GPA auf zentraler Ebene als Referenz, wobei auf eine For-

derung Malaysias zur weiteren Detaillierung mittels Fussnote eingegangen wurde. 

Um den Unterschieden im Entwicklungsstand zwischen den EFTA-Staaten und Ma-

laysia und den spezifischen Sensibilitäten Malaysias Rechnung zu tragen, haben 
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die EFTA-Staaten einer besonderen und differenzierten Behandlung für Malaysia 

zugestimmt, insbesondere durch Übergangsmassnahmen für die Umsetzung be-

stimmter Verpflichtungen (u.a. schrittweise Senkung der Schwellenwerte, Über-

gangsfrist von 12 Jahren für die Beseitigung von Ausgleichsmassnahmen oder die 

Nichtanwendung des Kapitels über die Streitbeilegung während eines Zeitraums 

von fünf Jahren). 

Insgesamt hat Liechtenstein ein ähnliches Marktzugangsniveau erhalten wie an-

dere Partner (Vereinigtes Königreich oder Japan) mit dem CPTPP. Da es keine ähn-

liche Vereinbarung zwischen der EU und Malaysia gibt, garantiert das FHA den 

liechtensteinischen Anbietern im Vergleich zu ihren europäischen Konkurrenten 

günstigere Bedingungen für den Zugang zum öffentlichen Beschaffungswesen in 

Malaysia. Für die EFTA handelt es sich zudem um das erste Abkommen mit Markt-

zugangsverpflichtungen im öffentlichen Beschaffungswesen mit einem Partner-

land in Asien, das nicht Mitglied des GPA ist. 

4.12 Kapitel 11: Wettbewerb (Art. 11.1–11.5) 

Die Liberalisierung des Warenverkehrs und des Dienstleistungshandels sowie der 

Auslandsinvestitionen kann durch wettbewerbswidrige Praktiken von Unterneh-

men beeinträchtigt werden. Daher beinhaltet das MEEPA Bestimmungen zum 

Schutz des Wettbewerbs vor wettbewerbswidrigen Verhaltensweisen und Prakti-

ken. Sie bezwecken indes keine Harmonisierung der Wettbewerbspolitik der ein-

zelnen Vertragsparteien. 

In Art. 11.1 über die allgemeinen Grundsätze anerkennen die Vertragsparteien, 

dass wettbewerbswidrige Unternehmenspraktiken oder andere abgestimmte Ver-

haltensweisen mit dem guten Funktionieren des MEEPA unvereinbar sind. Staatli-

che Unternehmen werden von diesen Bestimmungen ebenfalls erfasst (Abs. 2). 
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Dennoch begründen diese Regeln keine direkten Verpflichtungen für die Unter-

nehmen (Abs. 4). 

Art. 11.2 regelt den Anwendungsbereich des Kapitels. Die gewerblichen Tätigkei-

ten aller Unternehmen sind erfasst, soweit die Anwendung der Bestimmungen des 

Kapitels nicht die Erfüllung der ihnen übertragenen öffentlichen Aufgaben recht-

lich oder tatsächlich behindert. Das Kapitel hindert eine Vertragspartei nicht da-

ran, Ausnahmen von der Anwendung ihrer innerstaatlichen Wettbewerbsgesetz-

gebung vorzusehen, sofern diese Ausnahmen auf Gründen der öffentlichen Ord-

nung oder des öffentlichen Interesses beruhen und transparent gemacht werden. 

Um entsprechenden wettbewerbswidrigen Verhaltensweisen ein Ende zu setzen, 

ist in Art. 11.3 über die Zusammenarbeit namentlich vorgesehen, dass die Ver-

tragsparteien sachdienliche Informationen austauschen können. Für diesen Infor-

mationsaustausch gelten die nationalen Vertraulichkeitsbestimmungen. 

In Art. 11.4 ist vorgesehen, dass Konsultationen im Gemischten Ausschuss durch-

geführt werden können, falls die besagten wettbewerbswidrigen Verhaltenswei-

sen andauern. 

Art. 11.5 schliesst Kapitel 11 von der Streitbeilegung nach Kapitel 15 aus. 

4.13 Kapitel 12: Handel und nachhaltige Entwicklung (Art. 12.1–12.18) 

Im Rahmen einer kohärenten Aussenpolitik setzt sich Liechtenstein dafür ein, den 

Zielen der nachhaltigen Entwicklung auch in der Aussenwirtschaftspolitik gerecht 

zu werden. Liechtenstein strebt eine Situation an, welche sowohl im Inland wie 

auch in den Partnerländern ein mit den Zielen der nachhaltigen Entwicklung im 

Einklang stehendes Wachstum ermöglichen soll. Die nachhaltige Entwicklung um-

fasst die wirtschaftliche und die soziale Entwicklung sowie den Schutz der Umwelt. 
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Deshalb setzt sich Liechtenstein bei der Aushandlung von FHA für die Aufnahme 

von Bestimmungen zu handelsbezogenen Sozial- und Umweltaspekten ein. 

Das mit Malaysia ausgehandelte FHA enthält umfassende Bestimmungen zu Han-

del und nachhaltiger Entwicklung, die auf dem überarbeiteten Modellansatz der 

EFTA beruhen. 

Dieses Kapitel behandelt die von den Vertragsparteien getroffenen oder beibehal-

tenen gesetzgeberischen, regulatorischen oder administrativen Massnahmen, die 

Handels- und Investitionsaspekte von Arbeits- und Umweltfragen betreffen. Für 

die Zwecke dieses Kapitels bedeuten «Massnahmen» für Malaysia Umweltge-

setze, bei denen es sich um Gesetze des Parlaments oder um aufgrund eines Ge-

setzes des Parlaments erlassene Verordnungen handelt und die durch die Zentral-

regierung durchsetzbar sind (Art. 12.2). 

Art. 12.1 legt Hintergrund und Ziele des Kapitels dar. Die EFTA-Staaten und Malay-

sia bekräftigen in Abs. 2 die Förderung einer nachhaltigen Entwicklung, basierend 

auf dem Grundsatz, dass die wirtschaftliche und soziale Entwicklung sowie der 

Umweltschutz voneinander abhängige Elemente der nachhaltigen Entwicklung 

sind, die sich gegenseitig verstärken. Die Vertragsparteien verpflichten sich, den 

internationalen Handel sowie ihre wirtschaftliche Partnerschaft in einer Weise zu 

fördern, die allen zugutekommt und zur nachhaltigen Entwicklung beiträgt 

(Abs. 3). In diesem Kontext werden auch die Agenda 2030 für nachhaltige Entwick-

lung sowie weitere internationale Referenzinstrumente in den Bereichen Umwelt-

schutz und Arbeitsrechte bekräftigt (Abs. 1). 

In Art. 12.3 legen die Vertragsparteien die grundsätzlichen Prinzipien des Rechts 

auf Regulierungstätigkeit und der Schutzniveaus fest. Abs. 1 anerkennt das Recht 

der Vertragsparteien, ihr eigenes Umweltschutz- und Arbeitsschutzniveau und ihr 

eigenes Arbeitsrecht zu bestimmen, wobei übereinstimmend mit den jeweiligen 
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internationalen Normen, Grundsätzen und Abkommen möglichst hohe Umwelt- 

und Arbeitsschutzniveaus anzustreben sind. Die Vertragsparteien halten in Abs. 2 

zudem fest, dass zur Vorbereitung und Umsetzung von regulatorischen Massnah-

men im Umwelt- oder Arbeitsbereich wissenschaftliche, technische oder ander-

weitige Informationen sowie relevante internationale Standards zu berücksichti-

gen sind. 

Die Vertragsparteien verpflichten sich in Art. 12.4 über die Aufrechterhaltung der 

Schutzniveaus bei der Anwendung und Durchsetzung von Gesetzen, Regelungen 

oder Normen dazu, ihre nationalen Gesetzgebungen über den Umweltschutz und 

die Arbeitsrechte wirksam umzusetzen (Abs. 1). Darüber hinaus verpflichten sich 

die Vertragsparteien in Abs. 2, das festgelegte Schutzniveau nicht mit dem Ziel zu 

senken, Investitionen anzuziehen oder einen Wettbewerbsvorteil auf kommerzi-

eller Ebene zu erlangen. Auch sollen Unternehmen keine Abweichungen von den 

bestehenden Gesetzen im Bereich Umwelt und Arbeitsstandards angeboten wer-

den. 

In Art. 12.5 betreffend internationale Arbeitsnormen und Arbeitsübereinkommen 

anerkennen die Vertragsparteien Vollbeschäftigung und menschenwürdige Arbeit 

für alle als Grundlage für die nachhaltige Entwicklung an (Abs. 1). In Abs. 2 rufen 

sie die Verpflichtungen in Erinnerung, die sich aus der Mitgliedschaft bei der Inter-

nationalen Arbeitsorganisation (IAO) ergeben, die grundlegenden Prinzipien und 

Rechte bei der Arbeit – Vereinigungsfreiheit, Abschaffung der Zwangsarbeit, Be-

seitigung der Kinderarbeit, Gleichberechtigung sowie eine sichere und gesunde 

Arbeitsumgebung – einzuhalten, zu fördern und zu verwirklichen. Zudem bekräf-

tigen sie ihre Verpflichtungen als IAO-Mitglieder, die ratifizierten Übereinkommen 

der IAO wirksam umzusetzen und sich beständig und nachhaltig um die Ratifika-

tion der von dieser als «up-to-date» qualifizierten Übereinkommen zu bemühen 

(Abs. 3). In Abs. 4 anerkennen die Vertragsparteien die Bedeutung der 
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strategischen Ziele der Agenda für menschenwürdige Arbeit der IAO, die in der 

Erklärung der IAO über soziale Gerechtigkeit für eine faire Globalisierung von 2008 

in der geänderten Fassung von 2022 enthalten sind. In Abs. 5 verpflichten sich die 

Vertragsparteien zusätzlich, Massnahmen für den sozialen Schutz und menschen-

würdige Arbeitsbedingungen für alle zu entwickeln und zu stärken, den sozialen 

Dialog und den Tripartismus zu fördern sowie ein funktionierendes Arbeitsinspek-

tionssystem aufzubauen und beizubehalten. Gemäss Abs. 6 stellen die Vertrags-

parteien sicher, dass Verwaltungs- und Gerichtsverfahren auf innerstaatlicher 

Ebene verfügbar und zugänglich sind, um bei Verstössen gegen die Arbeitnehmer-

rechte ein wirksames Vorgehen zu ermöglichen. Die Vertragsparteien bekräftigen 

schliesslich in Abs. 7, dass die Verletzung von grundlegenden Prinzipien und Rech-

ten bei der Arbeit nicht als legitimer Wettbewerbsvorteil geltend gemacht und Ar-

beitsnormen nicht für handelsprotektionistische Zwecke verwendet werden dür-

fen. 

In Art. 12.6 bekräftigen die Vertragsparteien ihre Verpflichtung zur effektiven Um-

setzung der von ihnen ratifizierten jeweiligen multilateralen Umweltabkommen in 

ihrer innerstaatlichen Gesetzgebung. Weiter bekräftigen sie ihr Engagement für 

die Befolgung der Umweltprinzipien aus den Instrumenten, die in Art. 12.1 aufge-

führt werden. 

Gemäss Art. 12.7 anerkennen die Vertragsparteien die wichtige Rolle der Förde-

rung eines nachhaltigen Handels und nachhaltiger Investitionen und verpflichten 

sich zur Förderung der Verbreitung von Waren, Dienstleistungen und Technolo-

gien, die einen Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung leisten, einschliesslich Waren 

und Dienstleistungen im Rahmen von Programmen oder mit einem Label, welche 

umweltfreundliche Herstellungsmethoden, die Einhaltung der Sozialnormen oder 

den fairen Handel fördern. 
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In Art. 12.8 Abs. 1 anerkennen die Vertragsparteien, dass der Handel zur Förde-

rung der wirtschaftlichen Selbstbestimmung der Frauen beitragen kann. In Abs. 2 

bekräftigen sie ihre Verpflichtung, die anlässlich der Ministerkonferenz der WTO 

vom Dezember 2017 in Buenos Aires verabschiedete gemeinsame Erklärung über 

Handel und die Förderung der wirtschaftlichen Selbstbestimmung der Frau sowie 

alle internationalen Übereinkommen zur Chancengleichheit und zur Nichtdiskri-

minierung, bei denen sie Vertragspartei sind, umzusetzen (Abs. 3). 

Gemäss Art. 12.9 Abs. 1 anerkennen die Vertragsparteien die Bedeutung der nach-

haltigen Waldbewirtschaftung und des damit verbundenen Handels, um Treib-

hausgasemissionen und Biodiversitätsverlust durch Abholzung und Schädigung 

von natürlichen Wäldern und ähnlichen Ökosystemen wie Torfmooren zu vermei-

den. In Abs. 2 verpflichten sich die Vertragsparteien, die wirksame Anwendung des 

Übereinkommens vom 3. März 1973 über den internationalen Handel mit gefähr-

deten Arten freilebender Tiere und Pflanzen47 (CITES) im Hinblick auf gefährdete 

Holzarten zu fördern, die Entwicklung und die Nutzung von Zertifizierungspro-

grammen für Walderzeugnisse aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern zu för-

dern, die illegale Abholzung zu bekämpfen, indem die Durchsetzung der Waldge-

setzgebung und die Gouvernanz verbessert werden und sichergestellt wird, dass 

nur Holz mit legalem Ursprung zwischen den Parteien gehandelt wird, und bei An-

gelegenheiten im Zusammenhang mit der nachhaltigen Waldbewirtschaftung zu-

sammenzuarbeiten, insbesondere im Rahmen der gemeinsamen Initiative der 

Vereinten Nationen zur Verringerung von Emissionen aus Entwaldung und Wald-

schädigung («Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation», 

REDD+). 

Art. 12.10 behandelt den Handel und Klimawandel. Gemäss Abs. 1 betonen die 

Vertragsparteien die Wichtigkeit der Verfolgung der Ziele des Rahmenüberein-

 
47  LGBl. 1980 Nr. 63. 
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kommens der Vereinten Nationen vom 9. Mai 1992 über Klimaänderungen48 (UN-

FCCC) und des Übereinkommens von Paris vom 12. Dezember 201549 (Klimaüber-

einkommen) sowie der Rolle von Handel und Investitionen, um der Bedrohung 

durch den Klimawandel entgegenzuwirken. In Abs. 2 verpflichten sich die Ver-

tragsparteien, ihre jeweiligen Verpflichtungen aus dem UNFCCC und dem Klima-

übereinkommen wirksam umzusetzen, den Beitrag des Handels und der Investiti-

onen im Hinblick auf den Übergang zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft zu för-

dern und bei den mit dem Handel verbundenen Fragen des Klimawandels zusam-

menzuarbeiten. 

Gemäss Art. 12.11 Abs. 1 betreffend den Handel und Artenvielfalt anerkennen die 

Vertragsparteien die Bedeutung der Erhaltung und nachhaltigen Nutzung der bio-

logischen Vielfalt sowie die Rolle des Handels beim Verfolgen dieser Ziele. In Abs. 2 

verpflichten sich die Vertragsparteien, ihre Verpflichtungen im Rahmen des CITES 

einzuhalten, wirksame Massnahmen zur Bekämpfung der transnationalen Wild-

tierkriminalität zu ergreifen, die Bemühungen im Hinblick auf die Bekämpfung der 

Verbreitung invasiver gebietsfremder Arten im Zusammenhang mit Handelsaktivi-

täten zu verstärken sowie gegebenenfalls bei Angelegenheiten betreffend den 

Handel sowie den Erhalt und die nachhaltige Nutzung der Artenvielfalt zusammen-

zuarbeiten. 

Art. 12.12 umfasst Bestimmungen betreffend die nachhaltige Bewirtschaftung des 

Pflanzenölsektors und damit verbundenem Handel. Die Vertragsparteien gehen 

darin auf die Bedenken hinsichtlich der Produktionsbedingungen im Pflanzenöl-

sektor und insbesondere von Palmöl ein. In Abs. 1 betonen sie die Notwendigkeit, 

allen Nachhaltigkeitsaspekten im Zusammenhang mit der Erzeugung von Pflanzen-

ölen Rechnung zu tragen, und anerkennen, dass der Handel eine wichtige Rolle bei 

 
48  LGBl. 1995 Nr. 118. 
49  LGBl. 2017 Nr. 286. 
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der Förderung einer nachhaltigen Entwicklung, Bewirtschaftung und Funktions-

weise des Pflanzenölsektors spielen kann.  

In Abs. 2 verpflichten sich die Vertragsparteien entsprechend, die anwendbaren 

Gesetze, Politiken und Praktiken wirksam umzusetzen und durchzusetzen, um 

eine wirtschaftlich, ökologisch und sozial nützliche Bewirtschaftung und Funkti-

onsweise des Pflanzenölsektors sicherzustellen. Des Weiteren verpflichten sie 

sich, die Verbreitung und Nutzung von Nachhaltigkeitszertifizierungen, -praktiken 

und -richtlinien für nachhaltig erzeugte Pflanzenöle zu unterstützen und darauf 

hinzuarbeiten, dass diese allen Herstellern, einschliesslich Kleinbauernbetrieben, 

zugänglich sind. Schliesslich verpflichten sie sich, zur Verbesserung und Stärkung 

von nationalen Normen betreffend den Pflanzenölsektor zusammenzuarbeiten 

und die Transparenz innerstaatlicher Politiken und Massnahmen im Pflanzenöl-

sektor zu gewährleisten.  

Zur Sicherstellung einer nachhaltigen Produktion und eines nachhaltigen Handels 

insbesondere mit Palmöl legen die Vertragsparteien in Abs. 3 zusätzliche ökologi-

sche und soziale Kriterien fest. In Bezug auf die ökologischen Aspekte verpflichten 

sie sich, die geltenden Gesetze, Politiken und Praktiken wirksam umzusetzen und 

durchzusetzen mit dem Ziel, Wälder, Torfmoore und damit verbundene Ökosys-

teme, insbesondere diejenigen mit hohem Kohlenstoffbestand und hohem Erhal-

tungswert, zu schützen, der Abholzung, Entwässerung von Torfmooren und Brand-

rodung zur Landgewinnung Einhalt zu gebieten und die Bodendegradation sowie 

die Luft- und Wasserverschmutzung zu verringern. In Bezug auf die sozialen As-

pekte verpflichten sie sich, die Rechte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, 

einschliesslich Arbeitsmigrantinnen und Arbeitsmigranten, sowie die Rechte indi-

gener Völker und lokaler Gemeinschaften zu schützen, wozu auch die Gewährleis-

tung partizipativer, auf Information beruhender und freiwillig durchgeführter Kon-

sultationen und Verhandlungen zwischen Organisationen, lokalen Gemein-
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schaften und indigenen Völkern vor jeglichen Entwicklungsprojekten auf ihren tra-

ditionellen Landgebieten gehört.  

In Abs. 4 verpflichten sich die Vertragsparteien, sicherzustellen, dass die im Rah-

men des FHA gehandelten Palmöle und ihre Derivate in Übereinstimmung mit die-

sen Nachhaltigkeitsverpflichtungen erzeugt werden. Dazu wird in den Zollkonzes-

sionen der Vertragsparteien für die betreffenden Erzeugnisse auf die Einhaltung 

der Bestimmungen von Art. 12.12 verwiesen. Zur Erleichterung der Umsetzung der 

Verpflichtungen sehen die Vertragsparteien zusätzliche technische Bedingungen 

vor, um die Rückverfolgbarkeit von Palmöl entlang der gesamten Lieferkette zur 

gewährleisten (vgl. Ziff. 4.4). Importeure in das Zollgebiet Schweiz/Liechtenstein, 

die von den im Abkommen vorgesehenen Präferenzbedingungen profitieren 

möchten, werden nachweisen müssen, dass das importierte Öl die im Abkommen 

festgelegten technischen und Nachhaltigkeitsanforderungen erfüllt. 

Die Vertragsparteien haben zudem eine gemeinsame Erklärung zu nachhaltigem 

Palmöl verabschiedet. Darin bekräftigen sie ihr gemeinsames Engagement, zum 

Schutz der Wälder und zur Unterstützung und Förderung nachhaltiger Lieferketten 

und einer nachhaltigen Produktion von Rohstoffen wie Palmöl zusammenzuarbei-

ten. Vor diesem Hintergrund bemühen sie sich gemeinsam, die malaysische Palm-

ölindustrie nachhaltiger zu gestalten und u.a. die staatliche Norm «Malaysian 

Sustainable Palm Oil» (MSPO) zu verbessern. Im Übrigen werden sie weiterhin ih-

ren Verpflichtungen aus relevanten Instrumenten wie dem Pariser Klimaüberein-

kommen und der Erklärung der Staats- und Regierungschefs von Glasgow über 

Wälder und Landnutzung50 nachkommen, in der sie sich insbesondere verpflich-

ten, gemeinsam darauf hinzuarbeiten, die Abholzung und Bodendegradation bis 

2030 zu beenden. 

 
50  Liechtenstein hat die Erklärung, welche anlässlich des Treffens der Staats- und Regierungschefs im Rahmen 

der Vertragsstaatenkonferenzen im Klimabereich vom 31. Oktober bis 12. November 2021 in Glasgow, 
Vereinigtes Königreich, verabschiedet wurde, ebenfalls unterstützt. 
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In Art. 12.13 verpflichten sich die Vertragsparteien, verantwortungsvolles unter-

nehmerisches Handeln einschliesslich der nachhaltigen Bewirtschaftung von Lie-

ferketten zu fördern. In diesem Zusammenhang anerkennen die Vertragsparteien 

die Bedeutung einschlägiger internationaler Instrumente wie der OECD-Leitsätze 

für multinationale Unternehmen, der dreigliedrigen Grundsatzerklärung der IAO 

über multinationale Unternehmen und Sozialpolitik, des Globalen Pakts der Ver-

einten Nationen und der UNO-Leitsätze für Unternehmen und Menschenrechte. 

Wie in Art. 12.14 Abs. 1 dargelegt, bemühen sich die Vertragsparteien, ihre Zu-

sammenarbeit in den von diesem Kapitel abgedeckten Angelegenheiten gegebe-

nenfalls zu vertiefen. Abs. 2 hält zudem fest, dass jede Vertragspartei gegebenen-

falls die Sozialpartner oder andere Interessengruppen einladen kann, um mögliche 

Bereiche der Zusammenarbeit zu identifizieren. 

Art. 12.15 sieht vor, dass die Vertragsparteien Kontaktstellen für die Durchführung 

des Kapitels über Handel und nachhaltige Entwicklung bezeichnen (Abs. 1). Im 

Falle von Unstimmigkeiten bezüglich der Auslegung und Anwendung der Bestim-

mungen dieses Kapitels sind nur die hierin vorgesehenen Streitbeilegungsmecha-

nismen anwendbar (Abs. 6). Die Vertragsparteien können zunächst Konsultatio-

nen auf technischer Ebene (Abs. 2) und bei Bedarf anschliessend im Gemischten 

Ausschuss beantragen (Abs. 3). Zudem können sie sich auf die Verfahren der guten 

Dienste, des Vergleichs und der Vermittlung einigen (Abs. 5). Schliesslich verpflich-

ten sich die Vertragsparteien, ihren jeweiligen Interessengruppen die Möglichkeit 

zu geben, Stellungnahmen und Empfehlungen zur Umsetzung dieses Kapitels ab-

zugeben (Abs. 7). 

Sollte eine mögliche Streitigkeit bezüglich der Auslegung oder Anwendung der 

Bestimmungen des Kapitels zu Handel und nachhaltiger Entwicklung nicht über 

das Verfahren der Konsultationen gemäss Art. 12.16 gelöst werden können, so 
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kann eine Vertragspartei die Schaffung eines Expertenpanels gemäss Art. 12.17 

beantragen. 

Die Bestimmungen zur Einsetzung, zu den Verfahren, zur Aussetzung und Beendi-

gung und zu den Kosten des Expertenpanels wurden mutatis mutandis aus dem 

Streitbeilegungskapitel des FHA übernommen (vgl. Ziff. 4.16). Ein Expertenpanel 

besteht aus drei Mitgliedern. Diese müssen über anerkannte Fachkenntnisse auf 

dem betreffenden Gebiet verfügen und von den Regierungen der Parteien unab-

hängig sein. Das Expertenpanel hat die Aufgabe, einen Bericht mit Empfehlungen 

zur Lösung der Streitigkeit zu erstellen. Dieser Bericht und die Empfehlungen wer-

den veröffentlicht. Die Parteien einigen sich über die Schritte, die zur Umsetzung 

dieser Empfehlungen notwendig sind. Der Gemischte Ausschuss ist für die Über-

wachung der Umsetzung dieser Empfehlungen verantwortlich. 

Art. 12.18 sieht schliesslich vor, dass die Umsetzung dieses Kapitels einer regel-

mässigen Überprüfung unterzogen wird. Es obliegt dem Gemischten Ausschuss 

des MEEPA, die Umsetzung des Kapitels über die nachhaltige Entwicklung zu über-

wachen. Damit schafft das FHA eine Überprüfungsstruktur, welche die Berichter-

stattungsmechanismen unter den in diesem Kapitel referenzierten Arbeits- und 

Menschenrechtsabkommen sowie Umweltübereinkommen ergänzt und die Um-

setzung dieser Abkommen stärkt. Ohne FHA gäbe es diese zusätzliche Überprü-

fungsstruktur nicht.  

4.14 Kapitel 13: Zusammenarbeit und Kapazitätsaufbau (Art. 13.1–13.8) 

Kapitel 13 schafft einen Rahmen für Zusammenarbeit und Kapazitätsaufbau ge-

mäss dem MEEPA. 

Gemäss Art. 13.1 zu Zielen und Grundsätzen soll das Kapitel die Umsetzung der 

verschiedenen Ziele des MEEPA erleichtern, mehr Gelegenheiten für Handel und 

Investitionen im Rahmen des FHA schaffen und zur nachhaltigen Entwicklung 
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beitragen (Abs. 2). Die Vertragsparteien anerkennen zudem, dass die Beteiligung 

des Privatsektors, einschliesslich der KMU, eine wichtige Rolle spielt, um die sich 

aus diesem Abkommen ergebenden Handels- und Investitionsmöglichkeiten zu 

fördern (Abs. 3). 

Gemäss Art. 13.2 betreffend den Anwendungsbereich von Kapitel 13 kann die Zu-

sammenarbeit jeden durch die Vertragsparteien gemeinsam bestimmten Bereich 

betreffen, damit die Vertragsparteien und ihre Wirtschaftsakteure die aus diesem 

Abkommen hervorgehenden Handels- und Investitionsmöglichkeiten besser nut-

zen können (Abs. 1). Im Artikel werden Beispiele für mögliche Zusammenarbeits-

bereiche aufgeführt (Abs. 2). Zudem sind die Vertragsparteien bestrebt, innova-

tive Zusammenarbeitstätigkeiten zu identifizieren und zu entwickeln (Abs. 3). 

Gemäss Art. 13.3 wird das Zusammenarbeitskapitel auf der Grundlage einer Ab-

sichtserklärung («Memorandum of Understanding», vgl. Ziff. 4.14.1) umgesetzt, 

die parallel zu diesem Abkommen unterzeichnet wurde. 

In Art. 13.4 betreffend die Formen der Zusammenarbeit anerkennen die Vertrags-

parteien, dass Tätigkeiten zur Zusammenarbeit zwischen zwei oder mehr Vertrags-

parteien durchgeführt werden können. Diese Tätigkeiten sollen bestehende Ab-

kommen oder Vereinbarungen ergänzen und darauf aufbauen (Abs. 1). Für die 

EFTA-Staaten erfolgt die Umsetzung in der Regel über vom EFTA-Sekretariat ver-

waltete Programme (Abs. 2). Für Malaysia ist das Investitions-, Handels- und In-

dustrieministerium Malaysias für die Umsetzung zuständig (Abs. 3). Die Vertrags-

parteien sind bestrebt, die wirksamsten Methoden und Mittel zur Umsetzung die-

ses Kapitels zu bestimmen und anzuwenden. Sie können dazu ihre Bemühungen 

gegebenenfalls mit internationalen Organisationen koordinieren (Abs. 4). Die Ver-

tragsparteien bemühen sich ausserdem, die technologische und wissenschaftliche 

Zusammenarbeit in einer von den Vertragsparteien vereinbarten Weise und in 

Übereinstimmung mit ihren innerstaatlichen Gesetzen und Regelungen zu fördern 
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(Abs. 5). Gemäss Abs. 6 können die Methoden der Zusammenarbeit u.a. den Aus-

tausch von Informationen, die Erleichterung des Dialogs, die Durchführung von 

Seminaren, Workshops und Treffen, die Vermittlung zwischen Hochschulen, For-

schungsinstitutionen und dem Privatsektor sowie die technische oder administra-

tive Zusammenarbeit umfassen. 

Art. 13.5 hält betreffend Kosten der Zusammenarbeit fest, dass die Umsetzung der 

Zusammenarbeit der Verfügbarkeit von Finanzmitteln und Ressourcen jeder Ver-

tragspartei unterliegt (Abs. 1). Zudem werden die Kosten etwaiger Zusammenar-

beitsprojekte von den Vertragsparteien innerhalb der Grenzen ihrer eigenen Ka-

pazitäten und in einer durch die Vertragsparteien gemeinsam vereinbarten Weise 

getragen (Abs. 2). 

Art. 13.6 sieht vor, dass die Vertragsparteien zur wirksamen Umsetzung und 

Durchführung des Zusammenarbeitskapitels einen Unterausschuss für Zusam-

menarbeit einsetzen, der aus Vertreterinnen und Vertretern der Regierungen je-

der Vertragspartei besteht (Abs. 1). Die Aufgaben des Unterausschusses betreffen 

u.a. die Überprüfung der Umsetzung und Durchführung von Zusammenarbeitspro-

jekten (Abs. 2). Der Unterausschuss kommt innerhalb eines Jahres nach dem Da-

tum des Inkrafttretens dieses Abkommens und danach nach Bedarf zusammen 

(Abs. 3). Der Unterausschuss für Zusammenarbeit handelt in gegenseitigem Ein-

vernehmen (Abs. 4). Er erstellt Aufzeichnungen zu seinen Sitzungen und erstattet 

gegebenenfalls dem Gemischten Ausschuss Bericht (Abs. 5). 

Gemäss Art. 13.7 sind die Vertragsparteien angehalten, Angaben zu den Kontakt-

stellen für die Umsetzung dieses Kapitels auszutauschen. 

Schliesslich hält Art. 13.8 fest, dass die Streitbeilegung des Abkommens nicht auf 

Kapitel 13 über Zusammenarbeit und Kapazitätsaufbau angewandt wird. 
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4.14.1 «Memorandum of Understanding» zu wirtschaftlicher Zusammenarbeit 

und Kapazitätsaufbau 

Die im Zusammenarbeitskapitel gesteckten Ziele werden in einem separaten «Me-

morandum of Understanding» (MoU) konkreter beschrieben. Statt diese Konkre-

tisierungen – wie bei anderen Bestimmungen üblich – in einem Anhang vorzuneh-

men, wünschte Malaysia aus Gründen der Visibilität ein separates MoU. Rechtlich 

hat es die gleiche Funktion wie ein Anhang; es ist daher integraler Bestandteil des 

MEEPA und bedarf keiner separaten Genehmigung. 

Die Vertragsparteien anerkennen, dass Tätigkeiten zur Handels- und Investitions-

förderung ein Mittel bilden können, um die Wirtschaftsakteure zur Nutzung von 

Handelsabkommen anzuspornen. Zu solchen Tätigkeiten gehören z.B. Seminare, 

um Wirtschaftsakteure, insbesondere KMU, über die Nutzung des MEEPA zu infor-

mieren (Art. 2). 

Gemäss Art. 3 fördern die Vertragsparteien die Zusammenarbeit durch gemein-

same Massnahmen mit dem Ziel, die Beteiligung von KMU an den globalen Märk-

ten zu erhöhen. 

Die Vertragsparteien sind sich der Notwendigkeit bewusst, gegen den Klimawan-

del und die Umweltzerstörung vorzugehen, und betonen die zentrale Rolle einer 

auf sauberen Energien basierenden Wirtschaft bei der Förderung der nachhaltigen 

Entwicklung (Art. 4.1). Dazu beabsichtigen die Vertragsparteien, in der Anfangs-

phase der Zusammenarbeit in Bereichen wie erneuerbare Energien, Wasserstoff, 

CO2-Abscheidung und -Speicherung und nachhaltiger Bergbau zu kooperieren 

(Art. 4.2). 

Art. 5 sieht vor, dass sich die Vertragsparteien auf weitere Zusammenarbeitsbe-

reiche einigen können, wie in Art. 13.2 des Abkommens vorgesehen. Zudem be-

mühen sich die Vertragsparteien, innerhalb eines Jahres nach Inkrafttreten des 
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Abkommens Gespräche über weitere mögliche Zusammenarbeitstätigkeiten auf-

zunehmen. 

Zur Verwirklichung und Förderung der Ziele des MoU erfolgt eine regelmässige 

Berichterstattung an den Unterausschuss für Zusammenarbeit über die Zusam-

menarbeitsprogramme und -tätigkeiten (Art. 6). 

Falls zur Umsetzung des Memorandums vertrauliche Daten übermittelt werden 

müssen, sind Massnahmen zu deren Schutz zu treffen (Art. 7). Zudem werden Kon-

taktstellen bezeichnet (Art. 8). Eine Änderung des MoU ist auf beidseitigen 

Wunsch möglich (Art. 9). Die Streitbeilegung erfolgt im gegenseitigen Einverneh-

men durch Konsultationen zwischen den Vertragsparteien (Art. 17). Das Memo-

randum tritt gleichzeitig mit dem Abkommen in Kraft und behält seine Gültigkeit 

so lange, wie Letzteres in Kraft ist (Art. 11). 

4.15 Kapitel 14: Institutionelle Bestimmungen (Art. 14.1–14.3) 

Um das einwandfreie Funktionieren des MEEPA sowie die ordnungsgemässe An-

wendung von dessen Bestimmungen sicherzustellen, regelt Art. 14.1 die Einset-

zung des Gemischten Ausschusses EFTA-Malaysia. Dieser Ausschuss setzt sich aus 

Vertreterinnen und Vertretern aller Vertragsparteien zusammen. 

Er hat gemäss Art. 14.2 betreffend die Aufgaben des Gemischten Ausschusses ins-

besondere die Aufgabe, die Durchführung des Abkommens zu beaufsichtigen und 

zu überprüfen (Abs. 1 Bst. a), die Möglichkeit der Beseitigung von noch bestehen-

den Handelshemmnissen und anderen restriktiven Massnahmen, die den Handel 

zwischen den Vertragsparteien einschränken, zu überprüfen (Abs. 1 Bst. b) und im 

Falle von Problemen in Bezug auf die Auslegung oder Anwendung dieses Abkom-

mens Konsultationen abzuhalten (Abs. 1 Bst. e). 
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Der Gemischte Ausschuss verfügt ausserdem über die Kompetenz, neben den Un-

terausschüssen über Warenverkehr und über Kooperation weitere Unteraus-

schüsse oder Arbeitsgruppen einzusetzen, um ihn bei der Erfüllung seiner Aufga-

ben zu unterstützen (Abs. 2). Diese Unterausschüsse oder Arbeitsgruppen arbei-

ten im Auftrag des Gemischten Ausschusses. 

Als paritätisches Organ fasst der Gemischte Ausschuss seine Beschlüsse im gegen-

seitigen Einvernehmen (Abs. 4). Für bindende Beschlüsse ist somit die Zustimmung 

aller Vertragsparteien erforderlich. 

Schliesslich richten die Parteien mit Art. 14.3 Kontaktstellen ein, um den Austausch 

zwischen den Parteien zu vereinfachen. 

4.16 Kapitel 15: Streitbeilegung (Art. 15.1–15.14) 

Kapitel 15 des Abkommens sieht gemäss Art. 15.1 ein detailliertes Verfahren zur 

Beilegung von Streitigkeiten im Zusammenhang mit der Auslegung oder Anwen-

dung des Abkommens vor. 

Falls die Streitigkeit sowohl Bestimmungen des Abkommens als auch WTO-Best-

immungen betrifft, kann sie gemäss Art. 15.2 nach Wahl der beschwerdeführen-

den Partei entweder dem Streitbeilegungsverfahren des MEEPA oder demjenigen 

der WTO unterstellt werden. Ein späterer Wechsel des Verfahrens ist jedoch aus-

geschlossen. 

Gemäss Art. 15.3 können die Streitparteien einvernehmlich auch auf Verfahren 

wie gute Dienste, Vergleich und Vermittlung zurückgreifen, einschliesslich wäh-

rend eines laufenden Streitbeilegungsverfahrens. Sie können entsprechende Ver-

fahren jederzeit aufnehmen und beenden. Diese Verfahren sind vertraulich und 

lassen die Rechte der Vertragsparteien in allen weiteren Verfahren unberührt. 
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Art. 15.4 regelt die formellen Konsultationen, welche die Streitparteien vor dem 

Gemischten Ausschuss abhalten müssen, bevor sie die Einsetzung eines Schieds-

gerichts verlangen können. Die Vertragspartei, die um Konsultationen ersucht, un-

terrichtet auch die am Streit nicht beteiligten Vertragsparteien über ihr Gesuch 

(Abs. 2). Im Falle einer einvernehmlichen Lösung der Angelegenheit werden die 

anderen Vertragsparteien informiert (Abs. 8). 

Falls der Streitpunkt nicht innerhalb von 60 Tagen (in dringlichen Angelegenheiten 

innerhalb von 30 Tagen) mittels des oben erwähnten Konsultationsverfahrens be-

reinigt werden kann oder falls die Konsultationen nicht innerhalb der im Abkom-

men festgelegten Fristen abgehalten werden (bei dringlichen Angelegenheiten in-

nerhalb von 15 Tagen, für alle anderen Angelegenheiten innerhalb von 30 Tagen) 

oder aber falls die um Konsultationen ersuchte Vertragspartei nicht innerhalb von 

10 Tagen nach Erhalt des Gesuchs geantwortet hat, kann die beschwerdeführende 

Vertragspartei gemäss Art. 15.5 ein Ersuchen um Einsetzung eines Schiedsgerichts 

stellen. 

Das in Art. 15.6 festgelegte Mandat des Schiedsgerichts besagt, dass das Schieds-

gericht die im Antrag auf Einsetzung eines Schiedsgerichts genannte Angelegen-

heit im Lichte der einschlägigen Bestimmungen des Abkommens zu prüfen, mit 

Begründung versehene Rechts- und Tatsachenfeststellungen zu treffen und allen-

falls Empfehlungen für die Beilegung der Streitigkeit und die Umsetzung des Ent-

scheids abzugeben hat. 

Art. 15.7 regelt die Zusammensetzung des Schiedsgerichts. Dieses besteht aus drei 

Mitgliedern, wobei die beschwerdeführende Partei und die Partei, gegen die Be-

schwerde erhoben wurde, je ein Mitglied ernennen. Gemeinsam sollen sie sich auf 

das dritte Mitglied des Schiedsgerichts einigen. 
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Gemäss Art. 15.8 gelten die relevanten freiwilligen Regeln des vom Abkommen 

vom 18. Oktober 1907 zur friedlichen Erledigung internationaler Streitfälle51 vor-

gesehenen Ständigen Schiedshofes («Permanent Court of Arbitration», PCA) für 

das Verfahren des Schiedsgerichts, wobei das Abkommen einige Verfahrensregeln 

wie beispielsweise die Verfahrenssprache (Englisch) oder den Ort des Verfahrens 

selbst regelt. 

Wie in Art. 15.9 zu den Berichten des Schiedsgerichts festgehalten, legt das 

Schiedsgericht spätestens 90 Tage nach seiner Einsetzung seinen ersten Bericht 

vor, zu dem die Streitparteien innerhalb von 14 Tagen Stellung nehmen können 

(Abs. 2). Das Schiedsgericht legt innerhalb von 30 Tagen, nachdem die Streitpar-

teien den ersten Bericht erhalten haben, den Schlussbericht vor (Abs. 3). Jedes 

Urteil des Schiedsgerichts ist endgültig und für die Streitparteien bindend (Abs. 6). 

Art. 15.10 nennt die Bedingungen für die Aussetzung oder Beendigung des Verfah-

rens des Schiedsgerichts. 

Die Streitparteien treffen gemäss Art. 15.11 geeignete Massnahmen zur Umset-

zung des Schlussberichts und des darin enthaltenen Urteils. Ist eine unverzügliche 

Umsetzung undurchführbar, versuchen die Streitparteien, sich auf eine angemes-

sene Umsetzungsfrist zu einigen. Kommt keine Einigung zustande, so kann jede 

Streitpartei das ursprüngliche Schiedsgericht ersuchen, die Frist festzusetzen 

(Abs. 1). Besteht Uneinigkeit über eine Massnahme zur Umsetzung des Urteils, so 

kann sich die andere Streitpartei an das Schiedsgericht wenden, das dieses Urteil 

gefällt hat (Abs. 3). 

Art. 15.12 betreffend Ausgleich und Aussetzung von Vorteilen regelt, dass die be-

schwerdeführende Partei gegenüber der Partei, gegen die Beschwerde erhoben 

wurde, gemäss dem Abkommen gewährte Vorteile vorübergehend aussetzen 

 
51  LGBl. 1995 Nr. 185. 
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kann, wenn keine Einigung erzielt wird (Abs. 1). In diesem Fall muss die vorüber-

gehende Aussetzung von im MEEPA gewährten Zugeständnissen dem Ausmass 

der Vorteile entsprechen, die gemäss dem Schiedsgericht von den mit dem MEEPA 

unvereinbaren Massnahmen betroffen sind. 

Art. 15.13 hält fest, dass die Fristen im gegenseitigen Einvernehmen der Streitpar-

teien geändert werden können (Abs. 2) sowie wie vorzugehen ist, wenn das 

Schiedsgericht der Auffassung ist, dass es eine von diesem Kapitel vorgegebene 

Frist nicht einhalten kann (Abs. 3). 

Art. 15.14 hält fest, dass alle Prozesse gemäss dem Kapitel in englischer Sprache 

zu erfolgen haben und dass alle unter dem Kapitel eingereichten Dokumente in 

Englisch verfasst sein müssen. 

4.17 Kapitel 16: Schlussbestimmungen (Art. 16.1–16.6) 

Kapitel 16 regelt das Inkrafttreten des Abkommens (Art. 16.5), Änderungen des 

Abkommens (Art. 16.2), den Rücktritt einer Vertragspartei oder die Beendigung 

des Abkommens (Art. 16.4) sowie den Beitritt neuer EFTA-Staaten (Art. 16.3). Je-

der Staat, der Mitglied der EFTA wird, kann unter der Voraussetzung, dass der Ge-

mischte Ausschuss den Beitritt gutheisst, diesem Abkommen zu den zwischen den 

Vertragsparteien auszuhandelnden Bedingungen beitreten. 

In Art. 16.1 wird festgehalten, dass die Anhänge und Appendizes sowie die Fuss-

noten integrale Bestandteile des FHA sind. Die Anhänge zum FHA umfassen meh-

rere hundert Seiten. Es handelt sich dabei zur Hauptsache um Bestimmungen 

technischer Natur. Es wäre unzweckmässig, diese im Landesgesetzblatt zu veröf-

fentlichen (vgl. Fussnote 10). 

Die Regierung Norwegens handelt als Depositar des Abkommens (Art. 16.6). 



93 

Gemäss Art. 16.2 können die Vertragsparteien dem Gemischten Ausschuss Ände-

rungsvorschläge zu Bestimmungen des Hauptabkommens (exkl. Anhänge und Ap-

pendizes, siehe folgender Absatz) zur Überprüfung und Empfehlung vorlegen 

(Abs. 1). Die Änderungen unterliegen den jeweiligen innerstaatlichen Verfahren 

der Vertragsparteien zur Genehmigung und Ratifizierung (Abs. 2). Änderungen des 

Hauptabkommens beeinflussen in der Regel die grundlegenden völkervertragli-

chen Verpflichtungen und bedürfen in Liechtenstein daher grundsätzlich der Ge-

nehmigung durch den Landtag. 

Änderungen der Anhänge und Appendizes des Abkommens kann der Gemischte 

Ausschuss grundsätzlich selbstständig beschliessen (Art. 16.2 Abs. 4). Bei diesen 

Anhängen handelt es sich fast ausschliesslich um Zollvertragsmaterie. Diese Regel 

dient der Vereinfachung des Verfahrens für technische Anpassungen und somit 

der Erleichterung der Verwaltung des Abkommens. Beschlüsse des Gemischten 

Ausschusses betreffen häufig technische und systemimmanente Aktualisierungen, 

z.B. hinsichtlich der präferenziellen Ursprungsregeln und Handelserleichterungen. 

Verschiedene Anhänge der EFTA-FHA werden regelmässig aktualisiert, insbeson-

dere um Entwicklungen im internationalen Handelssystem Rechnung zu tragen 

(z.B. WTO, Weltzollorganisation, andere Freihandelsabkommen der EFTA-Staaten 

und ihrer Partner). 

5. VERFASSUNGSMÄSSIGKEIT / RECHTLICHES 

Der Ratifikation des vorliegenden Abkommens stehen keine Bestimmungen aus 

Verfassung bzw. Gesetzen entgegen. Die eingegangenen völkerrechtlichen Ver-

pflichtungen widerspiegeln die liechtensteinische Gesetzgebung, womit zur Um-

setzung des Abkommens keine Gesetzesanpassungen nötig werden. 
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6. AUSWIRKUNGEN AUF VERWALTUNGSTÄTIGKEIT, RESSOURCENEINSATZ 

UND NACHHALTIGE ENTWICKLUNG 

6.1 Neue und veränderte Kernaufgaben 

Seit der Ergänzung des Zollvertrags mit der Schweiz durch Art. 8bis52 hat Liechten-

stein innerhalb des zollvertraglichen Verhältnisses mit der Schweiz die Möglich-

keit, selbst Vertragsstaat internationaler Übereinkommen oder Mitgliedstaat in-

ternationaler Organisationen zu werden, denen die Schweiz ebenfalls angehört. 

Liechtenstein ist eigenständige Vertragspartei aller bisher von den EFTA-Staaten 

abgeschlossenen FHA. Aufgrund des Zollvertrags wendet die Schweiz die im FHA 

mit Malaysia enthaltenen zollrechtlichen Bestimmungen auch für Liechtenstein 

an. 

Die Ratifikation des Abkommens führt zu keinen massgeblichen Veränderungen 

der Kernaufgaben der Landesverwaltung. 

6.2 Personelle, finanzielle, organisatorische und räumliche Auswirkungen 

Die zu erwartenden finanziellen Auswirkungen des Wirtschaftspartnerschaftsab-

kommens EFTA-Malaysia beschränken sich auf einen teilweisen Ausfall der Zoller-

träge auf Einfuhren von Landwirtschaftsprodukten aus Malaysia. Die Einfuhrzölle 

auf Industrieprodukte in das Zollgebiet Schweiz/Liechtenstein wurden per 1. Ja-

nuar 2024 unilateral aufgehoben. Auch davor wurde Malaysia im Rahmen des all-

gemeinen Präferenzsystems schon seit vielen Jahren zollfreier Marktzugang in das 

Zollgebiet Schweiz/Liechtenstein für fast alle Industrieprodukte gewährt. Auf Ein-

fuhren von Landwirtschaftsprodukten aus Malaysia wurden 2024 rund 4,4 Millio-

nen Schweizer Franken Zoll bezahlt; die Reduktion der Zolleinnahmen aufgrund 

der im Abkommen vorgesehenen partiellen Zugeständnisse auf Landwirtschafts-

 
52  LGBl. 1991 Nr. 55. 
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produkte hätte sich in demselben Jahr auf maximal 2 Millionen Schweizer Franken 

belaufen. Die möglichen finanziellen Auswirkungen halten sich somit in Grenzen 

und sind in Beziehung zu den positiven volkswirtschaftlichen Auswirkungen zu set-

zen, die sich für Liechtenstein insbesondere aufgrund der erhöhten Rechtssicher-

heit und aus dem verbesserten Zugang für liechtensteinische Waren und Dienst-

leistungen auf dem malaysischen Markt ergeben. 

Das vorliegende Abkommen kann grundsätzlich mit den bestehenden personellen 

Ressourcen umgesetzt werden. Personelle Auswirkungen für die liechtensteini-

sche Landesverwaltung können sich aus der steigenden Gesamtzahl umzusetzen-

der und weiterzuentwickelnder FHA ergeben. 

6.3 Betroffene UNO-Nachhaltigkeitsziele und Auswirkungen auf deren Um-

setzung 

Das Wirtschaftspartnerschaftsabkommen EFTA-Malaysia ist wie alle FHA in erster 

Linie ein Wirtschaftsabkommen, das die Rahmenbedingungen und die Rechtssi-

cherheit für den wirtschaftlichen Austausch mit diesem Partner verbessert. Dies 

wirkt sich positiv auf die Wettbewerbsfähigkeit der Wirtschaftsstandorte Liech-

tenstein und Malaysia sowie auf die Erhaltung und Schaffung von Arbeitsplätzen 

aus (betrifft insbesondere die «Sustainable Development Goals» (SDG) 8 und 9).  

Generell tragen FHA aufgrund der Stärkung des bilateralen Engagements und der 

völkerrechtlich abgesicherten und verbesserten Rahmenbedingungen für den 

wirtschaftlichen Austausch zur Förderung des Rechtsstaates (SDG 16) sowie zur 

wirtschaftlichen Entwicklung und zum Wohlstand (insbesondere SDG 8) bei, dies 

insbesondere durch die Unterstützung des Privatsektors und der freien Wirt-

schaftstätigkeit. 

Wirtschaftliche Tätigkeit benötigt Ressourcen und Arbeitskräfte und ist mit ent-

sprechenden Auswirkungen auf Gesellschaft und Umwelt verbunden. Im Sinne des 
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Nachhaltigkeitskonzepts gilt es, die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit zu stärken 

sowie den Wohlstand zu steigern und gleichzeitig die Umweltbelastung und den 

Ressourcenverbrauch auf ein dauerhaft tragbares Niveau zu senken (insbesondere 

SDG 2, 7, 8, 9, 12, 13, 14 und 15) sowie den sozialen Zusammenhalt zu gewährleis-

ten und zu verbessern (insbesondere SDG 1, 5, 8, 10 und 11). Entsprechend bein-

haltet das FHA eine Reihe von Bestimmungen, welche die bilateralen Wirtschafts- 

und Handelsbeziehungen im Einklang mit den Zielen der nachhaltigen Entwicklung 

fördern, insbesondere im umfassenden Kapitel über Handel und nachhaltige Ent-

wicklung (vgl. Ziff. 4.13). 

Besondere Aufmerksamkeit erhalten in diesem Kapitel neben der nachhaltigen 

Waldbewirtschaftung (Art. 12.9) insbesondere die nachhaltige Bewirtschaftung 

des Pflanzenölsektors bzw. – im Fall von Malaysia – in erster Linie des Palmölsek-

tors (Art. 12.12). Liechtenstein hat sich in den Verhandlungen mit Malaysia wie 

schon im Abkommen mit Indonesien dafür eingesetzt, neben den Interessen der 

liechtensteinischen Landwirtschaft auch allfällige Probleme im Bereich der Um-

welt sowie der Menschenrechte möglichst umfassend zu berücksichtigen. Im Ab-

kommen wurden nur massvolle, nach Palmöl und dessen Derivaten differenzierte 

Konzessionen gewährt, mit denen die Auswirkungen auf den liechtensteinischen 

Markt kontrolliert werden können (vgl. Ziff. 4.4). Die Malaysia gewährten Zollkon-

zessionen für Palmöl sind so ausgelegt, dass weder eine Zunahme der gesamten 

Palmölimporte in das Zollgebiet Schweiz/Liechtenstein noch eine Substitution von 

einheimischen Fetten und Ölen durch Palmöl erwartet wird. Zudem werden die 

Zugeständnisse der Schweiz und Liechtensteins von Nachhaltigkeitsanforderun-

gen begleitet. Die Regierung erwartet daher aus diesem Abkommen weder nega-

tive ökonomische Folgen für die Ölsaatenproduzenten in Liechtenstein noch eine 

Veränderung des globalen Umweltfussabdrucks Liechtensteins in Bezug auf 

Palmöl. 
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Des Weiteren enthält das Abkommen eine Bestimmung, in der die Vertragspar-

teien ihre Rechte und Pflichten unter anderen internationalen Abkommen bekräf-

tigen (Art. 1.4), worunter insbesondere Abkommen und Vereinbarungen im Han-

dels-, Umwelt-, Sozial- und Menschenrechtsbereich fallen. Für die Kohärenz be-

sonders relevant sind auch die Ausnahmebestimmungen in den Kapiteln zum Wa-

renverkehr und zum Handel mit Dienstleistungen (Art. 2.16 und 7.15). Die gemäss 

den WTO-Regeln und den Bestimmungen multilateraler Umweltabkommen beste-

henden Möglichkeiten, den Handel mit besonders gefährlichen oder umwelt-

schädlichen Gütern zu beschränken, werden durch das FHA somit nicht beein-

trächtigt. Dessen Bestimmungen räumen den Vertragsparteien analog zu den 

WTO-Regeln explizit die Möglichkeit ein, Massnahmen zum Schutz der Gesundheit 

und des Lebens von Menschen, Tieren und Pflanzen sowie zur Bewahrung nicht-

erneuerbarer natürlicher Ressourcen zu treffen. Entsprechende nationale Pro-

duktevorschriften werden vom FHA ebenfalls nicht beeinträchtigt. Die erwähnten 

Bestimmungen sollen sicherstellen, dass im Zusammenhang mit dem Wirtschafts-

partnerschaftsabkommen weder die Umwelt- und Arbeitsgesetzgebungen der 

Partnerstaaten noch das internationale Umwelt- und Sozialrecht verletzt werden. 
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II. ANTRAG DER REGIERUNG 

Aufgrund der vorstehenden Ausführungen unterbreitet die Regierung dem Land-

tag den 

A n t r a g ,  

der Hohe Landtag wolle diesen Bericht und Antrag zur Kenntnis nehmen und dem 

Wirtschaftspartnerschaftsabkommen zwischen den EFTA-Staaten und Malaysia 

vom 23. Juni 2025 seine Zustimmung erteilen. 

Genehmigen Sie, sehr geehrter Herr Landtagspräsident, sehr geehrte Frauen und 

Herren Abgeordnete, den Ausdruck der vorzüglichen Hochachtung. 

REGIERUNG DES  
FÜRSTENTUMS LIECHTENSTEIN 

gez. Brigitte Haas 
 

 



 

Beilage 
Übersetzung1   
Wirtschaftspartnerschaftsabkommen  
zwischen den EFTA-Staaten und Malaysia  
Abgeschlossen in Tromsø, am 23. Juni 2025 
 

Präambel  
Island, das Fürstentum Liechtenstein, das Königreich Norwegen und  
die Schweizerische Eidgenossenschaft  
(nachfolgend als «EFTA-Staaten» bezeichnet) 
und 
Malaysia 
(nachfolgend einzeln als «Vertragspartei» und gemeinsam als die «Vertragsparteien» 
bezeichnet), 
in Anerkennung des gemeinsamen Wunsches, die Bande zwischen den EFTA-Staaten 
und Malaysia durch die Errichtung enger und dauerhafter Handelsbeziehungen durch 
dieses Wirtschaftspartnerschaftsabkommen (nachfolgend als «Abkommen» bezeich-
net) zu festigen; 
in Bekräftigung ihres Bekenntnisses zur Demokratie, zur Rechtsstaatlichkeit, zu den 
Menschenrechten und Grundfreiheiten im Einklang mit den völkerrechtlichen Ver-
pflichtungen jeder Vertragspartei, einschliesslich der Charta der Vereinten Nationen 
und der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte; 
mit dem Wunsch, günstige Voraussetzungen für die Entwicklung und Diversifizie-
rung des Handels zwischen den Vertragsparteien zu schaffen und die handels- und 
wirtschaftspolitische Zusammenarbeit in Bereichen von gemeinsamem Interesse auf 
der Grundlage der Gleichberechtigung, des beiderseitigen Nutzens, der Nichtdiskri-
minierung und des Völkerrechts zu fördern; 
in Anerkennung der Bedeutung von Handelserleichterungen durch die Förderung von 
effizienten und transparenten Verfahren, um Kosten zu verringern und die Vorherseh-
barkeit für die Handelstreibenden der Vertragsparteien sicherzustellen; 
entschlossen, aufbauend auf ihren jeweiligen Rechten und Pflichten aus dem Abkom-
men von Marrakesch zur Errichtung der Welthandelsorganisation (nachfolgend als 
«WTO-Abkommen» bezeichnet) und den anderen darunterfallenden ausgehandelten 
Abkommen das multilaterale Handelssystem zu fördern und zu stärken und damit zur 
harmonischen Entwicklung und Ausweitung des Welthandels beizutragen; 
in Bekräftigung ihres Bekenntnisses zur Förderung der Entwicklung des internationa-
len Handels in einer Weise, die zum Ziel der nachhaltigen Entwicklung beiträgt; 
in Anerkennung der Bedeutung, die diesbezüglich der Kohärenz und gegenseitigen 
Unterstützung der Handels-, Umwelt- und Arbeitspolitiken zukommt; 

  

1 Übersetzung des englischen Originaltexts. 
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in Bekräftigung des Bekenntnisses, Arbeitsrechte zu schützen und durchzusetzen, die 
Arbeits- und Lebensbedingungen zu verbessern sowie die Zusammenarbeit und die 
Fähigkeiten der Vertragsparteien hinsichtlich Arbeitsfragen zu festigen; 
eingedenk ihrer Rechte und Pflichten aus den multilateralen Umweltübereinkommen, 
die sie unterzeichnet haben, und der Einhaltung der grundlegenden Prinzipien und 
Rechte bei der Arbeit, einschliesslich der Grundsätze der massgebenden Übereinkom-
men der Internationalen Arbeitsorganisation (IAO), die sie unterzeichnet haben; 
mit dem Ziel, neue Beschäftigungsmöglichkeiten zu schaffen, die Lebensstandards zu 
verbessern und ein hohes Niveau bei der öffentlichen Gesundheit, der Sicherheit so-
wie der Umwelt sicherzustellen; 
entschlossen, dieses Abkommen in Übereinstimmung mit den Zielen zu verwirkli-
chen, die Umwelt durch vernünftige Umweltbewirtschaftung zu erhalten, wie sie in 
der Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung aufgeführt sind; 
in Bekräftigung ihres Bekenntnisses zur Verhinderung und Bekämpfung von Korrup-
tion im internationalen Handel und bei internationalen Investitionen sowie zur Förde-
rung der Grundsätze von Transparenz und guter Regierungsführung; 
in Anerkennung der Bedeutung von guter Unternehmensführung und verantwortungs-
vollem unternehmerischem Handeln für die nachhaltige Entwicklung und in Bekräf-
tigung ihres Ziels, Unternehmen zur Berücksichtigung von einschlägigen internatio-
nal anerkannten Richtlinien und Grundsätzen wie den Leitsätzen für multinationale 
Unternehmen der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung 
(OECD) und dem Global Compact der Vereinten Nationen zu ermutigen; 
überzeugt, dass dieses Abkommen die Wettbewerbsfähigkeit ihrer Unternehmen auf 
den Weltmärkten verbessern und Bedingungen schaffen wird, die für die Wirtschafts-, 
Handels- und Investitionsbeziehungen zwischen ihnen förderlich sind; 
haben zur Erreichung dieser Ziele folgendes Abkommen abgeschlossen: 

Kapitel 1 Allgemeine Bestimmungen 

Art. 1.1 Ziele 
1.  Die EFTA-Staaten und Malaysia errichten hiermit in Übereinstimmung mit den 
Bestimmungen dieses Abkommens eine Freihandelszone, die auf Handelsbeziehun-
gen zwischen Marktwirtschaften beruht. 
2.  Die Ziele dieses Abkommens sind: 

(a) die Liberalisierung des Warenverkehrs im Einklang mit Artikel XXIV des 
Allgemeinen Zoll- und Handelsabkommens von 1994 (nachfolgend als 
«GATT 1994» bezeichnet); 

(b) die Liberalisierung des Handels mit Dienstleistungen im Einklang mit Arti-
kel V des Allgemeinen Abkommens über den Handel mit Dienstleistungen 
(nachfolgend als «GATS» bezeichnet); 

(c) die gegenseitige Ausweitung von Investitionsmöglichkeiten; 
(d) die Förderung des Wettbewerbs in ihren Märkten, insbesondere in Bezug auf 

die Wirtschaftsbeziehungen zwischen den Vertragsparteien; 
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(e) die auf Gegenseitigkeit beruhende Liberalisierung der öffentlichen Beschaf-
fungsmärkte der Vertragsparteien; 

(f) die Gewährung eines angemessenen und wirksamen Schutzes der Rechte an 
geistigem Eigentum sowie ihrer entsprechenden Durchsetzung; 

(g) die Entwicklung des internationalen Handels auf eine Weise, die zum Ziel der 
nachhaltigen Entwicklung beiträgt und sicherstellt, dass dieses Ziel in den 
Handelsbeziehungen der Vertragsparteien eingeschlossen ist und in ihnen 
Ausdruck findet; und 

(h) die Leistung eines Beitrags zur harmonischen Entwicklung und Ausweitung 
des Welthandels. 

Art. 1.2 Anwendungs- und Geltungsbereich 
1.  Sofern in Anhang I (Ursprungsregeln und Zusammenarbeit der Verwaltungen) 
nicht abweichend bestimmt, findet dieses Abkommen Anwendung auf: 

(a) das Festland, die Binnengewässer und die Hoheitsgewässer einer Vertragspar-
tei sowie auf den Luftraum über ihrem Hoheitsgebiet in Übereinstimmung mit 
den innerstaatlichen Gesetzen und dem Völkerrecht; und 

(b) ausserhalb der Hoheitsgewässer in Bezug auf Massnahmen, die von einer Ver-
tragspartei in Ausübung ihrer Souveränitätsrechte oder ihrer Gerichtsbarkeit 
in Übereinstimmung mit den innerstaatlichen Gesetzen und dem Völkerrecht 
ergriffen werden. 

2.  Dieses Abkommen findet mit Ausnahme des Warenverkehrs keine Anwendung 
auf das norwegische Hoheitsgebiet von Svalbard (Spitzbergen). 

Art. 1.3 Umfang der erfassten Handelsbeziehungen 
1.  Dieses Abkommens findet Anwendung auf die Handelsbeziehungen zwischen den 
einzelnen EFTA-Staaten auf der einen und Malaysia auf der anderen Seite, nicht aber 
auf die Handelsbeziehungen zwischen den einzelnen EFTA-Staaten, sofern dieses 
Abkommen nichts anderes vorsieht. 
2.  Gestützt auf den Zollvertrag vom 29. März 1923 zwischen der Schweiz und Liech-
tenstein vertritt die Schweiz Liechtenstein in den darunter fallenden Angelegenheiten. 

Art. 1.4 Verhältnis zu anderen internationalen Abkommen 
1.  Die Vertragsparteien bekräftigen ihre Rechte und Pflichten, die sich aus dem 
WTO-Abkommen und den anderen im WTO-Rahmen ausgehandelten Abkommen 
und Übereinkommen, die sie unterzeichnet haben, sowie aus anderen internationalen 
Übereinkommen, die sie unterzeichnet haben, ergeben. 
2.  Ist eine Vertragspartei der Ansicht, die Beibehaltung oder Schaffung einer Zoll-
union, Freihandelszone, Grenzverkehrsregelung oder eines anderen präferenziellen 
Abkommens durch eine andere Vertragspartei bewirke eine Änderung des in diesem 
Abkommen vorgesehenen Handelsregimes, kann sie um Konsultationen ersuchen. 
Die Vertragspartei, die ein solches Abkommen abschliesst, räumt der ersuchenden 
Vertragspartei angemessene Gelegenheit für Konsultationen ein, um eine gegenseitig 
zufriedenstellende Lösung zu finden. 



4 / 85 

Art. 1.5 Zentrale, regionale und lokale Regierungen 
Die Vertragsparteien treffen zur Einhaltung ihrer Verpflichtungen aus diesem Ab-
kommen alle erforderlichen Massnahmen allgemeiner oder besonderer Art. Unter 
Vorbehalt der Bestimmungen dieses Abkommens stellt jede Vertragspartei sicher, 
dass sämtliche Pflichten und Verpflichtungen aus diesem Abkommen durch ihre zent-
ralen, regionalen und lokalen Regierungen und Behörden sowie durch nichtstaatliche 
Stellen, die in Ausübung der ihnen von zentralen, regionalen und lokalen Regierungen 
oder Behörden übertragenen Befugnisse handeln, eingehalten werden. 

Art. 1.6 Transparenz und vertrauliche Informationen 
1.  Jede Vertragspartei veröffentlicht ihre Gesetze, Vorschriften, Gerichts- und Ver-
waltungsentscheide von allgemeiner Tragweite sowie ihre internationalen Abkom-
men, die die Durchführung dieses Abkommens berühren können, oder macht diese 
anderweitig öffentlich zugänglich. 
2.  Jede Vertragspartei antwortet unverzüglich auf spezifische Fragen und stellt den 
anderen Vertragsparteien auf Ersuchen Informationen zu Angelegenheiten nach Ab-
satz 1 zur Verfügung. 
3.  Die Vertragsparteien sind nach diesem Abkommen nicht verpflichtet, vertrauliche 
Informationen preiszugeben, deren Offenlegung die Durchsetzung von Rechtsvor-
schriften behindern oder sonst dem öffentlichen Interesse zuwiderlaufen oder die be-
rechtigten Wirtschaftsinteressen bestimmter öffentlicher oder privater Unternehmen 
beeinträchtigen würde. Erteilt eine Vertragspartei einer anderen Vertragspartei in 
Übereinstimmung mit diesem Abkommen als vertraulich bezeichnete Informationen, 
so wahrt diese Vertragspartei die Vertraulichkeit der Informationen. 
4.  Im Falle einer Unvereinbarkeit zwischen diesem Artikel und Transparenzbestim-
mungen in anderen Teilen dieses Abkommens haben bezüglich dieser Unvereinbar-
keit letztere Vorrang.  
Kapitel 2 Handel mit nichtlandwirtschaftlichen Erzeugnissen 

Art. 2.1 Anwendungsbereich 
Dieses Kapitel gilt für den Handel zwischen den Vertragsparteien mit Waren nach 
Anhang II (Geltungsbereich nichtlandwirtschaftliche Erzeugnisse) 

Art. 2.2 Begriffsbestimmungen 
Für die Zwecke dieses Abkommens bezeichnen: 

(a)  «Ursprungswaren» Waren, die als Ursprungswaren nach Anhang I (Ur-
sprungsregeln und Zusammenarbeit der Verwaltungen) gelten; 

(b)  «Waren» Verarbeitungserzeugnisse und Rohstoffe in ihrer rohen, halbverar-
beiteten und verarbeiteten Form; 

(c)  «Einfuhrzölle» alle Abgaben oder Gebühren jeglicher Art im Zusammenhang 
mit der Einfuhr von Waren, einschliesslich jeder Form von Zusatzbesteuerung 
oder Zusatzgebühr, nicht jedoch: 
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(i) Abgaben, die einer inländischen Steuer entsprechen und die nach Arti-
kel III des GATT 1994 erhoben werden, 

(ii) Gebühren oder andere Abgaben im Zusammenhang mit der Einfuhr ent-
sprechend den Kosten der erbrachten Dienstleistungen und in Überein-
stimmung mit Artikel VIII des GATT 1994, und 

(iii) Antidumping. Ausgleichs- oder Schutzzölle, die in Übereinstimmung 
mit Kapitel 6 (Handelspolitische Schutzmassnahmen) erhoben werden. 

Art. 2.3 Einfuhrzölle 
1.  Mit Inkrafttreten dieses Abkommens hat Malaysia die Einfuhrzölle auf Waren mit 
Ursprung in einem EFTA-Staat, die unter Artikel 2.1 (Anwendungsbereich) fallen, in 
Übereinstimmung mit den Bedingungen von Anhang III (Senkung oder Aufhebung 
von Einfuhrzöllen) abzuschaffen oder zu senken. 
2.  Mit Inkrafttreten dieses Abkommens haben die EFTA-Staaten alle Einfuhrzölle 
auf Waren mit Ursprung in Malaysia, die unter Artikel 2.1 (Anwendungsbereich) fal-
len, abzuschaffen. 
3.  Keine Vertragspartei darf bestehende Einfuhrzölle erhöhen oder neue Importzölle 
auf Ursprungswaren aus einer anderen Vertragspartei einführen. 

Art. 2.4 Zollwertermittlung2 
Zur Bestimmung des Zollwerts der zwischen den Vertragsparteien ausgetauschten 
Waren finden Artikel VII des GATT 1994 und Teil I des Übereinkommens zur 
Durchführung des Artikels VII des GATT 1994 Anwendung und werden hiermit mu-
tatis mutandis zu Bestandteilen dieses Abkommens erklärt. 

Art. 2.5 Mengenmässige Beschränkungen 
1.  Unbeschadet der Rechte und Pflichten der Vertragsparteien in Bezug auf mengen-
mässige Beschränkungen findet Artikel XI des GATT 1994 Anwendung und wird 
hiermit mutatis mutandis zum Bestandteil dieses Abkommens erklärt. 
2.  Eine Vertragspartei, die eine Massnahme in Übereinstimmung mit Artikel XI Ab-
satz 2 des GATT 1994 einführt, notifiziert dies unverzüglich dem Gemischten Aus-
schuss. Eine Notifikation einer Vertragspartei nach Artikel XI des GATT 1994 ist ei-
ner Notifikation nach diesem Abkommen gleichgestellt. 
3.  Jede in Übereinstimmung mit diesem Artikel ergriffene Massnahme muss zeitlich 
begrenzt, nichtdiskriminierend und transparent sein und darf nicht über das zur Behe-
bung der in Artikel XI Absatz 2 des GATT 1994 beschriebenen Umstände erforderli-
che Mass hinausgehen sowie keine unnötigen Hemmnisse für den Handel zwischen 
den Vertragsparteien schaffen. 

Art. 2.6 Ursprungsregeln und Methoden der Zusammenarbeit 
der Verwaltungen 

Die Ursprungsregeln und die Zusammenarbeit der Verwaltungen sind in Anhang I 
(Ursprungsregeln und Zusammenarbeit der Verwaltungen) festgelegt. 

  

2 Die Schweiz wendet Zölle auf Grundlage von Gewicht und Menge anstatt Wertzölle an. 
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Art. 2.7 Einreihung von Waren 
Die Einreihung von Waren erfolgt im Einklang mit dem Harmonisierten System zur 
Bezeichnung und Codierung der Waren (nachfolgend als «Harmonisiertes System» 
oder «HS» bezeichnet). 

Art. 2.8 Gebühren und Formalitäten 
Artikel VIII des GATT 1994 findet Anwendung und wird hiermit mutatis mutandis 
zum Bestandteil dieses Abkommens erklärt. 

Art. 2.9 Inländerbehandlung bei internen Steuern und Regelungen 
Jede Vertragspartei gewährt den Waren einer anderen Vertragspartei die Inländerbe-
handlung in Übereinstimmung mit Artikel III des GATT 1994, der hiermit mutatis 
mutandis zum Bestandteil dieses Abkommens erklärt wird. 

Art. 2.10 Technische Anpassungen 
1.  Die Vertragsparteien haben infolge der regelmässigen Anpassungen des HS durch 
die Weltzollorganisation (WZO) Anhang III (Senkung oder Aufhebung von Zöllen), 
Anhänge IV–VI (Listen der Zollverpflichtungen der EFTA-Staaten betreffend die 
Landwirtschaft) und Anhang I (Ursprungsregeln und Zusammenarbeit der Verwaltun-
gen) Appendix 1 (Produktspezifische Regeln, PSR) entsprechend zu transponieren. 
2.  Durch die Transposition der Listen der Zollverpflichtungen und der PSR infolge 
regelmässiger Anpassungen des HS durch die WZO oder anderer technischer Ände-
rungen in der jeweiligen Tarifnomenklatur dürfen die in Anhang III (Senkung oder 
Aufhebung von Zöllen), in den Anhängen IV–VI (Listen der Zollverpflichtungen der 
EFTA-Staaten betreffend die Landwirtschaft) und Anhang I (Ursprungsregeln und 
Zusammenarbeit der Verwaltungen) Appendix 1 (PSR) aufgeführten Verpflichtungen 
nicht geschmälert werden. 
3.  Auf Ersuchen einer oder mehrerer Vertragsparteien geht die ersuchte Vertragspar-
tei innerhalb einer angemessenen Frist nach Erhalt des Ersuchens auf alle geäusserten 
Bedenken hinsichtlich der von der anderen Vertragspartei nach diesem Abkommen 
transponierten Zollverpflichtungen oder PSR ein. 
4.  In den Listen der Zollverpflichtungen und den PSR nach Absatz 1 werden die Fas-
sung des HS und das Jahr angegeben. 

Art. 2.11 Austausch von Handelsdaten 
1.  Die Vertragsparteien anerkennen den Wert von Handelsdaten für die genaue Ana-
lyse der Verwendung dieses Abkommens und der Auswirkungen auf den Handel zwi-
schen den Vertragsparteien. Die Vertragsparteien tauschen untereinander jährlich Da-
ten zu den Meistbegünstigungsansätzen (MFN), den Präferenzzollsätzen nach diesem 
Abkommen sowie Einfuhrstatistiken (Präferenzzollsätze und MFN) aus. 
2.  Die Einfuhrstatistiken betreffen jeweils das letzte verfügbare Kalenderjahr. Wur-
den die zuvor übermittelten Daten für die letzten drei Kalenderjahre überarbeitet, so 
ist eine überarbeitete Fassung der Daten zu übermitteln. Die Präferenzzollsätze und 
die angewendeten MFN-Ansätze, die ausgetauscht werden, müssen dasselbe Jahr wie 
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die Einfuhrstatistiken betreffen. Auf Ersuchen tauschen die Vertragsparteien weitere 
Informationen und Erläuterungen aus. 
3.  Vorbehältlich der Verfügbarkeit von Daten beginnt der Austausch von Einfuhrsta-
tistiken und Zollsätzen im Jahr nach dem ersten vollen Kalenderjahr, in dem das Ab-
kommen in Kraft getreten ist. Die Vertragsparteien tauschen alle relevanten Daten 
spätestens drei Jahre nach Inkrafttreten dieses Abkommens aus. 
4.  Jede Vertragspartei benennt eine Kontaktstelle. Die Kontaktstellen legen gegebe-
nenfalls gemeinsam die Einzelheiten zu Art und Format der auszutauschenden Daten 
fest. 
5.  Jede Vertragspartei prüft das Ersuchen einer anderen Vertragspartei um technische 
Zusammenarbeit in Bezug auf den Datenaustausch nach den Absätzen 1 und 2. 
6.  Ungeachtet der Absätze 1 und 2 ist keine Vertragspartei verpflichtet, Daten auszu-
tauschen, die in Übereinstimmung mit ihren innerstaatlichen Gesetzen und Regelun-
gen vertraulich sind. 
7.  Die Vertragsparteien tauschen Informationen in englischer Sprache aus. 

Art. 2.12 Unterausschuss über Warenverkehr 
1.  Hiermit wird innerhalb des Gemischten Ausschusses ein Unterausschuss über Wa-
renverkehr (nachfolgend als «Unterausschuss» bezeichnet) eingesetzt, der aus Vertre-
terinnen und Vertretern jeder Vertragspartei besteht. 
2.  Die Aufgaben des Unterausschusses sind in Anhang VII (Aufgaben des Unteraus-
schusses über Warenverkehr) festgelegt. 

Art. 2.13 Staatliche Handelsunternehmen 
Für die Rechte und Pflichten der Vertragsparteien betreffend staatliche Handelsunter-
nehmen finden Artikel XVII des GATT 1994 und die Vereinbarung zur Auslegung 
des Artikels XVII des GATT 1994 Anwendung und werden hiermit mutatis mutandis 
zu Bestandteilen dieses Abkommens erklärt. 

Art. 2.14 Zahlungsbilanz 
1.  Bei bestehenden oder unmittelbar drohenden schwerwiegenden Zahlungsbilanz-
schwierigkeiten kann eine Vertragspartei in Übereinstimmung mit den Bedingungen 
gemäss dem GATT 1994 und der WTO-Vereinbarung über die Zahlungsbilanzbe-
stimmungen des GATT 1994 handelsbeschränkende Massnahmen ergreifen, die zeit-
lich begrenzt und nichtdiskriminierend sein müssen und nicht über das zur Behebung 
der Zahlungsbilanzschwierigkeiten erforderliche Mass hinausgehen dürfen. 
2.  Eine Vertragspartei, die eine Massnahme nach diesem Artikel einführt, notifiziert 
dies unverzüglich den anderen Vertragsparteien. 

Art. 2.15 Handelserleichterung 
Die Bestimmungen zur Handelserleichterung sind in Anhang VIII (Zollverfahren und 
Handelserleichterung) festgelegt. 
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Art. 2.16 Allgemeine Ausnahmen 
Für die Zwecke dieses Kapitels findet Artikel XX des GATT 1994 Anwendung und 
wird hiermit mutatis mutandis zum Bestandteil dieses Abkommens erklärt. 

Art. 2.17 Ausnahmen zur Wahrung der Sicherheit 
Für die Zwecke dieses Kapitels findet Artikel XXI des GATT 1994 Anwendung und 
wird hiermit mutatis mutandis zum Bestandteil dieses Abkommens erklärt.  
Kapitel 3 Handel mit landwirtschaftlichen Erzeugnissen 

Art. 3.1 Anwendungsbereich 
Dieses Kapitel ist auf den Handel zwischen den Vertragsparteien mit Waren anwend-
bar, die nicht unter Anhang II (Geltungsbereich nichtlandwirtschaftliche Erzeugnisse) 
fallen. 

Art. 3.2 Zollkonzessionen 
1.  Malaysia gewährt Zollkonzessionen auf landwirtschaftliche Erzeugnisse mit Ur-
sprung in einem EFTA-Staat nach Anhang III (Senkung oder Aufhebung von Zöllen). 
2.  Jeder EFTA-Staat gewährt Zollkonzessionen auf landwirtschaftliche Erzeugnisse 
mit Ursprung in Malaysia nach den Anhängen IV–VI (Listen der Zollverpflichtungen 
der EFTA-Staaten betreffend die Landwirtschaft). 

Art. 3.3 Andere Bestimmungen 
1.  In Bezug auf den Handel mit landwirtschaftlichen Erzeugnissen nach diesem Ka-
pitel sind mutatis mutandis die folgenden Bestimmungen anwendbar: Artikel 2.2 (Be-
griffsbestimmungen), 2.4 (Zollwertermittlung), 2.5 (Mengenmässige Beschränkun-
gen), 2.6 (Ursprungsregeln und Methoden der Zusammenarbeit der Verwaltungen), 
2.7 (Einreihung von Waren), 2.8 (Gebühren und Formalitäten), 2.9 (Inländerbehand-
lung bei den internen Steuern und Regelungen), 2.10 (Technische Anpassungen), 2.11 
(Austausch von Handelsdaten), 2.12 (Unterausschuss über Warenverkehr), 2.13 
(Staatliche Handelsunternehmen), 2.14 (Zahlungsbilanz), 2.15 (Handelserleichte-
rung), 2.16 (Allgemeine Ausnahmen), 2.17 (Ausnahmen zur Wahrung der Sicherheit), 
Kapitel 4 (Technische Handelshemmnisse), Kapitel 5 (Gesundheitspolizeiliche und 
pflanzenschutzrechtliche Massnahmen) und Kapitel 6 (Handelspolitische Schutzmas-
snahmen). 
2.  In Bezug auf Artikel 2.6 (Ursprungsregeln und Methoden der Zusammenarbeit der 
Verwaltungen) ist für unter dieses Kapitel fallende Waren nur eine bilaterale Kumu-
lation zwischen den einzelnen Vertragsparteien zulässig. 

Art. 3.4 Dialog 
Die Vertragsparteien prüfen alle Schwierigkeiten, die sich aus ihrem Handel mit land-
wirtschaftlichen Erzeugnissen ergeben könnten, und sind bestrebt, durch Dialog und 
Konsultationen angemessene Lösungen zu finden. 
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Art. 3.5 Weitere Liberalisierung 
Die Vertragsparteien verpflichten sich, sich um eine weitere Liberalisierung ihres 
Handels mit landwirtschaftlichen Erzeugnissen zu bemühen, wobei sie die Vereinba-
rungen für landwirtschaftliche Verarbeitungserzeugnisse, die Struktur des Handels 
der Vertragsparteien mit landwirtschaftlichen Erzeugnissen, die besondere Sensibili-
tät dieser Erzeugnisse, die Entwicklung der Agrarpolitik der einzelnen Vertragspar-
teien und die Entwicklungen in bilateralen und multilateralen Foren berücksichtigen. 
Zur Erreichung dieses Ziels können die Vertragsparteien in Verbindung mit den Sit-
zungen des Gemischten Ausschusses Konsultationen durchführen.  
Kapitel 4 Technische Handelshemmnisse 

Art. 4.1 Ziele 
Die Ziele dieses Kapitels bestehen darin: 

(a) die Umsetzung des Übereinkommens über technische Handelshemmnisse der 
WTO (nachfolgend als «TBT-Übereinkommen» bezeichnet) fortzuführen; 

(b) den bilateralen Handel und den Zugang zu den jeweiligen Märkten für in den 
Anwendungsbereich dieses Kapitels fallende Waren zu erleichtern; 

(c) den Informationsaustausch und die Zusammenarbeit zwischen den Vertrags-
parteien im Bereich der technischen Vorschriften, der Normen und der Kon-
formitätsbewertung zu erleichtern und das gegenseitige Verständnis ihrer je-
weiligen Regulierungssysteme zu verbessern; 

(d) unnötige Hemmnisse für den Handel zwischen den Vertragsparteien zu besei-
tigen, zu verringern oder zu verhindern, insbesondere zur Vermeidung von 
Doppelspurigkeiten in Konformitätsbewertungsverfahren; 

(e) Handelsfragen, die sich auf den in den Anwendungsbereich dieses Kapitels 
fallenden bilateralen Handel auswirken, zu erörtern und sie zu lösen. 

Art. 4.2 Anwendungsbereich 
1.  Dieses Kapitel gilt für die Ausarbeitung, Annahme und Anwendung aller techni-
scher Vorschriften, Normen und Konformitätsbewertungsverfahren, die sich auf den 
Handel mit Waren, unabhängig von ihrem Ursprung, zwischen den Vertragsparteien 
auswirken können. 
2.  Ungeachtet von Absatz 1 findet dieses Kapitel keine Anwendung auf: 

(a) gesundheitspolizeiliche und pflanzenschutzrechtliche Massnahmen nach Ka-
pitel 5 (Gesundheitspolizeiliche und pflanzenschutzrechtliche Massnahmen); 
und 

(b) Einkaufsspezifikationen, die von staatlichen Stellen für die Produktion oder 
den Verbrauch durch staatliche Stellen erstellt werden. 
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Art. 4.3 Übernahme des TBT-Übereinkommens 
Sofern dieses Kapitel nichts anderes vorsieht, ist in Bezug auf technische Vorschrif-
ten, Normen und die Konformitätsbewertungen das TBT-Übereinkommen anwendbar 
und wird hiermit mutatis mutandis zum Bestandteil dieses Abkommens erklärt. 

Art. 4.4 Internationale Normen 
Für die Zwecke dieses Kapitels gelten Normen, die von internationalen Normungsin-
stitutionen wie unter anderem der Internationalen Organisation für Normung (ISO), 
der Internationalen Elektrotechnischen Kommission (IEC), der Internationalen Fern-
meldeunion (ITU) und dem Codex Alimentarius erlassen werden, als einschlägige in-
ternationale Normen gemäss Artikel 2.4 des TBT-Übereinkommens. 

Art. 4.5 Verkehr von Waren, Grenzkontrollen und Marktüberwachung 
1.  Die Vertragsparteien stellen sicher, dass in Verkehr gebrachte Waren, die die mas-
sgeblichen technischen Vorschriften der einführenden Vertragspartei erfüllen, in ih-
ren jeweiligen Hoheitsgebieten frei verkehren können.3 
2.  Hält eine Vertragspartei an einer Einfuhrstelle aus einer anderen Vertragspartei 
eingeführte Waren zurück, notifiziert sie dem Importeur oder dessen Vertretung un-
verzüglich die Gründe für das Zurückhalten. 
3.  Zieht eine Vertragspartei aus einer anderen Vertragspartei eingeführte Waren von 
ihrem Markt zurück, notifiziert sie dem Importeur oder dessen Vertretung oder der für 
das Inverkehrbringen der Waren verantwortlichen Person unverzüglich die Gründe 
dafür. 

Art. 4.6 Konformitätsbewertungsverfahren 
1.  Die Vertragsparteien anerkennen, dass ein breites Spektrum von Mechanismen be-
steht, die im Hoheitsgebiet einer Vertragspartei die Anerkennung der Ergebnisse von 
in einer anderen Vertragspartei durchgeführten Konformitätsbewertungsverfahren er-
leichtern, darunter: 

(a) Abkommen über die gegenseitige Anerkennung der Ergebnisse von Konfor-
mitätsbewertungsverfahren bei bestimmten technischen Vorschriften, die von 
anerkannten Konformitätsbewertungsstellen durchgeführt wurden; 

(b) freiwillige Vereinbarungen zwischen Konformitätsbewertungsstellen in jeder 
Vertragspartei; 

(c) die Verwendung einer auf internationalen Normen beruhenden Akkreditie-
rung zur Befähigung von Konformitätsbewertungsstellen; 

(d) die Benennung von Konformitätsbewertungsstellen durch staatliche Stellen; 
(e) die Anerkennung der Ergebnisse von in einer anderen Vertragspartei durch-

geführten Konformitätsbewertungen durch eine Vertragspartei; 

  

3 Je nachdem, wo eine Ware in Malaysia erstmals in Verkehr gebracht wird, können be-
stimmte Waren möglicherweise nicht innerhalb Malaysias verkehren. Die malaysische 
Kontaktstelle notifiziert den EFTA-Staaten jegliche Änderungen dieses Systems. 
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(f) die Nutzung von regionalen oder internationalen Vereinbarungen und regio-
nalen oder internationalen Anerkennungsabkommen, bei denen die Vertrags-
parteien Vertragspartei sind; und 

(g) die Akzeptanz der auf internationalen Normen beruhenden Konformitätser-
klärung des Herstellers durch die einführende Vertragspartei. 

2.  Die Vertragsparteien unterlassen die Ausarbeitung, Annahme oder Anwendung 
von Konformitätsbewertungsverfahren, die unnötige Handelshemmnisse schaffen 
könnten. Zu diesem Zweck: 

(a) stärken die Vertragsparteien die Rolle von internationalen Normen als Grund-
lage für technische Vorschriften, einschliesslich Konformitätsbewertungsver-
fahren; 

(b) fördern die Vertragsparteien die Akkreditierung von Konformitätsbewer-
tungsstellen auf der Grundlage der einschlägigen Normen und Richtlinien von 
ISO und IEC; und 

(c) fördern die Vertragsparteien die gegenseitige Anerkennung von Konformi-
tätsbewertungsergebnissen von nach Buchstabe b akkreditierten Stellen, die 
nach dem relevanten internationalen Abkommen anerkannt sind. 

3.  Wenn eine Vertragspartei einen positiven Nachweis für die Konformität mit inlän-
dischen technischen Vorschriften verlangt, sollte sie die Anerkennung von auf inter-
nationalen Normen beruhenden Konformitätserklärungen des Herstellers in Betracht 
ziehen. 

Art. 4.7 Zusammenarbeit 
Um das gegenseitige Verständnis ihrer jeweiligen Systeme zu verbessern und den Zu-
gang zu ihren jeweiligen Märkten zu erleichtern, verstärken die Vertragsparteien ihre 
Zusammenarbeit insbesondere in den folgenden Bereichen: 

(a) Aktivitäten internationaler Normungsinstitutionen und des WTO-Ausschusses 
für technische Handelshemmnisse; 

(b) Kommunikation zwischen ihren zuständigen Behörden, Informationsaus-
tausch zu technischen Vorschriften, guter Regulierungspraxis, Normen, Kon-
formitätsbewertungsverfahren, Grenzkontrollen sowie Marktüberwachung; 
und 

(c) Förderung der Zusammenarbeit ihrer jeweiligen Stellen für Standardisierung, 
Akkreditierung und Messwesen, wobei die Zusammenarbeit in den einschlä-
gigen internationalen Foren berücksichtigt wird. 

Art. 4.8 Konsultationen 
Auf Ersuchen einer Vertragspartei, die der Ansicht ist, dass eine andere Vertragspartei 
eine Massnahme ergriffen hat, die ein Handelshemmnis zwischen den Vertragspar-
teien schaffen könnte oder geschaffen hat, werden Konsultationen durchgeführt. Die 
Konsultationen erfolgen innerhalb von 40 Tagen nach dem Erhalt des Ersuchens. Sie 
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können nach jeder von Fall zu Fall vereinbarten Methode durchgeführt werden, mit 
dem Ziel, für beide Seiten annehmbare Lösungen zu finden.4 

Art. 4.9 Anhänge 
Die Vertragsparteien haben die Anhänge IX–XII (Elektrische und elektronische Pro-
dukte, Gute Laborpraxis, Gute Herstellungspraxis, Kennzeichnung und Etikettierung) 
zu diesem Abkommen zur Verhinderung, Beseitigung oder Verringerung unnötiger 
nichttarifärer Handelshemmnisse abgeschlossen, einschliesslich zur Vermeidung 
doppelter und unnötig aufwendiger Konformitätsbewertungsverfahren in bestimmten 
Warensektoren. Die Parteien können in Zukunft weitere Anhänge und Nebenabkom-
men abschliessen. 

Art. 4.10 Überprüfungsklausel 
Die Vertragsparteien erwägen drei Jahre nach dem Datum des Inkrafttretens dieses 
Abkommens und danach auf Ersuchen einer Vertragspartei, eine gleichwertige Be-
handlung im Zusammenhang mit technischen Vorschriften, Normen und Konformi-
tätsbewertungsverfahren, die jede Vertragspartei der Europäischen Union (EU) ge-
währt hat, auch auf die anderen Vertragsparteien auszuweiten. Diese Behandlung 
kann in Form einer sektorspezifischen Übereinkunft erfolgen. Diese Bestimmung be-
trifft ausschliesslich die Handelsbeziehungen zwischen den Vertragsparteien und be-
gründet keine Pflichten gegenüber der EU. 

Art. 4.11 Kontaktstellen 
Die Vertragsparteien tauschen mit Blick auf dieses Kapitel die Namen und Adressen 
von Kontaktstellen aus, um die Kommunikation und den Informationsaustausch zu 
erleichtern.  
Kapitel 5 
Gesundheitspolizeiliche und pflanzenschutzrechtliche Massnahmen 

Art. 5.1 Ziele 
Die Ziele dieses Kapitels bestehen darin: 

(a) die Umsetzung des WTO-Übereinkommens über die Anwendung gesund-
heitspolizeilicher und pflanzenschutzrechtlicher Massnahmen (nachfolgend 
als «SPS-Übereinkommen» bezeichnet) fortzuführen; 

(b) im Hoheitsgebiet der Vertragsparteien den Handel mit Lebensmitteln, Tieren 
und Pflanzen, einschliesslich der entsprechenden Erzeugnisse, zu erleichtern 
und gleichzeitig das Leben und die Gesundheit von Menschen, Tieren und 
Pflanzen zu schützen; 

  

4 Es herrscht Einvernehmen darüber, dass Konsultationen gemäss diesem Absatz die Rechte 
und Pflichten der Vertragsparteien nach Kapitel 15 (Streitbeilegung) oder nach der 
WTO-Vereinbarung über Regeln und Verfahren für die Streitbeilegung unberührt lassen. 
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(c) das gegenseitige Verständnis der Vorschriften und Verfahren der Vertrags-
parteien in Bezug auf gesundheitspolizeiliche und pflanzenschutzrechtliche 
Massnahmen zu vertiefen; 

(d) Handelsfragen, die sich auf den unter dieses Kapitel fallenden bilateralen 
Handel auswirken, zu erörtern und zu lösen; und 

(e) die Kommunikation, Konsultation und Zusammenarbeit zwischen den Ver-
tragsparteien in Bezug auf gesundheitspolizeiliche und pflanzenschutzrechtli-
che Massnahmen zu festigen. 

Art. 5.2 Anwendungs- und Geltungsbereich 
Dieses Kapitel gilt für gesundheitspolizeiliche und pflanzenschutzrechtliche Mass-
nahmen, die sich unmittelbar oder mittelbar auf den Handel zwischen den Vertrags-
parteien auswirken können. 

Art. 5.3 Bestätigung und Übernahme des SPS-Übereinkommens 
1.  Die Vertragsparteien bestätigen ihre gegenseitig bestehenden Rechte und Pflich-
ten, die sich aus dem SPS-Übereinkommen ergeben. 
2.  Für die Zwecke dieses Kapitels ist das SPS-Übereinkommen anwendbar und wird 
hiermit mutatis mutandis zum Bestandteil dieses Abkommens erklärt. 

Art. 5.4 Begriffsbestimmungen 
Für die Zwecke dieses Kapitels bezeichnet der Begriff «internationale Normen» die 
in Anhang A Absatz 3 des SPS-Übereinkommens definierten Normen, Richtlinien 
und Empfehlungen.5 

Art. 5.5 Audits 
1.  Die einführende Vertragspartei stützt ihre Audits der ausführenden Vertragspartei 
auf internationale Normen, Richtlinien und Empfehlungen. 
2.  Die bevorzugte Beurteilungsmethode sind Systemaudits. Systemaudits können 
Vor-Ort-Inspektionen der Anlagen umfassen. 
3.  Kosten, die der Vertragspartei entstehen, die das Audit durchführt, werden von der 
einführenden Vertragspartei getragen, sofern die beiden Vertragsparteien nichts an-
deres vereinbaren. 
4.  Die einführende Vertragspartei stellt der ausführenden Vertragspartei innerhalb 
von 90 Tagen nach dem Audit schriftliche Informationen zur Verfügung. Die ausfüh-
rende Vertragspartei kann diese Informationen innerhalb von 30 Tagen nach Erhalt 
kommentieren. Diese Kommentare werden in den Prüfbericht aufgenommen 

Art. 5.6 Zertifikate 
1.  Die Vertragsparteien vereinbaren, zusammenzuarbeiten, um die Anzahl an gesund-
heitspolizeilichen und pflanzenschutzrechtlichen Zertifikaten möglichst gering zu 

  

5 Dazu gehört das Codex-Komitee für Lebensmittelimport- und Exportkontrolle 
und Zertifikationssysteme (CCFICS). 
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halten. Werden solche Zertifikate verlangt, sollten sie den internationalen Normen, 
Richtlinien und Empfehlungen entsprechen und in englischer Sprache zur Verfügung 
gestellt werden. 
2.  Ungeachtet der bestehenden Rechte und Pflichten der Vertragspartei betreffend die 
Notifikation nach dem SPS-Übereinkommen teilt die notifizierende Partei der ausfüh-
renden Partei auf Ersuchen zusätzliche Gründe für das neue oder geänderte Zertifikat 
mit. Der ausführenden Partei wird eine angemessene Frist zur Anpassung an die neuen 
Anforderungen gewährt. 

Art. 5.7 Zusammenarbeit 
1.  Die Vertragsparteien: 

(a) verstärken ihre Zusammenarbeit, um das gegenseitige Verständnis ihrer je-
weiligen Systeme zu verbessern und den Zugang zu ihren jeweiligen Märkten 
zu erleichtern. Diese Zusammenarbeit umfasst unter anderem die Zusammen-
arbeit zwischen den einschlägigen Einrichtungen, die den Vertragsparteien 
wissenschaftliche Beratung und Risikobewertungen bieten; und 

(b) erkunden Gelegenheiten für die weitere Zusammenarbeit, die Kooperation 
und den Informationsaustausch untereinander zu gesundheitspolizeilichen 
und pflanzenschutzrechtlichen Angelegenheiten von gegenseitigem Interesse, 
die mit den Zielen dieses Kapitels vereinbar sind. 

2.  Nach Artikel 5.1 (Ziele) vereinbaren die Vertragsparteien, die technische Zusam-
menarbeit nach Kapitel 13 (Zusammenarbeit und Kapazitätsaufbau) weiter auszuloten 
und zu festigen. 
3.  Die Vertragsparteien stellen sicher, dass alle verabschiedeten gesundheitspolizei-
lichen und pflanzenschutzrechtlichen Vorschriften veröffentlicht und im Internet ver-
fügbar sind. Auf Ersuchen stellt eine Vertragspartei Zusatzinformationen zu den Ein-
fuhranforderungen in englischer Sprache zur Verfügung. 
4.  Ungeachtet der bestehenden Rechte und Pflichten der Vertragsparteien in Bezug 
auf die Notifikation nach dem SPS-Übereinkommen gibt die notifizierende Vertrags-
partei, die neue gesundheitspolizeiliche und pflanzenschutzrechtliche Massnahmen 
ergreift, auf Ersuchen eine zusätzliche Begründung für die Massnahme an. 

Art. 5.8 Verkehr von Waren 
1.  Die einführende Vertragspartei stellt sicher, dass Waren, die ihre einschlägigen 
gesundheitspolizeilichen und pflanzenschutzrechtlichen Anforderungen erfüllen, 
nach der Inverkehrbringung auf ihrem Markt frei verkehren können und nicht weniger 
günstig behandelt werden als inländische Waren. 
2.  Ungeachtet von Absatz 1 unterliegt der Warenverkehr in Malaysia den einschlägi-
gen innerstaatlichen Gesetzen und Regelungen, die für die malaysische Halbinsel, Sa-
bah und Sarawak gelten. 

Art. 5.9 Einfuhrkontrollen 
1.  Die Einfuhranforderungen und -kontrollen für eingeführte Waren einschliesslich 
lebender Tiere stützen sich auf das von diesen Waren ausgehende Risiko und werden 
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nichtdiskriminierend angewendet. Einfuhrkontrollen werden ohne unangemessenen 
Verzug durchgeführt und sind nicht handelsbeschränkender als erforderlich. 
2.  Informationen zur Häufigkeit von Einfuhrkontrollen oder zu Änderungen der Kon-
trollhäufigkeit werden auf Ersuchen zwischen den zuständigen Behörden ausge-
tauscht. 
3.  Einfuhrkontrollen müssen mit internationalen Normen, Richtlinien und Empfeh-
lungen übereinstimmen. 
4.  Jede Vertragspartei stellt sicher, dass der Freigabeprozess für Waren, die nicht 
stichprobenartig und routinemässig kontrolliert werden, ohne unangemessenen Ver-
zug durchgeführt wird. Waren, die stichprobenartig und routinemässig kontrolliert 
werden, sollten nicht zurückgehalten werden, bis die Testergebnisse vorliegen. 
5.  Die einführende Vertragspartei notifiziert dem Importeur oder dessen Vertretung 
oder der zuständigen Behörde der ausführenden Vertragspartei oder, falls diese nicht 
bekannt ist, der Botschaft eine nichtkonforme Sendung, wobei sie den Grund für die 
Nichtkonformität angibt und eine Rekursgelegenheit gegen den Entscheid bietet. 
6.  Hält eine Vertragspartei Waren aufgrund eines wahrgenommenen Risikos an der 
Grenze zurück, so werden die notwendigen Untersuchungen sowie der Entscheid zur 
Freigabe so schnell wie möglich getroffen, um mögliche Verzögerungen und insbe-
sondere eine Verschlechterung des Zustands von verderblichen Waren zu vermeiden. 
7.  Hält eine Vertragspartei an einer Einfuhrstelle aus einer anderen Vertragspartei 
ausgeführte Waren wegen Nichtkonformität mit einer gesundheitspolizeilichen oder 
pflanzenschutzrechtlichen Massnahme zurück, notifiziert sie dem Importeur oder des-
sen Vertretung unverzüglich die Gründe für das Zurückhalten. 
8.  Werden Waren an einer Einfuhrstelle zurückgewiesen, stellt jede Vertragspartei 
sicher, dass der Importeur oder dessen Vertretung gegen den Entscheid Rekurs einle-
gen kann. 
9.  Werden Waren an einer Einfuhrstelle wegen schwerwiegender gesundheitspolizei-
licher oder pflanzenschutzrechtlicher Nichtkonformität zurückgewiesen, so wird die 
zuständige Behörde der ausführenden Vertragspartei so schnell wie möglich infor-
miert. 

Art. 5.10 Konsultationen 
Hat eine Vertragspartei Bedenken bezüglich einer sich aus diesem Kapitel ergebende 
Angelegenheit, kann sie die andere Vertragspartei um Konsultationen zur Klärung der 
Angelegenheit ersuchen. Die Konsultationen finden ohne unangemessenen Verzug 
nach einer vereinbarten Methode mit dem Ziel statt, für beide Seiten annehmbare Lö-
sungen zu finden. Die Vertragsparteien sind bestrebt, die Angelegenheit zu lösen, und 
können den Gemischten Ausschuss darüber informieren. 

Art. 5.11 Zuständige Behörden und Kontaktstellen 
1.  Die Vertragsparteien tauschen Informationen über die zuständigen Behörden so-
wie die Kontaktdaten ihrer Kontaktstellen für die Zwecke dieses Kapitels aus, um die 
Kommunikation und den Informationsaustausch zu erleichtern. 
2.  Die Vertragsparteien notifizieren einander allfällige Änderungen dieser Informati-
onen. 
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Kapitel 6 Handelspolitische Schutzmassnahmen 

Art. 6.1 Subventionen und Ausgleichsmassnahmen 
1.  Die Rechte und Pflichten der Vertragsparteien in Bezug auf Subventionen und 
Ausgleichsmassnahmen richten sich vorbehältlich Absatz 2 nach den Artikeln VI und 
XVI des GATT 1994 und nach dem WTO-Übereinkommen über Subventionen und 
Ausgleichsmassnahmen. 
2.  Bevor eine Vertragspartei nach Artikel 11 des WTO-Übereinkommens über Sub-
ventionen und Ausgleichsmassnahmen eine Untersuchung einleitet, um das Vorlie-
gen, die Höhe und die Auswirkungen einer in einer anderen Vertragspartei angeblich 
gewährten Subvention festzustellen, benachrichtigt die Vertragspartei, die eine Un-
tersuchung einleiten will, schriftlich diejenige Vertragspartei, deren Waren Gegen-
stand der Untersuchung sein sollen, und gewährt ihr eine Frist von 25 Tagen, um eine 
für beide Seiten annehmbare Lösung zu finden. Die Konsultationen finden innerhalb 
von 15 Tagen nach Erhalt der Notifikation statt. Die Konsultationen finden im Ge-
mischten Ausschuss statt, sofern die Vertragspartei, die die Notifikation vornimmt, 
und die Vertragspartei, die die Notifikation erhält, nichts anderes vereinbaren.6 

Art. 6.2 Antidumping 
1.  Die Rechte und Pflichten einer Vertragspartei in Bezug auf Antidumpingmassnah-
men richten sich vorbehältlich der Absätze 2–6 nach Artikel VI des GATT 1994 und 
dem WTO-Übereinkommen zur Durchführung des Artikels VI des Allgemeinen Zoll- 
und Handelsabkommens von 1994 (nachfolgend als «WTO-Antidumping-
Übereinkommen» bezeichnet). Die Vertragsparteien bemühen sich, von der Einlei-
tung von Antidumpingverfahren gegeneinander abzusehen. 
2.  Nachdem eine Vertragspartei einen gut dokumentierten Antrag erhalten hat und 
bevor eine Untersuchung gemäss dem WTO-Antidumping-Übereinkommen eingelei-
tet wird, benachrichtigt die betreffende Vertragspartei so rasch als möglich schriftlich 
die andere Vertragspartei, deren Waren angeblich Gegenstand einer Dumpingpraxis 
sind, und ermöglicht während der ganzen Untersuchung Konsultationen, um eine für 
beide Seiten annehmbare Lösung zu finden. Die Konsultationen finden im Gemisch-
ten Ausschuss statt, sofern die Vertragspartei, die die Notifikation vornimmt, und die 
Vertragspartei, die die Notifikation erhält, nichts anderes vereinbaren.7 
3.  Keine Vertragspartei leitet eine innerhalb von 12 Monaten nach einer Feststellung, 
die zur Nichtanwendung oder Aufhebung von Antidumpingmassnahmen geführt hat, 
bezüglich desselben Erzeugnisses derselben Vertragspartei eine Antidumpingunter-
suchung ein. 

  

6 Es herrscht Einvernehmen darüber, dass Untersuchungen parallel zu laufenden Konsulta-
tionen geführt werden können und dass mangels einer einvernehmlichen Lösung jede 
Vertragspartei ihre Rechte und Pflichten nach den Artikeln VI und XVI des GATT 1994 
und dem WTO-Übereinkommen über Subventionen und Ausgleichsmassnahmen behält. 

7 Es herrscht Einvernehmen darüber, dass Untersuchungen parallel zu laufenden Konsulta-
tionen geführt werden können und dass mangels einer einvernehmlichen Lösung jede 
Vertragspartei ihre Rechte und Pflichten nach Artikel VI des GATT 1994 und dem WTO-
Antidumping-Übereinkommen behält. 
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4.  Beschliesst eine Vertragspartei die Erhebung eines Antidumpingzolls, wendet sie 
dabei einen Zoll an, der unter der Dumpingspanne liegt, sofern dieser niedrigere Zoll 
ausreicht, um die Schädigung des inländischen Wirtschaftszweiges zu beseitigen. 
5.  Werden Antidumpingspannen nach den Artikeln 2, 9.3, 9.5 und 11 des WTO-
Antidumping-Übereinkommens ungeachtet der Vergleichsgrundlagen nach Arti-
kel 2.4.2 des WTO-Antidumping-Übereinkommens ermittelt, beurteilt oder über-
prüft, fliessen alle einzelnen Spannen in die Berechnung des Durchschnitts ein, unab-
hängig davon, ob sie positiv oder negativ sind. 
6.  Fünf Jahre nach Inkrafttreten dieses Abkommens prüfen die Vertragsparteien im 
Gemischten Ausschuss, ob die Beibehaltung der Möglichkeit, zwischen ihnen bilate-
rale Schutzmassnahmen zu ergreifen, erforderlich ist. Beschliessen die Vertragspar-
teien nach der ersten Überprüfung die Beibehaltung dieser Möglichkeit, führen sie 
danach alle zwei Jahre Überprüfungen im Gemischten Ausschuss durch. 

Art. 6.3 Allgemeine Schutzmassnahmen 
1.  Die Rechte und Pflichten der Vertragsparteien in Bezug auf allgemeine Schutz-
massnahmen richten sich vorbehältlich Absatz 2 nach Artikel XIX des GATT 1994 
und nach dem WTO-Übereinkommen über Schutzmassnahmen. 
2.  Ergreift eine Vertragspartei Massnahmen nach Artikel  XIX des GATT 1994 und 
nach dem WTO-Übereinkommen über Schutzmassnahmen, so schliesst sie im Ein-
klang mit ihren Verpflichtungen im Rahmen der WTO-Übereinkommen Einfuhren 
von Ursprungserzeugnissen aus einer Vertragspartei davon aus, wenn diese Einfuhren 
keinen Schaden verursachen oder zu verursachen drohen, insbesondere falls der An-
teil der Einfuhren dieser Vertragspartei höchstens drei Prozent der gesamten Einfuh-
ren der betroffenen Waren beträgt. 

Art. 6.4 Bilaterale Schutzmassnahmen 
1.  Wird während der Übergangsfrist eine Ware mit Ursprung in einer Vertragspartei 
als Folge der in diesem Abkommen vereinbarten Senkung oder Aufhebung von Zöllen 
absolut oder im Verhältnis zur inländischen Produktion in derart erhöhten Mengen 
und unter derartigen Bedingungen in das Hoheitsgebiet einer anderen Vertragspartei 
eingeführt, dass dem inländischen Wirtschaftszweig, der in der einführenden Ver-
tragspartei gleichartige oder unmittelbar konkurrierende Waren herstellt, ernsthaften 
Schaden zugefügt wird oder zugefügt zu werden droht, so kann die einführende Ver-
tragspartei zur Behebung oder Verhütung des ernsthaften Schadens und zur Erleich-
terung der Anpassung nach den Bestimmungen der Absätze 2–12 die minimal erfor-
derlichen bilateralen Schutzmassnahmen ergreifen. 
2.  Sind die Bedingungen von Absatz 1 erfüllt, so kann die einführende Vertragspartei: 

(a) die weitere Senkung eines Zollansatzes, die nach diesem Abkommen für die 
Waren vorgesehen ist, aussetzen; oder 

(b) für diese Waren den Zollansatz erhöhen, wobei die Zollbelastung nicht höher 
sein darf als der niedrigere der beiden folgenden Ansätze: 
(i) der angewendete MFN-Ansatz zum Zeitpunkt der Ergreifung der bilate-

ralen Massnahme, oder 
(ii) der am Tag unmittelbar vor dem Datum des Inkrafttretens dieses Abkom-

mens angewendete MFN-Ansatz. 



18 / 85 

3.  Bilaterale Schutzmassnahmen dürfen nur ergriffen werden, wenn nach einer in 
Übereinstimmung mit den Verfahren des WTO-Übereinkommens über Schutzmass-
nahmen, insbesondere Artikel 3 und 4, durchgeführten Untersuchung eindeutige Be-
weise vorliegen, dass die erhöhten Einfuhren ernsthaften Schaden verursacht haben 
oder zu verursachen drohen. 
4.  Bilaterale Schutzmassnahmen können während einer Übergangsfrist von fünf Jah-
ren ab dem Inkrafttreten dieses Abkommens ergriffen werden. Unterliegt eine Ware 
einem Zollabbau nach den Anhängen III–VI (Senkung oder Aufhebung von Zöllen 
und Listen der Zollverpflichtungen der EFTA-Staaten betreffend die Landwirtschaft), 
der fünf Jahre oder länger dauert, wird die Übergangsfrist für das betroffene Erzeugnis 
bis zum Ende der Zollabbaufrist verlängert. Bilaterale Schutzmassnahmen werden für 
eine Dauer von nicht mehr als zwei Jahren ergriffen. Unter sehr ausserordentlichen 
Umständen können Massnahmen für eine Gesamtdauer von bis zu drei Jahren ergrif-
fen werden. Auf die Einfuhr einer Ware, die bereits zuvor Gegenstand einer solchen 
Massnahme war, dürfen keine bilateralen Schutzmassnahmen angewendet werden. 
5.  Keine Partei darf in Bezug auf dieselbe Ware gleichzeitig eine Massnahme in 
Übereinstimmung mit folgenden Bestimmungen anwenden: 

(a) mit diesem Artikel; 
(b) mit Artikel XIX des GATT 1994 und dem WTO-Übereinkommen über 

Schutzmassnahmen; und 
(c) mit Artikel 5 des WTO-Übereinkommens über die Landwirtschaft. 

6.  Die Vertragspartei, die eine bilaterale Schutzmassnahme anzuwenden oder zu ver-
längern beabsichtigt, bietet der Vertragspartei, die von der bilateralen Schutzmass-
nahme betroffen wäre, einen Ausgleich zur Handelsliberalisierung in Form von Zu-
geständnissen an, die grundsätzlich gleichwertige oder dem Wert der zusätzlichen 
Zölle entsprechende Auswirkungen auf den Handel haben wie die Massnahme. 
7.  Die Vertragspartei, die eine bilaterale Schutzmassnahme nach diesem Artikel an-
zuwenden oder zu verlängern beabsichtigt, notifiziert dies unverzüglich und in jedem 
Fall vor Ergreifung oder Verlängerung der Massnahme den anderen Vertragsparteien. 
Die Notifikation enthält alle sachdienlichen Informationen wie Beweise für einen 
ernsthaften Schaden oder einen drohenden ernsthaften Schaden infolge der erhöhten 
Einfuhren, eine genaue Beschreibung der betroffenen Ware sowie die vorgeschlagene 
Massnahme, den vorgeschlagenen Einführungszeitpunkt, die erwartete Geltungsdauer 
und den erwarteten Zeitplan für die schrittweise Aufhebung der Massnahme sowie 
den angebotenen Ausgleich. Bei Ausweitung einer bilateralen Schutzmassnahme sind 
auch Beweise für die Anpassung des betroffenen inländischen Wirtschaftszweigs vor-
zulegen. Auf Ersuchen einer von der bilateralen Schutzmassnahme betroffenen Ver-
tragspartei erteilt die Vertragspartei, die die bilaterale Schutzmassnahme ergreift oder 
verlängert, soweit möglich zusätzliche Informationen. 
8.  Auf Ersuchen einer Vertragspartei prüft der Gemischte Ausschuss innerhalb von 
30 Tagen nach Erhalt der Notifikation die Informationen nach Absatz 7, um eine für 
beide Seiten annehmbare Lösung zu ermöglichen. Bei Ausbleiben einer solchen Lö-
sung kann die einführende Vertragspartei zur Behebung des Problems eine bilaterale 
Schutzmassnahme nach Absatz 2 ergreifen, und bei Ausbleiben eines gegenseitig ver-
einbarten Handelsausgleichs kann die Vertragspartei, deren Ware von der bilateralen 
Schutzmassnahme betroffen ist, Ausgleichsmassnahmen ergreifen, indem sie die An-
wendung der im Wesentlichen gleichen Zugeständnisse auf die Vertragspartei, die die 
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bilaterale Schutzmassnahme anwendet, aussetzt. Die Anwendung einer bilateralen 
Schutzmassnahme und einer Ausgleichsmassnahme werden den anderen Vertragspar-
teien mindestens 30 Tage im Voraus notifiziert. Bei der Wahl der bilateralen Schutz-
massnahme und der Ausgleichsmassnahme ist derjenigen Massnahme Vorrang zu ge-
ben, die das Funktionieren dieses Abkommens am wenigsten beeinträchtigt. Die 
Vertragsparteien ergreifen Ausgleichsmassnahmen lediglich für die minimal erforder-
liche Dauer, um grundsätzlich gleichwertige Auswirkungen auf den Handel zu erzie-
len, und in jedem Fall ausschliesslich so lange, wie die bilaterale Schutzmassnahme 
nach Absatz 2 angewendet wird. 
9.  Unabhängig von ihrer Dauer oder davon, ob sie verlängert wurde, ist eine bilaterale 
Schutzmassnahme für eine Ware mit Ablauf der Übergangsfrist zu beenden. 
10. Bei Beendigung der bilateralen Schutzmassnahme hat der Zollansatz dem Ansatz 
zu entsprechen, der ohne die Massnahme gegolten hätte. 
11.  Liegen kritische Umstände vor, unter denen eine Verzögerung einen schwer wie-
dergutzumachenden Schaden verursachen würde, kann eine Vertragspartei eine vor-
läufige bilaterale Schutzmassnahme ergreifen, nachdem zuvor festgestellt wurde, dass 
eindeutige Beweise dafür vorliegen, dass der Anstieg der Einfuhren infolge der Sen-
kung oder Aufhebung der Zölle nach diesem Abkommen dem inländischen Wirt-
schaftszweig einen ernsthaften Schaden zugefügt hat oder zuzufügen droht. Die Ver-
tragspartei, die eine solche Massnahme zu ergreifen beabsichtigt, notifiziert dies 
unverzüglich den anderen Vertragsparteien. Die in diesem Artikel festgelegten Ver-
fahren werden innerhalb von 30 Tagen nach Erhalt der Notifikation eingeleitet. Jeder 
Ausgleich bezieht sich auf die gesamte Geltungsdauer der vorläufigen bilateralen 
Schutzmassnahme und der bilateralen Schutzmassnahme. 
12.  Jede vorläufige bilaterale Schutzmassnahme endet spätestens innerhalb von 
200 Tagen. Die Geltungsdauer einer solchen vorläufigen bilateralen Schutzmass-
nahme wird zur Geltungsdauer der bilateralen Schutzmassnahme nach den Absätzen 2 
und 4 und deren Verlängerungen hinzugerechnet. Jede Zollerhöhung ist unverzüglich 
zurückzuerstatten, falls die Untersuchung nach Absatz 3 nicht zur Feststellung führt, 
dass die Bedingungen von Absatz 1 erfüllt sind.  
Kapitel 7 Handel mit Dienstleistungen 

Art. 7.1 Anwendungs- und Geltungsbereich 
1.  Dieses Kapitel gilt für Massnahmen einer Vertragspartei, die den Handel mit 
Dienstleistungen betreffen. 
2.  Für die Zwecke dieses Kapitels bedeuten «Massnahmen einer Vertragspartei» 
Massnahmen, die ergriffen werden: 

(a) durch zentrale, regionale oder lokale Regierungen und Behörden; 
(b) durch nichtstaatliche Stellen, die in Ausübung der ihnen von zentralen, regiona-

len oder lokalen Regierungen oder Behörden übertragenen Befugnisse handeln. 
3.  Dieses Kapitel findet keine Anwendung auf: 

(a) das öffentliche Beschaffungswesen; 



20 / 85 

(b) Subventionen oder Zuschüsse, einschliesslich staatlich geförderter Darlehen, 
Bürgschaften und Versicherungen, die von einer Vertragspartei gewährt wer-
den, oder auf an die Gewährung oder weitere Gewährung derartiger Subven-
tionen oder Zuschüsse geknüpfte Bedingungen, unabhängig davon, ob diese 
ausschliesslich inländischen Dienstleistungen, Dienstleistungsnutzern bzw. 
Dienstleistungserbringern angeboten werden oder nicht; 

(c) in Ausübung hoheitlicher Gewalt erbrachte Dienstleistungen; 
(d) Luftverkehrsdienstleistungen, Massnahmen, die Luftverkehrsrechte betref-

fen, unabhängig davon, wie sie gewährt wurden, oder Massnahmen, die 
Dienstleistungen betreffen, die unmittelbar mit der Ausübung von Luftver-
kehrsrechten zusammenhängen; ausgenommen sind Massnahmen betreffend: 
(i) Luftfahrzeugreparatur- oder -wartungsdienstleistungen, 
(ii) Verkauf und Vermarktung von Flugverkehrsdienstleistungen, 
(iii) Dienstleistungen computergestützter Reservierungssysteme (CRS), 
(iv) Flughafenbetriebsleistungen, und 
(v) Bodenabfertigungsdienste. 

Art. 7.2 Begriffsbestimmungen 
1.  Für die Zwecke dieses Kapitels: 

(a) bedeutet «Handel mit Dienstleistungen» die Erbringung einer Dienstleistung: 
(i) aus dem Hoheitsgebiet einer Vertragspartei in das Hoheitsgebiet einer 

anderen Vertragspartei, 
(ii) im Hoheitsgebiet einer Vertragspartei an den Dienstleistungsnutzer einer 

anderen Vertragspartei, 
(iii) von einem Dienstleistungserbringer einer Vertragspartei über eine ge-

werbliche Niederlassung im Hoheitsgebiet einer anderen Vertragspartei, 
(iv) von einem Dienstleistungserbringer einer Vertragspartei über natürliche 

Personen einer Vertragspartei, die sich im Hoheitsgebiet einer anderen 
Vertragspartei aufhalten; 

(b) schliesst der Ausdruck «Dienstleistungen» jede Art von Dienstleistungen in 
jedem Sektor ein, mit Ausnahme von in Ausübung hoheitlicher Gewalt er-
brachten Dienstleistungen; 

(c) bedeutet «in Ausübung hoheitlicher Gewalt erbrachte Dienstleistung» jede 
Art von Dienstleistung, die weder zu gewerblichen Zwecken noch im Wett-
bewerb mit einem oder mehreren Dienstleistungserbringern erbracht wird; 

(d) bedeutet «Massnahme» jede von einer Vertragspartei getroffene Massnahme, 
unabhängig davon, ob sie in Form eines Gesetzes, einer Vorschrift, einer Re-
gel, eines Verfahrens, eines Beschlusses, eines Verwaltungsentscheids oder in 
irgendeiner anderen Form getroffen wird; 

(e) schliesst der Begriff «Erbringung einer Dienstleistung» die Produktion, den 
Vertrieb, die Vermarktung, den Verkauf und die Bereitstellung der Dienstleis-
tung ein; 

(f) umfasst der Begriff «den Dienstleistungshandel betreffende Massnahmen der 
Vertragsparteien» Massnahmen im Zusammenhang mit: 
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(i) dem Kauf, der Bezahlung oder der Nutzung einer Dienstleistung, 
(ii) der Erbringung einer Dienstleistung, dem Zugang zu und der Nutzung 

von Dienstleistungen, bezüglich deren diese Vertragsparteien verlangen, 
dass sie der breiten Öffentlichkeit angeboten werden, 

(iii) dem Aufenthalt, einschliesslich der gewerblichen Niederlassung, von 
Personen einer Vertragspartei zur Erbringung einer Dienstleistung im 
Hoheitsgebiet einer anderen Vertragspartei; 

(g) bedeutet «gewerbliche Niederlassung» jede Art geschäftlicher oder berufli-
cher Niederlassung, einschliesslich durch: 
(i) die Errichtung, den Erwerb oder die Fortführung einer juristischen Per-

son, oder 
(ii) die Errichtung oder Fortführung einer Zweigstelle oder einer Vertretung 

im Hoheitsgebiet einer Vertragspartei zum Zweck der Erbringung einer 
Dienstleistung, 

 im Hoheitsgebiet einer Vertragspartei zum Zweck der Erbringung einer 
Dienstleistung; 

(h) bedeutet «Sektor einer Dienstleistung»: 
(i) in Bezug auf eine spezifische Verpflichtung einen Teilsektor oder meh-

rere oder alle Teilsektoren der betreffenden Dienstleistung gemäss der 
Aufstellung in der Liste einer Vertragspartei, 

(ii) in den übrigen Fällen die Gesamtheit des betreffenden Dienstleistungs-
sektors einschliesslich aller seiner Teilsektoren; 

(i) bedeutet «Dienstleistung einer anderen Vertragspartei» eine Dienstleistung, 
die erbracht wird: 
(i) aus dem oder in dem Hoheitsgebiet dieser anderen Vertragspartei oder 

im Fall des Seeverkehrs von einem nach den innerstaatlichen Gesetzen 
und Regelungen dieser anderen Vertragspartei registrierten Wasserfahr-
zeug oder von einer Person dieser anderen Vertragspartei, die die Dienst-
leistung durch den Betrieb und/oder durch vollständige oder teilweise 
Nutzung des Wasserfahrzeugs erbringt, oder 

(ii) im Fall der Erbringung einer Dienstleistung durch eine gewerbliche Nie-
derlassung oder durch den Aufenthalt natürlicher Personen durch einen 
Dienstleistungserbringer dieser anderen Vertragspartei; 

(j) bedeutet «Dienstleistungserbringer» jede Person, die eine Dienstleistung er-
bringt;8 

  

8 Diese Begriffsbestimmung umfasst jede Person, die eine Dienstleistung zu erbringen 
sucht. Wird eine Dienstleistung nicht unmittelbar von einer juristischen Person, sondern 
durch andere Formen der gewerblichen Niederlassung wie eine Zweigstelle oder eine 
Vertretung erbracht oder zu erbringen gesucht, so erhält der Dienstleistungserbringer 
(d. h. die juristische Person) durch eine solche gewerbliche Niederlassung dennoch die 
Behandlung, die den Dienstleistungserbringern im Rahmen dieses Kapitels gewährt wird. 
Eine solche Behandlung wird auf die gewerbliche Niederlassung ausgeweitet, durch 
die die Dienstleistung erbracht oder zu erbringen gesucht wird; sie braucht sonstigen 
Betriebsteilen des Dienstleistungserbringers, die ausserhalb des Hoheitsgebiets ansässig 
sind, in dem die Dienstleistung erbracht oder zu erbringen gesucht wird, nicht gewährt 
zu werden. 



22 / 85 

(k) bedeutet «Erbringer einer Dienstleistung mit Monopolstellung» jede öffentli-
che oder private Person, die auf dem betreffenden Markt des Hoheitsgebiets 
einer Vertragspartei durch diese Vertragspartei formell oder tatsächlich als al-
leiniger Erbringer der betreffenden Dienstleistung ermächtigt oder eingesetzt 
ist; 

(l) bedeutet «Dienstleistungsnutzer» jede Person, die eine Dienstleistung in An-
spruch nimmt oder nutzt; 

(m) bedeutet «Person» entweder eine natürliche oder eine juristische Person; 
(n) bedeutet «natürliche Person einer anderen Vertragspartei» eine natürliche Per-

son, die nach den innerstaatlichen Gesetzen und Regelungen dieser anderen 
Vertragspartei: 
(i) Staatsangehörige dieser anderen Vertragspartei ist, oder 
(ii) eine Person mit dauerhaftem Aufenthalt in dieser anderen Vertragspartei 

ist, die sich im Hoheitsgebiet einer Vertragspartei aufhält, falls diese an-
dere Vertragspartei Personen mit dauerhaftem Aufenthalt in Bezug auf 
Massnahmen, die den Dienstleistungshandel betreffen, im Wesentlichen 
dieselbe Behandlung wie ihren eigenen Staatsangehörigen gewährt; 

(o) bedeutet «juristische Person» eine nach den innerstaatlichen Gesetzen und Re-
gelungen einer Vertragspartei ordnungsgemäss gegründete oder anderweitig 
errichtete rechtsfähige Organisationseinheit, unabhängig davon, ob sie der 
Gewinnerzielung dient oder nicht und ob sie sich in privatem oder öffentli-
chem Eigentum befindet, einschliesslich Kapitalgesellschaften, Trusts, Perso-
nengesellschaften, Gemeinschaftsunternehmen, Einzelunternehmen oder 
Vereinigungen; 

(p) bedeutet «juristische Person einer anderen Vertragspartei» eine juristische 
Person, die entweder: 
(i) nach den innerstaatlichen Gesetzen und Regelungen dieser anderen Ver-

tragspartei gegründet oder anderweitig errichtet ist und im Hoheitsgebiet 
einer Vertragspartei wesentliche Geschäfte tätigt, oder 

(ii) im Fall der Erbringung einer Dienstleistung durch eine gewerbliche Nie-
derlassung, die im Eigentum steht oder beherrscht wird von: 
(aa) natürlichen Personen dieser anderen Vertragspartei oder 
(bb) juristischen Personen dieser anderen Vertragspartei nach Ziffer i; 

(q) eine juristische Person ist: 
(i) «im Eigentum» von Personen einer Vertragspartei, wenn sich mehr als 

50 Prozent ihres Eigenkapitals im wirtschaftlichen Eigentum von Perso-
nen der betreffenden Vertragspartei befinden, 

(ii) von Personen einer Vertragspartei «beherrscht», wenn solche Personen 
befugt sind, die Mehrheit ihrer Geschäftsführerinnen und Geschäftsfüh-
rer zu benennen oder ihre Tätigkeit auf andere Weise rechtlich zu bestim-
men, 

(iii) mit einer anderen Person «verbunden», wenn sie diese andere Person be-
herrscht oder von ihr beherrscht wird oder wenn sie und diese andere 
Person beide von derselben Person beherrscht werden; und 

(r) umfasst der Begriff «direkte Steuern» alle Steuern auf dem Gesamteinkom-
men, auf dem Gesamtkapital oder auf Teilen des Einkommens oder des Kapi-
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tals, einschliesslich Steuern auf Gewinnen aus der Veräusserung von Vermögen, 
Steuern auf Immobilienvermögen, Erbschaften und Schenkungen, Steuern auf 
der von Unternehmen gezahlten Gesamtlohn- oder Gesamtgehaltssumme 
sowie Steuern auf Wertsteigerungen des Kapitals. 

Art. 7.3 Meistbegünstigung 
1.  Unbeschadet von Massnahmen, die in Übereinstimmung mit Artikel VII des 
GATS ergriffen werden, und vorbehältlich der in ihrer Liste in Anhang XIV enthalte-
nen MFN-Ausnahmen (Liste der MFN-Ausnahmen) gewährt jede Vertragspartei be-
züglich aller Massnahmen, die die Erbringung von Dienstleistungen betreffen, den 
Dienstleistungen und Dienstleistungserbringern einer anderen Vertragspartei unver-
züglich und bedingungslos eine Behandlung, die nicht weniger günstig ist als dieje-
nige, die sie den gleichen Dienstleistungen und Dienstleistungserbringern einer Nicht-
vertragspartei gewährt. 
2.  Die Gewährung einer Behandlung im Rahmen anderer durch eine der Vertragspar-
teien abgeschlossener oder zukünftiger Abkommen, die nach Artikel V oder Arti-
kel Vbis des GATS notifiziert werden, fällt nicht unter Absatz 1. 
3.  Schliesst eine Vertragspartei unbeschadet von Absatz 2 ein Abkommen der in Ab-
satz 2 genannten Art ab, so bietet sie einer anderen Vertragspartei auf deren Ersuchen 
hin angemessene Gelegenheit, über die darin gewährten Vorteile zu verhandeln. Sol-
che Verhandlungen lassen das endgültige Ergebnis unberührt. 
4.  Keine Bestimmung dieses Kapitels ist so auszulegen, dass sie eine Vertragspartei 
daran hindert, benachbarten Ländern Vorteile zu gewähren oder einzuräumen, um − 
beschränkt auf unmittelbare Grenzgebiete − den Austausch von lokal erbrachten und 
genutzten Dienstleistungen zu ermöglichen. 

Art. 7.4 Marktzugang 
1.  Hinsichtlich des Marktzugangs durch die in Artikel 7.2 (Begriffsbestimmungen) 
Buchstabe a definierten Erbringungsarten gewährt jede Vertragspartei den Dienstleis-
tungen und Dienstleistungserbringern einer anderen Vertragspartei eine nicht weniger 
günstige Behandlung als diejenige, die in den in ihrer in Anhang XIII (Listen der spe-
zifischen Verpflichtungen) aufgeführten Liste vereinbarten und festgelegten Bestim-
mungen, Beschränkungen und Bedingungen vorgesehen ist.9 
2.  In Sektoren, in denen Marktzugangsverpflichtungen eingegangen werden, werden 
die Massnahmen, die eine Vertragspartei regional oder für ihr gesamtes Hoheitsgebiet 
weder aufrechterhalten noch einführen darf, sofern in ihrer Liste nichts anderes fest-
gelegt ist, wie folgt definiert: 

  

9 Geht eine Vertragspartei eine Marktzugangsverpflichtung in Bezug auf die Erbringung 
einer Dienstleistung durch die Erbringungsart nach Artikel 7.2 (Begriffsbestimmungen) 
Buchstabe a Ziffer i ein und stellt der grenzüberschreitende Kapitalverkehr einen wesent-
lichen Teil der Dienstleistung selbst dar, so wird diese Vertragspartei hiermit verpflichtet, 
diesen Kapitalverkehr zuzulassen. Geht eine Vertragspartei eine Marktzugangsverpflich-
tung in Bezug auf die Erbringung einer Dienstleistung durch die Erbringungsart gemäss 
Artikel 7.2 (Begriffsbestimmungen) Buchstabe a Ziffer iii ein, so wird diese Vertrags-
partei hiermit verpflichtet, entsprechende Vermögensübertragungen in ihr Hoheitsgebiet 
zuzulassen. 
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(a) Beschränkungen der Anzahl Dienstleistungserbringer durch zahlenmässige 
Quoten, Monopole oder Dienstleistungserbringer mit ausschliesslichen Rech-
ten oder durch das Erfordernis einer wirtschaftlichen Bedarfsprüfung; 

(b) Beschränkungen des Gesamtwertes der Dienstleistungsgeschäfte oder des Be-
triebsvermögens durch zahlenmässige Quoten oder durch das Erfordernis ei-
ner wirtschaftlichen Bedarfsprüfung; 

(c) Beschränkungen der Gesamtzahl der Dienstleistungen oder des Gesamtvolu-
mens erbrachter Dienstleistungen durch die Festsetzung bestimmter zahlen-
mässiger Einheiten in Form von Quoten oder durch das Erfordernis einer wirt-
schaftlichen Bedarfsprüfung;10 

(d) Beschränkungen der Gesamtzahl natürlicher Personen, die in einem bestimm-
ten Dienstleistungssektor beschäftigt werden dürfen oder die ein Dienstleis-
tungserbringer beschäftigen darf und die zur Erbringung einer bestimmten 
Dienstleistung erforderlich sind und in direktem Zusammenhang damit ste-
hen, durch zahlenmässige Quoten oder durch das Erfordernis einer wirtschaft-
lichen Bedarfsprüfung; 

(e) Massnahmen, die bestimmte Rechtsformen oder Formen von Gemeinschafts-
unternehmen einschränken oder vorschreiben, durch die ein Dienstleistungs-
erbringer eine Dienstleistung erbringen darf; und 

(f) Beschränkungen der Beteiligung ausländischen Kapitals durch Festsetzung 
einer prozentualen Höchstgrenze für die ausländische Beteiligung oder für 
den Gesamtwert einzelner oder aggregierter ausländischer Investitionen. 

Art. 7.5 Inländerbehandlung 
1.  In den Sektoren, die in ihrer Liste der spezifischen Verpflichtungen aufgeführt 
sind, gewährt jede Vertragspartei unter den darin festgelegten Bedingungen und Vor-
behalten den Dienstleistungen und Dienstleistungserbringern einer anderen Vertrags-
partei hinsichtlich aller Massnahmen, die die Erbringung von Dienstleistungen betref-
fen, eine Behandlung, die nicht weniger günstig ist als diejenige, die sie ihren eigenen 
gleichen Dienstleistungen und Dienstleistungserbringern gewährt.11 
2.  Eine Vertragspartei kann das Erfordernis von Absatz 1 dadurch erfüllen, dass sie 
Dienstleistungen und Dienstleistungserbringern einer anderen Vertragspartei eine Be-
handlung gewährt, die mit derjenigen, die sie ihren eigenen gleichen Dienstleistungen 
oder Dienstleistungserbringern gewährt, entweder formal identisch oder formal unter-
schiedlich ist. 
3.  Eine formal identische oder formal unterschiedliche Behandlung gilt dann als we-
niger günstig, wenn sie die Wettbewerbsbedingungen zugunsten von Dienstleistungen 
und Dienstleistungserbringern der Vertragspartei gegenüber gleichen Dienstleistun-
gen und Dienstleistungserbringern einer anderen Vertragspartei verändert. 

  

10 Dieser Buchstabe gilt nicht für Massnahmen einer Vertragspartei, die Produktionsmittel 
für die Erbringung von Dienstleistungen beschränken. 

11 Nach diesem Artikel eingegangene spezifische Verpflichtungen sind nicht so auszulegen, 
dass eine Vertragspartei Ausgleich für etwaige inhärente Wettbewerbsnachteile gewähren 
muss, die sich daraus ergeben, dass die betreffenden Dienstleistungen oder Dienstleistungs-
erbringer aus dem Ausland stammen. 
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Art. 7.6 Zusätzliche Verpflichtungen 
Die Vertragsparteien können in Bezug auf Massnahmen, die den Dienstleistungshan-
del betreffen und nicht nach Artikel 7.4 (Marktzugang) oder 7.5 (Inländerbehandlung) 
in Listen aufgeführt werden, Verpflichtungen einschliesslich Massnahmen in Bezug 
auf Befähigungs-, Normen- oder Zulassungsfragen aushandeln. Solche Verpflichtun-
gen werden in die Liste der betreffenden Vertragspartei in Anhang XIII (Listen der 
spezifischen Verpflichtungen) aufgenommen. 

Art. 7.7 Innerstaatliche Regelungen 
1.  In Sektoren, in denen spezifische Verpflichtungen eingegangen werden, stellt jede 
Vertragspartei sicher, dass alle allgemein geltenden, den Handel mit Dienstleistungen 
betreffenden Massnahmen angemessen, objektiv und unparteiisch angewendet werden. 
2.  Jede Vertragspartei behält Gerichte, Schiedsgerichte, Verwaltungsgerichte oder 
entsprechende Verfahren bei oder führt solche so bald wie möglich ein, die auf Ersu-
chen eines betroffenen Dienstleistungserbringers einer anderen Vertragspartei die un-
verzügliche Überprüfung von Verwaltungsentscheidungen mit Auswirkungen auf den 
Dienstleistungshandel gewährleisten und soweit begründet geeignete Abhilfemass-
nahmen treffen. Werden solche Verfahren nicht unabhängig von der Behörde durch-
geführt, die für die betroffene Verwaltungsentscheidung zuständig ist, so stellt die 
Vertragspartei sicher, dass die Verfahren tatsächlich eine objektive und unparteiische 
Überprüfung gewährleisten. 
3.  Verlangt eine Vertragspartei für die Erbringung einer Dienstleistung eine Bewilli-
gung, so geben die zuständigen Behörden dieser Vertragspartei der dem Antragsteller 
innerhalb einer angemessenen Frist nach der Vorlage eines nach den innerstaatlichen 
Gesetzen und Regelungen dieser Vertragspartei vollständigen Antrags auf Bewilli-
gung die Entscheidung über den Antrag bekannt. Auf Ersuchen des Antragstellers ge-
ben die zuständigen Behörden dieser Vertragspartei diesem ohne unangemessenen 
Verzug über den Stand der Bearbeitung des Antrags Auskunft. 
4.  Um sicherzustellen, dass Massnahmen im Hinblick auf Befähigungserfordernisse 
und -verfahren, technische Normen sowie Zulassungserfordernisse und -verfahren 
keine unnötigen Hemmnisse für den Dienstleistungshandel darstellen, fällt der Ge-
mischte Ausschuss einen Beschluss zur Aufnahme aller im Rahmen der WTO in 
Übereinstimmung mit Artikel VI Absatz 4 des GATS erarbeiteten Disziplinen in die-
ses Abkommen. Die Vertragsparteien können auch gemeinsam oder bilateral die Er-
arbeitung weiterer Disziplinen beschliessen. 
5.  In Sektoren, in denen eine Vertragspartei spezifische Verpflichtungen eingegangen 
ist, wendet die Vertragspartei bis zum Inkrafttreten eines Beschlusses nach Absatz 4 
zur Aufnahme von WTO-Disziplinen für diese Sektoren und, sofern die Vertragspar-
teien dies vereinbart haben, von gemeinsam oder bilateral im Rahmen dieses Abkom-
mens nach Absatz 4 erarbeiteten Disziplinen keine Befähigungserfordernisse und -ver-
fahren, technische Normen und Zulassungserfordernisse und -verfahren an, die diese 
spezifischen Verpflichtungen in einer Weise zunichtemachen oder schmälern, die: 

(a) nicht auf objektiven und transparenten Kriterien wie der Fachkenntnis und der 
Fähigkeit zur Erbringung der Dienstleistung beruht; 

(b) belastender ist, als dies zur Gewährung der Qualität der Dienstleistung erfor-
derlich ist; oder 
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(c) im Fall von Zulassungsverfahren als solche die Erbringung der Dienstleistung 
beschränkt. 

6.  Bei der Beurteilung, ob eine Vertragspartei die Pflicht nach Absatz 5 Buchstabe a 
erfüllt, sind die von dieser Vertragspartei angewendeten internationalen Normen ein-
schlägiger internationaler Organisationen12 zu berücksichtigen. 
7.  In Sektoren, in denen spezifische Verpflichtungen für Dienstleistungen freier Be-
rufe eingegangen werden, sieht jede Vertragspartei angemessene Verfahren zur Über-
prüfung der Fachkenntnisse der Angehörigen der freien Berufe einer anderen Ver-
tragspartei vor. 

Art. 7.8 Anerkennung 
1.  Zum Zweck der Erfüllung der massgebenden Normen oder Kriterien für die Ge-
nehmigung, Zulassung oder Bescheinigung von Dienstleistungserbringern zieht jede 
Vertragspartei alle Ersuchen einer anderen Vertragspartei um Anerkennung der Aus-
bildung oder Berufserfahrung, der Anforderungen oder Zulassungen oder Bescheini-
gungen, die in dieser anderen Vertragspartei erworben, erfüllt oder erteilt worden sind, 
in Betracht. Eine solche Anerkennung kann auf einer Übereinkunft oder einer Verein-
barung mit dieser anderen Vertragspartei beruhen oder einseitig gewährt werden. 
2.  Anerkennt eine Vertragspartei durch Abkommen oder Vereinbarung die Ausbil-
dung oder Berufserfahrung oder die Anforderungen, Zulassungen oder Bescheinigun-
gen, die im Hoheitsgebiet einer Nichtvertragspartei erworben, erfüllt oder erteilt wor-
den sind, so gibt diese Vertragspartei einer anderen Vertragspartei angemessene 
Gelegenheit, über den Beitritt zu einer solchen bestehenden oder künftigen Überein-
kunft oder Vereinbarung zu verhandeln oder eine vergleichbare Übereinkunft oder 
Vereinbarung mit ihr auszuhandeln. Gewährt eine Vertragspartei eine Anerkennung 
einseitig, so gibt sie einer anderen Vertragspartei angemessene Gelegenheit zur Er-
bringung des Nachweises, dass die Ausbildung oder Berufserfahrung oder die Anfor-
derungen, Zulassungen oder Bescheinigungen, die im Hoheitsgebiet der anderen Ver-
tragspartei erworben, erfüllt oder erteilt worden sind, ebenfalls anzuerkennen sind. 
3.  Jedes derartige Abkommen bzw. jede Vereinbarung oder einseitige Anerkennung 
muss mit den entsprechenden Bestimmungen des WTO-Abkommens, insbesondere 
mit Artikel VII Absatz 3 des GATS, vereinbar sein. 

Art. 7.9 Grenzüberschreitung natürlicher Personen zur Erbringung 
von Dienstleistungen 

1.  Dieser Artikel gilt für Massnahmen betreffend natürliche Personen, die Dienstleis-
tungserbringer einer Vertragspartei sind, sowie für natürliche Personen einer Ver-
tragspartei, die von einem Dienstleistungserbringer einer Vertragspartei in Bezug auf 
die Erbringung einer Dienstleistung beschäftigt werden. 
2.  Dieses Kapitel gilt weder für Massnahmen betreffend natürliche Personen, die sich 
um Zugang zum Arbeitsmarkt einer Vertragspartei bemühen, noch für Massnahmen, 
die die Staatsangehörigkeit, die Staatsbürgerschaft, den Daueraufenthalt oder die Dau-
erbeschäftigung betreffen. 

  

12 Der Begriff «einschlägige internationale Organisationen» bezieht sich auf internationale 
Gremien, denen die einschlägigen Organe zumindest aller Vertragsparteien angehören 
können. 
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3.  Natürliche Personen, für die eine spezifische Verpflichtung gilt, erhalten die Er-
laubnis, die Dienstleistung nach den Bedingungen der betreffenden Verpflichtung zu 
erbringen. 
4.  Dieses Kapitel hindert eine Vertragspartei nicht daran, Massnahmen zur Regelung 
der Einreise oder des vorübergehenden Aufenthalts natürlicher Personen einer ande-
ren Vertragspartei in ihr bzw. in ihrem Hoheitsgebiet zu treffen, einschliesslich sol-
cher Massnahmen, die zum Schutz der Unversehrtheit ihrer Grenzen und zur Gewähr-
leistung der ordnungsgemässen Grenzüberschreitung natürlicher Personen erforderlich 
sind, sofern solche Massnahmen nicht auf eine Weise angewendet werden, dass sie 
die Vorteile, die einer Vertragspartei aufgrund der Bedingungen einer spezifischen 
Verpflichtung zustehen, zunichtemachen oder schmälern.13 

Art. 7.10 Transparenz 
1.  Jede Vertragspartei veröffentlicht unverzüglich und, ausser in Notlagen, spätestens 
zum Zeitpunkt ihres Inkrafttretens alle einschlägigen allgemeingültigen Massnahmen, 
die sich auf die Durchführung dieses Kapitels beziehen oder sie betreffen. Internatio-
nale Abkommen, die für den Dienstleistungshandel gelten oder ihn betreffen und die 
eine Vertragspartei unterzeichnet hat, sind ebenfalls zu veröffentlichen. 
2.  Sofern eine Veröffentlichung nach Absatz 1 nicht möglich ist, wird die Informa-
tion auf andere Weise öffentlich zugänglich gemacht. 
3.  Nichts in diesem Kapitel verpflichtet eine Vertragspartei zur Preisgabe von ver-
traulichen Informationen, deren Offenlegung die Durchsetzung von Rechtsvorschrif-
ten behindern oder sonst dem öffentlichen Interesse zuwiderlaufen oder die berech-
tigten Wirtschaftsinteressen bestimmter öffentlicher oder privater Unternehmen 
beeinträchtigen würde. 

Art. 7.11 Monopole und Dienstleistungserbringer 
mit ausschliesslichen Rechten 

1.  Jede Vertragspartei stellt sicher, dass ein Dienstleistungserbringer mit Monopol-
stellung in ihrem Hoheitsgebiet bei der Erbringung dieser Dienstleistung auf dem ent-
sprechenden Markt nicht in einer Weise handelt, die mit den Pflichten dieser Vertrags-
partei nach Artikel 7.3 (Meistbegünstigung) sowie mit spezifischen Verpflichtungen 
unvereinbar ist. 
2.  Tritt ein Dienstleistungserbringer einer Vertragspartei mit Monopolstellung ent-
weder unmittelbar oder über ein verbundenes Unternehmen bei der Erbringung einer 
Dienstleistung ausserhalb seines Monopolbereichs im Wettbewerb auf und unterliegt 
diese Dienstleistung spezifischen Verpflichtungen dieser Vertragspartei, so gewähr-
leistet die Vertragspartei, dass ein solcher Dienstleistungserbringer seine Monopol-
stellung nicht dadurch missbraucht, dass er in ihrem Hoheitsgebiet in einer Weise tätig 
ist, die mit diesen Verpflichtungen unvereinbar ist. 
3.  Die Bestimmungen dieses Artikels gelten auch für Dienstleistungserbringer mit 
ausschliesslichen Rechten, wenn eine Vertragspartei rechtlich oder tatsächlich: 

(a) eine kleine Zahl von Dienstleistungserbringern genehmigt oder einsetzt; und  
  

13 Allein die Tatsache, dass für natürliche Personen ein Visum gefordert wird, wird nicht 
als Zunichtemachung oder Schmälerung von Vorteilen aufgrund einer spezifischen 
Verpflichtung betrachtet. 
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(b) den Wettbewerb unter diesen Dienstleistungserbringern in ihrem Hoheitsge-
biet in erheblichem Mass unterbindet. 

Art. 7.12 Geschäftspraktiken 
1.  Die Vertragsparteien anerkennen, dass gewisse Geschäftspraktiken von Dienstleis-
tungserbringern, soweit sie nicht unter Artikel 7.11 (Monopole und Dienstleistungs-
erbringer mit ausschliesslichen Rechten) fallen, den Wettbewerb behindern und damit 
den Dienstleistungshandel beschränken können. 
2.  Jede Vertragspartei nimmt auf Ersuchen einer anderen Vertragspartei Konsultati-
onen mit dem Ziel auf, die in Absatz 1 genannten Praktiken zu beseitigen. Die er-
suchte Vertragspartei prüft dieses Ersuchen gründlich und wohlwollend und wirkt 
dadurch mit, dass sie öffentlich zugängliche, nichtvertrauliche Informationen von Be-
lang für die betreffende Angelegenheit zur Verfügung stellt. Die ersuchte Vertrags-
partei erteilt der ersuchenden Vertragspartei ferner vorbehältlich ihrer innerstaatlichen 
Gesetze und Regelungen und des Abschlusses einer befriedigenden Vereinbarung 
über die Wahrung der Vertraulichkeit durch die ersuchende Vertragspartei weitere 
verfügbare Informationen. 

Art. 7.13 Zahlungen und Überweisungen 
1.  Ausser unter den in Artikel 7.14 (Beschränkungen zum Schutz der Zahlungsbilanz) 
vorgesehenen Umständen verzichten die Vertragsparteien auf Beschränkungen inter-
nationaler Überweisungen und Zahlungen für laufende Geschäfte mit einer anderen 
Vertragspartei im Zusammenhang mit ihren spezifischen Verpflichtungen. 
2.  Dieses Kapitel lässt die Rechte und Pflichten der Vertragsparteien nach dem Über-
einkommen über den Internationalen Währungsfonds (IWF), einschliesslich Mass-
nahmen im Zahlungsverkehr, die in Übereinstimmung mit dem IWF-Übereinkommen 
getroffen werden, unter der Voraussetzung unberührt, dass keine Vertragspartei vor-
behältlich Artikel 7.14 (Beschränkungen zum Schutz der Zahlungsbilanz) oder auf 
Ersuchen des IWF Beschränkungen für Kapitalbewegungen erlässt, die mit ihren spe-
zifischen Verpflichtungen in Bezug auf solche Bewegungen unvereinbar sind. 

Art. 7.14 Beschränkungen zum Schutz der Zahlungsbilanz 
1.  Bei bestehenden oder drohenden schwerwiegenden Zahlungsbilanzstörungen oder 
externen Zahlungsschwierigkeiten kann eine Vertragspartei Beschränkungen des 
Handels mit Dienstleistungen, für die sie spezifische Verpflichtungen eingegangen 
ist, einführen oder aufrechterhalten, einschliesslich der Beschränkung von Zahlungen 
oder Überweisungen für Geschäfte betreffend solche Verpflichtungen. Es wird aner-
kannt, dass eine besondere Zahlungsbilanzstörung einer Vertragspartei, die sich im 
Prozess wirtschaftlicher Entwicklung befindet, den Einsatz von Beschränkungen er-
forderlich machen kann, um unter anderem die Ausstattung mit angemessenen Fi-
nanzreserven zur Durchführung des wirtschaftlichen Entwicklungs- und Übergangs-
programms zu sichern. 
2.  Die Beschränkungen nach Absatz 1: 

(a) dürfen keine Diskriminierung einer Vertragspartei gegenüber einer Nichtver-
tragspartei schaffen; 

(b) müssen mit dem IWF-Übereinkommen vereinbar sein; 
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(c) müssen eine unnötige Schädigung des Handels-, Wirtschafts- oder finanziel-
len Interesses anderer Vertragsparteien vermeiden; 

(d) dürfen nicht über diejenigen hinausgehen, die zur Behebung der in Absatz 1 
genannten Umstände erforderlich sind; und 

(e) dürfen nur vorübergehend gelten und müssen bei Verbesserung der in Ab-
satz 1 genannten Lage schrittweise abgebaut werden. 

3.  Bei der Beurteilung der Auswirkungen solcher Beschränkungen können die Ver-
tragsparteien der Erbringung von Dienstleistungen Vorrang geben, die für ihre Wirt-
schafts- oder Entwicklungsprogramme von grösster Bedeutung sind. Solche Be-
schränkungen dürfen jedoch nicht zum Schutz eines bestimmten Dienstleistungs-
sektors eingeführt oder aufrechterhalten werden. 

Art. 7.15 Allgemeine Ausnahmen 
1.  Unter der Voraussetzung, dass Massnahmen nicht in einer Weise angewendet wer-
den, die ein Mittel zu willkürlicher oder ungerechtfertigter Diskriminierung zwischen 
Ländern, in denen gleiche Bedingungen herrschen, oder eine verdeckte Beschränkung 
für den Dienstleistungshandel darstellen würde, hindert dieses Kapitel eine Vertrags-
partei nicht an der Annahme oder Durchsetzung von Massnahmen: 

(a) die erforderlich sind, um die guten Sitten oder die öffentliche Ordnung auf-
rechtzuerhalten;14 

(b) die erforderlich sind, um das Leben und die Gesundheit von Menschen, Tieren 
oder Pflanzen zu schützen; 

(c) die erforderlich sind, um die Einhaltung von innerstaatlichen Gesetzen oder 
Regelungen zu gewährleisten, die nicht im Widerspruch zu diesem Kapitel 
stehen, einschliesslich solcher: 
(i) zur Verhinderung irreführender und betrügerischer Geschäftspraktiken 

oder zur Regelung der Folgen einer Leistungsstörung bei Dienstleis-
tungsverträgen, 

(ii) zum Persönlichkeitsschutz bei der Verarbeitung und Weitergabe perso-
nenbezogener Daten und zum Schutz der Vertraulichkeit persönlicher 
Aufzeichnungen und Konten, oder 

(iii) zur Sicherheit; 
(d) die mit Artikel 7.5 (Inländerbehandlung) unvereinbar sind, sofern die unter-

schiedliche Behandlung darauf abzielt, eine gerechte oder tatsächlich wirk-

  

14 Die Ausnahmeregelung in Bezug auf die öffentliche Ordnung kann nur in Anspruch 
genommen werden, wenn eine tatsächliche, ausreichend schwerwiegende Bedrohung 
der Grundwerte der Gesellschaft vorliegt. 
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same15 Festsetzung oder Erhebung direkter Steuern in Bezug auf Dienstleistun-
gen oder Dienstleistungserbringer anderer Vertragsparteien zu gewährleisten; 

(e) die mit Artikel 7.3 (Meistbegünstigung) unvereinbar sind, sofern die unter-
schiedliche Behandlung auf einem Doppelbesteuerungsabkommen oder auf 
Bestimmungen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung in einer anderen in-
ternationalen Übereinkunft oder Vereinbarung, durch die die Vertragspartei 
gebunden ist, beruht. 

Art. 7.16 Ausnahmen zur Wahrung der Sicherheit 
1.  Die Bestimmungen dieses Kapitels hindern eine Vertragspartei nicht daran: 

(a) Auskünfte zu verweigern, deren Offenlegung nach ihrer Auffassung ihren we-
sentlichen Sicherheitsinteressen zuwiderläuft; 

(b) Massnahmen zu treffen, die nach ihrer Auffassung zum Schutz ihrer wesent-
lichen Sicherheitsinteressen notwendig sind: 
(i) in Bezug auf die Erbringung von Dienstleistungen, die direkt oder indi-

rekt der Versorgung einer militärischen Einrichtung dienen, 
(ii) in Bezug auf spaltbare und fusionsfähige Stoffe oder die Rohstoffe, aus 

denen sie erzeugt werden, 
(iii) in Kriegszeiten oder bei sonstigen ernsten Krisen in den internationalen 

Beziehungen; oder 
(c) Massnahmen aufgrund ihrer Verpflichtungen nach der Charta der Vereinten 

Nationen zur Wahrung des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit zu 
treffen. 

  

15 Massnahmen, die auf eine gerechte oder tatsächlich wirksame Festsetzung oder Erhebung 
direkter Steuern abzielen, beinhalten Massnahmen einer Vertragspartei im Rahmen ihres 
Steuersystems, die: 

(i) für gebietsfremde Dienstleistungserbringer in Anerkennung der Tatsache gel-
ten, dass sich die Steuerpflicht Gebietsfremder nach den Besteuerungsgrundla-
gen richtet, die im Hoheitsgebiet der Vertragspartei ihren Ursprung haben oder 
dort gelegen sind; 

(ii) für Gebietsfremde gelten, um die Festsetzung oder die Erhebung von Steuern 
im Hoheitsgebiet der Vertragspartei zu gewährleisten; 

(iii) für Gebietsfremde oder Gebietsansässige gelten, um Steuervermeidung 
oder -hinterziehung zu verhindern, einschliesslich Massnahmen, die die Einhal-
tung der Rechtsvorschriften gewährleisten; 

(iv) für Nutzer von Dienstleistungen gelten, die in dem oder von dem Hoheitsgebiet 
einer anderen Vertragspartei aus erbracht werden, um bezüglich dieser Nutzer 
die Festsetzung oder Erhebung von Steuern aus Quellen im Hoheitsgebiet der 
Vertragspartei zu gewährleisten; 

(v) unterscheiden zwischen Dienstleistungserbringern, die hinsichtlich weltweiter 
Besteuerungsgrundlagen der Steuer unterliegen, und anderen Dienstleistungser-
bringern, in Anerkennung des Unterschiedes in der Art der Steuerbemessungs-
grundlage zwischen beiden; oder 

(vi) dazu dienen, Einkommen, Gewinn, Wertzuwachs, Verlust, Abzüge oder anre-
chenbare Beträge in Bezug auf gebietsansässige Personen oder Niederlassungen 
oder verbundene Personen oder Niederlassungen derselben Person zu ermitteln, 
zuzuordnen oder aufzuteilen, um die Steuerbemessungsgrundlage der Vertrags-
partei zu sichern. 

  Die steuerlichen Bestimmungen oder Begriffe unter Buchstabe d dieses Artikels und in 
dieser Fussnote werden in Übereinstimmung mit den steuerlichen Definitionen und Begrif-
fen in den innerstaatlichen Gesetzen und Regelungen oder gleichwertigen oder ähnlichen 
Definitionen und Begriffen der Vertragspartei, die die Massnahme trifft, ausgelegt. 
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Art. 7.17 Listen der spezifischen Verpflichtungen 
1.  Jede Vertragspartei legt in einer Liste ihre spezifischen Verpflichtungen nach den 
Artikeln 7.4 (Marktzugang), 7.5 (Inländerbehandlung) und 7.6 (Zusätzliche Ver-
pflichtungen) fest. Jede Liste enthält für die Sektoren, für die derartige Verpflichtun-
gen eingegangen werden, folgende Angaben: 

(a) Bestimmungen, Beschränkungen und Bedingungen für den Marktzugang; 
(b) Bedingungen und Vorbehalte für die Inländerbehandlung; 
(c) Zusicherungen hinsichtlich zusätzlicher Verpflichtungen nach Artikel 7.6 

(Zusätzliche Verpflichtungen); und 
(d) gegebenenfalls den Zeitrahmen für die Durchführung und das Datum des In-

krafttretens solcher Verpflichtungen. 
2.  Massnahmen, die sowohl mit Artikel 7.4 (Marktzugang) als auch mit Artikel 7.5 
(Inländerbehandlung) unvereinbar sind, werden nach Artikel XX Absatz 2 des GATS 
behandelt. 
3.  Die Listen der spezifischen Verpflichtungen der Vertragsparteien werden in An-
hang XIII (Listen der spezifischen Verpflichtungen) aufgeführt. 

Art. 7.18 Änderung der Verpflichtungslisten 
Auf schriftliches Ersuchen einer Vertragspartei halten die Vertragsparteien Konsulta-
tionen ab, um die Änderung oder Rücknahme einer spezifischen Verpflichtung in der 
Liste der spezifischen Verpflichtungen der ersuchenden Vertragspartei zu prüfen. Die 
Konsultationen erfolgen innerhalb von drei Monaten nach dem Ersuchen der ersu-
chenden Partei. In den Konsultationen streben die Vertragsparteien danach, ein allge-
meines Mass gegenseitig vorteilhafter Verpflichtungen beizubehalten, das für den 
Handel nicht weniger günstig ist als dasjenige, das vor diesen Konsultationen in der 
Liste der spezifischen Verpflichtungen festgehalten war. Änderungen der Listen der 
spezifischen Verpflichtungen unterliegen den Verfahren nach Artikel 14.2 (Aufgaben 
des Gemischten Ausschusses) und Artikel 16.2 (Änderungen). 

Art. 7.19 Überprüfung 
Mit dem Ziel, den Handel mit Dienstleistungen zwischen ihnen weiter zu liberalisie-
ren, überprüfen die Vertragsparteien mindestens alle fünf Jahre oder öfter, falls so 
vereinbart, ihre Listen der spezifischen Verpflichtungen und ihre Listen der Ausnah-
men von der Meistbegünstigung, wobei sie insbesondere alle einseitigen Liberalisie-
rungen und die unter der Ägide der WTO laufenden Arbeiten berücksichtigen. Die 
erste Überprüfung findet spätestens fünf Jahre nach Inkrafttreten dieses Abkommens 
statt. 

Art. 7.20 Konsultationen über Subventionen 
1.  Ungeachtet von Artikel 7.1 (Anwendungs- und Geltungsbereich) kann eine Ver-
tragspartei, die sich durch eine Subvention einer anderen Vertragspartei beeinträchtigt 
sieht, diese Vertragspartei um Ad-hoc-Konsultationen über diese Frage ersuchen. Ein 
derartiges Ersuchen wird wohlwollend geprüft. 
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2.  Keine Vertragspartei nimmt für Ersuchen oder Konsultationen gemäss diesem Ar-
tikel oder für eine Streitigkeit, die sich aus diesem Artikel ergibt, die Streitbeilegung 
nach Kapitel 15 (Streitbeilegung) in Anspruch. 

Art. 7.21 Verweigerung von Vorteilen 
Eine Vertragspartei kann einer oder einem Staatsangehörigen einer Nichtvertragspar-
tei oder einer juristischen Person einer anderen Vertragspartei, die im Eigentum steht 
oder beherrscht wird von einer Nichtvertragspartei oder von einer Person einer Nicht-
vertragspartei, die in diesem Kapitel vorgesehenen Vorteile entziehen, wenn die ent-
ziehende Vertragspartei: 

(a) mit der Nichtvertragspartei keine diplomatischen Beziehungen unterhält; oder 
(b) Massnahmen zur Wahrung des Weltfriedens und der internationalen Sicher-

heit, was auch den Schutz der Menschenrechte einschliesst, ergreift oder auf-
rechterhält, die Geschäfte mit dieser Person verbieten oder die verletzt oder 
umgangen würden, wenn dieser Person die in diesem Kapitel vorgesehenen 
Vorteile gewährt würden. 

Art. 7.22 Anhänge 
Die folgenden Anhänge bilden feste Bestandteile dieses Kapitels: 

– Anhang XV (Finanzdienstleistungen); 
– Anhang XVI (Telekommunikationsdienste); 
– Anhang XIII (Listen der spezifischen Verpflichtungen); und 
– Anhang XIV (Liste der MFN-Ausnahmen).  

Kapitel 8 Investitionen 

Art. 8.1 Anwendungs- und Geltungsbereich 
1.  Dieses Kapitel ist auf gewerbliche Niederlassungen in allen Sektoren gemäss An-
hang XVII (Erfasste Sektoren) anwendbar. Dieses Kapitel ist nicht auf gewerbliche 
Niederlassungen in Dienstleistungssektoren gemäss Artikel 7.1 (Anwendungs- und 
Geltungsbereich) anwendbar.16 
2.  Dieses Kapitel schliesst den Investitionsschutz nicht ein und lässt die Auslegung 
oder Anwendung anderer internationaler investitions- oder steuerbezogener Abkom-
men unberührt, denen einer oder mehrere der EFTA-Staaten und Malaysia angehö-
ren.17 
3.  Dieses Kapitel findet keine Anwendung auf: 

  

16 Es herrscht Einvernehmen darüber, dass ausdrücklich vom Anwendungsbereich 
von Kapitel 7 (Handel mit Dienstleistungen) ausgenommene Dienstleistungen nicht 
in den Anwendungsbereich dieses Kapitels fallen. 

17 Im Interesse grösserer Rechtssicherheit ist ein Streitbeilegungsmechanismus in bestehenden 
oder künftigen Investitionsschutzabkommen, denen ein oder mehrere EFTA-Staaten und 
Malaysia als Vertragsparteien angehören, auf angebliche Verletzungen dieses Kapitels nicht 
anwendbar. 
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(a) von einer Vertragspartei gewährte Subventionen oder Zuschüsse; und 
(b) das öffentliche Beschaffungswesen. 

Art. 8.2 Begriffsbestimmungen 
Für die Zwecke dieses Kapitels bedeutet: 

(a) «juristische Person» eine nach geltendem Recht ordnungsgemäss gegründete 
oder anderweitig errichtete rechtsfähige Organisationseinheit, unabhängig da-
von, ob sie der Gewinnerzielung dient oder nicht und ob sie sich in privatem 
oder öffentlichem Eigentum befindet, einschliesslich Kapitalgesellschaften, 
Personengesellschaften, Gemeinschaftsunternehmen, Einzelunternehmen 
oder Vereinigungen; 

(b) «juristische Person einer Vertragspartei» eine juristische Person, die nach den 
innerstaatlichen Gesetzen und Regelungen einer Vertragspartei gegründet 
oder anderweitig errichtet wurde und in dieser Vertragspartei wesentliche Ge-
schäfte tätigt; 

(c) «natürliche Person» eine Person, die in Übereinstimmung mit den innerstaat-
lichen Gesetzen und Regelungen einer Vertragspartei die Staatsangehörigkeit 
dieser Vertragspartei besitzt oder sich dauerhaft in dieser Vertragspartei auf-
hält; 

(d) «gewerbliche Niederlassung» jede Art der geschäftlichen Niederlassung, ein-
schliesslich durch: 
(i) die Errichtung, den Erwerb oder die Fortführung einer juristischen Per-

son, oder 
(ii) die Errichtung oder Fortführung einer Zweigstelle oder einer Vertretung, 

 im Hoheitsgebiet einer anderen Vertragspartei zum Zweck der Ausübung ei-
ner wirtschaftlichen Tätigkeit. 

Art. 8.3 Inländerbehandlung 
Vorbehältlich Artikel 8.4 (Vorbehalte) sowie der in Anhang XVIII (Investitionsvor-
behalte) aufgeführten Vorbehalte gewährt jede Vertragspartei den juristischen und na-
türlichen Personen einer anderen Vertragspartei und den gewerblichen Niederlassun-
gen solcher Personen eine Behandlung, die nicht weniger günstig ist als diejenige, die 
sie in vergleichbaren Situationen18 ihren eigenen juristischen und natürlichen Perso-
nen und deren gewerblichen Niederlassungen gewährt. 

Art. 8.4 Vorbehalte19 
1.  Artikel 8.3 (Inländerbehandlung) findet keine Anwendung auf: 

(a) Vorbehalte betreffend bestehende oder künftige Massnahmen, die von einer 
Vertragspartei in Anhang XVIII (Investitionsvorbehalte) aufgeführt sind; 

  

18 Im Interesse grösserer Rechtssicherheit sei darauf hingewiesen, dass die Frage, 
ob eine Behandlung in «vergleichbaren Situationen» nach diesem Artikel gewährt wird, 
von der Gesamtheit der Umstände abhängt. 

19 Im Interesse grösserer Rechtssicherheit sei darauf hingewiesen, dass dieser Artikel 
keine «Ratchet»-Klausel enthält. 
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(b) die Aufrechterhaltung oder unverzügliche Erneuerung eines in Buchstabe a 
genannten Vorbehalts; 

(c) eine Änderung eines Vorbehalts in Bezug auf bestehende Massnahmen, so-
weit diese Änderung nicht die Vereinbarkeit des Vorbehalts mit Artikel 8.3 
(Inländerbehandlung) mindert und für einen EFTA-Staat mit Anhang XVIII 
(Investitionsvorbehalte) und für Malaysia mit seiner Vorbehaltsliste A nach 
Anhang XVIII (Investitionsvorbehalte) vereinbar ist; und 

(d) jeden neuen Vorbehalt, den eine Vertragspartei beschliesst, der Anhang XVIII 
(Investitionsvorbehalte) hinzugefügt wird und der das gesamte Verpflichtungs-
niveau dieser Vertragspartei aus diesem Abkommen nicht beeinträchtigt; 

soweit solche Vorbehalte mit Artikel 8.3 (Inländerbehandlung) unvereinbar sind. 
2.  Im Rahmen der in Artikel 8.13 (Überprüfung) vorgesehenen Überprüfung prüfen 
die Vertragsparteien regelmässig den Status der in Anhang XVIII (Investitionsvorbe-
halte) aufgeführten Vorbehalte, um ihre Verpflichtungen wenn möglich zu verbes-
sern. 
3.  Eine Vertragspartei kann entweder auf Ersuchen einer anderen Vertragspartei oder 
einseitig durch schriftliche Notifikation an die anderen Vertragsparteien jederzeit ihre 
in Anhang XVIII (Investitionsvorbehalte) aufgeführten Vorbehalte teilweise oder 
vollständig aufheben. 
4.  Eine Vertragspartei kann in Übereinstimmung mit Absatz 1 Buchstabe d durch 
schriftliche Notifikation an die anderen Vertragsparteien jederzeit einen neuen Vor-
behalt in Anhang XVIII (Investitionsvorbehalte) aufnehmen. Nach Erhalt einer sol-
chen schriftlichen Notifikation kann eine andere Vertragspartei Konsultationen über 
den Vorbehalt verlangen. Sobald die Vertragspartei, die den neuen Vorbehalt aufge-
nommen hat, dieses Ersuchen um Konsultationen erhalten hat, tritt sie in Konsultati-
onen mit der ersuchenden Vertragspartei ein. 

Art. 8.5 Personal in Schlüsselpositionen 
1.  Jede Vertragspartei gewährt vorbehältlich ihrer innerstaatlichen Gesetze, Regelun-
gen und nationalen Politiken20 natürlichen Personen einer anderen Vertragspartei so-
wie Personal in Schlüsselpositionen, das von natürlichen oder juristischen Personen 
einer anderen Vertragspartei beschäftigt wird, zur Entfaltung von Geschäftstätigkei-
ten im Zusammenhang mit einer gewerblichen Niederlassung die Einreise und den 
vorübergehenden Aufenthalt in ihrem Hoheitsgebiet. 
2.  Jede Vertragspartei erlaubt vorbehältlich ihrer innerstaatlichen Gesetze und Rege-
lungen und nationalen Politiken natürlichen oder juristischen Personen einer anderen 
Vertragspartei sowie deren gewerblichen Niederlassungen, im Zusammenhang mit 
der gewerblichen Niederlassung von der natürlichen oder juristischen Person ausge-
wähltes Personal in Schlüsselpositionen unabhängig von dessen Staatsangehörigkeit 
oder Staatsbürgerschaft zu beschäftigen, sofern solches Personal in Schlüsselpositionen 
über die Genehmigung verfügt, in ihr Hoheitsgebiet einzureisen, sich dort aufzuhalten 
  

20 Im Interesse grösserer Rechtssicherheit bedeuten «nationale Politiken» die Politiken zur 
Einreise oder zum vorübergehenden Aufenthalt von natürlichen Personen einer anderen 
Vertragspartei und von Personal in Schlüsselpositionen, das von natürlichen oder 
juristischen Personen einer anderen Vertragspartei beschäftigt wird; diese Politiken werden 
von der Regierung einer Vertragspartei genehmigt und angekündigt sowie schriftlich veröf-
fentlicht. 
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und zu arbeiten, und die betreffende Anstellung den Bestimmungen, Bedingungen 
und Fristen der Genehmigung entspricht, die solchem Personal in Schlüsselposition 
erteilt wurde. 
3.  Die Vertragsparteien gewähren unter dem Vorbehalt ihrer innerstaatlichen Gesetze 
und Regelungen und nationalen Politiken dem Ehegatten oder der Ehegattin und den 
minderjährigen Kindern einer natürlichen Person, der nach den Absätzen 1 und 2 die 
Einreise und der vorübergehende Aufenthalt gewährt und die Arbeitsgenehmigung 
erteilt worden sind, die Einreise und den vorübergehenden Aufenthalt und stellen 
ihnen die erforderlichen Bestätigungen aus. 

Art. 8.6 Recht auf Regulierungstätigkeit 
1.  Die Vertragsparteien bekräftigen ihr Recht, zur Erreichung legitimer politischer 
Ziele, wie dem Schutz der öffentlichen Gesundheit, der Sicherheit oder der Umwelt, 
in ihrem jeweiligen Hoheitsgebiet Regelungen zu erlassen. 
2.  Eine Vertragspartei verzichtet nicht als Anreiz für die Errichtung, den Erwerb, die 
Erweiterung oder den Erhalt in ihrem Hoheitsgebiet einer gewerblichen Niederlas-
sung von Personen einer anderen Vertragspartei oder einer Nichtvertragspartei auf 
solche Massnahmen, noch weicht sie von ihnen ab oder bietet einen entsprechenden 
Verzicht oder eine entsprechende Abweichung an. 

Art. 8.7 Konsultationen über Subventionen 
1.  Ungeachtet von Artikel 8.1 (Anwendungs- und Geltungsbereich) kann eine Ver-
tragspartei, die sich durch eine Subvention einer anderen Vertragspartei beeinträchtigt 
sieht, diese Vertragspartei um Ad-hoc-Konsultationen über diese Frage ersuchen. Ein 
derartiges Ersuchen wird wohlwollend geprüft. 
2.  Keine Vertragspartei nimmt für Ersuchen oder Konsultationen gemäss diesem Ar-
tikel oder für eine Streitigkeit, die sich aus diesem Artikel ergibt, die Streitbeilegung 
nach Kapitel 15 (Streitbeilegung) in Anspruch. 

Art. 8.8 Transparenz 
1.  Jede Vertragspartei veröffentlicht unverzüglich und, ausser in Notlagen, spätestens 
zum Zeitpunkt ihres Inkrafttretens alle einschlägigen allgemeingültigen Massnahmen, 
die sich auf die Anwendung dieses Kapitels beziehen oder sie betreffen. Internationale 
Abkommen, die für die gewerbliche Niederlassung in Nichtdienstleistungssektoren 
gelten oder sie betreffen und die eine Vertragspartei unterzeichnet hat, sind ebenfalls 
zu veröffentlichen. 
2.  Sofern eine Veröffentlichung in Übereinstimmung mit Absatz 1 nicht möglich ist, 
wird die Information auf andere Weise öffentlich zugänglich gemacht. 
3.  Nichts in diesem Kapitel verpflichtet eine Vertragspartei zur Preisgabe von ver-
traulichen Informationen, deren Offenlegung die Durchsetzung von Rechtsvorschriften 
behindern oder sonst dem öffentlichen Interesse zuwiderlaufen oder die berechtigten 
Wirtschaftsinteressen bestimmter öffentlicher oder privater juristischer Personen beein-
trächtigen würde. 
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Art. 8.9 Zahlungen und Überweisungen 
1.  Ausser unter den in Artikel 8.10 (Beschränkungen zum Schutz der Zahlungsbi-
lanz) genannten Umständen verzichten die Vertragsparteien auf Beschränkungen in-
ternationaler Überweisungen und Zahlungen für laufende Geschäfte, die mit den Tä-
tigkeiten von gewerblichen Niederlassungen in Nichtdienstleistungssektoren nach 
diesem Kapitel zusammenhängen. 
2.  Dieses Kapitel lässt die Rechte und Pflichten der Vertragsparteien nach dem IWF-
Übereinkommen, einschliesslich Massnahmen im Zahlungsverkehr, die im Einklang 
mit dem IWF-Übereinkommen getroffen werden, unberührt, sofern keine Vertrags-
partei Beschränkungen für Kapitalbewegungen21 erlässt, die mit den Tätigkeiten von 
gewerblichen Niederlassungen in Nichtdienstleistungssektoren nach diesem Kapitel 
zusammenhängen, und zwar ausser denjenigen nach Artikel 8.10 (Beschränkungen 
zum Schutz der Zahlungsbilanz) oder auf Ersuchen des IWF. 

Art. 8.10 Beschränkungen zum Schutz der Zahlungsbilanz 
1.  Bei bestehenden oder drohenden schwerwiegenden Zahlungsbilanzstörungen oder 
externen Zahlungsschwierigkeiten kann eine Vertragspartei Beschränkungen für ge-
werbliche Niederlassungen in Nichtdienstleistungssektoren einführen oder aufrecht-
erhalten, einschliesslich der Beschränkung von Zahlungen oder Überweisungen für 
Geschäfte. Es wird anerkannt, dass eine besondere Zahlungsbilanzstörung einer Ver-
tragspartei, die sich im Prozess wirtschaftlicher Entwicklung befindet, den Einsatz 
von Beschränkungen erforderlich machen kann, um unter anderem die Ausstattung 
mit angemessenen Finanzreserven zur Durchführung des wirtschaftlichen Entwick-
lungsprogramms zu sichern. 
2.  Die Beschränkungen nach Absatz 1: 

(a) dürfen keine Diskriminierung der Vertragspartei gegenüber einer Nichtver-
tragspartei schaffen; 

(b) müssen mit dem IWF-Übereinkommen vereinbar sein; 
(c) müssen eine unnötige Schädigung des Handels-, Wirtschafts- oder finanziel-

len Interesses anderer Vertragsparteien vermeiden; 
(d) dürfen nicht über diejenigen hinausgehen, die zur Behebung der in Absatz 1 

genannten Umstände erforderlich sind; und 
(e) dürfen nur vorübergehend gelten und müssen bei Verbesserung der in Ab-

satz 1 genannten Lage schrittweise abgebaut werden. 
3.  Bei der Beurteilung der Auswirkungen solcher Beschränkungen können die Ver-
tragsparteien gewerblichen Niederlassungen in Nichtdienstleistungssektoren Vorrang 
geben, die für ihre Wirtschafts- oder Entwicklungsprogramme von grösserer Bedeu-
tung sind. Derartige Beschränkungen dürfen jedoch nicht zum Schutz eines bestimm-
ten Nichtdienstleistungssektors eingeführt oder aufrechterhalten werden. 

  

21 Im Interesse grösserer Rechtssicherheit sei darauf hingewiesen, dass die Vertragsparteien 
sich verpflichten, Vermögensübertragungen, die mit den Tätigkeiten von gewerblichen 
Niederlassungen in Nichtdienstleistungssektoren nach diesem Kapitel zusammenhängen, 
in ihre Hoheitsgebiete und aus ihren Hoheitsgebieten zuzulassen. 
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Art. 8.11 Allgemeine Ausnahmen 
Für die Zwecke dieses Kapitels finden Artikel XIV des GATS sowie der Header und 
die Buchstaben f und g von Artikel XX des GATT 1994 Anwendung und werden 
hiermit mutatis mutandis zu Bestandteilen dieses Abkommens erklärt. 

Art. 8.12 Ausnahmen zur Wahrung der Sicherheit 
Für die Zwecke dieses Kapitels finden Artikel XIVbis Absatz 1 des GATS und Arti-
kel XXI Buchstabe b Ziffer ii des GATT 1994 Anwendung und werden hiermit mu-
tatis mutandis zu Bestandteilen dieses Abkommens erklärt. 

Art. 8.13 Überprüfung 
Dieses Kapitel wird im Rahmen des Gemischten Ausschusses regelmässig auf die 
Möglichkeit geprüft, die Verpflichtungen der Vertragsparteien weiterzuentwickeln. 

Art. 8.14 Verweigerung von Vorteilen 
Eine Vertragspartei kann einer oder einem Staatsangehörigen einer Nichtvertragspar-
tei oder einer juristischen Person einer anderen Vertragspartei, die im Eigentum steht 
oder beherrscht wird von einer Nichtvertragspartei oder von einer Person einer Nicht-
vertragspartei, die in diesem Kapitel vorgesehenen Vorteile entziehen, wenn die ent-
ziehende Vertragspartei: 

(a) keine diplomatischen Beziehungen mit der Nichtvertragspartei unterhält; oder 
(b) Massnahmen zur Wahrung des Weltfriedens und der internationalen Sicher-

heit, was auch den Schutz der Menschenrechte einschliesst, ergreift oder auf-
rechterhält, die Geschäfte mit dieser Person verbieten oder die verletzt oder 
umgangen würden, wenn dieser Person die in diesem Kapitel vorgesehenen 
Vorteile gewährt würden.  

Kapitel 9 Rechte an geistigem Eigentum 

Art. 9.1 Schutz des geistigen Eigentums 
1.  Die Vertragsparteien gewähren und gewährleisten einen angemessenen, wirksa-
men und nichtdiskriminierenden Schutz der Rechte an geistigem Eigentum und tref-
fen in Übereinstimmung mit diesem Kapitel, mit Anhang XIX (Schutz des geistigen 
Eigentums) und den darin genannten internationalen Abkommen Massnahmen zur 
Durchsetzung dieser Rechte gegen deren Verletzung, Fälschung und Piraterie. 
2.  In Bezug auf die Rechte an geistigem Eigentum nach diesem Kapitel, Anhang XIX 
(Schutz des geistigen Eigentums) und dem WTO-Abkommen über handelsbezogene 
Aspekte der Rechte an geistigem Eigentum (nachfolgend als «TRIPS-Abkommen» 
bezeichnet) gewährt jede Vertragspartei den Staatsangehörigen der anderen Vertrags-
partei eine Behandlung, die nicht weniger günstig ist als diejenige, die sie ihren eige-
nen Staatsangehörigen gewährt. Ausnahmen von dieser Verpflichtung müssen in 
Übereinstimmung mit den Artikeln 3 und 5 des TRIPS-Abkommens stehen. 
3.  Jede Vertragspartei gewährt den Staatsangehörigen der anderen Vertragspartei 
eine Behandlung, die nicht weniger günstig ist als diejenige, die sie Staatsangehörigen 
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einer Nichtvertragspartei gewährt. Schliesst eine Vertragspartei mit einer Nichtver-
tragspartei ein nach Artikel XXIV des GATT 1994 notifiziertes Handelsabkommen 
mit Bestimmungen zum Schutz der Rechte an geistigem Eigentum ab, so informiert 
sie die anderen Vertragsparteien innerhalb einer angemessenen Frist hiervon und ge-
währt ihnen eine Behandlung, die nicht weniger günstig ist als die Behandlung nach 
jenem Abkommen. Die Vertragspartei, die ein solches Abkommen abschliesst, ver-
handelt auf Ersuchen einer anderen Vertragspartei die Aufnahme von Bestimmungen 
in dieses Abkommen zur Gewährung einer Behandlung, die nicht weniger günstig ist 
als die Behandlung nach jenem Abkommen. Ausnahmen von dieser Verpflichtung 
müssen in Übereinstimmung mit den Bestimmungen des TRIPS-Abkommens und ins-
besondere mit dessen Artikeln 4 und 5 stehen. 
4.  In Übereinstimmung mit Artikel 14.2 (Aufgaben des Gemischten Ausschusses) 
können die Vertragsparteien auch Überprüfungen im Lichte allfälliger massgeblicher 
neuer Entwicklungen durchführen, die Änderungen oder Anpassungen dieses Kapi-
tels und von Anhang XIX (Schutz des geistigen Eigentums) zur Verbesserung des 
Systems zum Schutz des geistigen Eigentums rechtfertigen könnten. 

Art. 9.2 Allgemeine Bestimmung 
Die Vertragsparteien können, müssen aber nicht, in ihren innerstaatlichen Gesetzen 
und Regelungen einen umfassenderen Schutz als den in diesem Kapitel geforderten 
umsetzen, sofern dieser Schutz diesem Kapitel nicht zuwiderläuft. Die Vertragspar-
teien können die geeignete Methode zur Umsetzung dieses Kapitels in ihrer eigenen 
Rechtsordnung und Rechtspraxis frei festlegen.  
Kapitel 10 Öffentliches Beschaffungswesen 

Art. 10.1 Anwendungs- und Geltungsbereich 
1.  Dieses Kapitel findet Anwendung auf alle Massnahmen einer Vertragspartei in Be-
zug auf unterstellte Beschaffungen. 
2.  Für die Zwecke dieses Kapitels sind «unterstellte Beschaffungen» zur Erfüllung 
staatlicher Aufgaben durchgeführte Beschaffungen: 

(a) von Waren, Dienstleistungen oder von beidem kombiniert: 
(i) nach den Appendizes jeder Vertragspartei zu Anhang XX (Öffentliches 

Beschaffungswesen), und 
(ii) die weder im Hinblick auf den gewerblichen Verkauf oder Wiederver-

kauf noch zur Verwendung in der Produktion oder im Angebot von Wa-
ren oder Dienstleistungen für einen gewerblichen Verkauf oder Wieder-
verkauf erfolgen; 

(b) durch vertragliche Mittel, einschliesslich Kauf oder Leasing, Miete oder Miet-
kauf, mit oder ohne Kaufoption; 

(c) deren nach den Regeln in Anhang XX (Öffentliches Beschaffungswesen) Ap-
pendix 9 (Schwellenwerte) geschätzter Wert zum Zeitpunkt der Veröffentli-
chung einer Anzeige im Sinne von Artikel 10.10 (Anzeigen) gleich oder höher 
ist als der Schwellenwert in Anhang XX (Öffentliches Beschaffungswesen) 
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Appendizes 1–3 (Stellen auf zentraler Regierungsebene, Stellen auf subzent-
raler Regierungsebene und andere erfasste Stellen); 

(d) die von einem Auftraggeber getätigt werden; und 
(e) die nicht anderweitig vom Geltungsbereich des Abkommens ausgeschlossen 

sind. 
3.  Sofern in der Liste einer Vertragspartei zu Anhang XX (Öffentliches Beschaf-
fungswesen) nichts anderes vorgesehen ist, gilt dieses Kapitel nicht für: 

(a) den Erwerb oder die Miete von Land, bestehenden Gebäuden oder sonstigen 
Immobilien sowie der entsprechenden Rechte daran; 

(b) nichtvertragliche Vereinbarungen oder jegliche Form von Unterstützung, die 
eine Vertragspartei, einschliesslich ihrer Auftraggeber, bietet, einschliesslich 
Kooperationsvereinbarungen, Zuschüsse, Darlehen, Kapitalbeihilfen, Bürg-
schaften, Subventionen, Steueranreize und Sponsoringvereinbarungen; 

(c) die Beschaffung oder den Erwerb von Zahlstellen- oder Wertpapierverwah-
rungsdienstleistungen, von Liquidations- und Verwaltungsdienstleistungen 
für regulierte Finanzinstitutionen oder von Dienstleistungen betreffend den 
Verkauf, die Rückzahlung und den Vertrieb öffentlicher Schulden, ein-
schliesslich von Darlehen, Staatsanleihen, Schuldverschreibungen und ande-
ren Wertpapieren; 

(d) Verträge für die Anstellung von Personal im öffentlichen Dienst; 
(e) Beschaffungen: 

(i) mit dem Zweck, internationale Hilfe, einschliesslich Entwicklungshilfe, 
zu leisten, 

(ii) gemäss den besonderen Verfahren oder Bedingungen eines internationa-
len Abkommens betreffend die Stationierung von Truppen oder die ge-
meinsame Umsetzung eines Projekts durch die Unterzeichnerstaaten, 
oder 

(iii) gemäss den besonderen Verfahren oder Bedingungen einer internationa-
len Organisation oder wenn sie durch internationale Kapitalzuschüsse, 
Darlehen oder andere Hilfsmassnahmen finanziert werden und die Ver-
fahren bzw. die Bedingungen mit diesem Kapitel nicht vereinbar wären; 

(f) die Beschaffung einer Ware oder Dienstleistung ausserhalb des Hoheitsge-
biets der Vertragspartei oder des Auftraggebers zum Verbrauch ausserhalb 
des Hoheitsgebiets dieser Vertragspartei.  

Bewertung 
4.  Schätzt ein Auftraggeber den Wert einer Beschaffung ein, um zu ermitteln, ob es 
sich um eine unterstellte Beschaffung handelt, so: 

(a) ist es ihm untersagt, die Beschaffung in mehrere Beschaffungen aufzuteilen 
oder eine Bewertungsmethode so einzusetzen, dass die Beschaffung ganz oder 
teilweise vom Anwendungsbereich dieses Kapitels ausgeschlossen wird; 

(b) berücksichtigt er den geschätzten maximalen Gesamtwert einer Beschaffung 
über deren Gesamtdauer, einschliesslich aller Arten von Vergütungen wie 
Prämien, Gebühren, Kommissionen, Zinsen, sowie bei allfälligen Options-
klauseln den maximalen Gesamtwert solcher Optionen; 
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(c) muss er als Berechnungsgrundlage den maximalen Gesamtwert der Beschaf-
fung über deren Gesamtdauer22 nehmen, wenn mehrere Aufträge gleichzeitig 
oder über eine bestimmte Dauer einem oder mehreren Anbietern unter dersel-
ben Beschaffung vergeben werden; und 

(d) ist, sofern die innerstaatlichen Gesetze und Regelungen den Abschluss von 
Aufträgen mit unbefristeter Dauer zulassen und kein Gesamtpreis angegeben 
ist, als Berechnungsgrundlage für solche Aufträge die geschätzte monatliche 
Teilzahlung multipliziert mit 48 zu nehmen. 

Art. 10.2 Begriffsbestimmungen 
Für die Zwecke dieses Kapitels gilt: 

(a) «gewerbliche Waren oder Dienstleistungen» sind Waren oder Dienstleistun-
gen, die im Allgemeinen auf dem Markt verkauft oder zum Verkauf angebo-
ten werden und gewöhnlich von nichtöffentlichen Käufern zu nichtöffentli-
chen Zwecken erworben werden; 

(b) «Bauaufträge» sind Aufträge zur Durchführung von Hoch- oder Tiefbaupro-
jekten gemäss Appendix 6 (Bauaufträge); 

(c) «Tage» sind Kalendertage; 
(d) «elektronische Auktionen» sind iterative Verfahren, bei denen Anbieter 

mittels elektronischer Hilfsmittel neue Preise oder für nicht preisliche, quan-
tifizierbare Komponenten des Angebots neue Werte im Verhältnis zu den 
Zuschlagskriterien oder beides vorlegen, wodurch eine Rangliste oder Neu-
ordnung der Angebote entsteht; 

(e) «schriftlich» ist ein ausformulierter oder mit Zahlen versehener Wortlaut, der 
gelesen, wiedergegeben und später mitgeteilt werden kann, was elektronisch 
übertragene oder gespeicherte Daten einschliesst; 

(f) «freihändiges Verfahren» ist eine Beschaffungsmethode, bei der sich ein Auf-
traggeber mit einem oder mehreren Anbietern seiner Wahl in Verbindung 
setzt; 

(g) «Massnahmen» sind Gesetze, Regelungen, Verfahren, administrative Leitfä-
den oder Praktiken und sonstige von einer Vertragspartei, einschliesslich ihrer 
Auftraggeber, festgelegte Handlungen im Zusammenhang mit einer unter-
stellten Beschaffung; 

(h) «Verzeichnis» ist eine Liste von Anbietern, die nach Beschluss des Auftrag-
gebers die Voraussetzungen zur Aufnahme in dieses Verzeichnis erfüllen, das 
der Auftraggeber mehrmals einsetzen will; 

(i) «Ausschreibung» ist eine Anzeige, die von einem Auftraggeber veröffentlicht 
wird, in der interessierte Anbieter eingeladen werden, einen Teilnahmeantrag 
zu stellen oder ein Angebot abzugeben oder beides; 

(j) «Vorankündigung» ist eine Anzeige, die von einem Auftraggeber in Bezug 
auf seine geplanten Beschaffungen veröffentlicht wird; 

  

22 Es herrscht Einvernehmen darüber, dass sich dies für die EFTA-Staaten auf eine Dauer 
von zwölf Monaten bezieht. 



41 / 85 

(k) «Kompensationsgeschäfte» sind Auflagen oder Projekte, die darauf abzielen, 
mit Vorschriften betreffend Bestandteile mit nationalem Ursprung (domestic 
content), Lizenzerteilung für Technologie, Investitionsvorschriften, Aus-
gleichshandel oder ähnlichen Massnahmen oder Anforderungen die lokale 
Entwicklung zu fördern oder die Zahlungsbilanz einer Vertragspartei zu ver-
bessern; 

(l) «offenes Verfahren» ist eine Beschaffungsmethode, bei der alle interessierten 
Anbieter ein Angebot abgeben können; 

(m) «Person» ist eine natürliche oder eine juristische Person; 
(n) «Auftraggeber» ist eine Stelle im Sinne von Anhang XX (Öffentliches Be-

schaffungswesen) Appendizes 1–3 (Stellen auf zentraler Regierungsebene, 
Stellen auf subzentraler Regierungsebene und andere erfasste Stellen); 

(o) «qualifizierte Anbieter» sind Anbieter, die von einem Auftraggeber anerkannt 
werden, weil sie die Teilnahmebedingungen erfüllen; 

(p) «selektives Verfahren» ist eine Beschaffungsmethode, bei der nur qualifizier-
te Anbieter vom Auftraggeber eingeladen werden, ein Angebot abzugeben; 

(q) «Dienstleistungen» schliessen Bauaufträge ein, sofern keine anderslautende 
Bestimmung vorliegt; 

(r) «Norm» ist ein Dokument, das von einem anerkannten Gremium gebilligt 
wurde und das für die allgemeine und wiederholte Nutzung Regeln, Richtli-
nien oder Eigenschaften für Waren oder Dienstleistungen oder verwandte 
Produktionsverfahren und -methoden liefert, deren Anwendung nicht ver-
pflichtend ist. Es kann auch Terminologie, Symbole, Verpackung, Kennzeich-
nungs- oder Beschriftungsvorschriften, wie sie für eine Ware, eine Dienstleis-
tung, ein Verfahren oder eine Produktionsmethode gelten, einschliessen oder 
diese ausschliesslich behandeln; 

(s) «Anbieter» ist eine Person oder eine Personengruppe, die Waren oder Dienst-
leistungen anbietet oder anbieten könnte; 

(t) «technische Spezifikationen» sind Anforderungen, die: 
(i) die Merkmale, einschliesslich Qualität, Leistung, Sicherheit und Abmes-

sungen, einer zu beschaffenden Ware oder Dienstleistung oder die Pro-
zesse und Verfahren für deren Produktion oder Bereitstellung festlegen, 
oder 

(ii) die Anforderungen an Terminologie, Symbole, Verpackung, Kennzeich-
nung oder Beschriftung regeln, soweit sie auf die entsprechende Ware 
oder Dienstleistung anwendbar sind. 

Art. 10.3 Sicherheit und allgemeine Ausnahmen 
1.  Die Bestimmungen dieses Kapitels hindern keine Vertragspartei daran, zum 
Schutz ihrer wesentlichen Sicherheitsinteressen in Bezug auf die Beschaffung von 
Waffen, Munition oder Kriegsmaterial oder in Bezug auf für die nationale Sicherheit 
oder die Landesverteidigung unerlässliche Beschaffungen Massnahmen zu treffen 
oder Auskünfte zu verweigern, soweit sie dies für erforderlich erachtet. 
2.  Unter den Vertragsparteien herrscht Einvernehmen, dass Absatz 1 zur Wahrung 
oder Wiederherstellung des Weltfriedens unerlässliche Beschaffungen einschliesst. 
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3.  Unter dem Vorbehalt, dass solche Massnahmen nicht so angewendet werden, dass 
sie zu einer willkürlichen oder ungerechtfertigten Diskriminierung zwischen den Ver-
tragsparteien, in denen die gleichen Bedingungen herrschen, oder zu einer versteckten 
Beschränkung des Handels zwischen den Vertragsparteien führen, darf keine Bestim-
mung dieses Kapitels so ausgelegt werden, dass sie eine Vertragspartei daran hindert, 
erforderliche Massnahmen zu beschliessen oder durchzusetzen: 

(a) zum Schutz der öffentlichen Sittlichkeit, Ordnung oder Sicherheit; 
(b) zum Schutz des Lebens und der Gesundheit von Menschen, Tieren oder Pflan-

zen; 
(c) zum Schutz des geistigen Eigentums; oder 
(d) in Bezug auf von Menschen mit einer Behinderung, Wohltätigkeitseinrichtun-

gen oder Strafgefangenen hergestellte Waren oder erbrachte Dienstleistungen. 
4.  Unter den Vertragsparteien herrscht Einvernehmen, dass Absatz 3 Buchstabe b 
Umweltmassnahmen zum Schutz des Lebens und der Gesundheit von Menschen, Tie-
ren und Pflanzen einschliesst. 

Art. 10.4 Inländerbehandlung und Nichtdiskriminierung 
1.  In Bezug auf Massnahmen, die unterstellte Beschaffungen betreffen, gewährt jede 
Vertragspartei, einschliesslich ihrer Auftraggeber, den Waren und Dienstleistungen 
sowie den Anbietern einer anderen Vertragspartei, die Waren oder Dienstleistungen 
anbieten, unverzüglich und bedingungslos eine Behandlung, die nicht weniger günstig 
ist als diejenige, die sie ihren inländischen Waren, Dienstleistungen und Anbietern 
gewährt. Im Interesse grösserer Rechtssicherheit sei darauf hingewiesen, dass diese 
Pflicht sich nur auf die von einer Vertragspartei einer Ware, einer Dienstleistung oder 
einem Anbieter einer anderen Vertragspartei nach diesem Abkommen gewährte Be-
handlung bezieht. 
2.  In Bezug auf Massnahmen betreffend unterstellte Beschaffungen sieht eine Ver-
tragspartei, einschliesslich ihrer Auftraggeber, davon ab: 

(a) einen im Inland niedergelassenen Anbieter aufgrund des Grades der ausländi-
schen Zugehörigkeit oder Beteiligung weniger günstig zu behandeln als einen 
anderen im Inland niedergelassenen Anbieter; oder 

(b) einen im Inland niedergelassenen Anbieter zu diskriminieren, weil die Waren 
oder Dienstleistungen, die dieser Anbieter für eine bestimmte Beschaffung 
anbietet, Waren oder Dienstleistungen einer anderen Vertragspartei sind. 

3.  Die Absätze 1 und 2 gelten weder für Zölle und Abgaben aller Art, die bei der oder 
im Zusammenhang mit der Einfuhr erhoben werden, noch für die Erhebungsverfahren 
für solche Zölle und Abgaben oder für andere Einfuhrbestimmungen oder -formalitä-
ten oder für Massnahmen mit Auswirkung auf den Handel mit Dienstleistungen, aus-
genommen Massnahmen betreffend unterstellte Beschaffungen. 

Art. 10.5 Verwendung elektronischer Hilfsmittel 
1.  Die Vertragsparteien sind bestrebt, Möglichkeiten für die elektronische Abwick-
lung unterstellter Beschaffungen zu bieten, einschliesslich für die Veröffentlichung 
der Beschaffungsinformationen, der Anzeigen und der Ausschreibungsunterlagen so-
wie für die Entgegennahme von Angeboten. 
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2.  Bei der elektronischen Abwicklung einer unterstellten Beschaffung sorgt der be-
treffende Auftraggeber dafür: 

(a) dass dabei IT-Systeme und Software, einschliesslich jener zur Authentifizie-
rung und Verschlüsselung von Daten, zum Einsatz kommen, die allgemein 
verfügbar und kompatibel sind mit anderen IT-Systemen und anderer Soft-
ware, die allgemein verfügbar sind; und 

(b) dass Mechanismen bestehen, um die Integrität von Teilnahmeanträgen und 
von Angeboten zu gewährleisten und unter anderem die Zeit des Eingangs 
festzustellen und unbefugte Zugriffe zu verhindern. 

Art. 10.6 Durchführung von Beschaffungen 
Ein Auftraggeber führt unterstellte Beschaffungen transparent und unparteiisch durch, 
sodass: 

(a) sie mit diesem Kapitel vereinbar sind, indem Methoden wie die offene, selek-
tive und freihändige Vergabe eingesetzt werden; 

(b) keine Interessenkonflikte entstehen; und 
(c) korrupte Praktiken verhindert werden. 

Art. 10.7 Ursprungsregeln 
Für unterstellte Beschaffungen darf keine Vertragspartei auf Waren oder Dienstleistun-
gen, die aus einer anderen Vertragspartei eingeführt oder von dieser geliefert oder er-
bracht werden, Ursprungsregeln anwenden, die sich von den von ihr im normalen Han-
delsverkehr und zu diesem Zeitpunkt angewendeten Ursprungsregeln unterscheiden. 

Art. 10.8 Kompensationsgeschäfte 
Für unterstellte Beschaffungen streben die Vertragsparteien, einschliesslich ihrer Auf-
traggeber, Kompensationsgeschäfte weder an, noch ziehen sie solche in Betracht, er-
zwingen sie oder setzen sie durch. 

Art. 10.9 Information über das Beschaffungswesen 
1.  Die Vertragsparteien veröffentlichen allgemein gültige Massnahmen betreffend 
unterstellte Beschaffungen und entsprechende Änderungen unverzüglich in Papier- 
oder elektronischer Form in einem offiziellen Publikationsorgan, das eine weite Ver-
breitung gewährleistet und der Öffentlichkeit leicht zugänglich ist. 
2.  Die Vertragsparteien machen in Anhang XX (Öffentliches Beschaffungswesen) 
Appendix 7 (Publikationsmittel) Angaben zu den Publikationsmitteln, über die eine 
Vertragspartei die Informationen nach Absatz 1 sowie die erforderlichen Anzeigen 
nach Artikel 10.10 (Anzeigen), Artikel 10.12 (Qualifikation der Anbieter) und Arti-
kel 10.22 (Transparenz von Beschaffungsinformationen) in Papier- oder elektroni-
scher Form veröffentlicht. 
3.  Auf Ersuchen stellt jede Vertragspartei einer anderen Vertragspartei eine Erklä-
rung in Bezug auf solche Informationen zur Verfügung. 
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Art. 10.10 Anzeigen 
1.  Ausser in den in Artikel 10.17 (Freihändige Vergabe) beschriebenen Fällen veröf-
fentlicht ein Auftraggeber für jede unterstellte Beschaffung eine Ausschreibung. Die 
Ausschreibung wird in Papier- oder elektronischer Form in dem in Anhang XX (Öf-
fentliches Beschaffungswesen) Appendix 7 (Publikationsmittel) aufgeführten Publi-
kationsorgan veröffentlicht.  
2.  Dieses Publikationsorgan muss weit verbreitet sein und die Ausschreibung: 

(a) muss mindestens bis zum Ablauf der darin erwähnten Frist oder der Frist für 
die Einreichung des Angebots zugänglich bleiben; 

(b) muss für Auftraggeber, die unter Anhang XX (Öffentliches Beschaffungswe-
sen) Appendix 1 (Stellen auf zentraler Regierungsebene) fallen, über einen 
einzigen Zugangspunkt kostenlos elektronisch zugänglich sein; und 

(c) muss für Auftraggeber, die unter Anhang XX (Öffentliches Beschaffungswe-
sen) Appendix 2 oder 3 (Stellen auf subzentraler Regierungsebene und andere 
erfasste Stellen) fallen, soweit ein elektronischer Zugriff besteht, mindestens 
über Links in einem kostenlos zugänglichen Internetportal bereitgestellt werden. 

3.  Die Vertragsparteien, einschliesslich ihrer Auftraggeber nach Anhang XX (Öffent-
liches Beschaffungswesen) Appendix 2 (Stellen auf subzentraler Regierungsebene) 
oder Appendix 3 (Andere erfasste Stellen), werden aufgefordert, ihre Ausschreibun-
gen kostenlos über einen einzigen Zugangspunkt elektronisch zugänglich zu machen. 
4.  Vorbehältlich anderslautender Bestimmungen in diesem Kapitel enthält jede Aus-
schreibung die folgenden Angaben, sofern diese Angaben nicht in den allen interes-
sierten Anbietern zusammen mit der Ausschreibung kostenlos zur Verfügung gestell-
ten Ausschreibungsunterlagen bereitgestellt werden: 

(a) Name und Adresse des Auftraggebers und sonstige Angaben, die erforderlich 
sind, um ihn zu kontaktieren und um alle Unterlagen zur Beschaffung sowie 
gegebenenfalls zu deren Preis und Zahlungsbedingungen zu beziehen; 

(b) eine Beschreibung der Beschaffung, einschliesslich der Art und Menge oder, 
falls die Menge unbekannt ist, der geschätzten Menge der zu beschaffenden 
Waren oder Dienstleistungen; 

(c) eine Beschreibung möglicher Optionen; 
(d) den Zeitrahmen für die Lieferung der Waren oder Dienstleistungen oder die 

Laufzeit des Auftrags; 
(e) die verwendete Beschaffungsmethode und die Angabe, ob diese Verhandlun-

gen oder eine elektronische Auktion beinhaltet; 
(f) gegebenenfalls die Adresse und die Frist für die Einreichung von Teilnahme-

anträgen für die Beschaffung; 
(g) die Adresse und die Frist für die Einreichung von Angeboten; 
(h) die Sprache oder die Sprachen, in der bzw. denen Angebote oder Teilnahme-

anträge eingereicht werden können, sofern sie in einer anderen als einer Amts-
sprache der Vertragspartei des Auftraggebers eingereicht werden können; 

(i) eine Liste und ein Kurzbeschrieb der Teilnahmebedingungen für die Anbieter, 
einschliesslich der Anforderungen an spezifische Unterlagen oder Bescheini-
gungen, die von den Anbietern in diesem Zusammenhang einzureichen sind, 
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sofern diese Anforderungen nicht in den allen interessierten Anbietern zusam-
men mit der Ausschreibung kostenlos zur Verfügung gestellten Ausschrei-
bungsunterlagen aufgeführt sind; 

(j) sofern ein Auftraggeber nach Artikel 10.12 (Qualifikation der Anbieter) be-
absichtigt, eine beschränkte Anzahl qualifizierter Anbieter zur Angebotsab-
gabe einzuladen, die Selektionskriterien und gegebenenfalls die maximale 
Anzahl der zur Angebotsabgabe zugelassenen Anbieter; 

(k) nach Möglichkeit eine Schätzung des Zeitpunkts nachfolgender Ausschrei-
bungen für gleichzeitig oder über eine bestimmte Dauer einem oder mehreren 
Anbietern im Rahmen derselben Beschaffung erteilte Aufträge; und  

(l) einen Hinweis, dass die Beschaffung diesem Kapitel unterstellt ist, ausser die-
ser Hinweis ist in der nach Artikel 10.9 (Information über das Beschaffungs-
wesen) veröffentlichten Information öffentlich zugänglich. 

5.  Die Auftraggeber werden aufgefordert, so früh wie möglich in jedem Geschäfts-
jahr eine Vorankündigung ihrer geplanten Beschaffungen in dem in Anhang XX (Öf-
fentliches Beschaffungswesen) Appendix 7 (Publikationsmittel) aufgeführten geeig-
neten Publikationsorgan in Papier- oder elektronischer Form zu veröffentlichen. Die 
Vorankündigung sollte den Gegenstand der Beschaffung und den Zeitpunkt enthalten, 
an dem die Veröffentlichung der Ausschreibung geplant ist. 
6.  Auftraggeber, die unter Anhang XX (Öffentliches Beschaffungswesen) Appen-
dix 2 (Stellen auf subzentraler Regierungsebene) oder Appendix 3 (Andere erfasste 
Stellen) fallen, können die Vorankündigung als Ausschreibung verwenden, sofern die 
Vorankündigung einige der in Absatz 3 erwähnten Angaben, über die der Auftragge-
ber verfügt, sowie eine Erklärung enthält, wonach interessierte Anbieter dem entspre-
chenden Auftraggeber ihr Interesse an der Beschaffung melden sollten. 

Art. 10.11 Teilnahmebedingungen 
1.  Bei der Festlegung der Teilnahmebedingungen und bei der Beurteilung, ob ein An-
bieter diese Bedingungen erfüllt, gilt für eine Vertragspartei, einschliesslich ihrer Auf-
traggeber, Folgendes: 

(a) sie beschränkt die Bedingungen für die Teilnahme an einer unterstellten Be-
schaffung auf diejenigen, die wesentlich sind, um sicherzustellen, dass der 
Anbieter über die rechtlichen Voraussetzungen, die finanziellen Kapazitäten 
sowie die wirtschaftliche und technische Leistungsfähigkeit für die Durchfüh-
rung der betreffenden Beschaffung verfügt; 

(b) sie beurteilt die finanzielle Kapazität sowie die wirtschaftliche und technische 
Leistungsfähigkeit des Anbieters aufgrund seiner Geschäftstätigkeit innerhalb 
und ausserhalb des Hoheitsgebiets der Vertragspartei des Auftraggebers; 

(c) sie stützt ihre Beurteilung ausschliesslich auf die Bedingungen, die vorab in 
den Anzeigen oder Ausschreibungsunterlagen aufgeführt waren; 

(d) sie darf nicht zur Bedingung für die Teilnahme an der Beschaffung machen, 
dass der Anbieter bereits einen oder mehrere Aufträge von einem Auftragge-
ber einer bestimmten Vertragspartei erhalten hat oder dass der Anbieter schon 
über Arbeitserfahrung im Hoheitsgebiet dieser Vertragspartei verfügt; und 
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(e) sie kann Erfahrung verlangen, soweit sie wesentlich ist, um die Anforderun-
gen der Beschaffung zu erfüllen. 

2.  Sofern Beweise dafür vorliegen, kann eine Vertragspartei, einschliesslich ihrer 
Auftraggeber, einen Anbieter aus folgenden Gründen ausschliessen: 

(a) Konkurs oder Insolvenz; 
(b) unwahre Aussagen; 
(c) erhebliche oder anhaltende Mängel bei der Erfüllung einer wesentlichen An-

forderung oder Verpflichtung im Rahmen von früheren Aufträgen; 
(d) rechtskräftige Urteile betreffend schwere Verbrechen oder sonstige schwere 

Delikte; 
(e) schweres berufliches Fehlverhalten bzw. Handlungen oder Unterlassungen, 

die die berufliche Integrität des Anbieters beeinträchtigen; oder 
(f) Nichtbezahlung von Steuern.  

Art. 10.12 Qualifikation der Anbieter  
Registrierungssysteme und Qualifikationsverfahren 
1.  Eine Vertragspartei, einschliesslich ihrer Auftraggeber, kann ein System zur Re-
gistrierung der Anbieter führen, in dessen Rahmen sich interessierte Anbieter eintra-
gen und bestimmte Angaben machen müssen. 
2.  Die Vertragsparteien, einschliesslich ihrer Auftraggeber, dürfen: 

(a) Registrierungssysteme oder Qualifikationsverfahren nicht mit der Absicht 
oder Wirkung einführen oder anwenden, um Anbietern einer anderen Ver-
tragspartei unnötige Hindernisse für eine Teilnahme an ihren Beschaffungen 
in den Weg zu legen; 

(b) ein solches Registrierungssystem oder Qualifikationsverfahren nicht einset-
zen, um die Aufnahme von Anbietern anderer Vertragsparteien in ein Ver-
zeichnis zu verhindern oder zu verzögern oder um zu verhindern, dass diese 
Anbieter für eine bestimmte Beschaffung berücksichtigt werden.  

Selektives Verfahren 
3.  Will ein Auftraggeber ein selektives Vergabeverfahren durchführen, so hat er: 

(a) in der Ausschreibung mindestens die Informationen nach Artikel 10.10 (An-
zeigen) Absatz 3 Buchstaben a, b, f, g, j und k anzugeben und die Anbieter 
einzuladen, einen Teilnahmeantrag einzureichen; und 

(b) wenn die Frist für die Einreichung von Angeboten zu laufen beginnt, den qua-
lifizierten Anbietern mindestens die Informationen nach Artikel 10.10 (An-
zeigen) Absatz 3 Buchstaben d, e, h, i, und k anzugeben und diese nach An-
hang XX (Öffentliches Beschaffungswesen) Appendix 8 (Fristen) Absatz 2 
Buchstabe b zu informieren. 

4.  Wendet ein Auftraggeber ein selektives Verfahren an, so erlaubt er allen qualifi-
zierten Anbietern die Teilnahme an einer bestimmten Beschaffung, ausser er kündigt 
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in seiner Ausschreibung eine Beschränkung der Anzahl zugelassener Anbieter sowie 
die Selektionskriterien für die beschränkte Anzahl Anbieter an. 

5.  Werden die Ausschreibungsunterlagen bei der Veröffentlichung der Ausschrei-
bung nach Absatz 3 nicht öffentlich zugänglich gemacht, so sorgt der Auftraggeber 
dafür, dass diese Unterlagen allen nach Absatz 4 ausgewählten qualifizierten Anbie-
tern gleichzeitig zur Verfügung gestellt werden.  
Verzeichnisse 
6.  Ein Auftraggeber kann ein Verzeichnis der Anbieter erstellen oder führen, voraus-
gesetzt eine Anzeige, in der interessierte Anbieter aufgefordert werden, die Aufnahme 
in dieses Verzeichnis zu beantragen, wird jährlich in dem nach Anhang XX (Öffent-
liches Beschaffungswesen) Appendix 7 (Publikationsmittel) aufgeführten geeigneten 
Publikationsorgan veröffentlicht oder im elektronischen Publikationsorgan nach An-
hang XX (Öffentliches Beschaffungswesen) Appendix 7 ständig zugänglich gemacht. 
Gilt ein Verzeichnis für drei Jahre oder weniger, so kann ein Auftraggeber die An-
zeige nur einmal am Anfang der Gültigkeitsdauer des Verzeichnisses veröffentlichen. 
7.  Die Anzeige nach Absatz 6 umfasst: 

(a) eine Beschreibung der Waren und Dienstleistungen oder entsprechender Ka-
tegorien, für die das Verzeichnis eingesetzt werden kann; 

(b) die von den Anbietern für die Aufnahme in das Verzeichnis zu erfüllenden 
Teilnahmebedingungen und die Verfahren, mit denen der Auftraggeber über-
prüft, ob der Anbieter diese Bedingungen erfüllt; 

(c) Name und Adresse des Auftraggebers und sonstige Angaben, die erforderlich 
sind, um ihn zu kontaktieren und um alle relevanten Unterlagen zum Ver-
zeichnis zu beziehen; und 

(d) die Gültigkeitsdauer des Verzeichnisses und die Möglichkeiten für die Erneu-
erung oder Beendigung seiner Nutzung oder, sofern keine Gültigkeitsdauer 
angegeben wird, die Methode, mit der die Beendigung der Nutzung des Ver-
zeichnisses bekanntgegeben wird. 

8.  Ein Auftraggeber erlaubt es Anbietern, jederzeit die Aufnahme in ein Verzeichnis 
zu beantragen, und nimmt alle qualifizierten Anbieter innerhalb einer angemessenen 
Frist in dieses Verzeichnis auf.  
Informationen über Entscheide von Auftraggebern 
9.  Ein Auftraggeber oder eine andere Stelle einer Vertragspartei informiert Anbieter, 
die sich um die Teilnahme an einer Beschaffung oder um die Aufnahme in ein Ver-
zeichnis bewerben, unverzüglich über den entsprechenden Entscheid. 
10.  Lehnt ein Auftraggeber oder eine andere Stelle einer Vertragspartei einen Teil-
nahmeantrag eines Anbieters oder einen Antrag auf Aufnahme in ein Verzeichnis ab, 
anerkennt er bzw. sie einen Anbieter nicht mehr als qualifiziert oder streicht er bzw. 
sie einen Anbieter aus einem Verzeichnis, so teilt der Auftraggeber oder die Stelle 
dies dem Anbieter unverzüglich mit und gibt auf sein Ersuchen hin unverzüglich eine 
schriftliche Begründung für diesen Entscheid ab. 
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Art. 10.13 Ausschreibungsunterlagen 
1.  Ein Auftraggeber stellt den Anbietern Ausschreibungsunterlagen mit allen erfor-
derlichen Angaben für die Ausarbeitung und Abgabe eines den Anforderungen ent-
sprechenden Angebots zur Verfügung. Die Ausschreibungsunterlagen enthalten eine 
vollständige Beschreibung folgender Punkte, sofern sie nicht bereits in der Ausschrei-
bung erwähnt sind: 

(a) die Beschaffung, einschliesslich der Art und Menge oder, falls die Menge un-
bekannt ist, der geschätzten Menge der zu beschaffenden Waren oder Dienst-
leistungen und aller Anforderungen, einschliesslich technischer Spezifikatio-
nen, Konformitätsbescheinigungen, Pläne, Zeichnungen und Instruktionen; 

(b) die Teilnahmebedingungen für die Anbieter, einschliesslich einer Liste mit 
Angaben und Unterlagen, die die Anbieter im Zusammenhang damit einrei-
chen müssen; 

(c) sämtliche Zuschlagskriterien, die der Auftraggeber bei der Zuschlagserteilung 
anwendet, mit ihrer relativen Bedeutung, sofern nicht der Preis das alleinige 
Kriterium ist; 

(d) die Anforderungen an die Authentifizierung und Verschlüsselung oder andere 
Anforderungen für die elektronische Einreichung von Informationen, wenn 
der Auftraggeber die Beschaffung elektronisch abwickelt; 

(e) die Regeln, einschliesslich der Angabe jener Angebotselemente, die sich auf 
die Zuschlagskriterien beziehen, nach denen die Auktion durchgeführt wird, 
wenn der Auftraggeber eine elektronische Auktion durchführt; 

(f) für öffentliche Angebotsöffnungen das Datum, die Uhrzeit und den Ort für die 
Öffnung und gegebenenfalls die Personen, die dabei anwesend sein dürfen; 

(g) alle anderen Modalitäten und Bedingungen, einschliesslich der Zahlungsbe-
dingungen und Einschränkungen bei der Art, wie Angebote eingereicht wer-
den dürfen, z. B. auf Papier oder elektronisch; und 

(h) Termine für die Lieferung von Waren oder die Erbringung von Dienstleistun-
gen. 

2.  Stellen die Auftraggeber keinen direkten kostenlosen elektronischen Zugang zu 
allen Ausschreibungs- und weiteren Unterlagen bereit, so machen sie auf Ersuchen 
jedes interessierten Anbieters der Vertragsparteien die Ausschreibungsunterlagen un-
verzüglich zugänglich. Ausserdem beantworten die Auftraggeber unverzüglich alle 
angemessenen Anfragen interessierter oder teilnehmender Anbieter nach sachdienli-
chen Informationen, sofern diese Angaben dem betreffenden Anbieter keinen Vorteil 
gegenüber anderen Anbietern verschaffen. 

Art. 10.14 Technische Spezifikationen 
1.  Ein Auftraggeber darf keine technischen Spezifikationen ausarbeiten, annehmen 
oder anwenden und keine Konformitätsbewertungsverfahren vorschreiben, die auf die 
Schaffung unnötiger Hemmnisse für den Handel zwischen den Vertragsparteien ab-
zielen oder solche bewirken. 
2.  Schreibt ein Auftraggeber für die zu beschaffenden Waren oder Dienstleistungen 
technische Spezifikationen vor, so: 
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(a) definiert er diese, soweit angebracht, eher bezüglich Leistung und Funktions-
anforderungen als bezüglich Konzeption oder beschreibender Eigenschaften; 
und 

(b) gründet er diese, soweit vorhanden, auf internationale Normen, ansonsten auf 
nationale technische Vorschriften, anerkannte nationale Normen oder Bau-
vorschriften. 

3.  Werden in den technischen Spezifikationen die Konzeption oder beschreibende 
Eigenschaften verwendet, so sollte der Auftraggeber gegebenenfalls durch Worte wie 
«oder gleichwertig» in den Ausschreibungsunterlagen angeben, dass er Angebote 
gleichwertiger Waren oder Dienstleistungen berücksichtigt, die die Beschaffungsan-
forderungen nachweislich erfüllen. 
4.  Ein Auftraggeber schreibt keine technischen Spezifikationen vor, bei denen be-
stimmte Handelsmarken oder Handelsnamen, Patente, Urheberrechte, Muster oder 
Typen sowie ein bestimmter Ursprung oder bestimmte Produzenten oder Anbieter er-
wähnt oder verlangt werden, es sei denn, die Beschreibung des Beschaffungsbedarfs 
ist auf keine andere hinreichend genaue oder verständliche Weise möglich und der 
Auftraggeber hat in diesem Fall in die Ausschreibungsunterlagen Worte wie «oder 
gleichwertig» aufgenommen. 
5.  Ein Auftraggeber darf nicht auf eine den Wettbewerb verhindernde Weise von ei-
ner Person, die ein geschäftliches Interesse an der Beschaffung haben könnte, Rat-
schläge einholen oder annehmen, die bei der Ausarbeitung oder Annahme technischer 
Spezifikationen für eine bestimmte Beschaffung verwendet werden können. 
6.  Im Interesse grösserer Rechtssicherheit kann jede Vertragspartei, einschliesslich 
ihrer Auftraggeber, im Einklang mit diesem Artikel technische Spezifikationen aus-
arbeiten, annehmen oder anwenden, um den Erhalt natürlicher Ressourcen oder den 
Umweltschutz zu fördern. 
7.  Im Interesse grösserer Rechtssicherheit kann ein Auftraggeber bei der Entwicklung 
von Spezifikationen für eine bestimmte Beschaffung Marktforschung durchführen. 
8.  Im Interesse grösserer Rechtssicherheit sei darauf hingewiesen, dass mit diesem 
Kapitel nicht beabsichtigt wird, Vertragsparteien oder ihre Auftraggeber daran zu hin-
dern, technische Spezifikationen auszuarbeiten, anzunehmen oder anzuwenden, um 
sensible staatliche Informationen zu schützen, einschliesslich Spezifikationen, die die 
Speicherung, das Hosting oder die Verarbeitung solcher Informationen ausserhalb des 
Hoheitsgebiets der Vertragspartei beeinträchtigen oder einschränken könnten. 

Art. 10.15 Änderungen von Ausschreibungsunterlagen und technischen 
Spezifikationen 

Ändert ein Auftraggeber vor der Zuschlagserteilung die Zuschlagskriterien oder die 
Anforderungen in einer Ausschreibung oder in den Ausschreibungsunterlagen, die 
den teilnehmenden Anbietern übermittelt wurden, oder ändert er eine Ausschreibung 
oder Ausschreibungsunterlagen oder gibt er sie neu heraus, so veröffentlicht er diese 
Änderungen, geänderten oder neuen Ausschreibungen oder Ausschreibungsunterla-
gen oder übermittelt sie: 

(a) allen Anbietern, die zum Zeitpunkt der Änderung oder Neuausgabe teilnah-
men, soweit sie bekannt sind; in allen anderen Fällen geht er auf die gleiche 
Weise wie bei der Bereitstellung der ursprünglichen Information vor; und 
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(b) innerhalb angemessener Frist, sodass die Anbieter ihr Angebot gegebenenfalls 
ändern und neu einreichen können. 

Art. 10.16 Fristen 
Ein Auftraggeber bemisst, soweit es mit seinen angemessenen Bedürfnissen zu ver-
einbaren ist, die Fristen insbesondere unter Berücksichtigung der Art und Komplexität 
der Beschaffung so, dass die Anbieter Teilnahmeanträge einreichen und entspre-
chende Angebote abgeben können. Jede Vertragspartei wendet Fristen nach den Be-
dingungen von Anhang XX (Öffentliches Beschaffungswesen) Appendix 8 (Fristen) 
an. Diese Fristen, einschliesslich allfälliger Verlängerungen, sind für alle interessier-
ten oder teilnehmenden Anbieter gleich. 

Art. 10.17 Freihändiges Verfahren 
1.  Sofern ein Auftraggeber diese Bestimmung nicht mit der Absicht anwendet, den 
Wettbewerb unter den Anbietern zu verhindern, oder auf eine Weise, dass Anbieter 
einer anderen Vertragspartei diskriminiert werden, oder sie zum Schutz inländischer 
Anbieter einsetzt, kann er das freihändige Verfahren anwenden und entscheiden, die 
Artikel 10.10 (Anzeigen), 10.11 (Teilnahmebedingungen), 10.12 (Qualifikation der 
Anbieter), 10.13 (Ausschreibungsunterlagen), 10.16 (Fristen), 10.18 (Elektronische 
Auktionen), 10.19 (Verhandlungen), 10.20 (Behandlung der Angebote) und 10.21 
(Zuschlagserteilung) unter den folgenden Bedingungen nicht anzuwenden: 

(a) wenn: 
(i) keine Angebote eingingen oder kein Anbieter einen Teilnahmeantrag 

stellte, 
(ii) keine Angebote eingingen, die den wesentlichen Anforderungen der 

Ausschreibungsunterlagen entsprachen, 
(iii) kein Anbieter die Teilnahmebedingungen erfüllte, oder 
(iv) die eingereichten Angebote aufeinander abgestimmt sind, 

 sofern die Anforderungen in den Ausschreibungsunterlagen nicht erheblich 
geändert werden; 

(b) wenn die Waren oder Dienstleistungen nur von einem bestimmten Anbieter 
geliefert oder erbracht werden können und es aus einem der folgenden Gründe 
keine angemessene Alternative oder keine Ersatzware oder Ersatzdienstleis-
tungen gibt: 
(i) bei der Beschaffung eines Kunstwerks, 
(ii) zum Schutz von Patent-, Urheber- oder sonstigen Ausschliesslichkeits-

rechten, oder 
(iii) mangels Wettbewerbs aus technischen Gründen; 

(c) bei zusätzlichen Lieferungen des ursprünglichen Anbieters von Waren oder 
Dienstleistungen, oder von dessen bevollmächtigten Vertretern, die nicht in 
der ursprünglichen Beschaffung enthalten waren, sofern der Wechsel des An-
bieters für solche zusätzlichen Waren oder Dienstleistungen: 
(i) aus wirtschaftlichen oder technischen Gründen wie dem Erfordernis der 

Austauschbarkeit oder Kompatibilität mit Material, Software, Dienstleis-
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tungen oder Anlagen aus der ursprünglichen Beschaffung nicht möglich 
ist, und 

(ii) für den Auftraggeber erhebliche Schwierigkeiten oder substanzielle 
Mehrkosten mit sich bringen würde; 

(d) soweit dies unbedingt erforderlich ist, wenn aus Gründen äusserster Dring-
lichkeit im Zusammenhang mit Ereignissen, die der Auftraggeber nicht vor-
hersehen konnte, die Waren oder Dienstleistungen in einem offenen oder se-
lektiven Verfahren nicht rechtzeitig beschafft werden könnten; 

(e) für an Warenbörsen gekaufte Waren; 
(f) wenn ein Auftraggeber Prototypen oder eine Erstanfertigung oder -dienstleis-

tung beschafft, die für einen begrenzten Versuch bestimmt sind oder die in 
seinem Auftrag für einen bestimmten Forschungs-, Versuchs-, Studien- oder 
Neuentwicklungsauftrag oder in dessen Verlauf entwickelt werden. Die Neu-
entwicklung einer Erstanfertigung oder -dienstleistung kann eine begrenzte 
Produktion oder Lieferung einschliessen, um die Erprobungsergebnisse zu 
verarbeiten und zu zeigen, dass sich die Ware oder die Dienstleistung für eine 
Produktion oder Lieferung in grösseren Mengen bei annehmbaren Qualitäts-
normen eignet, wobei eine Serienfertigung oder -lieferung zum Nachweis der 
Marktfähigkeit oder zur Deckung der Forschungs- und Entwicklungskosten 
nicht hierunter fällt. Nachfolgende Beschaffungen dieser neu entwickelten 
Waren oder Dienstleistungen sind indessen diesem Kapitel unterstellt; 

(g) für unter ausserordentlich günstigen Bedingungen getätigte Käufe, die sich 
nur ganz kurzfristig bei Sonderverkäufen wie Liquidation, Konkursverwal-
tung oder Konkurs, nicht aber für übliche Käufe bei normalen Anbietern, er-
geben; oder 

(h) bei Aufträgen, die dem Gewinner eines Wettbewerbs erteilt werden, voraus-
gesetzt: 
(i) die Organisation des Wettbewerbs entspricht den Grundsätzen dieses Ka-

pitels insbesondere in Bezug auf die Veröffentlichung der Ausschrei-
bung, und 

(ii) die Teilnehmenden werden von einer unabhängigen Jury beurteilt und 
dem Gewinner wird ein Vertrag in Aussicht gestellt. 

2.  Ein Auftraggeber erstattet über jeden nach Absatz 1 vergebenen Auftrag schriftlich 
Bericht. Dieser Bericht enthält den Namen des Auftraggebers, den Wert und die Art 
der beschafften Waren oder Dienstleistungen sowie eine Erklärung der Umstände und 
Bedingungen nach Absatz 1, die das freihändige Verfahren rechtfertigten. 

Art. 10.18 Elektronische Auktionen 
Will ein Auftraggeber, eine unterstellte Beschaffung mithilfe einer elektronischen 
Auktion durchführen, so stellt er vor dem Beginn der elektronischen Auktion allen 
Teilnehmenden Folgendes zur Verfügung: 

(a) die automatische Bewertungsmethode, einschliesslich der mathematischen 
Formel, die auf den in den Ausschreibungsunterlagen genannten Zuschlags-
kriterien beruht und während der Auktion für die automatische Erstellung oder 
Neuordnung einer Rangliste eingesetzt wird; 
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(b) die Ergebnisse erster Bewertungen von Angebotskomponenten, wenn der Zu-
schlag aufgrund des günstigsten Angebots erfolgt; und 

(c) alle weiteren relevanten Informationen zur Abwicklung der Auktion. 

Art. 10.19 Verhandlungen 
1.  Eine Vertragspartei kann vorsehen, dass ihre Auftraggeber Verhandlungen im Zu-
sammenhang mit einer unterstellten Beschaffung führen: 

(a) wenn der Auftraggeber seine Absicht, Verhandlungen zu führen, in der Aus-
schreibung nach Artikel 10.10 (Anzeigen) angekündigt hat; oder 

(b) wenn die Bewertung ergibt, dass kein Angebot nach den spezifischen Zu-
schlagskriterien in der Ausschreibung oder in den Ausschreibungsunterlagen 
eindeutig das günstigste ist. 

2.  Die Auftraggeber stellen sicher: 
(a) dass die Nichtberücksichtigung von Anbietern bei Verhandlungen im Ein-

klang mit den Zuschlagskriterien in der Ausschreibung oder den Ausschrei-
bungsunterlagen erfolgt; und 

(b) dass nach Abschluss der Verhandlungen allen verbleibenden teilnehmenden 
Anbietern die gleiche Frist zur Einreichung neuer oder überarbeiteter Ange-
bote gesetzt wird. 

Art. 10.20 Behandlung der Angebote 
1.  Die Entgegennahme, Öffnung und Behandlung der Angebote durch einen Auftrag-
geber erfolgt nach Verfahren, die einen fairen und unparteiischen Beschaffungspro-
zess sowie die Vertraulichkeit der Angebote gewährleisten. 
2.  Ein Auftraggeber benachteiligt keinen Anbieter, dessen Angebot nach Ablauf der 
Frist eintrifft, sofern die Verzögerung ausschliesslich dem Auftraggeber zuzuschrei-
ben ist und dies durch Unterlagen belegt ist. 
3.  Gibt ein Auftraggeber Anbietern Gelegenheit, zwischen der Öffnung der Angebote 
und der Zuschlagserteilung unbeabsichtigte Formfehler zu berichtigen, so muss er 
diese Möglichkeit allen teilnehmenden Anbietern geben. 

Art. 10.21 Zuschlagserteilung 
1.  Um für den Zuschlag in Betracht gezogen zu werden, muss ein Angebot schriftlich 
eingereicht werden, bei der Öffnung den wesentlichen Anforderungen der Anzeigen 
und der Ausschreibungsunterlagen entsprechen sowie von einem Anbieter eingereicht 
werden, der die Teilnahmebedingungen erfüllt. 
2.  Sofern ein Auftraggeber nicht im öffentlichen Interesse beschlossen hat, keinen 
Auftrag zu vergeben, erteilt er den Zuschlag dem Anbieter, von dem er festgestellt 
hat, dass er in der Lage ist, die Bedingungen des Auftrags zu erfüllen, und der aus-
schliesslich aufgrund der spezifischen Zuschlagskriterien in den Anzeigen und Aus-
schreibungsunterlagen: 

(a) das günstigste Angebot eingereicht hat; oder 
(b) den tiefsten Preis geboten hat, wenn der Preis das einzige Kriterium ist. 
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3.  Erhält ein Auftraggeber ein Angebot, dessen Preis ungewöhnlich niedriger ist als an-
dere eingereichte Angebote, so kann er beim Anbieter nachprüfen, ob dieser die Teil-
nahmebedingungen erfüllt und in der Lage ist, die Auftragsmodalitäten zu erfüllen. 
4.  Verwendet ein Auftraggeber Optionsklauseln, sagt Beschaffungen ab, ändert er-
teilte Aufträge oder kündigt diese, so tut er das nicht auf eine Weise, die die Verpflich-
tungen nach diesem Kapitel umgeht. 

Art. 10.22 Transparenz von Beschaffungsinformationen 
1.  Ein Auftraggeber informiert die teilnehmenden Anbieter unverzüglich und auf Er-
suchen in schriftlicher Form über die Zuschlagserteilung. Vorbehältlich Artikel 10.23 
(Weitergabe von Informationen) erklärt der Auftraggeber einem erfolglosen Anbieter 
auf Ersuchen die Gründe, weshalb sein Angebot nicht berücksichtigt wurde, und teilt 
ihm die entsprechenden Vorteile des Angebots des erfolgreichen Anbieters mit. 
2.  Ein Auftraggeber veröffentlicht spätestens 72 Tage nach erfolgtem Zuschlag eines 
Auftrags für eine unterstellte Beschaffung in einem in Anhang XX (Öffentliches Be-
schaffungswesen) Appendix 7 (Publikationsmittel) aufgeführten Publikationsorgan in 
Papier- oder elektronischer Form eine Anzeige, die mindestens die folgenden Anga-
ben zum Auftrag enthält: 

(a) eine Beschreibung der beschafften Waren oder Dienstleistungen; 
(b) Name und Adresse des Auftraggebers; 
(c) Name und Adresse des erfolgreichen Anbieters; 
(d) den Preis des erfolgreichen Angebots oder das höchste und niedrigste Ange-

bot, das bei der Vergabe berücksichtigt wurde; 
(e) das Datum der Vergabe; und 
(f) die Art der eingesetzten Beschaffungsmethode und, wenn das freihändige 

Verfahren nach Artikel 10.17 (Freihändiges Verfahren) eingesetzt wurde, die 
Angabe der Umstände, die ein freihändiges Verfahren rechtfertigen. 

Veröffentlicht der Auftraggeber die Anzeige ausschliesslich in elektronischer Form, 
so muss die Information während einer angemessenen Zeitdauer zugänglich bleiben. 
3.  Die Auftraggeber bewahren während mindestens drei Jahren ab dem Datum der 
Zuschlagserteilung Unterlagen und Berichte der Vergabeverfahren und Zuschlagser-
teilung von unterstellten Beschaffungen auf, einschliesslich der Berichte nach Arti-
kel 10.17 (Freihändiges Verfahren), und gewährleisten bei einer elektronischen Ab-
wicklung der unterstellten Beschaffung eine geeignete Rückverfolgbarkeit. 

Art. 10.23 Weitergabe von Informationen 
1.  Eine Vertragspartei macht auf Ersuchen einer anderen Vertragspartei unverzüglich 
alle ausreichenden Angaben, damit ermittelt werden kann, ob eine Beschaffung ord-
nungsgemäss, unparteiisch und in Übereinstimmung mit diesem Kapitel durchgeführt 
worden ist. Diese Angaben geben unter anderem Auskunft über die Merkmale und 
relativen Vorteile des ausgewählten Angebots. 
2.  Würde die Weitergabe dieser Informationen den Wettbewerb bei künftigen Aus-
schreibungen beeinträchtigen, so darf die Vertragspartei, die sie erhält, diese Informa-
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tionen einem Anbieter nicht oder nur nach Konsultation und mit Zustimmung der Ver-
tragspartei, die sie erteilt hat, weitergeben. 
3.  Unbeschadet anderer Bestimmungen dieses Kapitels sieht eine Vertragspartei, ein-
schliesslich ihrer Auftraggeber, davon ab, Informationen an einen bestimmten Anbie-
ter weiterzugeben, die den fairen Wettbewerb zwischen den Anbietern beeinträchti-
gen könnten, ausser dies ist gesetzlich vorgeschrieben oder erfolgt mit schriftlicher 
Genehmigung des Anbieters, der die Informationen bereitgestellt hat. 
4.  Keine Bestimmung dieses Kapitels darf so ausgelegt werden, dass sie eine Ver-
tragspartei, einschliesslich ihrer Auftraggeber, Behörden und Überprüfungsorgane, 
nach diesem Kapitel zur Weitergabe von vertraulichen Informationen verpflichtet, 
wenn dies: 

(a) den Vollzug von Rechtsvorschriften behindern würde; 
(b) den fairen Wettbewerb zwischen Anbietern beeinträchtigen könnte; 
(c) die berechtigten Wirtschaftsinteressen bestimmter privater Personen schädi-

gen und den Schutz des geistigen Eigentums beeinträchtigen würde; oder 
(d) dem öffentlichen Interesse sonst zuwiderlaufen würde. 

Art. 10.24 Interne Überprüfungsverfahren für Beschwerden von Anbietern 
1.  Jede Vertragspartei gründet oder bezeichnet mindestens eine unparteiische und 
von ihren Auftraggebern unabhängige Verwaltungs- oder Gerichtsbehörde (nachfol-
gend als «Überprüfungsbehörde» bezeichnet) oder behält eine solche bei, die auf 
nichtdiskriminierende, rasche, transparente und wirksame Weise die Einsprache oder 
Beschwerde eines Anbieters (nachfolgend als «Beschwerde» bezeichnet) überprüft 
bezüglich: 

(a) Verletzungen dieses Kapitels; oder 
(b) der Nichteinhaltung der Massnahmen einer Vertragspartei zur Umsetzung 

dieses Kapitels durch einen Auftraggeber, falls der Anbieter nach dem Recht 
einer Vertragspartei nicht dazu berechtigt ist, direkt gegen eine Verletzung 
dieses Kapitels Beschwerde zu erheben; 

im Zusammenhang mit einer unterstellten Beschaffung, an der der Anbieter ein Inte-
resse hat oder hatte. Die Verfahrensregeln für alle Beschwerden werden schriftlich 
festgehalten und allgemein verfügbar gemacht. 
2.  Erhebt ein Anbieter im Zusammenhang mit einer unterstellten Beschaffung, an der 
er ein Interesse hat oder hatte, Beschwerde, dass eine Verletzung oder eine Nichtein-
haltung nach Absatz 1 erfolgte, so fordert die Vertragspartei des Auftraggebers diesen 
und den Anbieter auf, die Angelegenheit mittels Konsultationen zu regeln. Der Auf-
traggeber prüft die Beschwerde unparteiisch und rechtzeitig in einer Weise, die die 
Teilnahme des Anbieters an laufenden oder zukünftigen Beschaffungen oder sein 
Recht, im Rahmen des Überprüfungsverfahrens auf Verwaltungs- oder Gerichtsebene 
Abhilfemassnahmen zu verlangen, nicht beeinträchtigt. Jede Vertragspartei macht In-
formationen über ihre Beschwerdemechanismen allgemein zugänglich. 
3.  Jedem Anbieter wird eine ausreichende Frist für die Vorbereitung und Einreichung 
einer Beschwerde gewährt, die in jedem Fall mindestens zehn Tage ab dem Zeitpunkt 
beträgt, zu dem der Anlass der Beschwerde dem Anbieter bekannt ist oder vernünf-
tigerweise bekannt sein sollte. 
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4.  Prüft zuerst ein anderes Organ als die Überprüfungsbehörde die Beschwerde, so 
hat die Vertragspartei zu gewährleisten, dass der Anbieter gegen den Entscheid Re-
kurs einlegen kann bei der vom Auftraggeber, dessen Beschaffung Gegenstand der 
Beschwerde ist, unabhängigen Überprüfungsbehörde. 
5.  Jede Vertragspartei gewährleistet, dass die Überprüfungsbehörde, bei der es sich 
nicht um ein Gericht handelt, entweder ihre Entscheide einer gerichtlichen Überprü-
fung unterstellt oder Verfahren anwendet, aufgrund derer: 

(a) der Auftraggeber schriftlich auf die Beschwerde antwortet und alle relevanten 
Unterlagen der Überprüfungsbehörde weitergibt; 

(b) ein Anbieter, der Beschwerde erhebt, die Gelegenheit erhält, sich zur Antwort 
des Auftraggebers zu äussern, bevor die Überprüfungsbehörde über die Be-
schwerde entscheidet; und 

(c) die Überprüfungsbehörde ihre Entscheide und Empfehlungen zügig und 
schriftlich abgibt und eine Begründung für jeden Entscheid und jede Empfeh-
lung beifügt. 

6.  Jede Vertragspartei führt Verfahren ein oder behält solche bei, die Folgendes vor-
sehen: 

(a) rasch greifende vorsorgliche Massnahmen, um bis zur Beilegung der Be-
schwerde das Recht des Anbieters auf Teilnahme an der Ausschreibung zu 
wahren. Diese vorsorglichen Massnahmen können zur Aussetzung des Be-
schaffungsverfahrens führen. Die Verfahren können jedoch vorsehen, dass 
beim Entscheid über die Verhängung solcher Massnahmen negative Folgen 
bedeutenden Ausmasses für die betroffenen Interessen, auch das öffentliche 
Interesse, zu berücksichtigen sind. Wird kein Verfahren eingeleitet, so ist dies 
schriftlich zu begründen; und 

(b) Abhilfemassnahmen oder Ersatz für erlittene Verluste oder Schäden, wenn ein 
Überprüfungsorgan festgestellt hat, dass eine Verletzung dieses Kapitels oder 
eine Nichteinhaltung nach Absatz 1 vorliegt, wobei sich die Abhilfemassnah-
men oder der Ersatz auf die angemessenen Kosten für die Vorbereitung des 
Angebots oder auf die Kosten für die Beschwerde beschränken oder beide 
umfassen können. 

Art. 10.25 Änderungen und Berichtigungen des Geltungsbereichs 
1.  Eine Vertragspartei kann Berichtigungen rein formeller Natur zum Geltungsbe-
reich nach diesem Kapitel oder geringfügige Änderungen ihrer Listen in Anhang XX 
(Öffentliches Beschaffungswesen) vornehmen, sofern sie diese den anderen Vertrags-
parteien schriftlich notifiziert und keine dieser Vertragsparteien innerhalb von 45 Ta-
gen nach dem Versand der Notifikation schriftlich dagegen Einspruch erhebt. Eine 
Vertragspartei, die eine solche Berichtigung oder geringfügige Änderung vornimmt, 
muss den anderen Vertragsparteien keine ausgleichenden Anpassungen gewähren. 
2.  Für die Zwecke dieses Artikels umfassen Berichtigungen rein formeller Natur und 
geringfügige Änderungen unter anderem: 

(a) Änderungen des Namens des Auftraggebers; 
(b) den Zusammenschluss von einem oder mehreren in der Liste einer Vertrags-

partei aufgeführten Auftraggebern; 
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(c) die Aufspaltung eines in der Liste einer Vertragspartei aufgeführten Auftrag-
gebers in zwei oder mehr Auftraggeber, die alle zu den im gleichen Abschnitt 
des Anhangs aufgeführten Auftraggebern hinzugefügt werden; und 

(d) Änderungen der Verweise auf Websites. 
3.  Eine Vertragspartei kann den Geltungsbereich dieses Kapitels auch anderweitig 
ändern, falls: 

(a) sie dies den anderen Vertragsparteien schriftlich notifiziert und vorbehältlich 
der Ausnahme nach Absatz 4 gleichzeitig annehmbare ausgleichende Anpas-
sungen gewährt, um einen vergleichbaren Stand des Geltungsbereichs wie vor 
der Änderung zu wahren; und 

(b) keine Vertragspartei innerhalb von 45 Tagen nach dem Versand der Notifika-
tion schriftlich Einspruch erhebt. 

4.  Eine Vertragspartei muss keine ausgleichenden Anpassungen gewähren, wenn die 
Vertragsparteien sich einig sind, dass die beabsichtigte Änderung einen Auftraggeber 
betrifft, über den eine Vertragspartei ihre Kontrolle oder ihren Einfluss tatsächlich 
aufgehoben hat. Erhebt eine Vertragspartei Einwände gegen die Aussage, dass eine 
solche Kontrolle oder ein solcher Einfluss der Regierung tatsächlich aufgehoben wor-
den ist, so kann die Einwände erhebende Vertragspartei zur Klärung der Art der Kon-
trolle oder des Einflusses der Regierung und zur Erreichung einer Einigung über die 
weitere Unterstellung des Auftraggebers unter dieses Kapitel weitere Informationen 
oder Konsultationen verlangen. 
5.  Falls die Vertragspartei, die eine Änderung vornimmt, und eine Vertragspartei, die 
einen Einwand erhebt, den Einwand mittels Konsultationen beilegen, so notifiziert 
dies die erste Vertragspartei den anderen Vertragsparteien. 
6.  Der Gemischte Ausschuss passt Anhang XX (Öffentliches Beschaffungswesen) an 
allfällige vereinbarte Änderungen an. 

Art. 10.26 Gewährleistung der Integrität bei Beschaffungspraktiken 
Jede Vertragspartei stellt sicher, dass strafrechtliche oder administrative Massnahmen 
bestehen, um Korruption bei ihren öffentlichen Beschaffungen zu bekämpfen. Diese 
Massnahmen können unter anderem Verfahren umfassen, um Anbieter, die gemäss 
den Erkenntnissen der Vertragspartei betrügerische oder sonstige illegale Handlungen 
im Zusammenhang mit öffentlichen Beschaffungen im Hoheitsgebiet einer Vertrags-
partei begangen haben, für unbestimmte oder bestimmte Zeit von der Teilnahme an 
den Beschaffungen dieser Vertragspartei auszuschliessen. Des Weiteren stellt jede 
Vertragspartei sicher, dass Regeln und Verfahren bestehen, um potenzielle Interes-
senkonflikte von Personen, die an einer Beschaffung beteiligt sind oder Einfluss da-
rauf haben, möglichst auszuräumen oder zu lösen. 

Art. 10.27 Teilnahme von kleinen und mittleren Unternehmen 
1.  Die Vertragsparteien anerkennen, wie wichtig die Teilnahme von kleinen und mitt-
leren Unternehmen (KMU) an öffentlichen Beschaffungen ist. Die Vertragsparteien 
anerkennen ebenso die Bedeutung von Geschäftsbündnissen zwischen Anbietern je-
der Vertragspartei und insbesondere von KMU. 
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2.  Die Vertragsparteien können vereinbaren, gemeinsam darauf hinzuarbeiten, auf 
die besonderen Bedürfnisse von KMU abgestimmte Informationen auszutauschen und 
den Zugang von KMU zu Verfahren, Methoden und Zuschlagsbedingungen des öf-
fentlichen Beschaffungswesens zu erleichtern. 

Art. 10.28 Zusammenarbeit 
1.  Die Vertragsparteien anerkennen die Bedeutung der Zusammenarbeit, um ein bes-
seres Verständnis ihrer jeweiligen öffentlichen Beschaffungssysteme und einen bes-
seren Zugang zu ihren jeweiligen öffentlichen Beschaffungsmärkten zu erreichen. 
2.  Die Vertragsparteien streben in den folgenden Angelegenheiten von gegenseitigem 
Interesse eine Zusammenarbeit an: 

(a) technische Unterstützung und Kapazitätsaufbau im Zusammenhang mit der 
Umsetzung dieses Kapitels; 

(b) Entwicklung und Einsatz der elektronischen Kommunikation im öffentlichen 
Beschaffungswesen; 

(c) Erleichterung der Teilnahme von Anbietern an öffentlichen Beschaffungen, 
insbesondere in Bezug auf KMU; 

(d) Verbesserung der Fähigkeit, einen mehrsprachigen Zugang zu Beschaffungs-
aufträgen zu bieten; und 

(e) Austausch von Erfahrungen und Informationen wie Regulierungsrahmen, be-
währte Verfahren und Statistiken. 

Art. 10.29 Kontaktstellen 
Jede Vertragspartei benennt innerhalb von 30 Tagen nach dem Datum des Inkrafttre-
tens dieses Abkommens für die betreffende Vertragspartei eine oder mehrere Kon-
taktstellen, um die Kommunikation im Zusammenhang mit der Umsetzung dieses Ka-
pitels zu erleichtern, und notifiziert den anderen Vertragsparteien die relevanten 
Angaben zu dieser oder diesen Kontaktstellen. Jede Vertragspartei notifiziert den an-
deren Vertragsparteien unverzüglich jede Änderung der relevanten Angaben zu ihrer 
oder ihren Kontaktstellen. 

Art. 10.30 Überprüfung 
Die Vertragsparteien überprüfen dieses Kapitel fünf Jahre nach dem Datum des In-
krafttretens dieses Abkommens sowie anschliessend mindestens alle dreieinhalb 
Jahre, sofern die Vertragsparteien nichts anderes vereinbaren, mit dem Ziel, den Gel-
tungsbereich wie gemeinsam vereinbart zu verbessern. 

Art. 10.31 Übergangsmassnahmen 
1.  Zur Erleichterung der Umsetzung dieses Kapitels kann Malaysia mit dem Einver-
ständnis der anderen Vertragsparteien: 

(a) während einer Übergangsfrist Übergangsmassnahmen ergreifen oder auf-
rechterhalten; oder 

(b) die Umsetzung von Pflichten nach diesem Kapitel aufschieben; 
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wie in und in Übereinstimmung mit Anhang XX (Öffentliches Beschaffungswesen) 
Appendix 11 (Übergangsmassnahmen) dargelegt. 
2.  Eine Übergangsmassnahme wird in transparenter Weise angewendet, die keine 
Diskriminierung zwischen den Vertragsparteien bewirkt. 
3.  Nach dem Datum des Inkrafttretens dieses Abkommens können die Vertragspar-
teien auf Ersuchen Malaysias: 

(a) die Übergangsfrist für eine nach Absatz 1 Buchstabe a ergriffene oder auf-
rechterhaltene Massnahme oder eine nach Absatz 1 Buchstabe b ausgehan-
delte Umsetzungsfrist verlängern; oder 

(b) unter besonderen und unvorhersehbaren Umständen eine neue Übergangs-
massnahme nach Absatz 1 genehmigen. 

4.  Malaysia leitet während der in den Absätzen 1 und 3 genannten Übergangs- oder 
Umsetzungsfrist die allfällig notwendigen Schritte ein, um sicherzustellen, dass es 
dieses Kapitel am Ende einer solchen Frist anwendet.  
Kapitel 11 Wettbewerb 

Art. 11.1 Allgemeine Grundsätze 
1.  Die Vertragsparteien anerkennen die Bedeutung eines unverfälschten Wettbe-
werbs und die Tatsache, dass wettbewerbswidrige Praktiken die Vorteile aus diesem 
Abkommen mindern können. 
2.  Für die Zwecke dieses Kapitels bedeuten «wettbewerbswidrige Praktiken»: 

(a) Vereinbarungen zwischen Unternehmen, Beschlüsse von Unternehmensver-
einigungen und zwischen Unternehmen abgesprochene Verhaltensweisen, die 
eine Verhinderung, Einschränkung oder Verfälschung des Wettbewerbs be-
zwecken oder bewirken; und 

(b) Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung im gesamten Hoheitsgebiet 
einer Vertragspartei oder in einem erheblichen Teil davon durch ein einzelnes 
oder mehrere Unternehmen. 

3.  Jede Vertragspartei ergreift angemessene Massnahmen gegen wettbewerbswidrige 
Praktiken, indem sie ihre jeweiligen innerstaatlichen Wettbewerbsgesetze und -rege-
lungen in Überstimmung mit den Grundsätzen von Transparenz, Nichtdiskriminie-
rung und Verfahrensgerechtigkeit anwendet. 
4.  Dieses Kapitel ist nicht so auszulegen, als entstünden den Unternehmen daraus 
direkte Pflichten. 

Art. 11.2 Anwendungsbereich 
1.  Dieses Kapitel ist auf die gewerblichen Tätigkeiten aller Unternehmen anwendbar, 
sofern die Anwendung dieser Bestimmungen die Erfüllung der ihnen übertragenen 
öffentlichen Aufgaben weder de jure noch de facto behindern. 
2.  Dieses Kapitel hindert eine Vertragspartei nicht daran, Ausnahmen und Ausschlüs-
se von der Anwendung ihrer innerstaatlichen Wettbewerbsgesetze und -regelungen 
vorzusehen, sofern diese Ausnahmen und Ausschlüsse aus Gründen der öffentlichen 
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Ordnung und des öffentlichen Interesses erfolgen und transparent gemacht werden. 
Auf Ersuchen stellen die Vertragsparteien einander öffentliche Informationen zu einer 
solchen Ausnahme zur Verfügung. 

Art. 11.3 Zusammenarbeit 
1.  Die Vertragsparteien anerkennen die Bedeutung der Zusammenarbeit, um die 
wirksame Durchsetzung des Wettbewerbsrechts zu fördern. 
2.  Vorbehältlich ihrer jeweiligen innerstaatlichen Gesetze und Regelungen sowie der 
verfügbaren Ressourcen können die Vertragsparteien zusammenarbeiten und Infor-
mationen zu Wettbewerbsfragen austauschen. 

Art. 11.4 Konsultationen 
Die Vertragsparteien können zu Angelegenheiten im Zusammenhang mit wettbe-
werbswidrigen Praktiken und deren negativen Auswirkungen auf den Handel Konsul-
tationen im Gemischten Ausschuss beantragen. Die Konsultationen lassen die Auto-
nomie jeder Vertragspartei unberührt, ihre innerstaatlichen Wettbewerbsgesetze 
und -regelungen weiterzuentwickeln, beizubehalten und durchzusetzen. 

Art. 11.5 Streitbeilegung 
Keine Vertragspartei nimmt für unter dieses Kapitel fallende Angelegenheiten die 
Streitbeilegung nach Kapitel 15 (Streitbeilegung) in Anspruch.  
Kapitel 12 Handel und nachhaltige Entwicklung 

Art. 12.1 Hintergrund und Ziele 
1.  Die Vertragsparteien erinnern an die Erklärung der Konferenz der Vereinten Nati-
onen über die Umwelt des Menschen von 1972, die Rio-Erklärung über Umwelt und 
Entwicklung von 1992, die Agenda 21 für Umwelt und Entwicklung von 1992, den 
Aktionsplan von Johannesburg für nachhaltige Entwicklung von 2002, das Rio+20-
Ergebnisdokument «Die Zukunft, die wir wollen» von 2012, die Erklärung der IAO 
über grundlegende Prinzipien und Rechte bei der Arbeit und ihre Folgemassnahmen 
von 1998, die Jahrhunderterklärung der IAO für die Zukunft der Arbeit von 2019, die 
Ministererklärung des Wirtschafts- und Sozialrats der Vereinten Nationen zu Vollbe-
schäftigung und menschenwürdiger Arbeit von 2006, die Erklärung der IAO über sozi-
ale Gerechtigkeit für eine faire Globalisierung von 2008 sowie an das Ergebnisdokument 
«Transformation unserer Welt – Die Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung» des 
UN-Gipfels für nachhaltige Entwicklung von 2015. 
2.  Die Vertragsparteien anerkennen, dass die Wirtschaftsentwicklung, die soziale 
Entwicklung und der Umweltschutz Elemente der nachhaltigen Entwicklung sind, die 
voneinander abhängig sind und sich gegenseitig unterstützen. Die Vertragsparteien 
betonen den Nutzen der Zusammenarbeit in handelsbezogenen Arbeits- und Umwelt-
fragen als Teil eines umfassenden Ansatzes zu Handel und nachhaltiger Entwicklung. 
3.  Die Vertragsparteien bekräftigen ihre Verpflichtung, die Entwicklung des interna-
tionalen Handels in einer Weise zu fördern, die einen Beitrag zum Ziel der nachhalti-
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gen Entwicklung leistet, sowie dieses Ziel in ihre Handelsbeziehung einzubeziehen 
und zu berücksichtigen. 

Art. 12.2 Anwendungsbereich 
Vorbehältlich anderslautender Bestimmungen in diesem Kapitel gilt dieses Kapitel 
für von den Vertragsparteien getroffene oder beibehaltene Massnahmen23, die Han-
dels- und Investitionsaspekte von Arbeits- und Umweltfragen betreffen. 

Art. 12.3 Recht auf Regulierungstätigkeit und Schutzniveaus 
1.  In Anerkennung des Rechts jeder Vertragspartei, ihr eigenes Umweltschutz- und 
Arbeitsschutzniveau zu bestimmen und ihre einschlägigen innerstaatlichen Gesetze, 
Politiken und Praktiken entsprechend festzulegen oder zu ändern, ist jede Vertrags-
partei bestrebt, sicherzustellen, dass ihre innerstaatlichen Gesetze, Politiken und Prak-
tiken ein hohes Umweltschutz- und Arbeitsschutzniveau vorsehen und fördern, das 
mit den Standards, Grundsätzen und Übereinkommen nach den Artikeln 12.5 (Inter-
nationale Arbeitsnormen und Arbeitsübereinkommen) und 12.6 (Multilaterale Um-
weltübereinkommen und Umweltprinzipien) im Einklang steht, und das in diesen in-
nerstaatlichen Gesetzen, Politiken und Praktiken vorgesehene Schutzniveau weiter zu 
verbessern. 
2.  Die Vertragsparteien anerkennen, wie wichtig die Berücksichtigung von wissen-
schaftlichen, technischen und weiteren Informationen sowie der einschlägigen interna-
tionalen Normen, Richtlinien und Empfehlungen bei der Ausarbeitung und Umsetzung 
von Massnahmen ist, die im Zusammenhang mit Umwelt- und der Arbeitsbedingungen 
stehen und Auswirkungen auf den Handel und die Investitionen zwischen den Ver-
tragsparteien haben. 

Art. 12.4 Aufrechterhaltung der Schutzniveaus bei der Anwendung und 
Durchsetzung von Gesetzen, Regelungen oder Normen 

1.  Keine Vertragspartei versäumt es, durch anhaltende oder wiederkehrende Mass-
nahmen oder Unterlassungen, ihre Gesetze, Regelungen oder Normen im Bereich 
Umwelt und Arbeit wirksam durchzusetzen, wenn der Handel oder die Investitionen 
zwischen den Vertragsparteien davon betroffen sind. 
2.  Unbeschadet des Rechts jeder Vertragspartei, ihr eigenes Umweltschutz- und Ar-
beitsschutzniveau zu bestimmen und ihre einschlägigen innerstaatlichen Gesetze, Po-
litiken und Praktiken entsprechend festzulegen oder zu ändern, darf keine Vertrags-
partei: 

(a) das in ihren innerstaatlichen Gesetzen, Regelungen oder Normen vorgesehene 
Umweltschutz- oder Arbeitsschutzniveau allein als Anreiz für Investitionen 
aus einer anderen Vertragspartei oder zur Erreichung oder Vergrösserung ei-
nes Wettbewerbsvorteils zugunsten von in ihrem Hoheitsgebiet tätigen Her-
stellern oder Dienstleistungserbringern abschwächen oder senken; oder 

  

23 Für die Zwecke dieses Kapitels bedeuten Massnahmen für Malaysia «Umweltgesetze», 
bei denen es sich um Gesetze des Parlaments oder um aufgrund eines Gesetzes des Parla-
ments erlassene Verordnungen handelt und die durch die Zentralregierung durchsetzbar 
sind. 
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(b) auf solche innerstaatlichen Gesetze, Regelungen oder Normen verzichten oder 
sonst von ihnen abweichen oder einen solchen Verzicht oder eine solche Ab-
weichung anbieten, allein um Investitionen aus einer anderen Vertragspartei 
zu fördern oder einen Wettbewerbsvorteil von in ihrem Hoheitsgebiet tätigen 
Herstellern oder Dienstleistungserbringern zu erreichen oder zu vergrössern. 

Art. 12.5 Internationale Arbeitsnormen und Arbeitsübereinkommen 
1.  Die Vertragsparteien sind bestrebt, als Grundlage für die nachhaltige Entwicklung 
produktive Vollbeschäftigung und menschenwürdige Arbeit für alle zu erreichen. 
2.  Die Vertragsparteien erinnern an die sich aus der Mitgliedschaft bei der IAO erge-
benden Pflichten betreffend die grundlegenden Prinzipien und Rechte bei der Arbeit, 
die in der Erklärung der IAO über grundlegende Prinzipien und Rechte bei der Arbeit 
von 1998 in der geänderten Fassung von 2022 enthalten sind. Jede Vertragspartei ver-
pflichtet sich, die Prinzipien, die die grundlegenden Rechte betreffen, einzuhalten, zu 
fördern und zu verwirklichen, nämlich: 

(a) die Vereinigungsfreiheit und die effektive Anerkennung des Rechts zu Kol-
lektivverhandlungen; 

(b) die Beseitigung aller Formen von Zwangs- oder Pflichtarbeit; 
(c) die effektive Abschaffung der Kinderarbeit; 
(d) die Beseitigung der Diskriminierung in Beschäftigung und Beruf; und 
(e) ein sicheres und gesundes Arbeitsumfeld. 

3.  Die Vertragsparteien setzen die von ihnen ratifizierten IAO-Übereinkommen wirk-
sam um und bemühen sich unter Berücksichtigung ihrer nationalen Gegebenheiten 
beständig und nachhaltig um die Ratifikation der grundlegenden Übereinkommen der 
IAO sowie von weiteren von der IAO als «up-to-date» qualifizierten Übereinkom-
men.24 
4.  Die Vertragsparteien anerkennen die Bedeutung der strategischen Ziele der 
Agenda für menschenwürdige Arbeit der IAO, die in der Erklärung über soziale Ge-
rechtigkeit für eine faire Globalisierung von 2008 in der geänderten Fassung von 2022 
enthalten sind. 
5.  Die Vertragsparteien verpflichten sich: 

(a) Massnahmen für den sozialen Schutz und für menschenwürdige Arbeitsbe-
dingungen für alle zu entwickeln und zu stärken, unter anderem mit Blick auf 
soziale Sicherheit, Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz, Löhne und 
Einkommen, Arbeitszeiten und weitere Arbeitsbedingungen; 

(b) den sozialen Dialog und den Tripartismus zu fördern; und 
(c) ein gut funktionierendes Arbeitsaufsichtssystem aufzubauen und beizubehalten. 

6.  Jede Vertragspartei stellt sicher, dass Personen, die nach ihrem Recht ein aner-
kanntes Interesse an einer bestimmten Angelegenheit haben, angemessenen Zugang 
zu Verwaltungs- und Gerichtsverfahren für die Durchsetzung des Arbeitsrechts der 
Vertragspartei haben. 

  

24 Dieser Absatz ist nur auf die Vertragsparteien anwendbar, die Mitglieder der IAO sind. 
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7.  Die Verletzung von grundlegenden Prinzipien und Rechten bei der Arbeit darf 
nicht als legitimer Wettbewerbsvorteil geltend gemacht oder sonst zu diesem Zweck 
verwendet werden und Arbeitsnormen dürfen nicht für handelsprotektionistische 
Zwecke verwendet werden. 

Art. 12.6 Multilaterale Umweltübereinkommen und Umweltprinzipien 
Jede Vertragspartei bekräftigt ihre Verpflichtung, die multilateralen Umweltüberein-
kommen, bei denen sie Vertragspartei ist, in ihren Gesetzen und Praktiken wirksam 
umzusetzen sowie die Umweltprinzipien, die in den in Artikel 12.1 (Hintergrund und 
Ziele) genannten internationalen Instrumenten enthalten sind, zu anerkennen und ein-
zuhalten. 

Art. 12.7 Förderung eines nachhaltigen Handels und nachhaltiger 
Investitionen 

1.  Die Vertragsparteien streben die Erleichterung und Förderung ausländischer In-
vestitionen, den Handel mit und die Verbreitung von Waren und Dienstleistungen an, 
die umweltfreundlich sind, einschliesslich Umwelttechnologien, nachhaltige erneuer-
bare Energien sowie Waren und Dienstleistungen, die energieeffizient sind oder ein 
Umweltlabel tragen. 
2.  Die Vertragsparteien streben die Erleichterung und Förderung ausländischer In-
vestitionen, den Handel mit und die Verbreitung von Waren und Dienstleistungen an, 
die einen Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung leisten, einschliesslich Waren und 
Dienstleistungen, die im Rahmen von Programmen für fairen und ethischen Handel 
angeboten werden. 
3.  Zu diesem Zweck vereinbaren die Vertragsparteien einen Meinungsaustausch und 
können gemeinsam oder bilateral eine Zusammenarbeit in diesem Bereich in Betracht 
ziehen. 
4.  Die Vertragsparteien fördern die Zusammenarbeit zwischen Unternehmen bezüg-
lich Waren, Dienstleistungen und Technologien, die einen Beitrag zur nachhaltigen 
Entwicklung leisten und umweltfreundlich sind. 

Art. 12.8 Förderung der wirtschaftlichen Selbstbestimmung der Frauen 
und Handel 

1.  Die Vertragsparteien anerkennen, dass die Beteiligung von Frauen am internatio-
nalen Handel zur Förderung ihrer wirtschaftlichen Selbstbestimmung und ihrer wirt-
schaftlichen Unabhängigkeit beitragen kann, und dass ihre stärkere Beteiligung an der 
nationalen und internationalen Wirtschaft zur nachhaltigen Wirtschaftsentwicklung 
beiträgt. 
2.  Die Vertragsparteien bekräftigen die Verpflichtungen, die sie anlässlich der Minis-
terkonferenz der WTO von Dezember 2017 in Buenos Aires in der Gemeinsamen 
Erklärung über Handel und eingegangen sind. 
3.  Die Vertragsparteien bekräftigen ihre Verpflichtung, in ihren Gesetzen, Politiken 
und Praktiken die internationalen Übereinkommen zur Chancengleichheit und zur 
Nichtdiskriminierung, bei denen sie Vertragspartei sind, umzusetzen, insbesondere 
deren Bestimmungen zur Beseitigung der Diskriminierung von Frauen in der Wirt-
schaft und im Beschäftigungsbereich. 
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Art. 12.9 Nachhaltige Waldbewirtschaftung und damit verbundener Handel 
1.  Die Vertragsparteien anerkennen die Bedeutung wirksamer Gesetze und einer 
wirksamen Regierungsführung in der Forstwirtschaft, um eine nachhaltige Waldbe-
wirtschaftung zu gewährleisten und dadurch zu einer Reduktion der Treibhausgas-
emissionen und des Verlusts an Artenvielfalt beizutragen, die auf die Abholzung und 
die Schädigung von Naturwäldern und Torfmoorwäldern zurückzuführen sind. 
2.  Mit dem Ziel, zu einer nachhaltigen Waldbewirtschaftung beizutragen, verpflich-
ten sich die Vertragsparteien, den Handel mit Waren zu fördern, die aus nachhaltig 
bewirtschafteten Wäldern stammen. Zu diesem Zweck verpflichten sich die Vertrags-
parteien unter anderem dazu: 

(a) die wirksame Anwendung des Übereinkommens über den internationalen 
Handel mit gefährdeten Arten freilebender Tiere und Pflanzen (CITES) im 
Hinblick auf gefährdete Holzarten zu fördern; 

(b) die Entwicklung und die Nutzung von Zertifizierungsprogrammen für 
Walderzeugnisse aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern zu fördern; 

(c) die illegale Abholzung zu bekämpfen, indem die Durchsetzung der Waldge-
setzgebung und die Regierungsführung in diesem Bereich verbessert werden 
und indem sichergestellt wird, dass nur Holz mit legalem Ursprung zwischen 
den Parteien gehandelt wird; und 

(d) bei Angelegenheiten im Zusammenhang mit der nachhaltigen Waldbewirt-
schaftung in den massgebenden multilateralen Foren, denen sie angehören, 
zusammenzuarbeiten, wie im Rahmen der gemeinsamen Initiative der Verein-
ten Nationen zur Verringerung von Emissionen aus Entwaldung und Wald-
schädigung in Entwicklungsländern (REDD+). 

Art. 12.10 Handel und Klimawandel 
1.  Die Vertragsparteien anerkennen, wie wichtig es ist, die Ziele und Grundsätze des 
Rahmenübereinkommens der Vereinten Nationen über Klimaänderungen (UNFCCC) 
und des Pariser Klimaübereinkommens zu verfolgen, um die dringende Bedrohung 
durch den Klimawandel anzugehen, sowie die Rolle des Handels und der Investitionen 
beim Verfolgen dieser Ziele. 
2.  Im Einklang mit Absatz 1 verpflichtet sich jede Vertragspartei: 

(a) ihre jeweiligen Verpflichtungen nach dem UNFCCC und dem Pariser Klima-
übereinkommen wirksam umzusetzen; 

(b) den Beitrag des Handels und der Investitionen im Hinblick auf den Übergang 
zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft und einer klimaresistenten Entwicklung 
zu fördern; und 

(c) bei handelsbezogenen Angelegenheiten des Klimawandels sofern angebracht 
bilateral, regional und in internationalen Foren zusammenzuarbeiten. 

Art. 12.11 Handel und Artenvielfalt 
1.  Die Vertragsparteien anerkennen, wie wichtig es ist, die Ziele des Übereinkom-
mens über die biologische Vielfalt (CBD) und des CITES zu verfolgen, sowie die 
Rolle des Handels beim Erreichen dieser Ziele. 
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2.  Im Einklang mit Absatz 1 verpflichten sich die Vertragsparteien: 
(a) Gesetze, Regelungen und weitere Massnahmen zur Erfüllung ihrer Verpflich-

tungen im Rahmen des CITES zu verabschieden, beizubehalten und umzuset-
zen; 

(b) wirksame Massnahmen zur Bekämpfung der grenzüberschreitenden organi-
sierten Wildtierkriminalität entlang der gesamten Wertschöpfungskette um-
zusetzen; 

(c) die Bemühungen zu verstärken, um die Risiken und negativen Auswirkungen 
invasiver gebietsfremder Arten zu bewerten, anzugehen und möglichst gering 
zu halten; und 

(d) gegebenenfalls bei Angelegenheiten betreffend den Handel sowie den Erhalt 
und die nachhaltige Nutzung der Artenvielfalt zusammenzuarbeiten, ein-
schliesslich bei Initiativen zur Reduktion der Nachfrage nach illegalen Wild-
tiererzeugnissen. 

Art. 12.12 Nachhaltige Bewirtschaftung des Pflanzenölsektors 
und damit verbundener Handel 

1.  Die Vertragsparteien anerkennen die Notwendigkeit, den wirtschaftlichen, ökolo-
gischen und sozialen Chancen und Herausforderungen im Zusammenhang mit der Er-
zeugung von Pflanzenölen Rechnung zu tragen, und anerkennen des Weiteren, dass 
der Handel zwischen ihnen eine wichtige Rolle bei der Förderung einer nachhaltigen 
Entwicklung, Bewirtschaftung und Funktionsweise des Pflanzenölsektors spielen 
kann. 
2.  Die Vertragsparteien verpflichten sich entsprechend: 

(a) die anwendbaren Gesetze, Politiken und Praktiken wirksam umzusetzen und 
durchzusetzen, um eine wirtschaftlich, ökologisch und sozial nützliche Be-
wirtschaftung und Funktionsweise des Pflanzenölsektors sicherzustellen; 

(b) die Verbreitung und Nutzung von Nachhaltigkeitszertifizierungen, -praktiken 
und -richtlinien für nachhaltig erzeugte Pflanzenöle zu unterstützen und da-
rauf hinzuarbeiten, dass diese allen Herstellern, einschliesslich Kleinbauern-
betrieben, zugänglich sind; 

(c) gegebenenfalls zur Verbesserung und Stärkung von nationalen Normen be-
treffend den Pflanzenölsektor zusammenzuarbeiten; 

(d) die Transparenz innerstaatlicher Politiken und Massnahmen in Bezug auf den 
Pflanzenölsektor zu gewährleisten. 

3.  Für den Palmölsektor verpflichten sich die Vertragsparteien, die geltenden Ge-
setze, Politiken und Praktiken wirksam umzusetzen und durchzusetzen mit dem Ziel: 

(a) Wälder, Torfmoore und damit verbundene Ökosysteme, insbesondere dieje-
nigen mit hohem Kohlenstoffbestand und hohem Erhaltungswert, zu schüt-
zen, der Abholzung, Entwässerung von Torfmooren und Brandrodung zur 
Landgewinnung Einhalt zu gebieten und die Bodendegradation sowie die 
Luft- und Wasserverschmutzung zu verringern; 

(b) die Rechte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, einschliesslich Arbeits-
migrantinnen und Arbeitsmigranten, sowie der Rechte indigener Völker und 
lokaler Gemeinschaften zu schützen, wozu auch die Gewährleistung partizi-
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pativer, auf Information beruhender und freiwillig durchgeführter Konsultati-
onen und Verhandlungen zwischen Organisationen, lokalen Gemeinschaften 
und indigenen Völkern vor jeglichen Entwicklungsprojekten auf ihren traditi-
onellen Landgebieten gehört. 

4.  Die Vertragsparteien stellen sicher, dass die zwischen den Vertragsparteien gehan-
delten Palmöle und ihre Derivate in Übereinstimmung mit den unter Absatz 3 genann-
ten Nachhaltigkeitsverpflichtungen erzeugt werden. 

Art. 12.13 Verantwortungsvolles unternehmerisches Handeln 
Jede Vertragspartei fördert verantwortungsvolles unternehmerisches Handeln durch 
die Unterstützung massgeblicher Praktiken wie ein verantwortungsvolles Liefer-
kettenmanagement durch die Unternehmen. Diesbezüglich anerkennen die Vertrags-
parteien die Bedeutung von international anerkannten Grundsätzen und Richtlinien25, 
die von dieser Vertragspartei genehmigt oder unterstützt worden sind. 

Art. 12.14 Zusammenarbeit im Bereich Handel und nachhaltige Entwicklung 
1.  Vorbehältlich ihrer nationalen Prioritäten, Gegebenheiten und der verfügbaren 
Ressourcen können die Vertragsparteien hinsichtlich der in diesem Kapitel erwähnten 
handels- und investitionsbezogenen Arbeits- und Umweltfragen von gegenseitigem 
Interesse bilateral sowie in den internationalen Foren, denen sie angehören, zusam-
menarbeiten. 
2.  Jede Vertragspartei kann gegebenenfalls massgebliche Interessengruppen dazu 
einladen, bei der Identifikation möglicher Bereiche für die Zusammenarbeit mitzu-
wirken. 

Art. 12.15 Umsetzung und allgemeine Grundsätze 
1.  Die Vertragsparteien benennen die Verwaltungsstellen, die für die Durchführung 
dieses Kapitels als Kontaktstellen dienen. 
2.  Jede Vertragspartei kann zu Angelegenheiten, die unter dieses Kapitel fallen, um 
Konsultationen auf technischer Ebene ersuchen. Die Vertragsparteien unternehmen 
jegliche Anstrengung, um zu einer für beide Seiten zufriedenstellenden Lösung der 
Angelegenheit zu gelangen. 
3.  Ist eine Vertragspartei der Ansicht, dass ein Problem nach Konsultationen in Über-
einstimmung mit Absatz 2 weiter besteht, so kann sie Konsultationen im Gemischten 
Ausschuss verlangen, um eine Klärung der Angelegenheit anzustreben. 
4.  In Bezug auf die Absätze 2 und 3 können die betroffenen Vertragsparteien sich 
darauf einigen, Ratschläge von massgeblichen internationalen Organisationen oder 
Gremien einzuholen. 
5.  Die Vertragsparteien können sich jederzeit auf die Verfahren der guten Dienste, 
des Vergleichs und der Vermittlung einigen. Solche Verfahren können jederzeit be-

  

25 Beispiele für solche international anerkannten Grundsätze und Richtlinien sind die 
OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen zu verantwortungsvollem unternehme-
rischem Handeln, die Dreigliedrige Grundsatzerklärung über multinationale Unternehmen 
und Sozialpolitik der IAO, der UN Global Compact und die UN-Leitprinzipien für Wirt-
schaft und Menschenrechte. 
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gonnen und beendet werden. Verfahren, in denen gute Dienste, Vergleich und Ver-
mittlung zum Tragen kommen, sind vertraulich und lassen die Rechte der Vertrags-
parteien, die an weiteren in diesem Kapitel vorgesehenen Verfahren beteiligt sind, 
unberührt. Wenn sich die beteiligten Vertragsparteien darauf einigen, können die Ver-
fahren der Guten Dienste, des Vergleichs und der Vermittlung während laufender an-
derer, in den Artikeln 12.16 (Konsultationen) und 12.17 (Expertenpanel) erwähnten 
Verfahren weitergeführt werden. 
6.  Keine Vertragspartei nimmt für unter dieses Kapitel fallende Angelegenheiten Ka-
pitel 15 (Streitbeilegung) dieses Abkommens in Anspruch. 
7.  Die Vertragsparteien bieten ihren Interessengruppen die Möglichkeit, Stellungnah-
men und Empfehlungen zur Umsetzung dieses Kapitels abzugeben. 

Art. 12.16 Konsultationen 
1.  Eine Vertragspartei (nachfolgend als «ersuchende Vertragspartei» bezeichnet) 
kann eine andere Vertragspartei (nachfolgend als «ersuchte Vertragspartei» bezeich-
net) zu allen unter dieses Kapitel fallenden Angelegenheiten schriftlich um Konsulta-
tionen ersuchen. Ein solches Ersuchen wird an die in Artikel 12.15 (Umsetzung und 
allgemeine Grundsätze) genannte Kontaktstelle der ersuchten Vertragspartei gerich-
tet. In dem Ersuchen werden die Gründe für das Ersuchen um Konsultationen darge-
legt, einschliesslich ausreichender Informationen, um eine umfassende Untersuchung 
der Angelegenheit zu ermöglichen und die als anwendbar erachteten Bestimmungen 
dieses Kapitels zu identifizieren, sodass die ersuchte Vertragspartei antworten kann. 
Die ersuchende Vertragspartei übermittelt den anderen Vertragsparteien über die in 
Artikel 12.15 (Umsetzung und allgemeine Grundsätze) erwähnten Kontaktstellen 
gleichzeitig eine Kopie der Notifikation. 
2.  Die ersuchte Vertragspartei antwortet auf das Ersuchen innerhalb von 20 Tagen 
nach dessen Erhalt. Falls die Vertragspartei, die das Konsultationsersuchen stellt, und 
die Vertragspartei, die das Konsultationsersuchen erhält, damit einverstanden sind, 
finden die Konsultationen im Gemischten Ausschuss statt. 
3.  Wenn eine Vertragspartei, die nicht zu den konsultierenden Vertragsparteien ge-
hört, nach eigener Ansicht ein wesentliches Interesse an einer Angelegenheit hat, die 
Gegenstand der Konsultation ist, kann sie den konsultierenden Vertragsparteien spä-
testens 14 Tage nach Erhalt der Kopie des in Absatz 1 erwähnten Konsultationsersu-
chens ihren Wunsch notifizieren, an den Konsultationen teilzunehmen. Die notifizie-
rende Vertragspartei übermittelt den anderen Vertragsparteien gleichzeitig eine Kopie 
dieser Notifikation. Die notifizierende Vertragspartei erklärt in ihrer Notifikation un-
ter anderem ihr wesentliches Interesse in der Angelegenheit, die Gegenstand der Kon-
sultationen ist. 
4.  Die Konsultationen können in Präsenzform durchgeführt werden oder mittels tech-
nologischer Vorrichtungen, die den konsultierenden Vertragsparteien zur Verfügung 
stehen. Die Konsultationen sind vertraulich und berühren die Rechte der Vertragspar-
teien im Rahmen anderer Verfahren nicht. 
5.  Die Konsultationen beginnen innerhalb von 45 Tagen nach dem Datum des Erhalts 
des Konsultationsersuchens. 
6.  Die konsultierenden Vertragsparteien erteilen ausreichend Auskunft, damit voll-
ständig abgeklärt werden kann, ob die Massnahme mit diesem Kapitel unvereinbar 
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ist, und behandeln alle Informationen als vertraulich, die eine andere Vertragspartei 
unterbreitet und die diese als vertraulich bezeichnet. 
7.  Die an den Konsultationen beteiligten Vertragsparteien können vereinbaren, sich 
durch Fachleute oder Stellen beraten zu lassen, die sie als geeignet erachten, sie bei 
den Konsultationen zu unterstützen. 
8.  Die konsultierenden Vertragsparteien unterrichten die anderen Vertragsparteien 
über jede einvernehmliche Beilegung der Angelegenheit. Jede einvernehmliche Bei-
legung wird öffentlich zugänglich gemacht, sofern die konsultierenden Vertragspar-
teien nichts anderes vereinbaren. 
9.  Die Konsultationen gelten spätestens 150 Tage nach Erhalt des Konsultationsersu-
chens nach Absatz 1 als beendet, sofern die konsultierenden Vertragsparteien nichts 
anderes vereinbaren. 

Art. 12.17 Expertenpanel 
1.  Falls es den betroffenen Vertragsparteien nicht gelingt, durch Konsultationen in 
Übereinstimmung mit Artikel 12.16 (Konsultationen) bei einer sich aus diesem Kapi-
tel ergebenden Angelegenheit zu einer für beide Seiten zufriedenstellenden Lösung 
zu gelangen, kann die ersuchende Vertragspartei durch ein schriftliches Ersuchen an 
die ersuchte Vertragspartei die Einsetzung eines Expertenpanels beantragen, falls: 

(a) die Vertragspartei, an die das Ersuchen gerichtet ist, nicht innerhalb von 
20 Tagen in Übereinstimmung mit Artikel 12.16 (Konsultationen) Absatz 2 
antwortet; 

(b) die Vertragspartei, an die das Ersuchen gerichtet ist, nicht innerhalb von 
45 Tagen nach Erhalt des Konsultationsersuchens in Übereinstimmung mit 
Artikel 12.16 (Konsultationen) Absatz 5 in Konsultationen eintritt; 

(c) die Beilegung einer Streitigkeit im Rahmen der Konsultationen nach Arti-
kel 12.16 (Konsultationen) nicht innerhalb von 150 Tagen nach Eingang des 
Konsultationsersuchens bei der ersuchten Vertragspartei gelingt. 

2.  Das Ersuchen auf Einsetzung eines Expertenpanels nach Absatz 1 enthält die Be-
schreibung der strittigen Massnahme sowie eine zur kurzen und klaren Darlegung des 
Problems ausreichende Zusammenfassung der rechtlichen und tatsächlichen Grund-
lage für die Beschwerde. Eine Kopie dieses Ersuchens wird den anderen Vertragspar-
teien zugestellt. 
3.  Sofern die betroffenen Vertragsparteien nicht innerhalb von 20 Tagen nach Erhalt 
des Ersuchens auf Einsetzung des Expertenpanels etwas anderes vereinbaren, lautet 
das Mandat des Expertenpanels wie folgt: 
«Im Lichte der einschlägigen Bestimmungen dieses Kapitels die im Ersuchen um Ein-
setzung eines Expertenpanels genannte Angelegenheit zu prüfen und einen schriftli-
chen Bericht vorzulegen, mit Begründung versehene Rechts- und Tatsachenfeststel-
lungen zu treffen und allenfalls Empfehlungen für die Beilegung der Angelegenheit 
abzugeben.» 
4.  Nichts in den Empfehlungen des Expertenpanels darf die in diesem Abkommen 
vorgesehenen Rechte und Pflichten der betroffenen Vertragsparteien ergänzen oder 
einschränken. 
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5.  Das Expertenpanel setzt sich aus drei Mitgliedern zusammen. Die ersuchende Ver-
tragspartei ernennt ein Mitglied des Panels. Innerhalb von 30 Tagen nach Erhalt des 
Ersuchens ernennt die ersuchte Vertragspartei, an die das Ersuchen gerichtet ist, ein 
weiteres Mitglied des Panels. 
6.  Die betroffenen Vertragsparteien ernennen durch Absprache das dritte Mitglied, 
das den Vorsitz des Expertenpanels übernimmt. Einigen sich die betroffenen Ver-
tragsparteien nicht innerhalb von 30 Tagen nach Ernennung des zweiten Mitglieds auf 
das dritte Mitglied, so ernennen die beiden in Übereinstimmung mit Absatz 5 ernann-
ten Mitglieder innerhalb von 15 Tagen das dritte Mitglied des Panels. Falls ein Mit-
glied des Expertenpanels nicht innerhalb von 75 Tagen nach Erhalt des in Absatz 1 
erwähnten Ersuchens ernannt worden ist, so kann jede betroffene Vertragspartei die 
Generalsekretärin oder den Generalsekretär des Ständigen Schiedshofs (SSH) ersu-
chen, die notwendigen Ernennungen vorzunehmen. Falls die Generalsekretärin oder 
der Generalsekretär des SSH nicht in der Lage ist, das dritte Mitglied des Experten-
panels zu ernennen, oder falls sie oder er die Staatsangehörigkeit einer betroffenen 
Vertragspartei besitzt oder sich dauerhaft in einer betroffenen Vertragspartei aufhält, 
kann eine der betroffenen Vertragsparteien die stellvertretende Generalsekretärin oder 
den stellvertretenden Generalsekretär des SSH oder die nächstfolgende Person in der 
Hierarchie, die weder die Staatsangehörigkeit einer betroffenen Vertragspartei besitzt 
noch sich dauerhaft in einer betroffenen Vertragspartei aufhält, um die notwendigen 
Ernennungen ersuchen. 
7.  Die Mitglieder des Panels müssen einschlägige Fachkenntnisse aufweisen, ein-
schliesslich in internationalem Handelsrecht und internationalem Arbeitsrecht oder 
Umweltrecht. Sie müssen unabhängig sein, in persönlicher Eigenschaft handeln und 
dürfen weder in Bezug auf Fragen im Zusammenhang mit der Streitigkeit Anweisun-
gen von irgendeiner Organisation oder Regierung entgegennehmen noch der Regie-
rung einer Vertragspartei nahestehen. 
8.  Als Datum der Einsetzung des Expertenpanels gilt das Datum, an dem die oder der 
Vorsitzende ernannt wird. 
9.  Die oder der Vorsitzende des Expertenpanels darf weder die Staatsangehörigkeit 
einer betroffenen Vertragspartei besitzen noch seinen bzw. ihren dauerhaften oder ge-
wöhnlichen Aufenthalt in einer betroffenen Vertragspartei haben. 
10.  Jedes Mitglied des Panels kann bei berechtigten Zweifeln an seiner Unparteilich-
keit oder Unabhängigkeit abgelehnt werden. Ist eine betroffene Vertragspartei mit der 
Ablehnung nicht einverstanden oder zieht sich das abgelehnte Mitglied des Panels 
nicht zurück, kann die ablehnende Vertragspartei die Generalsekretärin oder den Ge-
neralsekretär des SSH ersuchen, über die Ablehnung zu entscheiden. Falls die Gene-
ralsekretärin oder der Generalsekretär nicht in der Lage ist, zu handeln, oder falls sie 
oder er die Staatsangehörigkeit einer betroffenen Vertragspartei besitzt oder sich dau-
erhaft in einer betroffenen Vertragspartei aufhält, kann die ablehnende Vertragspartei 
die stellvertretende Generalsekretärin oder den stellvertretenden Generalsekretär des 
SSH oder die nächstfolgende Person in der Hierarchie, die weder die Staatsangehö-
rigkeit einer betroffenen Vertragspartei besitzt noch sich dauerhaft in einer betroffe-
nen Vertragspartei aufhält, um einen Entscheid hinsichtlich der Ablehnung ersuchen. 
11.  Wenn ein Mitglied des Panels zurücktritt, abberufen wird oder nicht mehr hand-
lungsfähig ist, wird in derselben Weise eine Nachfolge ernannt, wie sie für die Ernen-
nung des ursprünglichen Mitglieds des Panels vorgeschrieben ist. Die Arbeit des Ex-
pertenpanels wird bis zur Ernennung der Nachfolge ausgesetzt. 
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12.  Ersucht mehr als eine Vertragspartei um die Einsetzung eines Expertenpanels in 
derselben Angelegenheit oder betrifft das Ersuchen mehr als eine ersuchte Vertrags-
partei, so wird zur Prüfung der Ersuchen zu derselben Angelegenheit nach Möglich-
keit ein einziges Expertenpanel eingesetzt. 
13.  Eine Vertragspartei, die nicht an der Angelegenheit beteiligt ist, kann, mit schrift-
licher Mitteilung an die betroffenen Vertragsparteien, dem Expertenpanel schriftliche 
Eingaben unterbreiten, schriftliche Eingaben einschliesslich Anhängen der betroffe-
nen Vertragsparteien erhalten, den Anhörungen beiwohnen und mündliche Stellung-
nahmen abgeben. 
14.  Sofern die Vertragsparteien nichts anderes vereinbaren, gibt sich das Experten-
panel innerhalb von 30 Tagen nach der Einsetzung seine Verfahrensregeln. 
15.  Das Expertenpanel prüft die ihm im Ersuchen um Einsetzung eines Expertenpa-
nels unterbreitete Angelegenheit im Lichte der einschlägigen Bestimmungen dieses 
Kapitels, die es in Übereinstimmung mit den üblichen Auslegungsregeln des Völker-
rechts auslegt. 
16.  Die Anhörungen des Expertenpanels sind vertraulich. 
17.  Es darf keine einseitigen Kontakte zum Expertenpanel zu Angelegenheiten ge-
ben, die diesem zur Beurteilung vorliegen. 
18.  Das Expertenpanel kann bis zu drei Hilfskräfte einstellen, sofern vom Experten-
panel nichts anderes gefordert wird oder die betroffenen Vertragsparteien nichts an-
deres vereinbaren. 
19.  Alle Informationen oder Unterlagen, die eine betroffene Vertragspartei dem Ex-
pertenpanel unterbreitet, übermittelt sie gleichzeitig auch der anderen betroffenen 
Vertragspartei. 
20.  Die Vertragsparteien und das Expertenpanel behandeln Informationen und Un-
terlagen als vertraulich, die eine andere Vertragspartei dem Expertenpanel unterbreitet 
und als vertraulich bezeichnet hat. Jede Vertragspartei kann öffentliche Stellungnah-
men zu ihrem eigenen Standpunkt oder zu den Eingaben betreffend die Angelegenheit 
abgeben. 
21.  Das Expertenpanel kann Informationen oder Ratschläge von massgeblichen in-
ternationalen Organisationen oder Gremien einholen. Alle erhaltenen Informationen 
sind den betroffenen Vertragsparteien zur Stellungnahme zu unterbreiten. 
22.  Die Beratungen des Expertenpanels sind vertraulich. Entscheide des Expertenpa-
nels werden im gegenseitigen Einvernehmen getroffen. Erzielt das Expertenpanel 
kein Einvernehmen, kann es Mehrheitsentscheide treffen. Mitglieder können zu An-
gelegenheiten, in denen keine Einstimmigkeit erreicht wurde, getrennte Stellungnah-
men abgeben. Das Expertenpanel legt nicht offen, welche Mitglieder den Standpunkt 
der Mehrheit oder der Minderheit vertreten. Die Berichte des Expertenpanels werden 
nicht im Beisein der betroffenen Vertragsparteien verfasst. 
23.  Das Expertenpanel legt innerhalb von höchstens 90 Tagen nach dem Zeitpunkt 
seiner Einsetzung den betroffenen Vertragsparteien einen ersten Bericht mit seinen 
Feststellungen und Empfehlungen vor. Eine betroffene Vertragspartei kann dem Ex-
pertenpanel innerhalb von 14 Tagen nach Erhalt des Berichts schriftlich eine Stellung-
nahme dazu abgeben. Nach der Prüfung allfälliger schriftlicher Stellungnahmen kann 
das Expertenpanel den ersten Bericht ändern und als geeignet erachtete weitere Ab-
klärungen treffen. Das Expertenpanel legt den betroffenen Vertragsparteien innerhalb 
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von 30 Tagen nach Erhalt des ersten Berichts einen Schlussbericht vor. Der Schluss-
bericht wird veröffentlicht. 
24.  Die betroffenen Vertragsparteien besprechen geeignete Massnahmen und gelan-
gen zu einer für beide Seiten annehmbaren Lösung, um die Empfehlung im Schluss-
bericht des Expertenpanels umzusetzen. Diese Massnahmen werden den anderen Ver-
tragsparteien innerhalb von drei Monaten nach der Vorlage des Schlussberichts 
mitgeteilt und durch den Gemischten Ausschuss überwacht. 
25.  Die Empfehlungen im Schlussbericht des Expertenpanels lassen die Rechte der 
betroffenen Vertragspartei bei der Umsetzung der geeigneten Massnahmen zur Beile-
gung der Angelegenheit unberührt. 
26.  Die betroffenen Vertragsparteien können alle Fristen für die Zwecke dieses Arti-
kels in gegenseitigem Einvernehmen ändern. 
27.  Ist ein Expertenpanel der Ansicht, es könne einen Zeitrahmen, der ihm für die 
Zwecke dieses Artikels auferlegt wird, nicht einhalten, so setzt es die betroffenen Ver-
tragsparteien schriftlich davon in Kenntnis und gibt eine Schätzung der zusätzlich erfor-
derlichen Zeit ab. Die zusätzlich erforderliche Zeit sollte 30 Tage nicht überschreiten. 
28.  Die betroffenen Vertragsparteien können sich darauf einigen, dass das Experten-
panel seine Arbeit jederzeit für eine Dauer von höchstens 12 Monaten ab dem Zeit-
punkt dieser Einigung aussetzt. Im Falle einer solchen Aussetzung wird jeder Zeitrah-
men für die Arbeit des Expertenpanels um die Dauer verlängert, während der die 
Arbeit ausgesetzt war. Wurde die Arbeit des Expertenpanels für mehr als 12 Monate 
ausgesetzt, so erlischt die Zuständigkeit zur Einsetzung des Expertenpanels, sofern 
die betroffenen Vertragsparteien nichts anderes vereinbaren. Dies lässt die Rechte der 
ersuchenden Vertragspartei unberührt, zu einem späteren Zeitpunkt in derselben An-
gelegenheit um die Einsetzung eines Expertenpanels zu ersuchen. 
29.  Die ersuchende Vertragspartei kann ihr Ersuchen um Einsetzung eines Experten-
panels jederzeit vor der Vorlage des ersten Berichts zurückziehen. Ein solcher Rück-
zug lässt ihr Recht unberührt, zu einem späteren Zeitpunkt, frühestens jedoch 12 Mo-
nate nach dem Datum des Rückzugs, ein neues Ersuchen um Einsetzung eines 
Expertenpanels in derselben Angelegenheit einzureichen. 
30.  Die betroffenen Vertragsparteien können jederzeit vor Vorlage des Schlussbe-
richts an die betroffenen Vertragsparteien durch gemeinsame Mitteilung an die Vor-
sitzende oder den Vorsitzenden des Expertenpanels vereinbaren, das Verfahren des 
Expertenpanels einzustellen. 

Art. 12.18 Überprüfung 
Die Vertragsparteien überprüfen im Gemischten Ausschuss regelmässig den Fort-
schritt, der bei der Verfolgung der in diesem Kapitel aufgeführten Ziele erreicht 
wurde, und tragen entsprechenden internationalen Entwicklungen Rechnung, um Be-
reiche zu ermitteln, in denen weitere Massnahmen zur Erreichung dieser Ziele beitra-
gen könnten.  
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Kapitel 13 Zusammenarbeit und Kapazitätsaufbau 

Art. 13.1 Ziele und Grundsätze 

1.  Dieses Kapitel bietet einen Rahmen zur Erleichterung und Koordination der Zu-
sammenarbeit und des Kapazitätsaufbaus in Bezug auf dieses Abkommen, zum Nut-
zen der Vertragsparteien und in Übereinstimmung mit ihren Gesetzen, Regelungen 
und Politiken. 
2.  Die Vertragsparteien erklären sich bereit, den Handel und die wirtschaftliche Zu-
sammenarbeit zu stärken, um die Umsetzung der übergeordneten Ziele dieses Abkom-
mens zu erleichtern und insbesondere die sich aus diesem Abkommen ergebenden 
Handels- und Investitionsmöglichkeiten zu fördern und einen Beitrag zur nachhalti-
gen Entwicklung zu leisten. 
3.  Die Vertragsparteien anerkennen zudem, dass die Beteiligung des Privatsektors, 
einschliesslich der KMU, eine wichtige Rolle spielt, um die sich aus diesem Abkom-
men ergebenden Handels- und Investitionsmöglichkeiten zu fördern. 

Art. 13.2 Anwendungsbereich 

1.  Die Zusammenarbeit kann jeden durch die Vertragsparteien gemeinsam bestimm-
ten Bereich betreffen, der dazu beiträgt, dass die Vertragsparteien und ihre Wirt-
schaftsakteure die aus diesem Abkommen hervorgehende Zunahme des internationa-
len Handels und der Investitionsmöglichkeiten besser nutzen können. 
2.  Die Zusammenarbeit kann handels- und investitionsbezogene Aspekte von Tätig-
keiten umfassen, wie: 

(a) Förderung und Erleichterung der Ausfuhr von Waren und Dienstleistungen in 
die anderen Vertragsparteien sowie Entwicklung von Märkten; 

(b) Tätigkeiten zur Erleichterung der Teilnahme von KMU am internationalen 
Handel und an internationalen Investitionen; 

(c) Zoll- und Ursprungsfragen, einschliesslich der beruflichen Weiterbildung im 
Zollbereich; 

(d) technische Vorschriften sowie gesundheitspolizeiliche und pflanzenschutz-
rechtliche Massnahmen, einschliesslich Standardisierung und Zertifizierung; 

(e) regulatorische Unterstützung in Bereichen wie den Rechten an geistigem Ei-
gentum und dem öffentlichen Beschaffungswesen; 

(f) Investitions-, Handels- und Industrieaspekte der nachhaltigen Entwicklung, 
einschliesslich der Förderung einer ressourceneffizienten, umweltfreundli-
chen Kreislaufwirtschaft sowie von Arbeits- und Beschäftigungsfragen; 

(g) nachhaltige Landwirtschafts- und Ernährungssysteme; 
(h) Ingenieurwesen, Wissenschaft, Technologie und Innovation; 
(i) umweltschonende Mobilität und Verkehr; 
(j) Digitalisierung und Automatisierung; 
(k) Pharmazeutika und Medizinprodukte; und 
(l) alle sonstigen von den Vertragsparteien gemeinsam vereinbarten Bereiche der 

Zusammenarbeit. 
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3.  Die Vertragsparteien sind bestrebt, innovative Zusammenarbeitstätigkeiten zu 
identifizieren und zu entwickeln, die einen Mehrwert für den Handel und die Investi-
tionen zwischen den Vertragsparteien bieten. 

Art. 13.3 Absichtserklärung (Memorandum of Understanding) 
Dieses Kapitel wird auf der Grundlage eines Memorandum of Understanding über 
Zusammenarbeit und Kapazitätsaufbau zwischen den EFTA-Staaten und Malaysia 
umgesetzt. Es wird parallel zu diesem Abkommen unterzeichnet. 

Art. 13.4 Formen der Zusammenarbeit 
1.  Die Vertragsparteien anerkennen, dass Tätigkeiten zur Zusammenarbeit und zum 
Kapazitätsaufbau zwischen zwei oder mehr Vertragsparteien auf einer einvernehm-
lich vereinbarten Grundlage durchgeführt werden können, und sind bestrebt, beste-
hende Abkommen oder Vereinbarungen zwischen ihnen zu ergänzen und zu erwei-
tern. 
2.  Die Zusammenarbeit und der Kapazitätsaufbau, die von den EFTA-Staaten zur Um-
setzung dieses Kapitels durchgeführt werden, erfolgen über vom EFTA-Sekretariat ver-
waltete Programme; sie lassen die sonstigen Programme zur Zusammenarbeit und 
zum Kapazitätsaufbau unberührt, die die Vertragsparteien gegebenenfalls in unter die-
ses Abkommen fallenden Bereichen entwickeln. 
3.  Die Zusammenarbeit und der Kapazitätsaufbau, die von Malaysia zur Umsetzung 
dieses Kapitels durchgeführt werden, werden vom Investitions-, Handels- und Indust-
rieministerium Malaysias verwaltet; sie lassen die sonstigen Programme zur Zusam-
menarbeit und zum Kapazitätsaufbau unberührt, die die Vertragsparteien gegebenen-
falls in unter dieses Abkommen fallenden Bereichen entwickeln. 
4.  Die Vertragsparteien arbeiten mit dem Ziel zusammen, die wirksamsten Methoden 
und Mittel zur Umsetzung dieses Kapitels zu bestimmen und anzuwenden. Sie können 
dazu ihre Bemühungen gegebenenfalls mit massgeblichen internationalen Organisa-
tionen koordinieren. 
5.  Die Vertragsparteien bemühen sich, die technische, technologische und wissen-
schaftliche Zusammenarbeit in einer von den Vertragsparteien vereinbarten Weise und 
in Übereinstimmung mit ihren innerstaatlichen Gesetzen und Regelungen zu fördern. 
6.  Die Mittel der Zusammenarbeit und des Kapazitätsaufbaus können unter anderem 
Folgendes umfassen: 

(a) Austausch von Informationen, Schulungen, Besuche, Austausch von Fachleu-
ten sowie Praktika und die Erleichterung von Kontakten zwischen den ein-
schlägigen Institutionen und Wirtschaftsakteuren; 

(b) Erleichterung des Dialogs und des Erfahrungsaustauschs zwischen den ein-
schlägigen Institutionen und Wirtschaftsakteuren, die in der Handels- und In-
vestitionsförderung tätig sind; 

(c) Durchführung gemeinsamer Massnahmen wie Seminare, Workshops, Tref-
fen, Schulungsveranstaltungen und Öffentlichkeitsarbeit; 

(d) Förderung und Unterstützung der Zusammenarbeit und Vermittlung zwischen 
Hochschulen, Forschungsinstitutionen und dem Privatsektor der Vertragspar-
teien; 
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(e) technische und administrative Unterstützung; 
(f) alle sonstigen von den Vertragsparteien gemeinsam vereinbarten Formen der 

Zusammenarbeit. 

Art. 13.5 Kosten der Zusammenarbeit 
1.  Die Umsetzung der Zusammenarbeit nach diesem Kapitel unterliegt der Verfüg-
barkeit von Finanzmitteln und Ressourcen jeder Vertragspartei. 
2.  Die Kosten der Zusammenarbeit nach diesem Kapitel werden von den Vertrags-
parteien innerhalb der Grenzen ihrer eigenen Kapazitäten und durch ihre eigenen Ka-
näle in einer durch die Vertragsparteien gemeinsam zu vereinbarenden Weise getra-
gen. 

Art. 13.6 Unterausschuss für Zusammenarbeit und Kapazitätsaufbau 

1.  Zum Zwecke der wirksamen Umsetzung und Durchführung dieses Kapitels setzen 
die Vertragsparteien hiermit einen Unterausschuss für Zusammenarbeit und Kapazi-
tätsaufbau ein (nachfolgend als der «Unterausschuss für Zusammenarbeit» bezeich-
net), der aus Vertreterinnen und Vertretern der Regierungen jeder Vertragspartei be-
steht. 
2.  Die Aufgaben des Unterausschusses für Zusammenarbeit bestehen darin: 

(a) die Umsetzung oder Durchführung dieses Kapitels zu überprüfen und Berich-
te der Vertragsparteien über ihre Beteiligung an technischen Tätigkeiten im 
Rahmen dieses Abkommens entgegenzunehmen; 

(b) den Informationsaustausch zwischen den Vertragsparteien zu erleichtern, un-
ter anderem betreffend Erfahrungen und Erkenntnisse aus den Zusammenar-
beits- und Kapazitätsaufbautätigkeiten der Vertragsparteien; 

(c) Fragen oder Vorschläge für weitere Zusammenarbeits- und Kapazitätsaufbau-
tätigkeiten zu erörtern und zu prüfen; 

(d) gegebenenfalls gemeinsame Massnahmen zu ergreifen und durchzuführen, 
um öffentlich-private Partnerschaften in Zusammenarbeits- und Kapazitäts-
aufbautätigkeiten zu stärken und zu erleichtern; 

(e) gegebenenfalls Stellen des Privatsektors, Nichtregierungsorganisationen oder 
andere einschlägige Institutionen einzuladen, die Entwicklung und Durchfüh-
rung von Zusammenarbeits- und Kapazitätsaufbautätigkeiten zu unterstützen; 

(f) gegebenenfalls Ad-hoc-Arbeitsgruppen einzusetzen, denen Vertreterinnen 
und Vertreter von Regierungen, Nichtregierungsorganisationen oder beiden 
angehören können; 

(g) gegebenenfalls die Arbeit mit anderen nach diesem Abkommen eingesetzten 
Unterausschüsse und Arbeitsgruppen zu koordinieren; 

(h) Verfahrensregeln für die Durchführung seiner Arbeit festzulegen, wie vom 
Unterausschuss für Zusammenarbeit gefordert werden kann; und 

(i) an anderen Tätigkeiten teilzunehmen, die die Vertragsparteien vereinbaren 
können. 



74 / 85 

3.  Der Unterausschuss für Zusammenarbeit kommt innerhalb eines Jahres nach dem 
Datum des Inkrafttretens dieses Abkommens und danach nach Bedarf zusammen. 
4.  Der Unterausschuss für Zusammenarbeit handelt in gegenseitigem Einvernehmen. 
5.  Der Unterausschuss für Zusammenarbeit erstellt vereinbarte Aufzeichnungen zu 
seinen Sitzungen, einschliesslich Empfehlungen und nächste Schritte, und erstattet 
gegebenenfalls dem Gemischten Ausschuss Bericht. 
6.  Der Unterausschuss für Zusammenarbeit beachtet die bestehenden Konsultations-
mechanismen zwischen den Vertragsparteien; er tauscht gegebenenfalls Informatio-
nen aus und koordiniert sich mit diesen Mechanismen, um eine wirksame und effizi-
ente Umsetzung der Zusammenarbeitstätigkeiten und der entsprechenden Projekte 
sicherzustellen. 

Art. 13.7 Kontaktstellen 

Die Vertragsparteien tauschen die Namen und Adressen der Kontaktstellen aus, die 
von ihnen für Angelegenheiten im Zusammenhang mit der Zusammenarbeit nach die-
sem Kapitel benannt wurden. 

Art. 13.8 Nichtanwendung der Streitbeilegung 

Keine Vertragspartei nimmt für unter dieses Kapitel fallende Angelegenheiten die 
Streitbeilegung nach Kapitel 15 (Streitbeilegung) in Anspruch.  
Kapitel 14 Institutionelle Bestimmungen 

Art. 14.1 Einsetzung des Gemischten Ausschusses EFTA−Malaysia 

Die Vertragsparteien setzen hiermit den Gemischten Ausschuss EFTA−Malaysia 
(nachfolgend als «Gemischter Ausschuss» bezeichnet) ein, der aus Vertreterinnen und 
Vertretern jeder Vertragspartei besteht. Jede Vertragspartei ist für die Zusammenset-
zung ihrer Delegation verantwortlich. 

Art. 14.2 Aufgaben des Gemischten Ausschusses 

1.  Der Gemischte Ausschuss: 
(a) prüft und beaufsichtigt die Umsetzung dieses Abkommens; 
(b) prüft die Möglichkeit der weiteren Beseitigung von Handelshemmnissen und 

anderen Massnahmen, die den Handel zwischen den Vertragsparteien ein-
schränken; 

(c) verfolgt die weitere Entwicklung dieses Abkommens; 
(d) beaufsichtigt die Arbeit aller nach diesem Abkommen eingesetzten Unteraus-

schüsse und Arbeitsgruppen; 
(e) bemüht sich um die Beilegung von Streitigkeiten im Zusammenhang mit der 

Auslegung oder Anwendung dieses Abkommens; und 
(f) prüft alle sonstigen von den Vertragsparteien vereinbarten Angelegenheiten. 
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2.  Der Gemischte Ausschuss kann die Einsetzung von Unterausschüssen und Arbeits-
gruppen beschliessen, die er als erforderlich erachtet, um ihn bei der Erfüllung seiner 
Aufgaben zu unterstützen. Sofern dieses Abkommen nichts anderes vorsieht, arbeiten 
die Unterausschüsse und Arbeitsgruppen gemäss einem vom Gemischten Ausschuss 
erteilten Auftrag. Der Gemischte Ausschuss kann Angelegenheiten an die Unteraus-
schüsse oder Arbeitsgruppen verweisen oder von diesen angesprochene Angelegen-
heiten prüfen. Der Gemischte Ausschuss kann von ihm eingesetzte Unterausschüsse 
oder Arbeitsgruppen zusammenlegen oder auflösen. 
3.  Der Gemischte Ausschuss kann wie in diesem Abkommen vorgesehen Beschlüsse 
fassen. Zu anderen Angelegenheiten kann der Gemischte Ausschuss den Vertragspar-
teien Empfehlungen abgeben. 
4.  Der Gemischte Ausschuss fasst Beschlüsse und formuliert Empfehlungen im ge-
genseitigen Einvernehmen. Der Gemischte Ausschuss kann auch Beschlüsse fassen 
oder Empfehlungen abgeben zu Angelegenheiten, die ausschliesslich Malaysia und 
einen oder mehrere EFTA-Staaten betreffen. In diesen Fällen wird das gegenseitige 
Einvernehmen ausschliesslich zwischen den betroffenen Vertragsparteien erzielt, und 
der Beschluss oder die Empfehlung finden ausschliesslich auf diese Vertragsparteien 
Anwendung. 
5.  Hat eine Vertreterin oder ein Vertreter einer Vertragspartei im Gemischten Aus-
schuss einen Beschluss vorbehältlich der Erfüllung innerstaatlicher Rechtsbestim-
mungen akzeptiert, tritt der Beschluss am ersten Tag des dritten Monats nach dem 
Datum in Kraft, an dem die letzte Vertragspartei dem Depositar die Erfüllung ihrer 
innerstaatlichen Rechtsbestimmungen notifiziert, sofern im Beschluss nichts anderes 
festgelegt ist. 
6.  Der Gemischte Ausschuss kommt innerhalb eines Jahres nach dem Datum des In-
krafttretens dieses Abkommens zusammen. Danach kommt er bei Bedarf, in der Regel 
aber alle zwei Jahre zusammen. Seine Sitzungen werden von einem EFTA-Staat und 
Malaysia gemeinsam präsidiert. Die Sitzungen des Gemischten Ausschusses werden 
in Präsenzform durchgeführt oder, falls so vereinbart, mittels technologischer Vor-
richtungen. 
7.  Jede Vertragspartei kann jederzeit mittels schriftlicher Mitteilung an die anderen 
Vertragsparteien um die Abhaltung eines ausserordentlichen Treffens des Gemischten 
Ausschusses ersuchen. Diese Sitzung findet innerhalb von 30 Tagen nach Erhalt des 
Ersuchens statt, sofern die Vertragsparteien nichts anderes vereinbaren. 
8.  Der Gemischte Ausschuss gibt sich seine Geschäftsordnung. 

Art. 14.3 Kontaktstellen 

Jede Vertragspartei benannt eine oder mehrere für die Erleichterung der Kommunika-
tion unter den Vertragsparteien zuständige Kontaktstellen.  
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Kapitel 15 Streitbeilegung 

Art. 15.1 Anwendungs- und Geltungsbereich 

1.  Sofern dieses Abkommen nichts anderes vorsieht, ist dieses Kapitel auf die Beile-
gung von Streitigkeiten zwischen den Vertragsparteien betreffend die Auslegung und 
Anwendung dieses Abkommens anwendbar. 
2.  Vorbehältlich Artikel 15.2 (Wahl des Forums) lässt dieses Kapitel die Rechte der 
Vertragsparteien unberührt, gemäss anderen Abkommen, die sie unterzeichnet haben, 
verfügbare Verfahren für die Streitbeilegung in Anspruch zu nehmen. 

Art. 15.2 Wahl des Forums 

1.  Bei Streitigkeiten in derselben Angelegenheit, die sich aus diesem Abkommen und 
nach dem WTO-Abkommen ergeben, kann die beschwerdeführende Vertragspartei 
das Verfahren zur Beilegung der Streitigkeit wählen.26  
2.  Bevor eine beschwerdeführende Vertragspartei ein bestimmtes Forum wählt, be-
nachrichtigt sie alle anderen Vertragsparteien schriftlich über ihre Absicht. 
3.  Das gewählte Forum schliesst die Benutzung der anderen aus. 
4.  Für die Zwecke von Absatz 1 gelten Streitbeilegungsverfahren nach dem WTO-
Abkommen als gewählt, sobald eine Vertragspartei um die Einsetzung einer Sonder-
gruppe nach Artikel 6 der WTO-Vereinbarung über Regeln und Verfahren für die 
Streitbeilegung ersucht, während Streitbeilegungsverfahren nach diesem Abkommen 
mit dem Ersuchen um ein Schiedsverfahren nach Artikel 15.5 (Ersuchen um Einset-
zung eines Schiedsgerichts) Absatz 1 als gewählt gelten. 

Art. 15.3 Gute Dienste, Vergleich oder Vermittlung 

1.  Die Streitparteien können sich jederzeit auf die Verfahren der guten Dienste, des 
Vergleichs oder der Vermittlung einigen. Diese können jederzeit begonnen und been-
det werden. 
2.  Wenn sich die Streitparteien darauf einigen, können die Verfahren der guten 
Dienste, des Vergleichs und der Vermittlung während eines vor einem Schiedsgericht 
laufenden Streitbeilegungsverfahrens fortgesetzt werden. 
3.  Verfahren, in denen gute Dienste, Vergleich oder Vermittlung zum Tragen kom-
men, sowie die von den Streitparteien während dieser Verfahren vertretenen Positio-
nen sind vertraulich und lassen die Rechte der Streitparteien in allen weiteren Verfah-
ren unberührt. 

Art. 15.4 Konsultationen 

1.  Die Vertragsparteien bemühen sich stets um eine einvernehmliche Auslegung und 
Anwendung dieses Abkommens und unternehmen durch Zusammenarbeit und Kon-
sultationen jede Anstrengung, um eine für beide Seiten zufriedenstellende Lösung al-

  

26 Für die Zwecke dieses Kapitels können die Begriffe «Vertragspartei», «Streitpartei», 
«beschwerdeführende Vertragspartei» und «Vertragspartei, gegen die Beschwerde geführt 
wird» eine der oder mehrere Vertragsparteien bezeichnen. 
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ler in Übereinstimmung mit diesem Artikel vorgebrachten Angelegenheiten zu errei-
chen. 
2.  Ist eine Vertragspartei der Ansicht, eine Massnahme sei mit diesem Abkommen 
unvereinbar, so kann sie schriftlich um Konsultationen mit einer anderen Vertrags-
partei ersuchen. Die Vertragspartei, die um Konsultationen ersucht, notifiziert den an-
deren Vertragsparteien das Ersuchen gleichzeitig schriftlich. Die Vertragspartei, an 
die sich das Konsultationsersuchen richtet, antwortet innerhalb von zehn Tagen nach 
dessen Erhalt. Falls die Vertragspartei, die das Konsultationsersuchen stellt, und die 
Vertragspartei, die das Konsultationsersuchen erhält, damit einverstanden sind, finden 
die Konsultationen im Gemischten Ausschuss statt. 
3.  Die Konsultationen können in Präsenzform durchgeführt werden oder mittels tech-
nologischer Vorrichtungen, die den konsultierenden Vertragsparteien zur Verfügung 
stehen. 
4.  Die Konsultationen beginnen innerhalb von 30 Tagen nach dem Datum des Erhalts 
des Konsultationsersuchens. Konsultationen in dringlichen Angelegenheiten, ein-
schliesslich über verderbliche Waren, beginnen innerhalb von 15 Tagen nach dem Er-
halt des Konsultationsersuchens. 
5.  Die konsultierenden Vertragsparteien erteilen ausreichend Auskunft, damit voll-
ständig untersucht werden kann, ob die Massnahme mit diesem Abkommen unverein-
bar ist, und behandeln alle Informationen als vertraulich, die eine andere Vertragspar-
tei unterbreitet und als vertraulich bezeichnet hat. Die Vertragspartei, die um 
Konsultationen ersucht, begründet das Ersuchen unter Angabe der betreffenden Mas-
snahme sowie der Rechtsgrundlage der Beschwerde. Die konsultierenden Vertrags-
parteien stellen für die Konsultationen Personal mit Fachkenntnissen in der Angele-
genheit zur Verfügung. 
6.  Die Konsultationen sind vertraulich und berühren die Rechte der Vertragsparteien 
im Rahmen weiterer Verfahren nicht. 
7.  Wenn eine Vertragspartei, die nicht zu den konsultierenden Vertragsparteien zählt, 
nach eigener Ansicht ein Interesse an den Konsultationen hat, kann sie den konsultie-
renden Parteien spätestens sieben Tage nach Erhalt der Kopie des in Absatz 2 erwähn-
ten Konsultationsersuchens ihren Wunsch notifizieren, an den Konsultationen teilzu-
nehmen. Die notifizierende Vertragspartei übermittelt den anderen Vertragsparteien 
gleichzeitig eine Kopie dieser Notifikation. 
8.  Die konsultierenden Vertragsparteien unterrichten die anderen Vertragsparteien 
über jede einvernehmliche Beilegung der Angelegenheit. 

Art. 15.5 Ersuchen um Einsetzung des Schiedsgerichts 

1.  Die beschwerdeführende Vertragspartei kann durch schriftliches Ersuchen an die 
Vertragspartei, gegen die Beschwerde geführt wird, die Einsetzung eines Schiedsge-
richts beantragen, wenn: 

(a) die Vertragspartei, gegen die Beschwerde geführt wird, nicht innerhalb von 
zehn Tagen in Übereinstimmung mit Artikel 15.4 (Konsultationen) Absatz 2 
auf das Ersuchen antwortet; 

(b) die Vertragspartei, gegen die Beschwerde geführt wird, nicht innerhalb von 
30 Tagen oder in dringlichen Angelegenheiten, einschliesslich über verderb-
liche Waren, nicht innerhalb von 15 Tagen nach Erhalt des Konsultationser-
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suchens in Übereinstimmung mit Artikel 15.4 (Konsultationen) Absatz 3 in 
Konsultationen eintritt; 

(c) die Beilegung einer Streitigkeit im Rahmen der Konsultationen nach Arti-
kel 15.4 (Konsultationen) nicht innerhalb von 60 Tagen oder in dringlichen 
Angelegenheiten, einschliesslich über verderbliche Waren, innerhalb von 
30 Tagen nach Erhalt des Konsultationsersuchens durch die Vertragspartei, 
gegen die Beschwerde geführt wird, gelingt. 

2.  Eine Kopie dieses Ersuchens wird den anderen Vertragsparteien zugestellt. 
3.  Das Ersuchen um Einsetzung eines Schiedsgerichts gemäss Absatz 1 enthält die 
Beschreibung der strittigen Massnahme sowie eine kurze Zusammenfassung der 
rechtlichen und tatsächlichen Grundlage für die Beschwerde, die das Problem ausrei-
chend klar darlegt. 

Art. 15.6 Mandat 
1.  Sofern die Streitparteien nicht innerhalb von 20 Tagen nach dem Datum des Er-
halts des Ersuchens um Einsetzung des Schiedsgerichts etwas anderes vereinbaren, 
lautet das Mandat des Schiedsgerichts wie folgt: 
«Im Lichte der einschlägigen Bestimmungen dieses Abkommens die im Ersuchen auf 
Einsetzung eines Schiedsgerichts im Sinne von Artikel 15.5 (Ersuchen um Einsetzung 
des Schiedsgerichts) genannte Angelegenheit zu prüfen und einen schriftlichen Be-
richt vorzulegen, mit Begründung versehene Rechts- und Tatsachenfeststellungen zu 
treffen und allenfalls Empfehlungen für die Beilegung der Streitigkeit abzugeben.» 
2.  Nichts in den Empfehlungen des Schiedsgerichts darf die in diesem Abkommen 
vorgesehenen Rechte und Pflichten der betroffenen Streitparteien ergänzen oder ein-
schränken. 

Art. 15.7 Zusammensetzung des Schiedsgerichts 

1.  Ein Schiedsgericht setzt sich aus drei Schiedsrichterinnen und Schiedsrichtern zu-
sammen. Im schriftlichen Ersuchen nach Artikel 15.5 (Ersuchen um Einsetzung des 
Schiedsgerichts) ernennt die beschwerdeführende Vertragspartei ein Mitglied des 
Schiedsgerichts. Innerhalb von 30 Tagen nach Erhalt des Ersuchens ernennt die Ver-
tragspartei, gegen die Beschwerde geführt wird, ein weiteres Mitglied des Schiedsge-
richts. 
2.  Die Streitparteien ernennen durch Absprache das dritte Mitglied, das den Vorsitz 
des Schiedsgerichts übernimmt. Einigen sich die Streitparteien nicht innerhalb von 
30 Tagen nach Ernennung des zweiten Mitglieds des Schiedsgerichts auf das dritte 
Mitglied, so ernennen die beiden in Übereinstimmung mit Absatz 1 ernannten Mit-
glieder innerhalb von 15 Tagen dieses dritte Mitglied. Falls ein Mitglied des Schieds-
gerichts innerhalb von 75 Tagen nach Erhalt des in Absatz 1 erwähnten Ersuchens 
nicht ernannt worden ist, so kann jede Streitpartei die Generalsekretärin oder den Ge-
neralsekretär des Ständigen Schiedshofs (SSH) ersuchen, die notwendigen Ernennun-
gen vorzunehmen. Falls die Generalsekretärin oder der Generalsekretär des SSH nicht 
in der Lage ist, das dritte Mitglied des Schiedsgerichts zu ernennen, oder falls sie oder 
er die Staatsangehörigkeit einer Streitpartei besitzt oder sich dauerhaft in einer Streit-
partei aufhält, kann eine der Streitparteien die stellvertretende Generalsekretärin oder 
den stellvertretenden Generalsekretär des SSH oder die nächstfolgende Person in der 
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Hierarchie, die weder die Staatsangehörigkeit einer Streitpartei besitzt noch sich dau-
erhaft in einer Streitpartei aufhält, um die notwendigen Ernennungen ersuchen. 
3.  Alle Mitglieder des Schiedsgerichts haben Sachkenntnisse oder Erfahrung in 
Recht, internationalem Handel, anderen dieses Abkommen betreffenden Angelegen-
heiten oder in der Beilegung von Streitigkeiten, die unter internationale Handelsab-
kommen fallen. Sie müssen unabhängig und unparteiisch sein, in persönlicher Eigen-
schaft handeln, dürfen nicht mit den Streitparteien verbunden sein, keine Weisungen 
von ihnen entgegennehmen und haben in keiner Eigenschaft etwas mit dem betreffen-
den Fall zu tun gehabt. Ein mögliches Mitglied des Schiedsgerichts hat denjenigen, 
die es im Zusammenhang mit seiner möglichen Ernennung ansprechen, alle Umstände 
offenzulegen, die berechtigte Zweifel an seiner Unparteilichkeit oder Unabhängigkeit 
wecken könnten. Nach der Ernennung legt das Mitglied des Schiedsgerichts den 
Streitparteien diese Umstände offen, sofern es sie nicht bereits zuvor darüber infor-
miert hat. Ein ernanntes Mitglied des Schiedsgerichts hat alle solchen Umstände wei-
terhin offenzulegen, sobald es davon Kenntnis erlangt. 
4.  Die oder der Vorsitzende des Schiedsgerichts darf weder die Staatsangehörigkeit 
einer Streitpartei besitzen noch ihren bzw. seinen dauerhaften oder gewöhnlichen 
Aufenthalt in einer Streitpartei haben. 
5.  Als Datum der Einsetzung des Schiedsgerichts gilt das Datum, an dem das letzte 
Mitglied des Schiedsgerichts ernannt wird. 
6.  Jedes Mitglied des Schiedsgerichts kann bei berechtigten Zweifeln an seiner Un-
parteilichkeit oder Unabhängigkeit abgelehnt werden. Ist eine Streitpartei mit der Ab-
lehnung nicht einverstanden oder zieht sich das abgelehnte Mitglied des Schiedsge-
richts nicht zurück, kann die ablehnende Vertragspartei die Generalsekretärin oder 
den Generalsekretär des SSH ersuchen, über die Ablehnung zu entscheiden. Falls die 
Generalsekretärin oder der Generalsekretär nicht in der Lage ist, zu handeln, oder falls 
sie oder er die Staatsangehörigkeit einer Streitpartei besitzt oder sich dauerhaft in ei-
ner Streitpartei aufhält, kann die ablehnende Vertragspartei die stellvertretende Gene-
ralsekretärin oder den stellvertretenden Generalsekretär des SSH oder die nächstfol-
gende Person in der Hierarchie, die weder die Staatsangehörigkeit einer Streitpartei 
besitzt noch sich dauerhaft in einer Streitpartei aufhält, um einen Entscheid hinsicht-
lich der Ablehnung ersuchen. 
7.  Wenn ein Mitglied des Schiedsgerichts zurücktritt, abberufen wird oder nicht mehr 
handlungsfähig ist, wird in derselben Weise eine Nachfolge ernannt, wie sie für die 
Ernennung des ursprünglichen Mitglieds des Schiedsgerichts vorgeschrieben ist. Die 
Arbeit des Schiedsgerichts wird bis zur Ernennung der Nachfolge ausgesetzt. 
8.  Beantragt mehr als eine Vertragspartei die Einsetzung eines Schiedsgerichts in der-
selben Angelegenheit oder betrifft das Ersuchen mehr als eine Vertragspartei, gegen 
die Beschwerde geführt wird, sollte zur Prüfung von Beschwerden in derselben An-
gelegenheit nach Möglichkeit nur ein einziges Schiedsgericht eingesetzt werden. 
9.  Eine Vertragspartei, die nicht Streitpartei ist, kann mit schriftlicher Mitteilung an 
die Streitparteien dem Schiedsgericht schriftliche Eingaben unterbreiten, schriftliche 
Eingaben einschliesslich Anhänge der Streitparteien erhalten, den Anhörungen bei-
wohnen und mündliche Erklärungen abgeben. 
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Art. 15.8 Verfahren des Schiedsgerichts 

1.  Sofern dieses Abkommen nichts anderes vorsieht bzw. die Streitparteien nichts 
anderes vereinbart haben, richtet sich das Verfahren des Schiedsgerichts mutatis 
mutandis nach den Artikeln 2 und 4 und Abschnitt III (ausser Art. 26) sowie Ab-
schnitt IV (ausser Art. 35 und 37) der Regeln der freiwilligen Schiedsgerichtsordnung 
des Ständigen Schiedshofes zur Beilegung von Streitigkeiten zwischen zwei Staaten, 
Stand 20. Oktober 1992. 
2.  Das Schiedsgericht prüft die ihm im Ersuchen auf Einsetzung eines Schiedsge-
richts unterbreitete Angelegenheit im Lichte der einschlägigen Bestimmungen dieses 
Abkommens, die das Schiedsgericht in Übereinstimmung mit den üblichen Ausle-
gungsregeln des Völkerrechts auslegt. 
3.  Die Anhörungen des Schiedsgerichts sind öffentlich, sofern die Streitparteien 
nichts anderes beschliessen. Das Schiedsgericht führt die Anhörungen für die Dauer 
der Besprechung vertraulicher Informationen unter Ausschluss der Öffentlichkeit. 
4.  Es darf keine einseitigen Kontakte zum Schiedsgericht zu Angelegenheiten geben, 
die diesem zur Beurteilung vorliegen. 
5.  Das Schiedsgericht kann bis zu drei Hilfskräfte einstellen, sofern vom Schiedsge-
richt nichts anderes gefordert wird oder die Streitparteien nichts anderes vereinbaren. 
6.  Alle Informationen oder Unterlagen, die eine Streitpartei dem Schiedsgericht un-
terbreitet, übermittelt sie gleichzeitig auch der anderen Streitpartei. 
7.  Die Streitparteien und das Schiedsgericht behandeln Informationen und Unterla-
gen als vertraulich, die eine andere Vertragspartei dem Schiedsgericht unterbreitet und 
als vertraulich bezeichnet hat. Jede Vertragspartei kann öffentliche Stellungnahmen 
zu ihrem eigenen Standpunkt oder den Eingaben betreffend die Streitigkeit abgeben. 
Hat eine Streitpartei als vertraulich bezeichnete Informationen oder schriftliche Ein-
gaben eingereicht, so legt sie innerhalb von 30 Tagen nach dem Ersuchen der anderen 
Streitpartei eine nicht vertrauliche Zusammenfassung der Informationen oder schrift-
lichen Eingaben vor, die der Öffentlichkeit offengelegt werden können. 
8.  Die Beratungen des Schiedsgerichts bleiben vertraulich. Das Schiedsgericht trifft 
seine Entscheide im gegenseitigen Einvernehmen. Erzielt das Schiedsgericht kein 
Einvernehmen, kann es einen Mehrheitsentscheid treffen. Alle Mitglieder des 
Schiedsgerichts können zu Angelegenheiten, in denen keine Einstimmigkeit erreicht 
wurde, getrennte Stellungnahmen abgeben. Das Schiedsgericht legt nicht offen, wel-
che Mitglieder des Schiedsgerichts den Standpunkt der Mehrheit oder der Minderheit 
vertreten. Die Berichte des Schiedsgerichts werden nicht im Beisein der Streitparteien 
verfasst. 

Art. 15.9 Berichte des Schiedsgerichts 

1.  Das Schiedsgericht legt den Streitparteien in der Regel innerhalb von 90 Tagen 
nach dem Datum der Einsetzung des Schiedsgerichts einen ersten Bericht vor. Der 
erste Bericht sollte spätestens 120 Tage nach dem Datum der Einsetzung des Schieds-
gerichts vorgelegt werden. 
2.  Jede Streitpartei kann dem Schiedsgericht innerhalb von 14 Tagen nach Erhalt die-
ses ersten Berichts schriftliche Stellungnahmen dazu unterbreiten. Nach Prüfung all-
fälliger schriftlicher Stellungnahmen der Streitparteien zum ersten Bericht kann das 
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Schiedsgericht seinen Bericht erneut prüfen und weitere, seines Erachtens erforderli-
che Prüfungen durchführen. 
3.  Das Schiedsgericht legt den Streitparteien in der Regel innerhalb von 30 Tagen 
nach dem Datum des Erhalts des ersten Berichts einen Schlussbericht vor. Das Urteil 
des Schiedsgerichts sollte spätestens 60 Tage nach dem Erhalt des ersten Berichts er-
gehen. 
4.  Der erste Bericht und der Schlussbericht enthalten die Tatsachenfeststellungen, die 
anwendbaren einschlägigen Bestimmungen, einen beschreibenden Teil mit der Zu-
sammenfassung der Eingaben und Argumente der Streitparteien, die Begründung der 
Feststellungen und Urteile des Schiedsgerichts sowie gegebenenfalls Empfehlungen 
zur Beilegung der Streitigkeit und zur Umsetzung des Urteils. 
5.  Der Schlussbericht sowie alle Urteile nach den Artikeln 15.11 (Umsetzung des 
Schlussberichts) und 15.12 (Ausgleich und Aussetzung von Vorteilen) werden den 
Vertragsparteien bekannt gemacht und werden, vorbehältlich des Schutzes vertrauli-
cher Informationen, veröffentlicht. 
6.  Der Bericht und jedes Urteil des Schiedsgerichts sind endgültig und für die Streit-
parteien bindend. 
7.  In dringenden Fällen, einschliesslich über verderbliche Waren, setzt das Schieds-
gericht alles daran, um den Streitparteien seinen ersten Bericht und den Schlussbericht 
innerhalb der Hälfte der jeweiligen Fristen nach den Absätzen 1 und 3 vorzulegen. 

Art. 15.10 Aussetzung oder Beendigung von Verfahren 

1.  Die Streitparteien können sich darauf einigen, dass das Schiedsgericht seine Arbeit 
jederzeit für eine Dauer von höchstens 12 Monaten ab dem Zeitpunkt dieser Einigung 
aussetzt. Im Falle einer solchen Aussetzung wird jeder Zeitrahmen für die Arbeit des 
Schiedsgerichts um die Dauer verlängert, während der die Arbeit ausgesetzt war. 
Wurde die Arbeit des Schiedsgerichts für mehr als 12 Monate ausgesetzt, erlischt die 
Zuständigkeit für die Einsetzung des Schiedsgerichts, sofern die Streitparteien nichts 
anderes vereinbaren. Dies lässt die Rechte der beschwerdeführenden Vertragspartei 
unberührt, zu einem späteren Zeitpunkt die Einsetzung eines Schiedsgerichts in der-
selben Angelegenheit zu beantragen. 
2.  Eine beschwerdeführende Vertragspartei kann ihre Beschwerde jederzeit vor der 
Vorlage des ersten Berichts zurückziehen. Ein solcher Rückzug lässt ihr Recht unbe-
rührt, zu einem späteren Zeitpunkt, jedoch frühestens 12 Monate nach dem Datum des 
Rückzugs, eine neue Beschwerde in derselben Angelegenheit einzureichen. 
3.  Die Streitparteien können jederzeit vor der Vorlage des Schlussberichts überein-
kommen, die Verfahren des Schiedsgerichts mittels gemeinsamer schriftlicher Noti-
fikation an die Vorsitzende oder den Vorsitzenden des Schiedsgerichts zu beenden. 
4.  Ein Schiedsgericht kann in jeder Phase des Verfahrens bis zur Vorlage des Schluss-
berichts vorschlagen, dass die Streitparteien versuchen sollen, die Streitigkeit gütlich 
beizulegen. 

Art. 15.11 Umsetzung des Schlussberichts 

1.  Die Vertragspartei, gegen die Beschwerde geführt wurde, setzt das Urteil des 
Schlussberichts unverzüglich um. Ist die unverzügliche Umsetzung in der Praxis nicht 
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möglich, versucht die Vertragspartei, gegen die Beschwerde geführt wurde, das Urteil 
innerhalb einer angemessenen Frist umzusetzen. Die Streitparteien sind bestrebt, sich 
auf eine angemessene Umsetzungsfrist zu einigen. Kommt innerhalb von 45 Tagen 
nach Bekanntmachung des Schlussberichts keine solche Einigung zustande, kann eine 
Streitpartei das ursprüngliche Schiedsgericht ersuchen, die Dauer der angemessenen 
Frist im Lichte der besonderen Umstände des Falles festzusetzen. Das Urteil des 
Schiedsgerichts ergeht in der Regel innerhalb von 60 Tagen nach Erhalt dieses Ersu-
chens. 
2.  Die Vertragspartei, gegen die Beschwerde geführt wurde, notifiziert der beschwer-
deführenden Vertragspartei die zur Umsetzung des Urteils des Schlussberichts ergrif-
fene Massnahme sowie eine genügend detaillierte Beschreibung darüber, wie die 
Massnahme die Umsetzung sicherstellt, sodass die beschwerdeführende Vertragspar-
tei die Massnahme abschätzen kann. 
3.  Besteht Uneinigkeit darüber, ob eine Massnahme zur Umsetzung des Urteils des 
Schlussberichts besteht oder ob diese Massnahme mit dem Urteil vereinbar ist, so wird 
diese Uneinigkeit auf Ersuchen einer Streitpartei von demselben Schiedsgericht ent-
schieden, bevor nach Artikel 15.12 (Ausgleich und Aussetzung von Vorteilen) ein 
Ausgleich gesucht oder die Aussetzung von Vorteilen angewendet werden kann. Das 
Urteil des Schiedsgerichts ergeht in der Regel innerhalb von 90 Tagen nach Erhalt des 
Ersuchens. 

Art. 15.12 Ausgleich und Aussetzung von Vorteilen 

1.  Falls die Vertragspartei, gegen die Beschwerde erhoben wurde, ein Urteil des 
Schiedsgerichts nach Artikel 15.11 (Umsetzung des Schlussberichts) nicht umsetzt, 
so tritt diese Vertragspartei auf Ersuchen der beschwerdeführenden Vertragspartei in 
Konsultationen ein, um einen gegenseitig annehmbaren Ausgleich zu vereinbaren. 
Kommt es innerhalb von 20 Tagen nach Erhalt des Gesuchs zu keiner solchen Eini-
gung, so kann die beschwerdeführende Vertragspartei die Anwendung von Vorteilen 
aus diesem Abkommen aussetzen, aber nur im gleichwertigen Ausmass wie die Vor-
teile, die von der Massnahme betroffen sind, die das Schiedsgericht für mit diesem 
Abkommen unvereinbar befunden hat. 
2.  Die beschwerdeführende Vertragspartei notifiziert spätestens 30 Tage vor dem 
Zeitpunkt, zu dem die Aussetzung wirksam werden soll, der Vertragspartei, gegen die 
Beschwerde geführt wurde, die Vorteile, die sie auszusetzen beabsichtigt, die Gründe 
für die Aussetzung und deren Beginn. Innerhalb von 15 Tagen nach Erhalt dieser No-
tifikation kann die Vertragspartei, gegen die Beschwerde geführt wird, das ursprüng-
liche Schiedsgericht ersuchen, darüber zu entscheiden, ob die Vorteile, die die be-
schwerdeführende Partei auszusetzen beabsichtigt, mit denen gleichwertig sind, die 
von der mit dem Abkommen für unvereinbar befundenen Massnahme betroffen sind, 
und ob die vorgeschlagene Aussetzung mit den Absätzen 1 und 2 übereinstimmt. Das 
Urteil des Schiedsgerichts ergeht in der Regelinnerhalb von 45 Tagen nach Erhalt die-
ses Ersuchens. Die Vorteile werden nicht ausgesetzt, bis das Urteil des Schiedsge-
richts vorliegt. 
3.  Bei der Prüfung der Frage, welche Vorteile ausgesetzt werden sollen, strebt die 
beschwerdeführende Vertragspartei zunächst an, Vorteile aus demselben Sektor oder 
denselben Sektoren auszusetzen, der bzw. die von der gemäss dem Schiedsgericht mit 
diesem Abkommen unvereinbaren Massnahme betroffen ist bzw. sind. Ist nach An-
sicht der beschwerdeführenden Vertragspartei die Aussetzung von Vorteilen in dem-
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selben Sektor oder denselben Sektoren nicht durchführbar oder nicht wirksam, so 
kann sie Vorteile in anderen Sektoren aussetzen. 
4.  Der Ausgleich und die Aussetzung von Vorteilen sind vorübergehende Massnah-
men und werden von der beschwerdeführenden Vertragspartei nur angewendet, bis 
die Massnahme, die für mit diesem Abkommen unvereinbar befunden wurde, zurück-
genommen oder so geändert wurde, dass sie mit diesem Abkommen vereinbar ist, 
oder die Streitparteien die Streitigkeit anders geregelt haben. Weder ein Ausgleich 
noch eine Aussetzung ist der vollständigen Beseitigung der im Bericht des Schieds-
gerichts festgestellten Unvereinbarkeit nach Artikel 15.9 (Berichte des Schiedsge-
richts) vorzuziehen. 
5.  Auf Ersuchen einer Streitpartei entscheidet das ursprüngliche Schiedsgericht über 
die Vereinbarkeit einer nach der Aussetzung von Vorteilen ergriffenen Umsetzungs-
massnahme mit dem Schlussbericht und darüber, ob im Lichte dieses Urteils die Aus-
setzung von Vorteilen zu beenden oder zu ändern ist. Das Urteil des Schiedsgerichts 
ergeht in der Regelinnerhalb von 30 Tagen nach Erhalt dieses Ersuchens und wird 
unverzüglich umgesetzt. 

Art. 15.13 Andere Bestimmungen 

1.  Nach Möglichkeit besteht das Schiedsgericht nach den Artikeln 15.11 (Umsetzung 
des Schlussberichts) und 15.12 (Ausgleich und Aussetzung von Vorteilen) aus den-
selben Schiedsrichterinnen und Schiedsrichtern, die den Schlussbericht vorgelegt ha-
ben. Falls dies nicht möglich ist, wird nach Artikel 15.7 (Zusammensetzung des 
Schiedsgerichts) ein Ersatz ernannt. 
2.  Jeder in diesem Kapitel genannte Zeitraum kann von den Streitparteien in gegen-
seitigem Einvernehmen geändert werden. 
3.  Ist ein Schiedsgericht der Ansicht, es könne einen Zeitrahmen, der ihm in diesem 
Kapitel auferlegt wird, nicht einhalten, so informiert es die Streitparteien schriftlich 
über die Gründe für die Verzögerung und gibt eine Schätzung der zusätzlich erforder-
lichen Zeit ab. Die zusätzlich erforderliche Zeit sollte 30 Tage nicht überschreiten. 
4.  Schriftliche Eingaben, Ersuchen, Mitteilungen oder andere Unterlagen gelten als 
erhalten, wenn sie den Adressatinnen und Adressaten über diplomatische Kanäle im 
Hoheitsgebiet der Adressatinnen und Adressaten übermittelt wurden. Gleichzeitig ist 
den benannten Kontaktstellen eine Kopie dieser Unterlagen in elektronischer Form zu 
übermitteln. Die Kontaktstellen werden dem Gemischten Ausschuss notifiziert. 

Art. 15.14 Sprachen 

1.  Alle Verfahren nach diesem Kapitel werden in englischer Sprache geführt. 
2.  Alle zur Verwendung in Verfahren nach diesem Kapitel eingereichten Unterlagen 
werden in englischer Sprache verfasst.  
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Kapitel 16 Schlussbestimmungen 

Art. 16.1 Anhänge und Appendizes 

Die Anhänge zu diesem Abkommen einschliesslich ihrer Appendizes27 sind feste Be-
standteile dieses Abkommens. 

Art. 16.2 Änderungen 

1.  Jede Vertragspartei kann dem Gemischten Ausschuss Vorschläge für Änderungen 
dieses Abkommens zur Prüfung und zur Abgabe einer Empfehlung unterbreiten. 
2.  Änderungen dieses Abkommens bedürfen der Ratifikation, Annahme oder Geneh-
migung gemäss den jeweiligen Rechtsbestimmungen der Vertragsparteien. 
3.  Falls die Vertragsparteien nichts anderes vereinbart haben, treten Änderungen am 
ersten Tag des dritten Monats nach Hinterlegung der letzten Ratifikations-, Annahme- 
oder Genehmigungsurkunde in Kraft. 
4.  Ungeachtet der Absätze 1–3 kann der Gemischte Ausschuss Änderungen der An-
hänge und Appendizes dieses Abkommens beschliessen. 
5.  Hat eine Vertragspartei einen Beschluss vorbehältlich der Erfüllung ihrer inner-
staatlichen Rechtsbestimmungen akzeptiert, tritt der Beschluss am ersten Tag des drit-
ten Monats nach dem Datum in Kraft, an dem die letzte Vertragspartei dem Depositar 
die Erfüllung ihrer innerstaatlichen Bestimmungen notifiziert, sofern im Beschluss 
nichts anderes festgelegt ist. 
6.  Der Änderungstext und die Ratifikations-, Annahme- oder Genehmigungsurkun-
den werden beim Depositar hinterlegt. 
7.  Erlauben es ihre innerstaatlichen Rechtsbestimmungen, kann eine Vertragspartei 
jede Änderung vorläufig anwenden, bis sie für sie in Kraft tritt. Die vorläufige An-
wendung von Änderungen wird dem Depositar notifiziert. 

Art. 16.3 Beitritt 
1.  Jeder Staat, der Mitglied der EFTA wird, kann vorbehältlich der Genehmigung des 
Beitritts durch den Gemischten Ausschuss diesem Abkommen zu Bedingungen bei-
treten, auf die sich die Vertragsparteien einigen. Die Beitrittsurkunde wird beim De-
positar hinterlegt. 
2.  Für einen beitretenden Staat tritt das Abkommen am ersten Tag des dritten Monats 
nach Hinterlegung seiner Beitrittsurkunde oder der Genehmigung der Beitrittsbedin-
gungen durch die bestehenden Vertragsparteien in Kraft, wobei der spätere Zeitpunkt 
massgebend ist. 

Art. 16.4 Rücktritt und Beendigung 

1.  Jede Vertragspartei kann durch schriftliche Notifikation an den Depositar von die-
sem Abkommen zurücktreten. Der Rücktritt wird sechs Monate nach dem Datum 

  

27 Die Anhänge und Appendizes zum Abkommen werden nicht im Liechtensteinischen Lan-
desgesetzblatt veröffentlicht und sind nur in englischer Originalsprache verfügbar. Sie sind 
auf der Internetseite des EFTA-Sekretariats abrufbar: https://www.efta.int/trade-
relations/free-trade-network/malaysia. 
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wirksam, zu dem der Depositar die Notifikation erhalten hat, sofern die Vertragspar-
teien keine andere Zeitdauer vereinbaren. 
2.  Tritt Malaysia zurück, erlischt dieses Abkommen, sobald der Rücktritt Wirkung 
erlangt. 
3.  Jeder EFTA-Staat, der vom Übereinkommen zur Errichtung der Europäischen 
Freihandelsassoziation zurücktritt, ist ab dem Tag, an dem der Rücktritt Wirkung er-
langt, ipso facto nicht mehr Vertragspartei dieses Abkommens. 

Art. 16.5 Inkrafttreten 

1.  Dieses Abkommen unterliegt in Übereinstimmung mit den jeweiligen innerstaatli-
chen Rechtsbestimmungen der Vertragsparteien der Ratifikation, Annahme oder Geneh-
migung. Die Ratifikations-, Annahme- oder Genehmigungsurkunden werden beim 
Depositar hinterlegt. 
2.  Erlauben es ihre entsprechenden innerstaatlichen Rechtsbestimmungen, kann eine 
Vertragspartei dieses Abkommen vorläufig anwenden, bis es für sie in Kraft tritt. Die 
vorläufige Anwendung dieses Abkommens nach diesem Absatz wird dem Depositar 
notifiziert. 
3.  Dieses Abkommen tritt am ersten Tag des dritten Monats nach dem Zeitpunkt in 
Kraft, an dem mindestens ein EFTA-Staat und Malaysia ihre Ratifikations-, An-
nahme- oder Genehmigungsurkunde beim Depositar hinterlegt haben. 
4.  Für einen EFTA-Staat, der seine Ratifikations-, Annahme- oder Genehmigungsur-
kunde nach dem Zeitpunkt hinterlegt, an dem mindestens ein EFTA-Staat und Malay-
sia ihre Ratifikations-, Annahme- oder Genehmigungsurkunde beim Depositar hinter-
legt haben, tritt dieses Abkommen am ersten Tag des dritten Monats nach Hinter-
legung seiner Urkunde in Kraft. 

Art. 16.6 Depositar 
Die Regierung von Norwegen handelt als Depositar. 

Zu Urkund dessen haben die hierzu gehörig befugten Unterzeichnenden dieses Ab-
kommen unterschrieben. 

Geschehen zu Tromsø, am 23. Juni 2025, in einer englischen Urschrift, die beim Depo-
sitar hinterlegt wird, der allen Vertragsparteien beglaubigte Abschriften übermittelt.  
(Es folgen die Unterschriften) 
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